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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

Nr. 60. Aufstellung gleichsbrmiger Grundsäe gegen den Nachdruck.

Nachdem in der am 9. November vorigen Jahres stact gefundenen Züsten Situng

der bohen deutlchen Bundesversammlung zu Franksurt a. M. wegen gleichssrmiger Gr und-

säbe gegen den Nachbruck nachstebender Beschluß gesasie worden ist; so wird derfelbe

auf Höchsien Besehl andurch zu allgemelner Nachachtung bekamm gemacht.

Gera, den 4. Aprill 1838.

Fürstl. Reuß-Mauische gemeinschaftl. Landes-Regierung das.

von Strauch.
vdt. Dinger.

Die im deutschen Bunde vereinigken Regierungen kommen überein, zu Gunsten der im

Umsange des Bundesgebietes erscheinenden literarischen und aeristischen Erzeugnisse felgende
Grundsätze in Anwendung zu bringen.

Arc. 1. Literarische Erzeugussse aller Art, sowie Werke der Kunst, sie mögen bereits

veröffentliche seyn oder nichte, dürsen ohne Einwilligung des Urhebers oder desjenigen, welchem

derselbe seine Rechte an dem Ociginal übertragen hat, auf mechanischem Wege niche ver-

vielsältigt werden.

Act. 2. Das im Areikel 1. bezeichneke Recht des Urbebers oder dessen, der das

Eigenthum des literarischen oder artistischen Werkes erworben hat, geht auf dessen Erben

Ausgegeben den 2. Juli 1838. 1
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unb Rechtanachfolger über, unb soll, Insosern auf dem Werke der Herausgeber ader Verle-

ger genannt ist, In lämmelichen Bundesstaaten mindestens während eines Zeitraums von

gehn Jahren anerkannt und geschühe werden.

Diese Frist von zehn Jahrcn ist sür die in den letzrverstossenen zwanzig Jahren im
Umfange des deueschen Bundesgebiets erschienenen Druckschristen oder areistischen Erzeugnisse

vom Tage des gegenwärtigen Bundeebeschlusses, bei den künfeig erscheinenden Werken vom

Jahre ihres Erscheinens an, zu nehmen.

Bei den in mehreren Abtheilungen beranskommenden Werken Ist diese Frist für das

ganze Werk erst von Herausgabe des lehten Bandes oder Hestes zu zählen, vorausgesetzt,

dab zwischen der Herausgabe der einzelnen Bände oder Heste kein längerer, als ein dreiföb-

riger Zeiccaum verflossen ist.

Art. 3. Zu Gunsten von Urhebern, Herausgebern oder Werlegern von geosfen, mie

bedeurenden Vorauslagen verbundenen Werken der Wissenschaft und Kunst (Arc. 1.) wird

das ausgesprochene Minimum des Schußes der Gesammtbeit gegen den Nachdruck (Nrr. 2.)

auch bis zu einem längern, böchstens zwanjigjährigen, Zeltraum auögedebnt, und binsichtlich

derjenigen Regierungen, deren Landesgesetzgebung diese verlängerte Schuhfrist nicht ohnehin
erreicht, dießfalls eine Vercinbarung am Bundestage getrossen werden, wenn die betreffende

Regierung drei Jabre nach dem öffentlichen Eerscheinen des Werkes hlerzu den Antrag stellt.

Art. 1. Dem Urheber, Verleger und Herausgeber der Originalien nachgedruckter oder

nachgebildeter Werke steht der Anspruch auf volle Eneschädigung zu.

Ausser den in Gemähbheic ber Landesgesehe gegen den NRachdruck zu verbängenden Sera-

sen soll in allen Fällen die Wegnahme der nachgedruckten Exemplare, und bei Werken der

Kuust auch noch die Beschlagnahme der zur Nachbildung gemachten Vorrichtungen, allso der

Formen, Placten, Sceine u. s. w. Secatt finden.

Art. 5. Der Debie aller Nachdrücke und Nachbildungen der unter 1. bezelchneten

Ceegenstände, sie mögen im deueschen Bumdeögebiere oder auherhalb desselben veranstalter seyn;

soll in allen Bundesstaaten, bei Vermeidung der Wegnahme und der durch die Landesgesete

angedrohten Strasen, untersagt seyn. Es verstehr sich übrigens von selbst, daß die Bundes-

regiecungen, in deren Staaten bis jebe der Nachdruck geseblich nicht verboten war, lelbst zu

bestimmen haben, ob und auf wie lange sie im Bereiche ihrer Scaaten den Wertcieb der

vorrärhigen, bisher erschlenenen Nachdrücke gestatlen wollen.
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Xr. OO0. Verordnung, wegen sortdauernder Gultigkeit des Jollgesebes vom 15. December 1833in

Betreff der mit dem Gesetze über die Besteurung des Branntweins zusammenhängenden

Vorschriften d. J. 15. Mai 1838.

Ven Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei un

Siebzigste, der Jüngern Linie souveraine Fursten Reuß, Gra-

fen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

sügen biermie zu wissen:

Da durch Unser Pacent vom 1. dieses Monats die Ertheilung eines Zellgesetzes, ei-

ner Zollordnung, eines Gesehes wegen Untersuchung und Bestcafung der Zollvergeben und

eines Gesetzes über den Verkehr mic den zu dem Zollvereine gehörigen Ländern und die Er-

bebung von Ausgleichungsabgaben betr. die fortdauernde Gültigkeir derjenigen Bestimmungen

des Gesetzes über die Erhebung der Eingangs= Ausgangs-- und Durchgangszölle vom 15.

Dezember 1833, auf welche das gleichzeieig erlassene Gesen wegen Besteuerung des Brant-

weins Bezug nimmt, niche ausdrücklich ausgesprochen worden ist: So vererdnen Wir, um

jeden Zweisel bierüber zu beseitigen, daß das erwähme Zollgeseh vom 15. Dezember 1833

bls auf Weiteres da, wo auf dasselbe in dem gedacheen Gesehe wegen Besteuerung des

Brantweins Bezug genommen wird, auch für die Zukunft noch Güleigkeit behält.

Urkundlich haben Wir dieses Patent Höchst eigenbändig vollzogen und Unsere Lan-

deoherrlichen Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Schloß Schleis und Schloß Ebersdorf, den 15. Mal 1838.

C. S.) Heinrich LXII. (L. S.) Heinrich IXIIN.

J. L. Fürst Reuß. J. L. Fürst NReuß.
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Nr. 00. Gesetz über den Instanzenzug in Civill= und Criminalsochen, d. J. 26. März 18386.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester und WirHeinrichder Zwei und
Siebzigste, der Jüngern Linie sonveraine Fursten Reuß,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich=

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Als für das, in Gemäßbeic des zwölsten Artikels der deutschen Bundcsakte errichtete

gemeinschastliche Oberappellationsgeriche in Jena die von sämmelichen Theilhabern verecin-

barte provfforische Gerichtsordnung unkerm 27. Januar 1817 publizirc wurde, blicb es aus-

drücklich vorbehalten, daß die Anwendbarkeit derselben auf die Gerichtsversasung Unserer

Lande nach vorgängiger Berathung mie den getreuen Ständen durch weitere gesetzliche Vor-

schristen näher besiimmt werden sollre.

In Folge der seit jeuer Zeit gemacheen Ersahrungen und in Uebereinstimmung mit den

in den Nachbarlanden getrossenen Einrichtungen verordnen Wir jeht, nach vernommenem

Gutachten Unserer gecreuen Ritker= und Landschaft, Folgendes:

1.

Ex sollen fär Unsere Londe in Civiljustigsachen solgendsdrei Inskanzen bestehen:

A. bei nicht schriftsaßigen Angelegenheiten:

4) die Untergerichte, namentlich die Justizämter, die Stadrräche, dle Patrimonialgerichte,
die Bergämter, die Juspectionsämter und die Forstämter, in soweic bei diesen Leher-

ren streitige Rechtssachen verhandelt werden;

2) die Landesreglerung oder bezüglich das Consistorlum;

3) das Oberappellarlonsgerichr.

D. Bei schriftsaßigen oder vor das geistliche Forum gehörigen Angelegenßeiten:

a) die Landesreglerung oder beziehungswelse das Consistorsum,

b) die Leuterung mit Versenbung der Acoen,

e) bas Oberappellationsgerschr.



—

2.

Das Rechtsmictel der Leuterung gegen untergerichiliche Erkenninlsse ist aufgehoben und
der Orundsaß, daß nur drei gleichsörmige Erkenutuisse eine unbedinge rechtseräftige Cuc-

scheidung begründen, wird hierdurch ausser Anwendung gesete.

3.

Der geordnete dreisache Jnstanzenzug findee in allen Rechtsstreltigkelben ltate, welche
nicht durch die Oberappellationsgerichesordnung selbst, namentlich durch die Vorschriften des

20sten Paragraphen von der Oberberufung ausgeschlessen sind, und für welche nicht sontt

durch specielle Landesgesebe, insonderheie durch das Mandac über den summarischen Prozeß

vom 24. dieses Monats, ein anderes bestimmne ist.

Es soll jedoch in Rechtssachen, deren Gegenstand über Funfzig Thaler Conv. Haupe-

wertb oder Zwei Thaler Conv. jährlich Nutzungewerthbeträgt, die Oberappellation künftigbin start-
sinden und die Bestlmmung im 20sten Paragraphen Zisfer 41. der Oberappellationsgerichts-

ordnung bierdurch erweitert seyn.

4.

Es hänge von dem Ermessen der Landesregkerung und bezäglichdesConfistoriumsab,
ob sie auf die gegen untergerichtliche Erkenmtnisse on sie gelangenden Berufungen auswärii-

ges Erkennmiß einholen, durch förmlichen Bescheid oder durch Reseript erkennen wollen.

Eben fo bleibe es der Beurtheilung gedachter Collegien überlassen, ob sie die eingewandten

Appellalionen zur Justisication annehmen oder ohne vorgängiges Verfahren darüber entschei-
den und die Gründeder Enescheidung dem Erkenntnisse selbst einverleiben oder besonders bei-

sügen wollen.

5

Gegen die auf eingewendele Appellation in zweiter Justang ertheilte Enescheidung der
Neglerung oder des Conststoriums finder in keinem Falle Leuterung, sondern lediglich Ober-

appellation Statt.

Wenn jedoch durch die Entscheidimg der Regierung oder des Consistoriums das Er.

kenntniß der ersten Juskanz bestäcigt worden ist, allso zwei gleichsormige Sentenzen vorlie-

gen und der gravirte Theil Oberappellation ergreist, so treten die im 164en Paragraphen

der Oberappellationsgerichtsordnung enchaltenen Bestimmungen ein und der Oberappellat ist

besugt, vorerst auf Versendung der Acten nach auewärtigem Erkennmiße anzurragen.



6

Wenn dagegen das in der Appellatiensinstanz gesprochene Erkenntniß reformatorisch

ausfallt, so findet gegen dleses nur noch die Berufung an bas Oberappellationsgericht, als

die dritte Instanz, Statt.

6.

In schrisisaßigen bel der Landesregierung unmittelbar anhangigen oder bel Unserem

Consistorium verhanbelten Rechtssachen, in soweit dieselben überhaupt dem dreisachen Instan-

zenzuge unterliegen, finder gegen das ersie Erkenntniß, welches die Collegien nach ihrem Er-

messen entweder selbst abfasen, oder von einer auswärtigen Spruchbebörde einholen können,

Junächst das Rechiemittel der Leuterung mie Versendung der Acten nach auswärtigem Er-

kenntnisse Statt.

Wird durch das Leuterungsurtheil das erste Erkenntnlß bestatigt, so steht ber gravir-

ten Partei das Rechtsmittel der Oberappellation zu, dem Oberappellanten aber ist es nach-

gelassen, in Gemaßheit dee 16ten Paragraphen der Oberappellationsgerlchtsordnung vorerst

noch auf Versendung der Acten anzutragen.

Wird dagegen durch das Leuterungserkenntniß die erste Entscheibung reformirt, so fin=
det nur noch die Berufung an das Oberappellationsgericht Statt.

Gegen die in dritter Instanz ertheilten Erkenninisse des Oberappellalionsgerichts findet

ein weiteres ordemliches Rechtsmittel nicht Statt.

7.

Diejenige Partei, welche in den 96. 5. und 6. bezeichneten Fällen von demn durch den

16ten Paragraphen der Oberappellationsgerichtsordnung begründeten Rechte, vorerst auf Ver-
sendung der Acten anzutragen, Gebrauch macht, bevor sie der Entscheidung durch das Ober.

appellationsgericht sich umerwirst, soll darum allein nicht verbunden seyn, die Kosten der

Versendung und das Honorar süc dos auswärtige Erkenmniß zu tragen, wenn nicht sonst

in der Hauptsache Gründe vorliegen, aus welchen dieser Auswand ihr allein zuzuerkennen st.

DieVerpflichtung zur Uebertragung dieser Transmissionskolten soll vielmehr ganz nach densel-

ben Grundsähen beurtheilt werden, wie die Prozesikosten überhaupt.

8.

Die vorsiehenden Bestimmungen sollen von dem Tage, an welchem dle gegenwäreige
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Verordnung in der Gesehsammlung erscheint, in Krast treten und auf bereits anhangige

Rechtssachen anwendbar seyn.

Es find daher von diesem Zeifpuncte an:

1) Leuterungen, die gegen untergerichrliche Erkenn#nisse elngelegt sind, ln Appellarionen um-

2

zuwandeln und

a. wenn der Leuterungsfortsethungstermin noch nicht gestanden hat, sofort,

b. wenn dieser Termin schon gestanden hat und der erste Sag bereits eingebracht

ist, nach geschlossenem Verfahren

mit Bericht und den Acten an die Landesregierung obder beziehungeweise an das Con-

sistorium einzusenden und von dlesem zu erledigen. Eben so ist es zu halten, wenn

dle Acten bereits verschickt seyn sollten.

In diesem Falle ist namlich das eingehende Erkenntniß an die betreffende Ober-

behorde einzusenden und von dieser als ein in der Appellationsinstanz erfolgtes zu pu·

bliciren.

Ware beim Erscheinen des Gesehßes ein Leuterungserkenntniß in der Unterinstanz

schon publicirk, so findet dagegen blos Appellation State und diese ist von der Landes-

reglerung und dem Consistorium zu erledigen, wobei übrigensdie Vorschristen des ge.

genwärtigen Gesehes über die Zahl der Erkennenisse überall Anwendung finden.

5 Leuterungen, die bei der Regierung oder dem Conssstorium eingelege sind,

a. wenn sie nach den Bestimmungen §. 1. under A. und K. 6. dieses Gesetzes an

die Stelle der zweiten Instanz treken, nach abgesetzem Verfahren durch Ver-

sendung der Acten nach auswärcigem Erkenmmisse zu erledigen;

b. wenn sie dagegen die Stelle der dritten Justanz vertceten, und nach S. 6. des

gegenwärtigen Gesetes niche weiter Matz greifen, in Oberappellarion umzuwandeln und

a. wenn der Foresebungskermin bereits gestanden har, nach geschlossenem Ver-

sabren an das Oberappellationsgeriche einzusenden;

8.. wenn dleser Termin noch nicht gestanden Ha, durch Auberaumung des §. 61.

ber Oberoppellarionsgerschtsordnung vorgeschelebenen Inrotnlationskermins zur

Enescheidung des Oberappellarionsgeriches vorzubereiten.
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In den beiben letzten Fällen bleibe übrigens das §. 16. der Oberappellatlonsgerichts-

ordnung bestimmte, 66. 5. und 6. des gegemwärtigen Gesetzes berühree Reche des Oberap-

pellaten unter der Voraussetzung, daß nur zwel aber gleichsörmige Erkennmisse vorliegen,

vorbehalreu.

9.

Die bisber mißbräuchlich vorgekommenen Eventualappellaconen gegen Erkennenisse oder

Versügungen, welche noch gar nicht existent geworden sind, fur den Fall, daß sie gegen den

Wunsch einer Partei aussallen sollten, wodurch der Juskanzenzug beeinträchtigt wird, werden

bierdurch ausdrücklich verboten. Die Uncergerichte haben sich durch derglelchen regelwidrige
Berusungen in ihrer Rechtspfege nicht hindern zu lassen, noch darauf 3u berichten, sondern
ordnungsmäwig erst selbst zu erkennen oder zu versügen, und nur dann, wenn bierauf Be-

rusung eingelegt wird, Bericht zu erstatken.

In Fällen dringender Eile hat der Unterricheer glelch bel Errbeilung selner Resolutlon

einen Termin zum Abgange selnes Berichts auf die eventuell eingelegee Appellatlon anzusetzen.

10.

In Criminalsachen findet elne Versendung der Aeten nach auswäriigem Erkenntnisse
nicht Statt. ODle Landcsregierung hat regelmähig das erste Erkennmmiß zu sprechen und es

sind daher die spruchreisen Acten von den Uncersuchungsbehörden mittelst kurgen Berichts

elnzusenden.

Das abgefaßte Erkenneniß nebst den Acten läße die Regierung dem Untersuchungege-

richte zur Publication zugeben.

11.

Gegen das Erbenntnis der Landesregierung findet lediglich das Rechesmiktel der Ober-

berusung Statt, in soweit dieses niche durch die Bestimmungen des §. 36. der Oberappello=

tionsgerichesordnung ausgeschlossen it. Gegen den Ausspruch des Oberappellationsgerichis

ist ein weiteres Rechesmictel nicht zuläßig; es bewender vielmebr bei demselben unbedingt.

12.

Die Regel, nach welcher das erste Erkennenlß in Untersuchungssachen von der Landes-

regierung abzufassen ist, soll folgende Ausnahmen lelben:
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a. In Untersuchungen wegen solcher Verbrechen oder Vergehungen, auf welche in thesi
eine, nach s. 36. der Oberappellationsgerichesordnung das Rechtemittel der Oberbe-

rusung rechesertigende Scrafe nicht gesetzt ist;

b. in allen olszelunkersuchungen;

. In Abgabedesraudaclonssachen, besonders in den durch das Geseh vom 26. März 1835

bezeichneten Fällen;

4. in allen Verbal- und Real-Insursensachen, sowle in allen Rügesachen,

haben die Untersuchungsbebörden das erste Erkenntniß selbst abzufassen.

13.

Gegen dlese Erkenntnisse der Untersuchungsbehorden findet das Rechtsmittel der Appel·
lation an die Landesregierung Statt, welche das zweite Erkenntniß zu erthellen hat, ohne

daß dagegen ein weiteres Rechtsmlttel zulassig ist.

14.

Dafern über die nach G. 12. lit a. bezelchnete Zustandigkelt der Untersuchungsbehorde

ein Zweifel hervortritk, so bat dleselbe die Acten an die Landesregierung einzusenden. Fin-

det diese, daß die zu erkennende ordentliche Serase das im 36. Paragraphen der Oberap=

pellarlonsgerichtgordnung bestimmee Maah ulcht erreicht, so läße sie die Accen an die Un-

tersichungsbeböorde zuräckgehen, mit der Anweisung, das erste Erkenneniß kn der Sache zu

sprechen. Im entgegengesetzten Falle faße sie selbst das Erkennkniß ab und fercige es dem

Untersuchungsgerichte zur Publikarion zu.

45.

In bden Untersuchungen folcher Verbrechen und Vergehungen, auf welche in tbesi eine

nach H. 360. der Oberappellarionsgerichksordnung der Cognition des Oberappellarionsgerichts

unterliegende Serase gesehr ist, sind die spruchreisen Acten jederzeit an die Landesreglerung

einzusenden.

Findek biese, daß nach Lage der Acten und nach den burch die Untersuchung beraus-

gestellten Umständen nur elne solche Serase zu erkennen ist, welche nach §. 36. der Ober-

appellatlonsgerichtsordnung das Rechtemittel der Oberberufung nicht zuläße, so sendet ste die
2
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Acten an das Untersuchungsgericht zurück mit der Weisung, vorerst in der Sache selbst zu
erkennen.

Im entgegengesetzten Falle Hat sie das erste Erkenneniß zu sprechen.

16.

In dem, nach vorstehenden Bestimmungen von der Landesregierung abzufassenden er-

sten Eckenntnisse hat sie zugleich uber geringere, mit zur Untersuchung gekommene Ver—

brechen, sowie wegen Bestrafung der ungle ichen Theilnehmer, Gehulsen ober Begnustiger

Ju erkennen, wenn auch deshalb esne geringere, als zur Oberberusung geeignete Strase aus-

zusprechen seyn sollte.

Wird in einem solchen Falle von den Hauptbetheiligten Oberappellatien gegen das Eec-

kenntniß der Landesregierung eingewendet, so können die mit der geringern sür gewöhnlich

zur Cognition des Oberappellationsgeriches nicht geeigneten Srcase belegten Individuen sich

ausnahmweise jenem Rechrsmittel anschließen und das Oberappellarionsgerlche hat über ihre
Beschwerden mit zu erbennen.

Ist dagegen Oberappellarion nicht ergrifsen, so stebe den bestrasten Tbeilnehmern, Ge-

bülsen und Begünstigern, oder den wegen eines geringern Vergebensbestrasten Angeschuldigeen
nur nochmalige Vorstellung bel der Landesregierung zu, von welcher dacüber, mic Wechsel

des Reserenten, eln anderweiles Erkemmnih abzusassen ist.

17.

Zur Einwenbung der, nach vorstehenden Beslimmungen julässigen bezüglichen Rechts-
mittel der Appella#ion und Oberappellarion wlrd hieedurch eine dreilägige ausschließende

Frist bestimme, und der Ablauf dieser Feilt soll den Verlust des zulässigen Rechtsmireels

zur Folge baben, daber nach deren unbenuh'em Verslusse mit Vollstreckung der Serafe zu

versahren ist; es mäste denn Einer der im 33sten Paragraphender Oberappellarionsgeriches-

ordnung erwähnten Fälle vorliegen, indemindiesen, des Ablaufs jener Frist ungeachtet, eine
nochmalige Vertheidigung anzuordnen ist und die Acten an das Oberoppellationsgeriche zu

sernerem Verspruche eingesendec werden müssen.

18.

Die iehntaaiae Nothfrist fur den Gebrauch der Rechtsmittel ist im Untersuchungspro-
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ceise nicht anwendbar. Nur in dem Denunciations= und Aobästonsprozesse, sowie in den

durch das Geseh vom 25. März 1835 normirten Untersuchungen wegen der Contravemio=

nen gegen die Gesebe über die Zölle, über die Besteuerung des Branntweins und die Ein-

sührung der Salzregie, ingleichen bei den dessallsigen, im Verwalcungswege geführten Un-

kersuchungen soll für den Gebrauch der zuläßigen Rechtsmircel eine zehntägige Nothfrist, je-

doch mit gleichmähiger präclustver, den Verlust der lehreren berbeisührenden Wirkung, wie

K. 17. von der dreitägigen Frist verordnet ist, Seate finden.

19.

Gleiche Wirkung, wie der unbenucte Ablauf ber zur Einwendung eines Rechtsmittels

bestimmten Frist, soll die erklärte Submission unter das erste Erkenntniß haben, vorausge-

setzt, daß nicht ein Fall vorliege, in welchem nach §. 33. der Oberappellationsgerichrsord=

nung eine zweice Vertheidigung nothwendig geführe werden muß.

Gegen den Ablauf dieser Fristen und gegen die erkläcte Submissien sindet eine Wie-

dereinsebung in den vorigen Stand riche Statt.

20.

Ist dagegen die zur Einwendung eines Rechtsmittels bestimmte Frist gehorig wahrge·
nommen, so hat das Untersuchungsgerlcht zur Einreichung der anderweiten Vertheidigung und

zur Ausfuhrung des angemeldeten Rechtsmittels eine hinreichende Frist nachzulassen.

21.

Uebrigens bleiben die oberrichterlichen Befugnisse der Landesreglerung, nach welchen sie
die Obecaussicht und Oberleitung des Uneersuchungsversahrens in allen Seadien des Soeraf-

processes auszunben, die Unrersuchungsgerichte in zweiselbasten Fällen mit Anweisung zu ver-

seben, auf einlaufende oder seust zu ibrer Kenneniß kommende Beschwerden das Nöthige zu

versügen und auf eingelegte Appellationen im Lause des Uncersischungsversabrens zu erkennen

bat, in ihrer bisherigen Ausdehnung unverändert sortbestehen.
Uekundlich haben Wir das gegenwärtige Gesetz, welches durch den Abdruck in der Ge-

sesammlung zur allgemeinen Kenn#niß zu bringen ist, böchskeigenbändig vollzogen und Un-

sere Landesfürstlichen Insiegel beiderucken lassen.

Schloß Schleiz und Schloß Ebersdorf, am 26. März 1838.

(L. S.) Heinrich TLTXI. (L. S.) Heinrich LXIII.
J. L. Fürst Reuß. J. L. Fürst Reuß.
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Nr. O1. Verordnung, die Publication eines Gesehed uber den summarischen Procesi und das Ver-
sabren hinsichtlich der dorunter gehörigen, bei den Gerichten schon anhängigen Rechtsslrei-
tigkeiten betr. d. d. 24. März 1838.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei
und Siebzigste, der Jüngern Linie souveraine Fürsten Reuß,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich=

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

haben in Erwägung, daß die im Eingange zu dem Justik-Mandate von 1751 unter dem

Titel „von kürzlicher Emscheidung der Sachen durch mündliches Verhör“ enthaltenen Be-

stimmungen über summarische Bebandlung gewisser Rechtssachen sowohl rücksihelich der Ge-

genstände, welche sie umfassen, als rucksichtlich der Verschriften, welche sie ausstellen, zu be-

schränkt erscheinen, und geleiter von der Erfahrung, daß das schädliche Mißverhältnift, in

welchem die Formen und die Kosten des ordentlichen Prozesses zu den Gegenständen und

der einfachen Natur minderwichtiger Rechtostreicigkeiren steben, nur zu oft nachtbeilig auf

den Wohlstand Unserer gelreuen Unterthanen zurückwirlen, Unserer Landeoregierung die

Bearbeitung eines cignen, umfassenden Gesetzes über den summarischen Prorch zur Pflicht

gemacht.

Nachdem nun sfolches von Uns genehmigt und das Gutachten Unserer gesammen

Ri#ter- und Landschaft darüber vernommen worden ist, so bringen Wir es bierdurch zur

allgemeinen Kunde unb beseblen allen Unsern Behörden und Unterthanen, daß sie sosort

nach dessen Publication sich durchgängig dornach acheen, wobei Wir zugleich noch Folgendes

bestimmen:

1) das neue Geseb finder auch auf die bereits anhängigen Rechtesachen, welche den

Vorschriften desselben unterlicgen, Anwendung;

2) in selchen Sachen muß daher der Kläger, wenn er seinen Beweis noch niche überge-

ben bar, in Gemäßheir . 22. 23. 2.. und 25. ausgeserdert werden, seine Be-

weiömictel anguzeigen, worauf ein nochmaliger Verborstermin angesebt und die Sache

nach gegenwärtigem CGesetze instruirt wird.

3) In solchen Fällen, wo der Beweis und Gegenbeweis bereits eingebracht, jedoch noch
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keln Productions·und Reproductionsbescheid publleirt ist, muß eln anderweiter Ver·

borstermin und ein eventueller Termin zur Ertheilung eines Bescheides angeseht werden.

4) In solchen Streitlgkelten, wo bereits uber das Productions-und Reprobuctionsver-

fahren erkannt ist, hat der Richter nach seinem Ermessen nach H. 59. entweder die

Einreichung einer kurzen Deduction mit gleichzeitiger Bestimmung des Termins zu

Publication eines Endbescheides zu veranlassen, oder den zulehr erwähnten Termin ohne

Weiteres anzuberaumen.

5) Ist in Besitesstreirigkeiren über Gegenstände von 50 Tblr. Conv. oder weniger Haupe-
werth G. 3.) die Aufnahme der Beweis= und Gegenbeweismictel bereits ersolge, so

wird übecdie Besibesfrage allein erkannt und dem Unrerliegenden das Petitorium vor-

behalten. Ist dagegen die Beweisaufnahme noch nicht erfolgt, so wird ein ander-

weiterVerhörslermin anberaume unddie Sache nach gegenwäctigem Gesetze eneschieden.

6) Hat in Execueivstreitigkeiten über Sachen von 50 Tölr. Conv. Haupwerth oder dar-

unter (§. 10.) der Rocognitionstermin bereits gestunden, so behalten sie ihren Forc-

gang — wiewohl mie Beobachlung des abgekürzten Versahrens — und dem Be-

klagten wird die Widerklage vorbehalten; sieht dagegen der Recoguselonstermin noch

bevor, so trelen die Vorschristen des gegenwärtigen Gesetzes ein.

7) Ueber die vor Publication bes Gesehes eingewendeten Rechtsmitkel wird selbst dann

noch eischieden, wenn sich dadurch eine dritte Instanz ergeben sollte; jedoch kommen

bierbei allenthalben die Vorschriften des unterm beutigen Tage publicirten Gesetes

über den Instanzenzug zur Anwendung und es sällt jedes besondere Versahren über

solche Rechtemictel weg; sie werden vielmehr nach den abgekürzeen Formen des gegen-

wärtigen Gesetzes zur Erledigung gebracht.

Im Uebrigen werden bierdurch sowohl die Bestimmungen in dem oben erwähnten Ein-

gange zum Justismandate von 41751, als die in den Fürstenrhümern Schleiz und Loben-

steinEberero.f bestehenden Mandate über das Versahren in Insurienhändeln vom 18. Ser-

cember 1852 und vom 16. Februar 1758 ausgehoben, während die in dem Anhange zum

Justizmandate von 1751 wegen Versicherung der Liorum corporum unter 3. und 10. ge-

gebenen Bestimmungen in fortdauernder Krast und Anwendung bleiben sollen.

Hiernächst wird das in den Fürstenebümern Schleiz und Lobenstein-Eberedorf ducch ble

Mandate vom 24. September 175.1 und vom 5. Juli 1750 für Sereitigkeiren wegen Ge-
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währleistung beim Viehbandel vorgeschrlebene Verfabren ebenfalls oucgehoben. Dergleichn
Angelegenbeicen sind vlelmehr künftig formell nach den Vorschristen dro gegenwärtigen Ge.

seles zu leiten und zu behandeln; dagegen sellen die wegen rechtlicher Beurtheilung und Enr-

scheidung derfelben in jenen Gesetzen entbaltenen matcriellen Bestimmungen in ihrer bisheri-

gen Krast und Ausdehnung sortbestehen.

Endlich werden rücksichtlich der bei Unserer gemelnschafelichen Landesregierung und

bei dem Consistkorium ummitlelbar anhängig werdenden summarischen Rechtssachen die in der

Proviforischen Oberappellarionsgerichtsordnung §. 20. uncer 4. und 11. ingleichen HK. 22.

unter 2. 3. und 5. enthaltenen beschränkenden Bestimmungen aufgehoben.

Zugleich baben Wir dem Gesetze eine Gebuhrentarxe, nach welcher bis zum Erscheinen

einer allgemeinen Tarordnung in summarischen Verbandlungen vorläuffg liquidirc werden soll,

beisügen lassen, nach welcher die Beberden und Sachwalter sich genau zu richten haben.

Urkundlich baben Wir gegenwärtige Verordnung böchsteigenhändig vollzogen, Unsere
landesfürstlichen Jusiegel beidrucken lassen und besohlen, daß diese gesehlichen Bestimmungen

durch die allgemeine Gesetsammlung publicire werden follen.

Schloß Schleiz und Schloß Ebersdorf, am 24. März 1838.

(I. S.) Heinrich FXT). (I. S.) Heinrich LA77.

J. L. Fürst Reuß. J. L. Furst Reuß.



Gesetz über den summarischen Proeest.

Tit. I.

Von dem sunmarischen Processe und dessen Gegenständen
im Allgemeinen.

1.—

Dem beschleunigten abgekürzten Verfabren, welches durch gegenwärelges Ge-
let normirt wircd, sollen künfelg unkerliegen:

4|)) alle geringsügigen Rechrssachen, deren Gegenstand niche mebr als funfzig

Thaler Convent. Hauptwertb oder Zwei Thaler jäbrlichen Nubungswertb
beträgr.

2) alle Sereitigkeicen über den sungsten Bestb,, deren Gegenstand einen höhern

Werth, als den von Funszig Thaler Conv., erreicht.

3) alle Hauswiethstrelstigkeiren, in sosern es dabei auf den Einzug oder Aus-

zug, oder auf vertragsmäßige Herstellung der in dem Miethkomtacte begrls-

senen Gegenstände ankommt, oder ein Miethzins von Funseig Rehlr. Conv.

oder weniger in Rückstund i#s#l.

4) Alle Gesuche um Aufhebung von Pachtverträgen jeder Arc, wegen niche er-

solgten Pachtgeldo oder wegen übler Bewirthschafcung des Pachlers, vor,

ausgesehr, daß für diese Fälle in dem sosore liquiden Pachtkoncracte die

Auflösung des Kontracts und die Exmisston des Pachlers verabreder ist.

5) Alle Gesuche uim Segquesteatlon irgend eines Sereitgegenstandes, mir Wor-

bebalt jedoch der förmlichen Aussührung der Hauptsache in dem geeigneten

Recheswege.

6) Alle Screitigkeiten wegen gehöriger Herstellung und Gewährung verpach-

eptine desaummarischen Ver-
sohrens.
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teter Gegenstande, in sowelt der Anspruch des Pachters aus einem aner-

kaunten ober der Recognicion nicht bedurftigen Pachtkontracte hervor-

gebt.

7) Provocationsprocesse.

8) Dokations. und Alimemationssachen, sowie bloße Alimentensachen, ingleichen

Ebe-und Verlöbnissachen, in sofern sie nicht eine gänzliche Teennung der

Ehe betressen.

90 Screstigkeiten zwischen Diensthecrschaften und Gesinbe über den Ancricc,

die Dauer und Ersüllung eder Auslösung des Mietbvertrages, ingleichen

wegen Bezahlung des Dienstlohns, wenn dieser nicht die Summe von

Funs#ig Thalern Conv. übersteigt.

10) Alle Injuriensachen.

11) Alle Inbibitions= und Arrestsachen, sowie überhaupr solche Angelegenhei-
ten, wo Gefahr auf dem Verzuge baseet.

12) Spreikigkeiten der Reisenden über Zechen, Fuhrlohn und Handwerkercch.
nungen, so weic sie auv Anlah der Reise entstandensind.

13) Imungs- und Zunststreitigkeiten, in sosern zwischen den einzelnen Mit.

gliedern einer Zunst, oder zwischen Meistern, Gesellen und Lehrlingen

Strcitigkeiren obwalten, die nach den Handwerksstaturen oder Gebräuchen,

ode#r nach einem im Mirtel liegenden Lehrkontracte zu entscheiden sind,

oder in sesern wei Zünste über die Gränzen ihrer Gewerbe in Srreit

sind und sich nicht auf Rechtseitel, wodurch Peivatrechte begründet wer-

den, namentlich auf Vergleiche oder rechtskräflige Urtheilc berusen, indem

lezern Falles die Sache in den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen ist.

144) Bausiceitigkeiten, wo es auf Verhinderung eines neuen Baues bei der

nori oheris unneintio ankomm', wo Gesahr auf dem Verjuge hafter,

3. B. bei einem den Einstur; drebenden Gebäude, wo eine gewisse Art

des Baues gehindert werden soll, wegen Feuersgesabr, wo der Sereit sich

um die Frage drehet, ob nach Lekalgeseen oder der Ortsgewohnheit eine

gewisse Art des Baues erlaubt sey oder nicht.
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2.

Unter den Begriff der gerinssügigen Rechtssachen sind nicht blos Gelbsor= Begri

derungen, sondern auch alle anderen schäbungsfähigen Gegenstände zustellen. Solche
Gegenstände allso, welche weder eine Würderung zulassen, noch in einen landübll-

chen Auschlag gebracht werden bönnen, sind davon ausgzeschlossen und im Wege

des ordentlichen Processes zu verhandeln. Dahin gehören namentlich Besugnisse,

welche zwar Nugungen, aber niche in bestimmten Zeitcäumen abwerfen.

3.

ger n

Bei der Berechnung des Werthes eines Streitgegenstandes kommen die Ne. Ausmiltelung des

bensorderungen an Zinsen, Nuhungen, Schäden und Kosten, wenn sie neben dem

Hauptanspruche, nicht allein und besonders, elngeklage werden, niche in Ansatz

4.

Der Werth des (tceitlgen Gegenstandes, derselbe mag beweglich oder un-

beweglich seyn, ist zunächst nach dem lehten Kaufpreiße deslelben zu be-

stimmen.

Ist dleß nach dem Ermessen des Richeers, wegen inmittelst eingetretener Ver-
besserung oder Verschlechterung, nicht wohl ebunlich und ist elne Ueberelnsktimmung
der Betheiligten darüber, ob der Gegenstand geringfügig sey oder ulcht, nicht zu

ermitkeln, so Ist eine kürzliche Würderung desselben zu versügen. Diese ist in

der Regel durch die verpflichteten Gerichtspersonen vorzunehmen, in sofern es die

Partelen nicht vorzieben, auf eine Würderung durch Sachverständige anzutragen.

Won diesen wird solchen Falles der Eine durch den Richeer, die belden an-

dern durch die Parkeien ernanne, und sie werden von der Proceßbebörde mireelst

Handschlags an Eidesstate zu gewissenhaster Werthöangabe verpflichret.

5.

Streitige Rechse auf soredauernde Nuhungen und Leistungen, welche alljähr-
sich oder in bestimmen längeren Zeicräumen glelchförmig eintreten, werden nach

dem Ertrage elnes Jahres mit Vier vom Hundert zu Kopital angeschlagen und
3

Werthesder Serei#=
gegenstände.



Klagenhaufung.

Besitzesslreitigkeiten.

18.

wenn der Jobresbetrag zwel Thaler Conv. oder weniger ausmocht, summarssch beban-
delt. Wenn nicht die Rechte selbst in Frage stehen, sondern nur einzelne oder

mehrere Jabresnutungen rückständig sind, so richtec sich das Versahren nach der
Summe des Rückstandes, und wird, je nachdem dieser Funfzig Thaler Conv, oder

mebr beträge, im summarischen oder förmlichen Rechtswege behandelt.

Wenn umgekehrt aus elnem als unstrelrig vorausgesetten Befugnisse rück.

sländige, kbrem Belange nach geringsügige Muhungen und Leistungen eingeklags
werden, der Beklagee aber die Zuständigkeir des Besugnisses leugnet und dieses

den wicheigen Rechtssachen beizugählen ist, so ilt der Kläger in den ordenklichen

Proceß zu verweisen.

6.

Der Betrag von Funssig Thalern Conv. Hauptwerth entscheidet uber den

Begriff der Wichtigkeit oder Minderwichtigkeit auch dann, wenn miehrere Anspruche
in einer Klage gehauft werden, sie mogen auf einem gemeinschaftlichen Grunde oder auf

verschiedenen Klaggründen beruhen. Die Sache ist minderwichtig, wenn fämme-

liche Forderungen die Summe von Funfgzig Thlru. Conv. nicht übersteigen, wich-

tig, wenn sie mehr als diese Summe betcagen.

Der Richter bat den Kläger, welcher eine auf mehrere elnzelne Ansprüche

gerschtete Klage zu Prokokoll anbringen will, auf diele Bestimmung aufmerksam
zu machen und es seiner Wahl anbeim zu stellen, ob er dieselben nach Befinden

successiv im summarischen Prozesse oder in elner Klage zusammengesaßt, im Or-

binarprozesse verfolgen will.

7.

Subjeceive Klagehäusung ilst auch bel geringfüglgenRechrestreirigkelten verbocen.

8.

Bel Streltgegenstanden, deren Werth Funfzlg Thaler Conv. oder wenlger

beträgr, findet das possessoriuim suninariissimum als selbststandlges Rechts-

mittel nicht weiter statt. Es geht vielmehr in dem petilorium dergestalt unter,

daß sofort uber Zustandigkelt des Rechtes selbst nach den Worschrif#en des gegen-

wartlgen Gesetzes verhandelt und ber Beklagte mit allen Einreben petltorischer

Natur gehört wird.
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Höchstens kann der Rlchker in geeigneten und drliugenden Jällen elne interl-

mistische Versügung für die Dauer deo Processes tresfen und durch diese Einen

der streitenden Theile lm Besiöe schüczen, ohne daß dadurch diepetitorische Natur
des Rechtsstreltes verändere und dem Rechtsstande der Betheiligten präjudlelt
wird.

9.

Dle Streitigkeiten über den jüngsten Besiß bel Gegenständen über Funfzig

Thlr. Conv. Haupetwerth, unterliegen dagegen den Worschristen des gegenwärtl-

gen Gesetes sowohl rücksichtlich des Verfahrens, als der Bewelsmittel und der

Emscheidung.

10.

Der Erecucloproceß findek bel Sereitigkellen von Funfzig Thlr. Conv. ober Erecutiv. Sachen.

darunter alsbesondere Proceßgortung niche weiter Statt. Ex gebe vielmehr in dem
durch gegenwärtiges Geset vorgezeichnelen Verfahren dergestalt unter, daß der

Beklagte gegen das mit klaren Briesen und Siegeln bescheinigte Klaganbringen

mie llliquiden Einreden und deren Beschelnigung durch Zeugen, niche guarerr#iglicte

Urkunden oder Eidesantcag gebört wird, wogegen aber auch, rücksichrlichdleser Ge-
genstände, die Widerklage, mie alleiniger Ausnahme des H. 17. vorkommenden

Falles, bierdurch aufgeboben und für unstacthafe erkläre wird.

Tit. I.

Von dem Verfahren im Allgemeinen.

12.

Das Verfahren in den nach gegenwärtigem Gesebe zu bebandelnden Rechis- krr inmee-
sachen soll mit Weglassung aller ausserwesentlichen Förmlichkeiten summarisch sepn
und In abgekürzten Fristen gehalken werden.

Die erste Ensscheibung kleb sosort deßulotv ertheilt. Eines Vorstandes der

Unkosten balber bedarf es von Juländern, wenn dlelelben auch nicht angesessen

end, nicht.



Risten.

Richterliche Prozeß-
leilung und Verant-

worklichkeit

Wechsel bes Verfah=
rens.

20

Ausländer haben, wenn der Richter es für nöchig erachtet, einen solchen auf

Zebn Dble. Conv. boch, baar, durch Bürgen oder Pfand zu bestellen, in sofern
esie nicht das Armenrecht gewinnen.

13.

An die Seelle der im orbentlichen Prozesse bestimmeen Fristen crelen läng-

stens vierzehntägige Fristen, deren Versäumniß die angedrohten Rechs:snachtheile
eben so gue zur Folge Hat, als die Nichtbeobachtung einer un Ordinar-Prozesse

bestimmeen Sichsischen Frist.

Alle Fristen und Termine sind peremtorisch, und dürsen von jedem Srelt-

theile, nach genauer Augabe der Gründe, nur eitmal ausgenommen und bezüglich

verlängert werden.

14.

Der Richter ist fur dle formelle Gesetzmaßlgkeit des Verfahrens verantwort-

lich. Er hat die Partelen uber die statthaften Anträge, uber die zu deren Be-

grundung vorgeschriebenen Erfordernisse, und uber die angedrohten Rechtsnachtheile
in jedem einzelnen Abschnitte des Verfahrens zu belehren.

Bei den Landescollegien erisft diese Verantwortlichkelt und Obllegenheit den

Sccretair, welcher die Klage zu Protokoll aufgenommen hat.

15.

Bei lückenhaften, undeutlichen Vorcrägen hae der Richter in jeder Lage des

Processes das Recht und die Obliegenheit, zweckdienliche Fragen mündlich oder

schristlich an die betrefsenden Secreictheile zu richten, mit der Androhung, daß bel

unterbleibender Answort innerhalb der zu bestimmenden Frilt dasjenige für wahr

angenommen werden solle, was dem Interelle des Befragten entsegengesetzt ist.

16.

Wenn im Lause elnes anbängigen Prozesses der Soereitgegenstand sich ver-

einder:, und entweder aus einer Sache, welche dem Klaggegenstande nach anfäng-

lich umter die wichtigen gebörte, in der Folge eine geringsügige wird, oder umge-

kebre eine anfänglich minderwichtige in eine bedeukende sich umwandelt, so ist auch

die Proceßart und das Versahren zu wechseln.
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Diese Veranderung kann eintreten

4. durch den Kläger:

4) wenn er einen Theil seiner Ansprüche wieder fallen läße und nur der

Wertb von Funfjig Thalern Conv. oder weniger streitig bleibr;

2) wenn er von der durch den Beklagten vorgeschützten Einrede zwar nicht

Alles, doch aber so viel unbedingt zugestehe, daß dle verbleibende, der

Erörerung bedürftige Difserenz geringsügig ist;

b. durch den Beklageen:

4) wenn dieser von der geklageen Forderung so viel unbedinge, ohne Vor-

schübung einer Einrede zugestehr, daß der noch übrig bleibende Sreeit-

gegenstond die Summe von Funszig Thalern Conv. niche übersteige;

2) wenn er die an sich wichtige Forderung einräumt, dagegen aber eine

Einrede vorschützt, deren Gegenstand geringsügig ist;

3) wenn er miigen einzelner Leistungen, welche usammen dle Summe von

Funszig Thalern Conv. ulschr überstelgen, im Anspruch genommen wird,

und die Zuständigkeit des Rechts, aus welchem die Leistungen gesordert

worden, läugnec.

17.

Wenn der wegen eines geringfügigen Gegenlkandes belangee Verklagee eine

Einrede vorschützt, deren Objece zu den bedeutenden gehört, so kann diese zwar

nur bis zur concurreren Summe zu dem Zwecke gellend gemacht werden, um

die Enebindung des Beklagten von dem klägerischen Anspruche zu erwirken; und

unterliegt auch nur in soweit, namentlich rücksichclich der Beweissührung, den

Vorschrifeen des gegenwärrigen Gesehes. Es stehe aber dem Beklageen frei, die

Wlderklage wegen des ganzen bedeurenden Gegenstandes der Einrede bel demsel-

ben Richter zu erheben und durchjusühren.

18.

Der Richeer har über alle Verhandlungen ein genaues, umständliches Pro-

tokoll zu führen, den Parteien langsam und deutlich vorzulesen und von ihnen

Einreden und Wi-

derklage.

rF5 undGerichiobtisiter
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unterzeichnen zu lassen. Bei denPatrimonlalgerichten ist da, wo neben dem Rich-
ter ein besonderer Actuar angestellt ist, die Zuziehung von Gerichtsbeisihern niche

ersorderlich, außerdem aber die Gegenwart und Mitunterschrist elnes Schöppen

blarelchend.

19.

Subsidiaire Proztß- Uebrigens sind die Normen des ordentlichen Processes, so weit sie nicht durch
tegeln. gegenwärtiges Geseß aufgeboben oder abgeänbere worden sind, zu beobachten, so-

wie auch bei eintretenden Zweiseln darüber, ob eine Sache zu den wichtigen oder

minderwichtigen zu rechnen sep, die Vermu.hung für die Wichrigkeit streiter.

Tu. U.

Von den einzelnen Theilen des Verfahrens.

I. Ab'sch n i tt.

Von der Klage.

20.
Anbringen der Kla- Die Klage kann schrifellch oder mündlich angebrache werden. In dem leß-

9 (ern Falle ist der Richter verbunden, das Anbringen deutlich und umfassend nle-

berzuschreiben. Förmlichkeiten werden dabei nicht ersordert, vielmehr genüge je.

des klare Vorbringen mie einem 5 Gesüche.

htuch Pru- Der Rlchter haftet dafur, baß 4 unschlußlges Klagvorbrlngen zugelassen
« werde.

Er hat daber jede schriftlich eingereichte oder mundlich angebrachte Klage
genau zu prusen; wenn er sie undeutlich oder unschlußig findet, den Klager des-

sen zu belebren und den Mangeln durch Stellung der geeigneten Fragen abzuhelfen.
Unterläße er dieses und wird in der Jolge die Klage angebrachtermaaßen

abgewiesen, so darf er bel Scrase des viersachen Betrags kelne Kosten sordern.

22.

Anga ## Bei jeber Klage sind die Beweismictel, deren der Klöger sich bedlenen will,
miel und-ditione· genau anzugeben uud zwar, wenn deren verschledene gebraucht werden sollen, mit
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genauer Bezelchnung des Punctes, welcher durch eln jedes derselben dargethan wer-
soll.

Das Erbleten zur eldlichen Bestärkung ist fur eln zulaßiges Beweismittel

nicht zu erachten und selbst in Injurlenhändeln nicht welrer anzunehmen. Der

Kläger muß sich auch bel diesen, wenn er weder Zeugen noch Uckunden hat, bes

Eldesantrages bedlenen.

23.

Die Zeugen, deren Kläger sich über den Inhale der Klage bedlenen will,

bhae er bel Verlust des Rechts, sie späcer zu produciren, sosore beim Klagau-

bringen nahmhase zu machen.

Besteben dle Bewelsmitlel aus Urkunden, so har der Kläger, dafern sie sich
niche in dem Besite des Beklagten oder elnes Drlieen befinden, dleselben, bel

Verlust dleses Bewelomiteels, der Klage sofore In Urschrife oder Abschrife,
oder, wenn deren Inhale nur theilweis den Soereikgegenstand betrifft, z. B. Han-

delsbücher, im Auszuge beizubringen.

Ml der Kläger sich des Eidesantrages bedlenen, so Hat er dleses ebenfalls,

bel Verlust dieses Beweismittels, sofore bel der Klage anzuzelgen, indem er mit

einer späteren Eldesdelarion über den Inhalt der Klage ncht gehört wird.

24.

Dasern die zum Beweise des Klaganbringens dlenenden Urkunden in dem

Besie des Beklageen oder eines Dritten sich befinden, so bar der Kläger bei

Verlust des Rechtes, später auf dlese Urkunden gurückkommen zu dürfen, zuglesch
mll der Kloge dos geelgnete Editlonsgesuch zu verbinden.

Für den Fall, daß durch Ablelslung des Edltionseldes die gehoffte Her-

ausgabe der Urkunde unmöglich gemache wird, steht dem Kläger frei, zum Zeu-

genbewelse oder zur Eideödelation zu grelsen, worüber er sich jedoch erst nach er-

folgeer Ableistung des Ehltionseides zu erklären nöthig hat.

25.

Ueber die Worschristen wegen Hforilger Anzeige und resp. Belbringung der #lchterliche Beleh-

barder Richler den ohne Rechesbelstand auserecenden Kläger zu ver uung.—derBe-
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ständigen und denselben liasonderheie, wenn er die Urkunde nur abschrifelich über-

giebr, soforr Ju Protokolle oder durch kurge Resolution zu bedeuten, daß er sie in

dem anjuberaumenden Verbörskermine, bei Verlust derselben, in der Urschrift dar-
legen musse.

Daß und wie er dieser Obliegenheit nachgekommen sey, hat der Richter

genau zu den Acten zu bemerken. Unteclaßt er dieses, so kann gegen den Kla-

ger auf Verlust der Beweismictel nicht erkannt werden. Vielmehr ist der Klä-

ger mit solchen Beweiomitkeln noch ju Gören und ein anderweiter Termin deshalb

anzusetzen, und der Richter darf Hsewie bisberigen Verhandlungen keine Kosten

fordern. «

26.

Wird die Klage durch einen recipirten Sachwalter mangelhafe ubergeben,

so ist darauf minelst schriselicher Resolunon zu eröffnen, was zu deren WVervoll=

ständigung noch feble, bevor darauf verfüge werden könne.

27.

Ergiebe sich durch diese Belehrungen des Richeers, daß eine Partel weder

Zeugen noch Urkunden babe, lich auch des Eidesancrages niche bedlenen wolle,

so ist aus deren Klage etwas nicht zu versügen und der Kläger deslen zu be-

scheiden.

II. Ab'schenitt.
Von der Vorladung.

26.

Der Beklagte ist in der Regel und soweit nicht durch dle Bestimmungen

. 32. ein Anderes nachgelassen ist, unter abschristlicher Mittbeilung des Klag-

anbringens und dessen Beilagen, zum persönlichen Erscheinen und zur Mlegung
der Güte bei Einem Thaler Strase, und für den Fall, dass ein Verglelch nicht

zu Stande kemme, zjur Vernehmlassung über die Klage unker der Verwarnung,

daß er derselben außerdem für geliändig und überführt erachtet werden solle, vor-
zuladen. Sind der Klage Urkunden beigesäüge, so ist der Beklagee zu deren

Necognition bei Strafe des Anerkennenisses, und wenn die Edirlon derselben bei
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ihm gesucht worden ist, zu deren Herausgabe und Anerkennung im Termine

ober zur Ableistung des Editionseides unker der Verwarnung vorzuladen, da dle

beigebrachte Abschrifet außerdem sür das recognoseicte Original erachtet, oder der

tatsalliche Umstand, zu dessen Beweis lich auf die Urkunde berusen worden ist,

für eingeräumt angenommen werden solle.

Zugleich ist ihm auszugeben, seine Einreden und die zu beren Erweislich-

machung zu gebrauchenden Beweismittel bei Veclust derselben im Termine anzu-

geigen, und wenn die lehteren in Urkunden bestehen follcen, diese ebensalls bei

Verlust derselben mit zur Stelle zu bringen.

29.

Der Kläger wird, wenn er innerhalb des Gerschtsbezirks wohnt, blos

mindlich geladen. Wohnte er ober auswärts und hat keinen Bevollmächrigten im

Orte, so wird er schriftlich geladen und zwar, wenn er ein Ausländer ist, mit-

telst besonderer Requisttion seiner Obrigkeit.

Ist er dagegen einer inländischen Bebörde unkerworsen, so kann bleser die

Ladung, ohne besonderes Ersüchungsschreiben, nur under Couvert zugesendet wer-

den, worauf sie dieselbe durch ihren Diener an den Kläger bebändigen und von

diesem das Insiunationsdokument, welches der requirirende Richter gleich mitzu-

senden hat, vollziehen lässt und ohne besenderes Recognitionsschreiben an Lebteren

zurücksendet. Auch kann bei Vorladung inländischer Kläger Absendung und Be-

bändigungderCitation durchdie Post gescheben, und dient insolchem Falle der Post-
schein als Beleg richtiger Bestellung der Ladung, jedoch nur dann, wenn eine

Postanstalt am Wohnorte des Klägers sich befindek.

30.

BeibenParteien ist zugleich zu eröffnen, daß im Falle eines nicht zu Staude

kommenden Vergleiches sie der sosortigen Publicarlon eines Bescheides im Ver-

börstermine oder für den Fall, daß die Sache dort nicht zur Eurscheidung gerig-

net besunden werden sollte, in einem eveneuell zu bestimmenden besonderen Ter-

mine gewärcig seyn sollen.

31.

Vorladung des Klä-
gerb.

Ist mic dem Klagvorbringen ein Urkundeneditionsgesuch gegen Dritte ver- Etiisen der Urkun=
4 .
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bunden, so bat der Rlchter den bezeschneten Besiber der Urkunde auf den Ver-

börstermin zu deren Herausgabe oder zur Ableistung des Editionseides mir vor-

zuladen.

Es brauche zur Begründung des Auerages auf Edition elner Urkunde oder

auf Ableistung des Editionseides weder unter den Parteien noch gegen Dritée dle

Wermuthung des Besites derselben nachgewiesen zu werden. Auch sollen Be-

klagter und Kläger wechselseitig zur Edicion der Urkunden obne Unterschied ver-

bunden seyn.
32.

Wundliche Vorla- Dem Richter bleibt nachgelassen, in geeigneten Fällen, namentlich bel ganz

bung. gerlugen Sereitobjecten, zu welchen jeboch Gegenstände über]! Zebm Tholer Conv.
Hauptwerth niemals zu zählen sind, ingleichen in den oben §. 1. unter 9. 10.

41. 12. und 13. begeichneten Angelegenheiten und in Sachen, wo Gefahr auf

dem Werzuge bastet, den Beklagten vorerst mündlich vorladen zu lassen.

In solchen Fällen, wo die Verfügung möndlicher Ladung dem Richter an-

beimgestelle bleibe, ist auch die Bestimmung der Ladungsfrift, selbst der kürze-
sten, dessen Ermessen überlassen und es kann auch die Ertheilung eines Beschel-

bes gleich in dem ersten mündlich besilmmeen Termine erfolgem.

Ul. Abschnitk.

Von dem Verhdrotermine und der Aufnahme des Beweises und
Gegenbeweises.

33.

Erscheinen der Zu dem Verbörskermine müssen in der Regel die Parteien, wesche nicht

Streittheile. über drei Meilen im Umreise von dem Gerichesorte entsernt wohnen, sich in Per-

son einfinden. Erscheinen sie gleichwohl nicht persönlich, sondern durch gehörig
legitimirte Bevollmächtigle, so sind diese zwar Inzulassen, die ausgebliebene Par-

tel hat jedoch ibren Sachwalter aus elgenen Micteln zu salarkren und auf eins

Restiturion dieses Ausvandes in keinem Falle Anspruch. Sie muh auch, wenn

wegen nicht ausreichender Instruction die Anberaumung elnes auderweiten Tev.

mines nöthig werden sollee, dle desfallsigen Kosten alleln übercragen, wenn auch

übrigens der Beklagee Iin die Kosten des Processes verurthelle werden sollte.
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In Injurlensachen mässen dagegen dle Parkeien stets persönlich erscheinen
und die Vertrecung oder sonstige Asustenz von Sachwastern ist ganz ausgeschlos-

senz es werden auch in keinem Falle die Gebühren der Letzteren für das person-

liche Erschelnen vor Gericht von dem Gegner erstattet.

Rur bel solchen Klägern, deren Wohnort über fünf Meilen von dem Site

des Gerichts enrfernt ist, leidee diese Regel eine Ausnahme, iudem in solchen

Fällen die Vertretung durch Sachwalter zuläßig und der bierdurch erwachsende

Aufwand zu erstarten ist.
34.

Erscheint im Termine elne Parkei weder persönlich, noch durch einen ge-

börig legitimicten Bevollmächtigten, so ist neben der verwirkren Geldstrase fofort

im Termine mittelsi Bescheides auf den in der Vorladung angedrohten oder sonst

im Ordinarprogesse vorgeschriebenen Rechtsnachtheil zu erkennen. Einer besondern

Ungebersamsbeschuldigung bedarf es weder bier, noch in irgend einem andern

Falle. Der Richter hat den Erschienenen blos harüber zu fragen, ob er die

Sache forrstellen oder auf lich beruhen lassen wolle, wohei er ihm den aus seines

Gegners Ungeborsam erwachsenen Vortheil erklärt. Im ersten Falle bat er se-

sort auf den angedrohten Rechtsnachebeil zu erkennen.

35.

Bleibe der mändlich geladene Beklagte im Verhsrotermine außen, so ist er

in die angedrohre Geldstrase zu nehmen, und wenn Kläger dic Sache fortsiellen

will, schriftlich mic den geeigneten Androhungen vorzuladen. Erscheint der schrift-

lich geladene Beklagte weder persönlich, noch durch einen Bevollmächtigten, über-

sendet aber eine schristliche Anrwort auf die Klage, so ist nichtsdestoweniger in

conlumaciam gegen den Beklagten condemnatorisch zu erkennen.

36.

Wenn beide Theile erschienen sind, so hat der Richter die Gute mit allem

Fleiße zu pflegen, zweckmäsige Vergleichsvorschläge zu thun und diese zu Pro-

tokoll zu bemerken.

Konimt eine Vereinigung nicht zu Stande, so hat der Richter, ohne daß
es einer Provocation von Selken des Klägers bedarf, mit dem Beklaglen, wenn

Ungehorsam.

Terminsverhand
lungen.
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bieser niche eine schristliche Antwort auf die Klage übergiebe, dle letztere Punet.

vor Punce durchzugehen, dessen Aneworten forgsälcig nieder uschreiben und die

von ihm vorgeschützten Einreden mit dererforderlichen Deutlichkeit zu prokokolliren.

37.

Elner förmlichen Einlassung bedarf es nicht; jede Autwore genüge, wenm.

sle nur deutlich und bestimme ist.

38.

Neben der Ankwore auf die Klage sind alle, dem Beklageen zur Seite ste-

benden Einreden, bei Verkust derselben, vorzubringen.

39.

Mit derselben Genauigkeit ist der Kläger wegen seiner Repliken auf

dle Anewort und Einwendungen des Beklagten zu besragen, so wie Lebterer

wieder umständlich über die Repliken zu hören und überhaupt über die Termins-

verhandlungen ein ausführliches Prokokoll zu balten ist. ODiese Eeklärung und

Antwort der Parteien auf die Einlassung und resp. Replik ihres Gegners muß,

ohne daß es ciner besonderen Andrehung bedarf, bei Serase des Zugeständnisses

bewirkt werden, worüber der Richter die Parteien gebörig zu belehren hac

40.

Ausnahme der Be- Nach diesem wechselseitigen Gehör der Parteien Har der Richter nochmals.
weismittel und des die Gute zu pflegen. Greise diese nicht Platz, so har er über die von jedem

Fatus eausse. Screiktheile angesühricn, ven dem Gegner nicht eingeräumten Thatsachen, welche

auf die Ensscheidung des Streites von Einfluß seyn können, die Angabe der Be-

weiomittel, in soweit diese vom Kläger nicht bereits beim Anbringen der Klage

anzuzeigen gewesen sind, zu erferdern und den Parkeien zu erössnen, daß sie

solche vollständig anzuzeigen haben, weil ste später damit nicht weiter gepöre,

vielmehr aller im Verhöcslermine nicht angeseigten Beweismittel für verlustig
erachtet werden würden.

Hierauf bat der Richter, in sofern die Sache nicht ohnehin schon ubersicht-
lich und spruchreis vorliegt, den slalus causne el controversiae

durch Aufnahme einer richtigen species lucu#, soweit die Parkeien dar-
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über einig sind, durch Festsetzung derjeulgen Momente, worüber sie nicht

zu vereinigen gewesen,

und ducch Bestimmung derjenigen Thatsachen, welche durch Beweis

näher zu ermitteln sind,

n gerlchtlicher Niederschrift zu regullren.

41.

Wenn elne Partei des Zeugenbeweises sich bedienen will, so bat sie, in so-

weit dieß nicht von dem Kläger schon beim Anbringen seiner Klage gescheben

seyn muß, die abzuhörenden Zeugen mit Angabe deren Wohnorte namhast zu

machen, der Gegner aber die gegen deren Persönlichkeit und Zulässigkeic gelcend

zu machenden Einwendungen ang##zeigen.

Besondere Fragstücke finden niche Seaet; doch kann der Product den Rich-

ker auf dirjenigen Puncte, worüber er die Zeugen mit befrage zu sehen wün-

scher, noch besonders zu Prokokoll aufmerksam machen.

4.

Es stebt dem Beweloführer feel, selne Zeugen im Verhörskermine mit zur

Seelle zu bringen, damit sie sofort abgehört werden können. Auch ist ihm nach-

gelassen, auswärtige Zeugen an dem, von dem Richter zu bestimmenden Tage zur

Wernehmung zu sistiren, um die Kosten der requisirorischen Abhörung zu vermeiden.

43.

Wenn die Partelen die Zeugen weder mit zur Srelle bringen, noch später

an dem bestimmiten Tage (##stiren, so Hat der Richter mie deren mündlscher Vor-

ladung und Abbörung oder, soviel Auswärtige, seiner Gerichrsbarkeit niche un-

tergebene bekrisst, mic der desfallstgen Ersuchung an die Obrigkeit derselben zu

verfabren. Bebörden des Inlandes sind verpflichter, ihre Gerichtsunterthanen
sich wechselleitig zur Vernebmung zu gestellen. Den Bebörden des Auslandes sind

die Puncte, worüber die Zeugen zu vernehmen sind, mitzueheilen, auch die Förm-

lichkeilen, die gegenwärtiges Gesetz vorschreibe, bekanne zu machen, mit dem Er-

suchen, die Vernehmung darnach einzurichren.

44.

Diese Vernehmung erfolge ohne Beiseyn der Parkeien in solgender Are:

Jeugenbeweis.

Vorladung und Ab-
bdrung der Zeugen.
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Zuvorderst legt der Richter dem Zeugen mie der Bemerkung, daß er selne

Aussagen eidlich zu bestärken, allso sein Gewissen wohl zu bedenken babe, fol-
genbe Generalfragen vor:

4) wie er beiße, wie alt er sey, wo er wohne, welchem Scande er angehöre

und wovon er sich nähre?

2) ob er mit einem der streitenden Theile blutsverwandt oder verschwägert sey,

und in welchem Grader

3) ob der Ausgang des auhängigen Rechtsstrelces löm Nuten oder Schaden

bringen könne, oder ob er sonst ein Interesse bel diesem Processe habe, und

welches?

4 ob ihn Jemand barüber, wie er seine Aussagen einrschten solle, uncerrlch-

tee oder ihm sonst zur Erstatcung seines Zeugnißes Anlellung gegeben babe?7

5) ob ihn Jemand durch Versprechungen oder Geschenke zur Ablegung elnes

günstigen Zeugnißes für den einen oder den andern Streitehell zu verms-

gen gesucht habe?

6) ob er sich wegen des abzulegenden Zeugnisses mie selnen Nebenzeugen be-

sprochen habe, und in welcher Maahe?

5) o5 er einem der Sltreiktheile in der Sache, worlnnen er Zeugniß geben

solle, beiräthig gewesen, und in welcher Maahe?

Sedann legr der Richter dem Zeugen die elnzelnen Thacumstände, worüber

die Parkeien streirig sind, Punce vor Punct zur Beanewortung vor und schreibe

die Angabe des Zeugen mit dessen eigenen Worten nleder.

Hierauf wird das Prokokoll vorgelesen und der Zeuge, wenn er solches

durchgängig genehmige, auf die Waheheit seiner Aussagen auf die, om Schlusse

dieses Geseßes unter A. beigesügte Formel förmlich vereidel, das Protekoll aber

von dem Zeugen unterschrieben. Ein Zeugenrotul wied nicht ausgesertigt, vlel-

mehr das Vernehnungsprokokoll zu den Acten genommen und von requirleien

auswärtigen Behörden eine beglaubigee Abschrift desselben erbeten.

Wenn mehrere über eine und dieselbe Thatsache abgehörte Zeugen besonders
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in wesentlichen Umständensich widersprechen, so mässen sie zum Behufe einer näbern
und bestunmtern Erörcerung gegen einander gestelle werden, um durch dieses Mie-

tel auf den wahren und eigenklichen Grund der Sache wo möglich zu gelangen.

Diese Confronratlon erfolgt, wenn die Zeugen noch gegenwärtig find, sogleich,

wenn der Widerspruch sich äußert, wenn auch der später abgehörte Zeuge noch

nschr veresdet worden ist. Harc aber der eine Zeuge schon entlassen werden müs-

sen, so muh ouch der späcere vereidec und zu ihrer Ocgeniberstellmng ein besone
derer Tag angesetzt werden.

Inländische Behörden baben zu diesem Zwecke ihre Unterkhanen dem Pro-

cehgerichte zu stellen. Mit ausländischen Behörden ist, unter Erbietung einer gleichen
Willsährigkeit, elne Vereinigung deshalb zu tressen, ußersten Falles sind die iu:

ländischen Zeugen dem auswärtigen Richter zu stellen; es ist aber in vorkem-

menden Fällen eln Glelches gegen thn in Anwendung zu bringen.

Dieses Gegenverhör der Zeugen darf jedoch ausnahmsweise, wenn es näm-

lich nach dem pflichlmäßigen Ermessen des Richters in einzelnen Fällen einen zu

bedeutenden Zeit= und Kostenaufwand verurrsachen oder sonst Schwierigkeiten, de-

ten Beseitigung mit dem Streitgegenstande außer Verhaltniß steben würde, un-

terllegen sollte, unterlassen werden.

45.

Wenn der Product gegen die Zeugen Einwendungen macht, aus welchen

dle ganzliche Unzulassigkeit derselben nicht schlechterdings hervorgeht, so ist mit

deren Abhörung zu versahren, ihnen jedoch die ven Producten gegen ihre Zu-

lässigkeit und Glaubwürdigkeit gemachten Einreden Ameswegen zur [Veanewortung

vorzulegen und dle Würdigung der Beweisfähigkeit derselben dem Erdbescheide

vorzubehalten.

Eescheint aber der Zeuge als schlechthin unzulassig, so ist der Beweisfuh·
rer dessen zu bedeuten und die Veruehmung zu unterlassen.

46.

Soll der Bewels durch Urkunden gefuhrt werden, so muß Kläger, bei

Verlust derselben, diejenlgen Urkunden, welche er in der Klage schon angezogen

bat, im Termine in Urschrife vorlegen und der Beklagte bei Vermeidung des in

der Vorladung angedrobten Recheenachehells über deren Rekognition sich erkléren.

Einwendungen ge-
gen die Jeugen.

Urkundenbeweis.
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Diejenigen Urkunden, auf welche der Beklagte in seiner Antwort oder zur

Begrundung seiner Einreden sich beziehen will, mussen bei Verlust derselben eben.

falls im Verhorstermine sofort urschriftlich zur Recegnition vorgelegt werden und

der Probuct muß sich sosort uber deren Anerkenutuiß erklären oder zur eidlichen

Ablebnung, wo biese zulässig ist, erbirten, indem sie außerdem ohne Weiteres

für anerkannt zu ach:en sid. Wenn der Kläger zur Begründung seiner Replik

oder Beklagter zur Begründung der Duplik gleich im Verbörszermine Urkunden

vorlegt, was ihm völlig frei stehe, so muß der Gegner über deren Recegnition

oder Dissession bei Vermeidung der vorbezeichucten Rechtsnachtheile sich ebenfalls

sofort erklären und der Richter ihn darüber gehörig verständigen.

17.

Hat der Kläger die in seiner Replik oder Beklagker die in selner Duplit

angesogenen Urkunden im Verhörstermine nicht mit zur Srelle gebrache, so har

der Richter zu deren Verlegung und Recognition einen kurzen, längstens vier-

zermägigen Termin, unter den gehörigen Verwarnungen zu bestimmen und die

Parkeien darnach gleich im Verhörskermine zu beschciden.

48.

Verlangt der Beklagte zum Beweise seiner Einreden oder Kläger zum Be-

weise seiner Repliken die Editien gewisser Urkunden ven seinem Gegnec, so ü4,

wenn dieser nicht sofert zur Ablegung des Editienseides sich erbietet, gleich im

Verbörstermine zu deren Vorlegung und Anerkennung ein längstens 1.Ntägiger

Termin unter der §. 28. bestimmten Androhung festzusehen und das Nöthige zu

bemerken.

Wird die Edition bei einem Dricken gesucht, so ist an diesen dle erforder-

liche Bedentung und Vorladung auf einen kurten Termin zur Herausgabe der

Urkunde oder Ableisiung des Editsonscides zu erlassen.

Dieser Termin ist zugleich als Recognitionstermin für die Srreittbeile zube.

stinunen und diesen daber gleich im Verhörskermine mundlich, unter den erfor-

berlichen Androhungen bekanum zu machen.

40.

Der Eidesantrag über die Klage muß bei deren Anbringen, über die Ein-
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reden, Repllken und Dupliken im Verhorstermine, bei Verlust des Rechts,

sich desselben spater bedienen zu durfen, bewirkt werden.

Die Erklarung des Delaten daruber, ob er den angetragenen Eid anneh-

men oder zuruckgeben wolle, muß, mit Ausnahme des 8. 55. eintretenden Falles,

sofort im Verhorstermine, bei Verlust des Rechts der Zuruckschiebung, erfolgen

und der Richter die Parteien daruber ausreichend belehren.

50.

Gewlssensvertretung findet nicht Statt.

51.

Die bisherlgen Vorschristen ergeben, daß ein schristliches Verfahren über
die Klage unstatthafe sst.

Dem Beklagten ist jedoch unverwehrt, eine schristliche Beanewortung der

Klage bei seinem Erscheinen im Verhörstermine zu übergeben und ausnahme.

welse soll noch überdieß eine schriftliche Vernehmlassung in solgenden Fällen Platz

greisen dürsen.

52.

Wenn der Kläger im Verbscskermine wahrscheinlsche Gründe anführr,

warum er auf die Autwort des Beklagzien nicht sosort genügend, und mit Bei-

bringung dessen, was zur Widerlegung derselben dient, repliciren könne, so blelbr

es bem elchrerlichen Ermessen überlossen, dem Kläger zur Einbringung seiner Re.

plik, bei Verlust derselben, eine drei, bis böchstene stebentägige Feist zu gestatken

und solche genau zu Protokoll zu bestinmnnen. Dabei ist dem Beklagten bekannt

zu machen, daß, wenn er ausdie ihmzuzuschickende Replik des Klägers elwas zu

erwldern haben werde, er solches ebenfalls binnen drei. böchstens siebentäger Frist,

vom Augenblicke der Behändigung der Replik an, schriftlich zu den Acken einzu-

reichen babe, iudem er lonft niche weiter damie werde zugelossen werden.

Die Replik wird, sobald sie eingereicht ist, dem Beklagten mircelst kurgen

darauf zu bringenden Decrets in Abschrift mitgetheilt, und der Tag, an welchem

solches erfolgt Ist, genau zu den Aceen bemerkt.
5

chlche Ver-andlungen und de-
ren Zulässigkelt.
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53.

Analog ist zu verfahren, wenn der Beklagee einleuchtende Gründe anföhrr,

warum er auf dle, im Werhörstermine vorgebrachte Replik nicht sofore duplicl-
ren kann.

54.

Bel der auf diese Welse elngebrachten Replik und Duplik sind die Bewels·

mittel, bei Verlust derselben, genau anzugeben und, wenn sie in Urkunden beste-

ben, abschriftlich beizufugen, als woruber der Richter die Parteien bel Verstat-

tung des schriftlichen Verfahrens gehorig zu belehren hat.

55.

Wegen Recognselon und resp. Sdirkon der in der schriftlichen Replik oder

Dumplik belgebrachten Urkunden ust sodann kurzer Termin anzusetzen.

Ilt in der schrifclichen Replik der Eid angetragen, so bar der Beklagee

in der Duplik sich über dessen Annohme oder Räckgabe, bel Verlust der Lehurrm,

zu erklären.

Wicd der Eid über einen In der schristlichen Duplik erst vorkommendenUm-

stand angetragen, so hac der Richter den Kläger vorzubescheiden und um selne

Erklärung, ob er den Eid annehmen oder zurückgeben wolle, zu befragen. Der

Kläger muß sich darüber sosort erklären; tbut er das niche, so ist er des Rechts,

den Eid Frrückjuschieben, verlustig und dieser für angenommen zu

achten.

56.

Der Nlcheer, welcher ausnahmweise elne schriftliche Repllk oder Dup###

gestatcer, hat die Gründe, welche von den Parteien für die schristliche Vernehm-

lossung angeführe worden sind und ihn zu deren Genehmigung bewogen haben,
sorgsälltg zu den Acten zu bemerken- "

57.

Der Beweis durch Sachverstandige oder durch Besichtigung, in sowelt die
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Parcelen s#ch dessen bedlenen wollen, richter sich streng nach vorstehenden Grund-
saben.

Jedoch steht dem Richter frel, zur Ausklarung der Sache auch von Amts-

wegen Besichtlgungen bis aut Bescheidsertheilung zu verfugen oder, wenn er die
chnische Ansicht grunden zu mussen glaubt, Sachver-—---

ständlge zubefragen.

Beides wird ihm besonders in Baustreirigkesten zur Pflicht gemacht.

58.

Weränderung der Beweiemictel findet nur bis zum Werhörstermine unbe-

dingt Statt.

Nach Ablauf des Verhorstermines ist sie als Klaganderung zu betrachten,

daher Kläger fämmeliche Kosten zu erstatten und einen neuen Verbörslermin aus-

zubringen hat. Der Eldesantrag kann jedoch, auch vom Gesichtspuncte der Klag-
a#nderung aus, nur so lange zurückgenommen werden, als er vom Beklagten niche

bereles angenommen oder zurückgegeben worden ist.

59.

Ein Schriftwechsel uber die Resultate dee Beschelnigung und Gegenbeschei·
nlgung ist in der Regel nicht zulaßig. Doch steht es dem Richter frei, wenn

ihm binreichende, zu den Acten zu bringende Gründe dazu vorhanden zu seyn

scheinen, sedem Screiltbeile die Einreichung einer kurzen Deduction nachzulassen.

Die Frist zu deren Beibringung ist nicht über 14 Tage zu seten, für beide

Theile gemeinschastlich, unter keinen Umständen zu erstrecken, und bei deren Be-

stimunung zugleich der Tag zur Eröffnung des Bescheides anzusetzen.

IVI. Abschmeitt.

Ven der Entscheidung.

60.

Veränderung der
Beweismitkel.

Schlußdeduction.

Die Enescheidung im summarischen Prozesse ist von der Proceßbehörde felbst rbetnrennn
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abzufassen. Versendung ber Acten nach auswartigem Erkennmisse findet nicht
tatt.

61.

Dle Entscheldung muß sofort definitlo sehn; sie kann jedoch durch Ablelstung
eines Schiebdseides oder elnes richteclich zn bestimmenden Eides bedingt werden.

Der Beschelb muß sowohl dle Hauptsache als den Kostenpunct umfassen.

Rucksichtlich der Verbindlichkelt zur Alleintragung und Erstattung der Kosten be-

wendet es bei dem im Ordinarprocesse zu beobachtenden Grundsatzen.

Nur hat in Injurlensachen der Denunciar, wenn er bis zum Reinigungs-

eide gravire und auf biesen gegen ihn erkanne st, die Kosten allein zu tragen.

62.

Wi Ml.n AX VM..A s Er Lk. 1.1.3 4. , so ist

nicht bloa derEid seinem wesentlichen Inhalte nach gleich imF vorzu=
schrelben, sondern auch zugleich die Enescheidung für den Fall mie auszusprechen,
wenn dle Eidesleistung versäume oder verweigere werden sollte.

63.

Dafern die Sache glelch im Verbörstermine zur Entscheldung reif wird,

und der Rlchter es in schwierlgen und bedenklichen Fällen niche für ralhsam fin-

der, die Enescheldung auszuseten, so wird der Bescheid sofort im Termine, au-

ßerdem aber in dem, bel der Vorladung eventuell mit zu bestimmenden besondern

Publicaclonstermine (§. 30) ersffner.

64.

Wird ausnahmweise elne schriftliche Vernehmlassung oder Deduction ge-

stattet, so ist der in der Labung zum Verhörskermine eventuell bestimmte Pobll-

cationstermin zu prorogiren und die anderweite Tagesahre den Betheillgten, wo#“

Hmsglich gleich zu Prokokoll besondecs bekanne zu machen, oder, wo dleses nichr

süglich geschehen kann, nach geschlossener Verhandlung durch kurze schriftliche
Vorladung gu bestimmen.
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65.

Die Publicarion geschiebt durch Vorlesung des Bescheides, wobei die Be-

theillgeen über dle gehntägige Nothfrilk,dieFolgenvon deren Versäumniß und dle

zulassigen Rechtsmittel zu belehren sund. Das Protokoll ist von den Parteien mie

zu unkerschreiben.

V. Ab'schen i tt.

Von den Rechtömitteln.

66.

Gegen Erkennnsse der Unkerbehörden finder ledlglich Appellation an dle Lan-

desregierung und in den betressenden Fällen an das Conpstorlum Statt. Das

Recheemlttel der Leuterung wlrd Hlerdurch für ganz ungültig erklärc.

67.

Die Beschwerden gegen den Bescheld sind glelch bel Elnwendung der Ap-

pellackon vollständig anzugeben und zu begrunden, indem eine besondere Deduction

derselben spater nicht Statt findet.

68.

Die Feist zu besonderer Nachsuchung um Erstactung des Berlches finder eben

so wenig Stalt, als die Nothfeist und der Termin zur Berlchtsablsung.

Der Richeer hac vielmehr sosore nach elngewendecer Berufung Termin zum

Abgange des Beriches höchstens auf oierzehn Tage hinaus anzusezen und den Be-
richt an dem bestimmten Tage zu erstatren.

69.

Bis dahln steht es dem Appellaten frei, elne Refutatlonsschrift zu den

Acten zu bringen.

70.

Von der Landesregierung oder dem Consistorlum, je nachdem dieses oder

Publicationsform.

Appellation und de-
ren Formllchktiten.

Oborichterliche Ent.
scheidung.
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jene über dle Berufung zu erkennen bat, wird in der Regel ohne vorgängiges

Verfahren der Soerelktheile sosort über das eingewandse Rechtsmittel durch ein an

den Unterrlchter zu erlassendes Resteipt emschleden, wenn nicht für nöthig erach-

eet wird, den einen oder den andern Theil vorber noch mie seiner Rechtönocbdurft

Ju Höcen, oder dem Unterrichter nachträgliche Vernehmungen der Partelen oder

Ennnahme des Augenscheins aufzugeben.

71.

Bei dleser Enescheidung der Regierung und bezüglich des Consistoriums,

wescher jederzele die Emscheidungsgrunde kurz einzuweben oder besonders beizuge.
ben sind, bewendet es für immer. Ein Rechtsmittel bagegen findet nicht Statt,

vielmehr st dem erfolgten Ausspruche unabänderllch nachzugehen.

72.

In Sachen, die bel der Landesregierung oder dem Consistorlum unmtrtel.

bar anbängig sind, finder gegen das erste Erkenuniß der Behörden ledlalsch Be-

rufung an das Oberappellaconsgericht Statt

73.

Diese itt sosort bei der Einwendung mit genauer Angabe der Beschwerden

vollständig zu begründen, worauf ein kurzer Inroculaksonskermin anberaumt wird,

bis zu welchem der Oberappellat die Resutation der Beschwerdeschrift elnzurei-

chen hat.

74.

Nach Ablauf des Inrotulatlonskermins werden die Acten an das Obecap=

pellatiensgericht eingesendet und dem Ausspruche dieser Behörde ist unabänderlich

nachzugehen, ohne dasi ein Rechtsmittel dagegen weiter Statt lindet. Eben so
werg ist der Anerag auf Versendung der Acten bei dem Oberappellotionsgerichte

storthaft, vielmehr das zu sällende Erkenntniß jederzeit ven diesem Tribunal selbst

zu ertheilen.
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Tit. VI.

Von dem Verfahren in Rechnungssachen.

75.

Der Rechnungsproceh bestebe in der Verhandlung über elne wirklich gestellie

und vorgelegte Rechnung zu dem Zwecke, daß derenRichtigkelt gerichtlich geprüft
und darüber entschirden werde. Kelnesweges gehre dahln die Erörterung.

und Enescheidung der Frage, ob Jemand zur Ablegung einer Rechnung überhaupt
gejzwungen sey. Diese ist vielmehr nach Maaßgabe des jedesmaligen Rechrsver-
bälmisses und der bel diesem zur Anwendung kommenden rechtlichen Grundsäte

zu beurkheilen und, je nachdem sie mie einem Sreichegenstande über oder unter

50 Rehlr. Conv. zusammenrrifft, nach den Vorschriften des Ordimarprocesses oder

des gegenwärtigen Gesetzes zu behandeln.

Wegen aller Seaats- Communal= und Instittenrechnungen, welche aus

dem Gange der Administcarivreviston und Richeigstellung in den Rechnungsproceß

nicht gezogen werden dürfen, bewendet es bei dem bloher brobachteten Oeschafts-

gange.

Tuch rücksichtlich der gewöhnlichen, alliährlich oder sonst in geordneten Ter-

minen zu legenden Vormunoschaftsrechnungen bestehe das blsberlge Verfahren

fort. Die vorstehenden Bestinmungen treken rückstchtlich ihrer nur dann ein,

wenn nach beendigter Vormundschast zwischen dem zeither Bevormundeten und

dem Vormunde Disserenzen über die Schlußcechnung eürreten.

76.

Gegensländedes
*Protcts·

Jede Rechnung, welche zur gerichtlichen Erorterung kommen soll, ist mit Einleitung d
den usehigen Belegen bel Gerlcht zu übergeben. Wenn diese bel Ueberrel-

chung der Rechnung fehlen, so bat das Gericht, ehe elne weltere Versügung

getrofsen wlrd, den Rechnungssteller zur Belbringung der Belege anjuwelsen.

77.

nungsproc

Slad dle Belege bei Geriche abgegeben, so sereigt das Gersche demfenigen, Verfahren.
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welchem dle Defectkrung der Rechnung zusteht, (dem Eigenthümer, NRevidenken,
Deseckanten) die Rechnung in Abschrisfe zu, mie der Bedeutung, seine Erinne-

rungen dagegen unter forklaufenden Nummern und nach Drdnung der Rechnung

binnen gewisser Frist zu den Acten zu bringen,, unter der Verwarnung, daß

nach Ablauf derlelben die Rechnung für anerbanne erachtet und als solche justi.
ficirt werden solle.

Zuglesch ist löm zu ersffnen, daß die Belege zur Elnsiche an Gerichtsstelte,
oder bel Pacrimonkalgerschten in der gewöhnlichen Expedltlon des Justitiars vor-

liegen.

78.

Werden innerhalb der bestimmten Frist einige Erlnnerungen urche einge-

brachr, so ist die Rechnung ohne Weiteres für richeig anzuerkennen und auf Un-

trag des Rechnungsstellers ein Justificarorium aus)ufertigen.

Nlcht minder sind in dem Falle, wenn der Revidene Erlunerungen zeltig

anbringe, alle diesenlgen Ansähe, gegen welche er cewas niche bemere hat, für

anerkannt zu achten, und elner späcern Defectirung nicht welter ausgesegh.

79.

Die zeitig elngegangenen Erinnerungen sind dem Rechnungsfuhrer zur Be-

ancworkung innerhalb elner, lhm zu bestimmenden Frist mit der Bedeukung zu-

zufertigen, daß nach sruchelosem Ablaufe dieser Frist die gegogenen Erinnerungen
für anerkanmt und die denselben untergelegeen Thatsachen für eingerbumt erachtet

werden sollen.

80.

Dieser angedrohte Rechtsnachthell erltt auch, wenn der Rechnungosührer die

Erlnnerungen innerhalb der bestimumten Frist gar nicht beantwortet, in Bezug auf

sämuncliche Hloniln, wenn er aber nur einzelne daven beanwwortet, in Bezug auf

die mit Siillschweigen übergangenen sofort ein und ist dem gemäß mittelst kur-

zen Decrets, welches den Parkeien auf mündliche Vorladung erösfnet wird, zu

erkennen.
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84.

Die Frlsten, welche nach 86. 77. und 79. zur Stellung der Erlnnerungen

und zur Einrelchung der Beaneworkung derselben dem Bethefliglen vorgeschrieben

werden — siind dann „wem die Rechnung einen Gegenstand von Wichtigkeit
· faßt, Sachsische, bei minderwichtigenSachen

vlerzehntägige Fiisten, und käunen auf der Parkeien Ansuchen bei vorllegenden
ulstigen Gründen Höchstens zweimol verlängert werden.

82.

Wenn die Beanewortung des Rechnungsfühers G. 70.) zeleig elngegangen

(K, so wird von dem Gerichte ein Verhörstermin angesetzt, wobei dem Revlden-=

ten dle Rechtfereigung des Rechnungsführers abschrifclich mitgeeheilt und nach-

gelassen wird, dasjenige, was er eiwa dagegen noch zu bemerken haben sollte,

spätestens drelTagevor Eincrite des Termines schrisillch zu den Accen elngureichen.

Die Strase, unter welcher die Berheiligten zu dem Verhörskermine vorge-

laden werden, bestehr bei Rechnungsgegenständen über 50 Reblr. Conv. in Fünf

Thalern, bei geriugern in elnem Thaler, welche um Fall des ungehorsamen Aus-

lenbleibens unnachsichiig beigetrieben und bei der anderweiten Worladung erböht
werden.

63.

In dem Verhörstermine wird, mit Berücksichtigung der etwo wechselseirig

für eingeräumt zu haltenden Ansätze und Erinnerungen, die Güce msglichst gepflo-

gen und, wenn dlese nicht Plab greist, dle Rechnung nebst den unbedingten Er-

Innerungen Punct vor Punce burchgegangen.

Ergiebe sich bierbel, daß 0% eine oder mehrere Posten Kreielg blelben,
welche zusammmen niiht über 50 Reblr. Conv. bekragen, so ilt die Sache nach
den Vorschristen des gegenwärtigen Gesetes über den summarischen Proceh zu er-

örtern und zur Entscheidung zu bringen.

Dabei ist derjenige Sereittheil, welcher auf Ablegung der Rechnung ange-

tragen bat, als Kläger, der Rechnungsführer als Beklagter zu behandeln und

von dem instrulrenden Richter den Betheiligten im Bezug auf die — geblie-

Fristen.

Anberaumung des
Voerhörstermins.

Verbörstermin und

Iu der Sa-e.
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benen Puncte die sosortige Angabe lhrer Bewelsmlttel fur jeden elnzelnen Diffe-
renzpunct bel Verlust berselben aufzulegen, so wle sonst ganz nach Worschrift des

Gesetzes überben summorlschen Proceß zu verfahren.

84.q—

Verweisung in den Erscheine bagegen dle verblelbende Dlsserenz als wichiig im Slnne des ge-
Otdinarprozeß. genwärcigen Gesetzes, so ist dleselbe um Wege bes Ordinarprocesses zur Ensschei-

dung zu bringen und kann deshalb nach Befinden auf Beweis und Gegenbewels

Inrerloqufre oder elne Verweisung zur besöndern Ausführung decrerirt werden.

685.

Rcchtsmittel. Die Frage wegen Zulässigkeit der verschledenen Recheemlttel ist, je nach

Verschledenbeit des streitig gebllebenen Objecces, nach den Grundsätzen des Or-
dinarprocesses oder nach den Voeschriften des gegenwärtigen Gesetzes zu beureHellen.



JZeugeneid.

Ich schwöre hlerdurch zu Gor dem Allmächelgen und Allwissenen mit Her-

zen und Mund diesen theuern leibllchen Eid, daß Alles dasjenige, was ich #n der

zwischen N. N. und N. N. anhängigen Rechlssache als ausgerufener Zeuge aus-

gesagt babe, und was mir so eben wleder vorgelesen worden ist, die rechte,

reine und unversälschte Wahrheic sey, und daß ich weder aus Freundschaft, noch

aus Feindschafe, noch aus elner ondern Ursache wissentlich eavas gegen dle Wabr-

belt angegeben oder verschwjegen habe.

So wahr mir Gote belse burch Jesus Cbristus, melnen Erlöser und

Seligmacher, Amen!
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Daxordnung
der

erichts- und boshtengibar in min-derwichtigen Rechtssachen. «

I. Gerichtsgebühren.

das Anbringen der Klage zu reglstriren 6 gr. bis
schriftliche Ladung an den Beklagten

nn.eanmehrereInteressentenherichtet, wegen eines Jrden noch
eine hspiche Resolution . i - -

euce- Jusuantsonokcgtstmtu . — - -

emc RequtsktonqadekckBeböcden . - -

Rnckqcso « - «

Anordnung einer münolichen bodung . . s

Abbaltung eines Verhörskermins
a. wenn er proroglee oder nach gepflogener Güteverhandlung elne

schrifeliche Antwort auf dle ies übergeben und dem Kläger
schrifclich zu replictren gestatcerw —

. wenn neben der Gutepfieg ug Aar le Klage und Einceden und

weiter verbandelt" auch d.r slalus causac ct controversiac
festgestelltw · —

4. wenn ein E0 vermuitelt wird, 16 gr. bis .
Alles mit Einschluß des Hrorokolls.

für Registrlrung einer Bevollmächtigung oder eines andern Anbrin
gens von ähnlichem Umfange

für Registeirung einer Litledenunciatson, Ineervondon oder eines an.
dern welemtlichen einseiligen Anbringens

Abhalrung eines besondern Beschelnlgungs= und NRecognleionsteemins
mie Einschluß des Prokokolls

*[[i

2

##u

11111 EII Illlll
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13

14

15

46JS

# #*

20

21

22

23

24

25

26

27
1

#
r—

a. wenn dle Sacheeinfach 1#
b. wenn vlele- Documente oder sonst weiilzustige ere vor-

ommen

sür eldliche Abhsrung eines Zeugen oder Sachversindigen 6 gr. ble

Confrontation widersprechender BZeugenu. bei einem Puncte . .

b. über mehrere Duncte 8 ar. bis. .

fur Beglaubigung einer Abschrift
eine Besichtigung oder andere X zu balken

genommen wird, 12 ge.
b. wenn sie ausser der Flur des Oerichts vorgenommen wird

In diesem leßtern daut passiren Dlaten und Transportkosten nach
gewohnlichen Saten·

Abnahme elnes begele do mit Einschluß des Entwurss der Eldesfor-
mel und des oko

Enwersung und Abnahme eines Hauperldes mlt Elnschluß bes Eides
vor Gefahrde

F dle Soche im Scnemanseenemine vor Abiebme der
de verglichen wied, noch überdieß

Kübsasung urd purß C nion eines Bescheides
sosort im Termine zu Procokoll 8 ar. bin geserti abgesaßter 12 gr. bis

Beriche auf r* Appellarlon8gr.s Verfahren cnen . *: (onst zurf
GW ghuhigenkorn, 12 gr.

Benachrichtigung vom Berichesa
Zuferrigung der Son Herrchtsat Enschedung inKraft derEroffnung
Vorladung zur besonderen Publication .

Poblication einer Oberrichterlichen Eu zun, w
eein Hülssgesuch zu ttgiste ren
Hulssauslage . . .

MNotiz an den Impetrant en

den “d zu halten und das R Ju consticuiren
is

dle gun 5n Immobilien für ulliese zu *und dle T
* „Loonseuebuche vorzumerken

a. wenn sie am Orte des Geriches oder doch in dessen Flur vor-
bis —

9
30aibrn an die Gerichispersonen und den Diener

E
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32

33

34
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EELIII

für die Beschlagnahme undAuszeichnung von Mobllien, wenn 4ie durch
das Gericht selbst vorgenommen wird, 8 gr. bis

für die Auctionspatenlte . .

Bekanntmachung in die ösfentlichen Blatter . .

Versteigerung der abgepfändeten Mobilien
ür jede

feilt anzudrohen
Die Verhandlungen, welche bel Subhastationen sonst noch vorkom-
imen, werden nach den ge4Rechtosochen bestehenden SätenIfte liquidirt.

celon und Prokokoll 6 gr. bis -

II. Gebähren für die Gerichtspersonen.

für esnen Verhörs- oberStweungeleranbbeiAblegunselnesHaupleibeewenn ein VergleichzuStan
fur einen Recognitions- 8 Sieaheole

elnem Zeugenverhor !rmi en . .
emerBestchugussgbeut-wo

-.anIOrtcodts-dek Flur des Gerichts . .

b. ausserhalb der Flur
elmem Berechnungs- und Hulfste rmine belzuwohnen

ine WWoepsänbung mie dem Gerichtsdiener vorzunehmen und Neacson
abzustatt

elnem uffznet, weschen der Richter ober Actuar vornimmi, beizu-
wohnen .

eine Wucderung auf Anordnung des Gerichts vorzunehmen 4 gr. bie
Fur die soust eiwa noch vorkommenden Bemühungen der Gerichts-
personen bei der Subhastation, bel Auceionen und dergl., die Hälste

der in wichtigen Rechessachen vorgeschriebenen Gebühren.

III. Dienergebühren.

elne schrifrliche Ladung, Neu Nlon oder fonstein Schreiben 4 bestellen
Gunt mündliche Vorladun
Aufwarus bei einem Vrors. oder Schreungetrmi , von jeder

Part
lelner EW—i- belzuwohnen,nach Maaßgobe der Daver 2gr. bie

unde —

die Subhastation eines verholsenem Grundstäckes nach verlaufener Hülfs-

Toxation eines Spreltzegmllande vornehmen zu lassen inel.Justeu
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S

ine Auopfändung oder -B Hülfsact vorzunehmen und Relation
abzustacten 4 gr.

Füe die übrigen, F —— ritungn dieHäste den
in wichtigen Rechtssachen bestehenden .

Botenlohn und Zehrung wie im ordemtlichenPeoreft.

IV. Advokatengebühren.

für Entwerfung elner Kg incl. vorgängisger Instrucelon s gr. bis
die Vollmacht auszufuller .
eines-Bekhökstekmm abzuwarten 12 gr. bis .

die schriftliche Einlassung 12 gr.

bei besameere verwickelten oder ngsen Angelegenhelten 1 bhl.
bis hochstens

Sdisontgzesuch — und Comprotnusse, insofern bebere von
den Parteien selbst veranlasit werden

Interventlon, Litisdenunciation, wie die Klage.

Replik auf die Euilassuns 8 gr. bis . «Duplik6
d linc wer. der ——— 8 gr ble
Abwartung einer Besichtlgu .

Deduction nach geschsine Heveleerlrterung 16 * bis.
eines Publicationstermins

ch passirt dieset usab nur fur abwesende euienienipehoch,pole 8 9

Hülfegesuch, Antrag v W und * 5gr. bls
das L.iJuickum aufzuste

jedoch passice 7 Inlab nur, wenn die Sache nicht teicht zu
ubersehen und die Rechnung niche sofort dem Hülfsgesuche ein
uverleiben ij

elnen rchnenge. und Hälfstermin abzuwarten
jedoch passirt dieser Ansab nur für abwesende Cllenten.
Bel nothwendigen Reisen ausser den Gebühren für das Geschäft un

den Transportverlägen
a. Diaten fur den vollen Las

b. Mellengebühren
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Gese6sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 58.

Nr. 92. Höchsle Berordnung, die Erhöhung deß Besleuerungssatzes des Brannimeins betressend,
vom 20. Juli 18.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Teltester, und Wir Heinrich der Zwei
und Siebzigste, der Jungeren Linie souveraine Fürsten Reuß,

Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich-
feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

sügen hiermit zu wissen:

Da die Ersahrung gezeigt Hat, dah der durch das Gesen wegen BesteuerungdesBrannt-
weins vom 15. Dezember 1833. &amp;. 3. angeordnete Erhebungesat der Maischbottigsteuer, in

Folge allmähliger Vervollkenunnung des Betriebs der Branntweinbrennerei, gegenwäreighin=

ter der &amp;. 1. des genannten Gesees grundsäßlich ausgesprechenen Gestimmung, dan die

Sceuer für eln Quart Branntwein zu 50 8 Alkehol nach dem Alkoholometer von Tralles

einen Groschen und drei Pfennige Preußisches Couraur ##reinen Silbergroschen sechs und

dreiviertel Psennige betragen soll, beträchtlich zurückbleibt und bierdurch die Landeskassen ei-

nen bedeutenden Ausfall an der durch die Besteuerung des Branneweins beabsichrigeen und

aus derselben zu erwartenden Einnahme erleiden: so hat es an der Zeit crachtet werdenmäs=

sen, in Anwenpung des, H. 5. des mebrangejogenen Gesehes enthaltenen birefalssen Vor-
Ausgegeben den 30. Juli 1838.
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behaltes, durch anderweite Regulirung des Maischsteuererhebungssates das obgedachte Miß-
verhälmih zu beseitigen, und die von dem Maischraume zu erbebende Abgabe dem gesehll-

chen Steuerbetrage wlederum näher zu bringen.

Gleichjeirig ist auch noch zu mehrerer Errelchung des Zweckes der im H. 3. des Gesetzes

londwlrehschaftlichen Brenneceien zugestandenen E.mäß##gung des Erbebungssaßes während

der sechs Wintermonate, einige Erweiterung dieste Brennfeist für angemessen erachter worden.

Zur Ausführung der dieserhalb mit den nach dem Staa#svertrage vom 11. Mai 1833

bei der gemeinschastlichen Branntweinskeuer betheiligten Staaken, den Kronen Preußen und

Sachsen und den übrigen zu dem Thöüringischen Zoll- und Handelsvereine gehorigen Staaten

getroffenen Vereinbarung, verordnen Wir, wie folge:

1.

Die Bestimmungen, §. 3. des Gesetzes vom 15. December 1833.treten vom 1.
August dleses Jahres an außer Wirksamkeit.

2.

Die Maischboctigsteuer wird auf einen Groschen steben und eln fünftel fen-

nige Preußisches Couram oder zwei Silbersroschen sür fede zwansig Preußische

Quart des Rauminhaltes der Malschboctige und für jede Einmaischung fest-

geseht.

Von laubwirthschaftlichen Brennerelen, in welchen nur vom 1. November bls

zum 16. Mai einschließsich eingemaischt wird, welche in dem vorausgegangenen

Zeitraume vom 17. Mai bis zum 31. Oetober ganz geruhet haben, aus selbst ge.

wonnenen Erzeugnissen beennen und an keinem Betriebstage uber neunhundert Preu-

ßische Quart Bottigraum bemaischen, soll jedoch nur ein Groschen vier Pfenulge

Preußisch Courant oder ein Silbergroschen acht Psennige sär zwanzig Preußische

Quart Maischraum erhoben worden.

3—

Sämmcliche Erhebungsbramten find verpfllchter, dle Malschbottigsleuer von al-
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len und jeden Einmaischungen, welche vom 1. Augusk d. J. an Siate finden,

nach den vorstehenden Bestimmungen auszuwersen und zu erheben.

Gegeben Schloß Schleiz und Schloß Sbersborf, den 20. Jull 1838.

S.) Heinra#, LXII. L. S.) Heinrich LXXII.
L. Furst Reuß. J. L. Furst Reuß.
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Druckfehler-Berichtigung.

In der nächstvorbergebenden Nummer der Gesesammlung pag. 15. Zelle 7 und 8.

von unten ist state „erfolgten“ zu lesen: erlegeen.



—

Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

Nr. 95. Verordnung, die der gemeinschaftlichen Reglerung übertrogene Beaussichtlgung der Jusliz-
behörden in den Fürsllichen Landen jüngerer Linie betreffend, vom 22. October 1838.

Nachdem Durchlauchelgste Landesberrsschaften in Berreff der Beaufsschilgung

sämmrlicher Justit-Unrerbehörden in den Fürstlichen Landen jängerer Linie einige nähere Be-

stimmungen an uns zu erlassen und deren Bekannemachung durch dieallgemeine Gefehsamm-

lung anzubefehten gnädigst gerubet baben, so werden dleselben blerdurch nachstehend zur ös.

senelichen Kemmiß gebracht:

1.

Die Regierung, als Landes-Justigeolleglum, hat dle Justiqaufsiche über dle sämmtlichen

Justi)-Unterbebörden in den Fürstlichen Landen jängerer Linle auszuben. Sle hat zu dle-

sem Behuse nicht blos alle Beschwerden über versagee, verzögerte oder gesetzwidelg verwaltece

Justiz anzunehmen und zu erledigen, sondern auch von Ameswegen streng über dle Verwal.

tung der Cioitrechlapflege, der streitigen sowohl, als der sreiwllligen, in allen lbren Zweigen,

niche weniger über die Handhabung der Criminaljustiz zu wachen.

Insbesondere har die Reglerung sich in genauester Kenntiß überdleDienstföührung der
Justlzbehörden, der Lanbesherrlichen sowohl, als der Scaderä#the und Paceimonialgerichte, zu

erhalten.
Ausgegeben den 31. Detember 1838. 8
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2.

Zu diesem Brhufe hat sie dasur zu sorgen, daß sämmtliche Justizbehorden genaue Re·
gistranden nach einem, von ihr vorzuschreibenden allgemeinen Muster halten, ihr auch am

Schlusse eines jeden Jahresübersichtliche. Drozeß Untersuchungs= Depostten= und Vormund-
schafts-Tabellen, so wie andere von ihr erwa für nöthig besundene Nachwesse über ihren Ge-

schäftsberoieb vorlegen. "“

3.

Sie har serner die sämmtlichen Gerschtsbebörden von Zele zu Zelt durch einen Beauf-

#rageen aus ihrer Mitte zu revidiren.

Der Commissair des Collegiums muß sich zu diesem Zwecke an den Sti# desGerlches

versügen und im Belseyn des Worstands dellelben die Registranden, Acten, Protokolle, Han-
dels Consens- Depositen= Sportel- Rylationo- und andere Bücher des Geriches sich vorle-

gen lassen, genau durchgehen und die enva vorgesundenen Mängel und Gebrechen, Nachläs-

sigkeiren und Unordnungen durch esnen verpflichteten Prokokollführer genau aufzeichnen lassen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bierbei dem Sportelwesen zu widmen und jede Ausschrei-

tung in dieser Beziehung zu bemerken.

4.

Es stebee dem Commissalr das Recht zu, an Ore und Seelle, so wie sonst im Bezirke

des visitirten Gerichts, Erkundigungen unmittelbar von den GerichtspernenundGeriches-

unterthanen einzuziehen und nach seinem Eemessen deshalb selbst die Gemeinde zusummen ru-

sen zu lassen.

5.

Ueber die Wisitacionsverhandlung ist eim von dem Worstanbe der revidirten Behrde

mitzu’ untergeichnendes Protokoll aufzunehmen und dem Reegierungecolleglum von dem ab-

geordneten Commislsalr berichtlich vorzulegen. Das Collegium faßt die auf den Geund des-

selben erforderlichen Beschsüsse und ertgeile ber revldirien Gerichtsstelle unser Brifügung ei-

ner Protokollabschrife die nöthigen Anweisungen

6.

Die Kosten solcher Revlstonen werben aus dem gemeluschafelichen Rentamte besteicten,
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Oasern aber der Zustand des revidirten Gerlches so mangelhaft befunden werden sollee, daß

die Anwesenbeit des bequftragten Commissairs auf länger, als elmen Tag erforderlich wäre,

so hat derbetrestende Beamte die Kosten der verschulderen längeren Verbandlung zu über-
tragen und substbialr die Gericheskasse dafür zu haften.

We# wegen bemerkter besonderer Nachlänigkeit, Saumseligkeit oder Zweckwidrigkelt

in der Verwaltung eines Gerichts ausserordemliche Vistationen nothig, oder wenn die bei el-

ner früheren Wisteatlon wahrgenommenen Mängel, deren Beseltlgung durch das Coflegium

angcordnet worden war, bei einer nach Ablauf der besfalls bestimmern Frist zu veranstalten-

den anderwricen Revlsion noch unabgestelle vorgefunden werdeßi, so hafeec der schuldvolle Be-

amite und subsidlaie die Gerlchrekasse für dle Kosten der Expedielon.

7.

Die Reglerung hat das Reche, die Registrande elner seden Grrschtsbehürde zu allen

Felren obzusordeen, um auch ohne Lokaserbedstion sich von dem Geschäftsberriebe bel berselben
zu überzeugen.

Gera, den 22. October 1838.

Fürstlich Reuß-Ml. gemeinschaftl. Landes-Regierung daf.

von Strauch.

vdl. Dinger.

Nr. 94. HWegulat v über die er chengüh bel der Ausfuhr von inländischem Branntwein
ins Ausland, d. d. 8. Novembe

Um den Vergütungssatz für ausgeführten inländlschen Branneweln mie dem burch dle

böchste Verordmung vom 20. Juli d. J. berlchtigten Maischstener-Erhebungssaß in eln an-

gemessenes Verhöltniß zu bringen und zuglelch durch Bereinfachung der, bel der Brannt=

welnausfuhr gegen Steuer-Vergücung zu ersöllenden Bedingungen und Förmlichkelten dle
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Benubung der Gelegenheit zum Absatz von Branntwein nach dem Auslande moglichst zu er-

leichtern, werden, mit Aufhebung bes Regulativs vom 18. September 1834 und insbeson-

dere der darin verwilligten Vergütungssätze, folgende anderweite Bestimmungen getroffen und

hierdurch zur ösfentlichen Kenncniß gebracht.

. 1.

Von der Veröffentlschung des gegenwärtigen Regulatlos an wlrd bel der Ausfuhr des

im Junlande erzeugeen Branneweins über die Grenzen des Zollverelns= Gebiets hinaus nach
dem Auslande, insofern derselbe eineAltoholstarke von fünf und drelßig Projenken nach Tral-

les oder darüber hat und die auf einmal ausgeführte Menge mindestens Einen Eimer (60

Preuß. Quart) beträgt, eine Steuer-Vergütung von zehn Silberpfenulgen Preußisch

für jedes Preußische Quare Brannewein zu funfzig Prozent Alkopol nach
Tralles oder (was dasselbe ist, jedoch die Rechnung erleichter) von Einem Silbergro,

schen und ache Pfennigen für jedes Einbundere der durch Multiplication

der Quartzahl des Branntwelns mit der Grabezahl ermittelten, in dem

Brannewein enthaltenen Prozente Alkohol (mach Trallee) gewährt.

Bei Berechnung der Vergütung nach dem zuletzt erwähneen Saße für den auf eine

Anmeldung (§6. 3.) ausgesührten Brannmwein blelben sevoch die Alkohol. Prozente, wrlche nicht
volle 100 beragen, außer Ansaß, ludem beispielsweise dle Vergi#tung niche süc 243,477

sondern für 243,100 Prozem Ailkohol geleister wird.

. 2.

Auf dle im §. 1. bestmmie Vergütung har Jeder Anspruch, der inlaudischen Brannt.

wein ausführt und die in solgenden §H. vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt. Ein regel-

mäßiger Nachweis des Ursprungs zur Ausfuhr angemeldeten Branneweins wird niche ver-

lange, die Forderung desselben aber in einjelnen Fällen vorbehalken.

Die Aussudr des Branntwelns gegen Stener, Vergütung ist in der Regel nur über eln
Hauptzollamt zuläsilg und darf über ein Neben-Zollamt I. Klasse nur in dem Falle Statt

finden, wenn letzte,es zu derartigen Absertigungen ausnahmsweise besonders besicge (#t.

g. 3.

Soll Branntweln mit dem Anspruche auf Steuer·Vergutungausgefuhrtwerben,sohar
der Eigenthömer desselben solches der Steuerstelle feines Wohnorkes oder des Bezirks, in
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welchem er wohnt, mirrelst elner nach dem beillegenden Muster in doppeléer Absertlgung
.äu übergebenden scheiftlichen Anmeldung, welche die Menge und Stärke des in jedem

 1Gebinde befindlichen Branneweins und dle Angaben des Ausgangs-Amces enehalten muß,
anjeigen.

Findet die Steuerstelle keln besonderes Bedenken, auch gegen dle Wahl des Ausgangs-

Amtes nichts zu erinnern, so glebt dieselbe eln Exemplor der Anmeldung mie ihrem Visa

und Stempel versehen, dem Anmelder zurück.

S. 4.

Mit der zurückempfangenen Anmeldung (6. 3.), welche den Transpork beglelten muß,

wird der Brauntwein dem gewählten Ausgangs-Amte zur Revision gestellt. Auf Grund

derlelben bemerke das Amt in der Ammeldung bei jedem Gebinde dle ermittelte Menge und

Scä#eke des Brannewelns, bescheinige demnächst darin die unter amtlicher Begleikung wirklich

erfosgee Aussuhr über die Grenze und sendet die so bescheinigte Anmeldung an die Steuer-

stelle, in deren Bezirke der Versender wohnt und die dieselbe mit ihrem Visa versehen hat.

Dem Waarenführer wicd über die Abgabe der Anmeldung und die Gestellung des

Brannweins bel dem Ausgangs-Amte eine Bescheinigung ertbeilt.

. 5.

Von der Seeuer- Srelle, in deren Bezirke der Versender wohnt, wird die Steuerver-

gütung am Schfusse des Monats mitelst einer bei dem General-Juspector des Thüringschen

Zofl- und Handelsverelns in Erfurt einzurelchenden und sämmullche, im Lause des Monacs

elngegangene Ausfuhr-Beschelulgungen umfassenden Nachweisung liquidirc.

Nach erfolgeer Prüfung und Feststellung der liquidirten Beträge ertheilt der General.

Jafdector auf Grund elner seden richtig besundenen Aussuhr- Bescheinigung ein Anerkenntniß
des Inhalts:

daß dem Wersender für den (nach Menge und Stärke anzugebenden) Brannt-

wein, welcher am — (Tage) über das Haupt-Zollam' zu — ausgesühre worden,

eine Steuer-Vergücung im Betrage don — zustehe,

welches dem Versender durch dle beeressende Sreuerstelle zugestenlt wird.
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+. 6.

Dle Anerkenntulsse werden auf zu entrichtende Malschsteuer zu dem Betrage, auf wel-

chen sie lauten, in Zahlung angenommen, auch unter den nachstehend angegebenen Bedin-

gungen durch baare Zahlung der darauf anerkannten Steuer-Vergutung realisirt. Es kann
demnach der Versendee das empfangene Anerkeuntuiß

a) wenm er selbst Brennerei-Inhaber ist, entweder zur Tllgung eines bemselben entspre-

chenden Betcages kreditirter Masschsteuer benutzen, oder, wenn er keinen Steuer-

bredie genießt, auf zu entrichtende Maischsteuer in Zahlung geben;

wenn er nicht selöst die Brennerel betreibt, zu dem uncer u. angegebenen Zwecke an

einen Brennerei. Juhaber cediren; dieser muß jedoch das Anerkenmiß selbst benugen
und darf dasselbe nicht auf einen driecen übertragen;

wenn von dem Anerkenniniß in der unker a. und b. angegebenen Welse als Zahlunge-

mitcel kein Gebrauch gemacht wird, den Berrag der darauf anerkanneen Steuer- Ver-

gücung durch Wermittelung des General-Inspeclors, welcher deshalb mie den betref.

senden obersten Finanzbehörden in Connnunicarion ereten wird, vom 1. November

an bis zum Jahresschlusse baar gezahle erhalten. Dle baare Zahlung der Steuer-

vergütung wird aber nur für Brannewein geleister, welcher nach dem Anerkenmmifi

bis Ende September ausgeführt worden ist, und es muß der Antrag dacauf unter

Beisügung der Anerkenmnisse so zeieig von dem Wersender an den General-Inspector

gerichtet werden, daß die Anweisung der Zahlung nech vor dem Jahresschlusse er-

solgen kann.

Die Anerkenurnisse werden nur gerobe zu dem Bekrage, auf welchensielauten, in

Zahlung angenommen, oder boar realisirt und es ist nicht zuläßig, die Aberagung einer ge-

ringeren Summe darauf in Abschreibung zu bringen; auch finder ihre Annahme als Zahl.

ungsmittel oder zur baaren Zahlung überhaupe nur innerhalb Jahresfrist, vom Tage der Aus-

sertigung an. gerechnet, Statt.

S. 7.

Auch serner noch wied die Absährung von lulöndischem Bramweln zu elner Packpofs-

Niederlage, Behuss der von dore aus gegen Skener.-Vergücung zu bewirkenden Aussuhr nach

dem Auslande gestatter und es kommen ebenfolls bei solchem Brannmwein in Bezug auf An-
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meldung, Abfertigung und Erlangung der Bonificatlon dle vorstehenden Bestimmungen #.

3—6. mie dem alleinigen Unterschsede in Anwendung, dah die Bescheluigung des- Haupr-

amtes in der Packhossstade über die Ablieserung des Branneweins zur amtlichen Niederlage

die Srelle der Ausfuhr-Bescheinigung (§. 4.) vertritt.

Da der zu Packhofs-Rlederlagen abgefährte inländische Brannweln in Folge der dasüe

gewäbréen Scener-Vergücung dem unversteuerken Lagerguce Hinzurritt, so kann derselbe nur

gegen Erlegung elner, der Eingangs-Abgabe für seemden unversteuerten Branneweinvglelch-
kommenden Seeuer in den freien Verkehr Furückversetzt werden, wogegen die Ausfuhr aus

der amtlichen Riederlage nach dem Auslonde innerhalb der durch die Packhofs-Reglements

sestgesehten Lagerfrist völllg steuerseel erfolge.

*. .

Elne erwiesene Defraudackon der Fabrikationsseuer vom Branntweln oder elne beim-

liche Wlederelnbringung des gegen Vergütung ausgeführten Bramnweins, Fehr außer der ge-
setzlichen Bestrafung den Werlust des sernern Anspruchs auf Süuer-Vergütung bel der Er-

porkatlon nach sich, sowie auch durch jeden anderwelten Mißbrauch dieser Vergünstigung de-
ren Entziehung verwirkt wird.

Gera, den 8. November 1838.

Fürstl. Reuß- Pl. gemeinschaftl. Regierung das.
von Strauch.

vdt. Dinger.
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A.

Mu st er.

Vee#unenelluhaber .Der unkerzelchnete 3 * meldet hlermit dem Furstlichen Steueramt-e
(der Furstlichen W] u J., baß er beabsichelge, den nach Gebindezabl, Menge

und Alkobotzehal nachstebend näher uetsasiem inländischen Brannewein innerhalb der nächsten
nnenuber das Haupt-ZollamtzuN.indasAuslandauszufuhren und tragt barauf

an, ihm nach erfolgter Ausfuhr und auf Grund der dlesfallsigen Ausgangs-Beschelnigung
dle angeordnete Steuer-Vergütung zu gewéhren.

Angabe des Versenders. Revisi onsbefund des Ausgangs- Amts
— (mit Buchstaben zu schreiben.)

. . Des in jed binde be-

Der einzelnen Gebinde. f#-adiichenBBranntweins. Des Branntweins.

Maorke und A Menge MkoholgehalknachTralles.
baufende . ummer. . Quart. Prozent.

N. ben ten —ie vorstehender Ennletelungen be-
unterschist des Versende. Schein““.„

den ten

Geschchen N. den ten Die Revistonsbeamten.

(Siegel) LFirma der Steuerstelle, Unterschriften.

Unterschrift. Die Ausbegleitung über die Gränze bescheinigen
N. den ten

Unterschriften.

Daß die oben bezelchneten Zehn Gebinde, welche zusammen Zweltausend und

Funf ehn Quart Brann#wein von der bier ermittelten, oben angegebenen Alkoholstärke ent-

balcen baben, über die Gränze ausgeführt worden sind, wird hlermie bescheinige
N. den ten

(Siegel) Haupt- Zollame
Uneerschrifeen.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

Nr. 95. Bekanmmachung wegen Publlcatlon der allgemelnen Müngz-Conventlon der

zum 3oll- und Handelsverein verbundenen Staaten, vom 10. Aprill 1830.

Nachdem Durchlauchelgste Landesberrschaften dle nachsteßhend abgedruckte, un-

ter dem 30. Juli vorigen Jahres abgeschlossene allgemelne Münz. Convention der

zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Sraaten, worüber dle gegenseitigen Ratistcatlons=

urkunden am 7. Januar dleses Jahres zu Dreoden ausgewechselrc worden sind, zu publicio

ren besohlen haben; so wird dieselbe durch die Gesesammlung zur Nachricht und Nach-

achtung für Jedermann zur allgemelnen Kenmtniß gebrachr,

Gera, den 10. AUprlll 1839.

Fürstl. Reuß-Pl. gemeinschaftl. gandes-Reglerung das.

von Strauch.
vdl. v. Eychelberg.

Rachbem die fämmelichen zu dem Zoll- und Handelsvereine verbundenen Regierungen,

in Gemäßheic der in den Zollvereinigungs-Verergen getroffenen Verabredung, auf die Ein-

führung elnes glelchen Münzshstems in lhren Landen Hinzuwirken, übereingekommen sind, die

vorbehalkenen besonderen Untcerhandlungen hierüber eröffnen zu lassen, so haben qu diesem
Zwecke zu Bevollmächeigeen ernanne:

Ausgegeben den 22. April 1830. 9
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Seine Majestat der Konig von Preußen:

AllerhochstIbren Geheimen Ober- Finanz-· RathAdolf von Pommer-Esche;

Selne Majestat der Konig von Bayhern:

Allerhöchst-Jhren Ministerlal-Raih im Staatemilnisterlum der Finanzen Morih
Welgand, Ritter des Ordens der Königl. Württembergischen Krone, und Ritter

erstee Klasse des Grohberzeglich Hessischen Ludwigs-Ordens;

Seine Majestär der Könlg von Sachsen:

Allerhöchst--Jbren Gehelmen Finanz-Rach Carl Frledrich Scheuchler, Rleer-
des Königlich Sächsischen Civil-Verdienste-Ordens, und

Allerböchst.Ihren Gehelmen Finanz-Rath Adolph von Welssenbach;

Seine Majestät der Könlg von Württemberg:

Allerhöchst. Ihren Flnanz-Rash Gustav Hauber, Riteer des Königl. Preußischen
rochen Adler-Oedens dritter Klasse, des Cloil= Verdlenst-Orbens der Königlich Baye-
rischen Krone, des Großherzogl. Badischen Zähringer Löwen-Ordens und Nl#tter e-

ster Klasse des Großherzoglich Hessischen Ludwigs-Ordens;

Selne Königliche Hobeic der Großberzog von Baben:

Höchst-Jbren Gehelmen Neserendäe Franz Ancon Regen auer, RllterdesGroß-
berzoglich Badischen Zähringer Läwen-Ordens und Kommandeur zweiter Klasse des
Kurfürstlich Hessischen Haus-Ordens vom goldnen Läwen;

Selne Hohelt der Kurprinz und Mieregene von Kurhessen:

Hoöchst. Jhren Finanz-Rath Wilbelm Duysing.

Selne Königliche Hohest der Großherzog von Hessen:

Höchst. Ihren Miulsterkal-Rach Christtan Eckbardt, Rletererster Klasse des Grof-
herzoglich Hessischen Ludwigs-Ordens, und Rleter des Clvil-Verdlenst-Ordens der

Königlich Baoyerlschen Krone;

Selne Könlgliche Hohele der Großberzog von Sachsen-Welmar-Eisenach:

Höchst. JIbren Geheimen Legotions-Roth Oceokor Thon, Riner des Großberfoglich
Scchsischen Haus-Ordens vom weißen Falken, des Königlich Preußischen rothen Ad-
ler-Ordens dritker Klasse, des Cloll= Verdienst. Ordens der Könlgl. Bayerischen Krone
und des Könlglich Sächsischen Civil-Verdlenst-Ordens und Kommandeur zweller
Klasse des Kurfürfllich Hessischen Haus-Ordens vom goldnen Läewen;
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Seine Herfgogliche Durchlauche der Hersog von Sachsen--Meiningen:

Höchst.Ibren Reglerungs-Rath und Dlrigenten des Flnanssenaks der Landesregierung
Ludwig Blomeyer, Inhaber des dem Hergoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-

Orden affililrten Verdienstkreuzes;

Selne Herzogliche Durchlauche der Herzeg von Sachsen-Altenburg:

Höchlt- Joren Regierungs- und Obersteuer-Rath Karl Geutebrück, Rllcer des

Hemeglich Sachsen. Erneskinischen Haus-Ordens und des Könlglich Hreuhischen ro-
tben Adler-Ordens dritter Klasse;

Selne Her joglicheDurchsaucht der Herzog von Sachsen.Coburg und Gotha:
Hochst.Joren Cammer-Rach Julius Gelbke, Inhaber des dem Herzoglich Sach-
sen=Ernrstinischen Haus-Orden aoffiliirten Verdienktkreuzes uud Ritker des Königlich
Preußischen rothen Adler-Ordens vierter Klasse;

Selne Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Nassau:

Hcchst.Ihren Zoll-Directions-Ratb Hbilipp Scholsz

Selne Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt und

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg= Sondershausen:

den Großbergoglich Sächsischen Geheimen Legatlons-Rarh Orcokar Thon,

Seine Durchlauche der Fürst Reuß älterer Linie:

Hochst-Ihren Acgierungs- und Confistorial-Ratb Luduolg Fresberrn von Manns-
bach;

Seine Durchlauche der Fürst von Reuß-Schleltz und

Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß-Lobenstein und Ebersdorf:

den Großberzoglich Sächsischen Geheimen Legatlons-Rach Okrokar Thon;

Der Senat der freien Seadt Frankfurt:

den Schöffen und Senacor Conrad Abolph Bansa;

von welchen Bevollmächelgten, umer dem Worbehalte der Ratsficaclon, solgender Wertrag ab-

geschlossen worden ist:

Art. 1. As Grundlage des gesammten Münzwesens in den Landen der hohen con-

trahlrenden Teile= sollInullenMänzstättenelnerle!Münzmarkangewender werden, deren



64

Gewicht, mit dem Gewichte der in dem Konigrelche Preußen und den suddeutschen Staaten

des Zoll · und Handelsvereins bereits bestehenden Mark übereinstimmend, auf 233,838 ...

Gramme festgeseht wird.

Art. 2. Nach dieser gemeinsamen Grundlage soll das Munzwesen in den sämmrli-

chen Landen ber contrahlrenden Staaten geordnet werden und zwar inder Art, daß, je nach-

dem darln die Thaler- und Groschen-, oder die Gulden- und Kreutzer·Rechnunghergebracht

oder den Werhältnissen enesprechend ist,

entweder: der Vierzebntbalerfuhß, bel welchem die Mark selnen Sllbers zu Vlerzehn

Thalern ausgebracht wird, mil dem Werehsverhältnlsse des Thalers zu 11 Gulden,

odber: der Vier und zwanzig und ein halb Guldenfuß, bel welchem aus der

Mark seinen Silbers Vier und zwanzig und ein balber Gulden gepräge werden,

mit dem Werthsverhältnisse des Guldens zu 3 Thaler,

als Landesmünzfuß gelten wlrd.

Art. 3. Jusbesondere wird

einerselts in den Königlich Preußlschen und Sächstschen, in den Kurfürstlich Hessischen,

Großhergogl. Sächsischen und Herzogl. Sachsen--Alcenburglschen Landen, in dem Herzoglich

Sachsen-Coburg= und Gothalschen HergogthumeGotha, In der Schwarzgburg-Rudosstködtischen
Unterhereschaft, in den Fürstl. Schwargburg-Sondersbausenschen Landen, so wie in den Lan-

den der Füestlich Reußischen oltern und juugern Linie:

der 14 Thalersuß,

andererselks in den Königl. Bayerischen und Würkembergischen, in den Großhergoglich

Bedenschen und Hessischen, so wie in den Herjogl. Sachsen-Meiningischen Landen, in dem

Herzogl. Sachsen-Coburg= und Gothoischen Fürstenehume Coburg, in dem Hergogihume Nas-
sau, in der Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädtischen Oberberrschast und in der sreien Srade

Frankfure:
ber 244 Guldenfaß,

ausschließlich als Landesmünzfuß sortbestehen, oder, wo eln anderer Landesmünzfu# besteht,

*5 mit dem 1. Januar 1841 eingeführt werden.
t. 4. Eln Jeder der comrahlrenden Staacen wird selne Ausmönzungen auf solche

— beisbelntn welche der dem vereinbarrn Münzfuße (Arc. 2. und 3.) entsprechenden
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Rechnungsweise gemäh sind. Die Amnahme gleichförmiger Vorschrifeen blerüber bleibe der
Verständigung unter denjenigen der contrahlrenden Staaten, die sich zu demselben Landes-

müngfuße bekennen, vorbehalten.

Art. 5. Sämmteliche contrahirende NRegierungen verpflichten sich, bel den Ausmünzun-

gen von grober Silbermünze, folglich von Haup#münzen sowohl, als deren Theilstücken —

Courantmünzen —ibhren Landesmünzsuß (Art. 3.) genau innehalten und die möglichste

Sorgsale darauf verwenden zu lassen, daß auch die einzelnen Stücke durchaus vollhaltig und

vollwichilg ausgemünze werden. Sie verelnigen sich insbesondere gegenseitig zu dem Gruno-

sae, daß untee dem Vorwande eines sogenannten Remediums an dem Gehalle oder dem

Gewichte der Münzen nlches gekürze, vlelmehr eine Abwelchung von dem Letteren zukommen-

den Gehalte oder Gewichte nur Insoweit nachgesehen werden bürfe, als solche durch die Un,

erreichbarkeit einer absoluten Genauigkelt bedingt wird.

Art. 6. Bel der Bestimmung des Jeingehalts der Silbermünzen soll überall die

Probe auf nassem Wege enescheidend seyn.

Art. 7. Zur Vermittelung und Erlelchterung des gegenselllgen Verkehrs unfer den

contrahlrenden Staaten soll elne, den beiden im Art. 2. gedachten Münzlüßen enesprechende,

gemelnschaftliche Hauptsilbermunje — Verelnêmüönze — zuelnem Siebentheile der Mark

feinen Silbers ausgepräge werden, welche sonach den Werch von 2 Thalern oder 37 Gul-

den erhalten wlrd und zu diesem Werthe im ganzen Umfange der ——d Staäten,
bel allen Staats= Gemelnde-Seiftungs= und andern öffenelichen Cassen, sowie im Prlvat-

verkehre, namentlich auch bei Wechseljahlungen, unbeschränkre Gälrigkeit, gleich den elgnen

Landesmünzen, haben soll.

Art. 8. Das Mischungsverhaliniů der Vereinsmunze wird auf neun Zehnthelle Sil-

ber und ein Zehntheil Kupfer festgeseht. Es werden demnach 6V Stucke eine Mark, oder

63 Siucke zehn Mark wiegen. Die Abweichung im Mehr oder Wenlger darf, unter Fest-

baltung des im Art. 5. anerkanmten Grundsates, bei dem elnjelnen Stücke ion Feingehalte

(owohl, als im Gewichte, nicht mehr als drei Tausendthelle berragen.

Dle Verelnemünze erhäle elnen Durchmesser von 41 Millimezern; sie wird im Hinze

umnd mlt elnemglacten, mie vertiester Schrift oder Verzierung versehenen Rande gepräge.

Der Revers, auf dessen möglschste Ueberelnstimmung von allen Reglerungen Bedacht

genommen werden wird, muß sedenfalls dle Angabe des Thellverhälenssses zur Mark feinen
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Silbers, dann des Werths in Thalern und Gulben und dle ausdruckliche Bezelchnung als

Vereinsmünze enthalten.

Art. 9. Es sollen vom asten Januar 1839 bls dahln 1842 an Verelnsmünze min-

destens zwel Millionen Stücke, und zwar fährlich zum dritten Theile, ausgeprägt werden,

und es verpflichter sich ein Jeder der contrahirenden Staalen, hieran nach dem Maaßstabe

seiner Bevölkerung Antheil zu nehmen.

Die serneren Ausprägungen von Verelnsmünzen nach Ablauf des vorbestimmeen Zele-

raums sollen, sofern dorüber eine andere Verelnbarung nlche ersolgt, in dem Maahe sortge-

set werden, daß innerhalb jedesmaliger vler Jahre mindestens ebenfalls zwel Millionen
Sdücke, under Aufrechehaltung des angenommenen Verthellungsmaaßstabes, ausgepräge werden.

Ueber dle erfolgeen Ausprägungen werden dle conkrahlrenden Reglerungen am Schlusse

sedes Jahres sich gegenseltig Nachweilsung zugeben tjassen.

Act. 10. Oile contrahlrenden Reglerungen werden dle neu ausgegebenen Verelysmünsen

gegenseitig von Zeit zu Zele in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewlche prüfen

lossen und von den Ausstellungen, dle sich dabei eewa ergeben, elnander Mitkhellung ma-

chen. Für den unerwarteten Fall, daß die Ausmünzung der Elnen oder der Andern der

bethelligten Reglerungen m Feingehalte oder im Gewschte den vertragsmäßigen Bestlmmun-

gen ulsche entsprechend besunden würde, übernlmme dleselbe dle Verbindlichkeit, encweder so-

fort, oder nach vorangegangener schiedsrichterlicher Entscheidung, sämmellche von khr ge-

prägte Vereinemünzen desjenigen Jahrgangs, welchem die sehlerhaste Ausmünzung angebört,
wieder einzuziehen.

Art. 411. Smmtlsche conrrahlrende Scaaken verpflichten sich, köre elgnen grobenSil-
bermünzen niemals gegen den lhnen beigelegten Werth herabjusetzen, auch elne Außercurs-

setzung derselben nicht anders einrreren zu lassen, als nachdem eine Elnlösungsfrist, von min-

bestens vier Wochen festgesebt und wenigstens drel Monate vor ihrem Ablaufe öffentlich be-

kamt gemacht worden ist. Die Feststellung des Werehsverhälenlsses, nach welchem zum Be-

buse dee Ueberganges zu dem neuen Landesmünzfuße (Ark. 3) die Mönzen des bieherlgen

Landesmünzfutßes eingelöst, oder in Umlauf gelassen werden sollen, bleibt jedoch elner jeden

bethelligten Regierung vorbehalten.

Nlcht minder macht jeder Staac ssch verbindlich, dle Eingangs gebacheen Mänze,
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esuschlleßlich der von lhnt ausgepragten Vereinsmunzen, wenn dleselben in Folge langerer

Clreulatlon und Abnuhung eine erhebliche Verminderung des lhnen ursprünglich zukommen-

den Mekallwerehs erlicten haben, allmählich zum Einschmeljen einzuzieben, und dergleichen
abgenutzte Stücke auch dann, wenn das Gepräge undeurlich geworden, stets für voll zu

bemjenigen Werthe, zu welchemsie,nach der von ihm getrofsenen Bestimmung, gegenwär-

eig im Umlause sind, oder künftig werden in Umlauf gesetze werden, bel allen seinen Kassen

anzunehmen.

Art. 12. Es bleibt vorbehalten, zu Zahlungen iim kleinen Verkehre und zur Ausglel-
chung, kleinere Münze nach elnem leichtern Münzfuße als dem Landesmänsfuße (Arr. 2

und 3), In elnem der Lehtern entsprechenden Rennwertbe, als Scheidemünzge prägen zu

lassen. Sämmtllche conteahlrende Staaten verpflichten sich aber, niche mehr Scheidemünze
im Umlauf zu sehen, als zu obigem Zweck sür das Bedürfniß des eignen Landes erforder-

lch (K. Sie werden auch nach Thunlichkese darauf Hinwirken, doß die gegenwörelg im Um-

laufe befindtiche Scheldemünze auf jenes Maah zurückgeführt und sodann Rlemand genöthigt

werde, eine Zahlung, welche den Werth ber kleinsten groben Münze (Art. 5) erreichk, in

Scheldemünze anzunehmen.

Art. 13. Jeber contrahlrenbe Staat machr sich ferner verbludlich:

#a) selne eigne Silberscheidemönze niemals gegen den ihr beigelegten Werth Herunter zu
Keen, auch elne Außercurssetzung derselben nur dann eintrecen zu lassen, wenn elne

Elnlsungsfrist von mindestens vler Wochen feltgeset, und wenlgstens drei Monale

vor ihrem Ablause öffenclich bekannt gemacht worden ist,

5) bleselbe, wenn In Felge längerer Circulaction und Abnußung das Gepräge undeutlich

geworden ist, nach demsenigen Werthe, zu welchem sie nach der von ihm getroffenen

Bestimmung gegenwärtig im Umlause sind, oder künstig wird in Umlauf ge-

set werden, allmählich zum Einschmelzen elnzuziehen, auch nach dem nehmll-

chen Werthe

) selne Silberscheidemünze allee Art in näher zu bezeichnenden Cassen auf Werlangen,

gegen grobe ln seinen Landen curssählge Münze, umzuwechseln. Dle zum Umnech-

seln bestimmee Summe darb sedoch niche umker Einhundert Thalern,, bezlehungeweise

Einhundert Gulben, betragen.
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Art. 14. Durch gegenwäriigen Verktag soll an den Bestimmungen ber Münz-Con-

vention d. d. München den 25. August 1837 und der besondern Ueberelnkunst über die

Scheldemünze von demselben Datum uschts geändert werden.

Act. 15. Ole contrahlrenden Seaaken werden alle Gesetze und Verordnungen, wesche

zur Ordnung des Münzwesens im Sinne der gegenwäreigen Convenklon ergeben werden, In-

hleichen die zu deren Ausführung unter Elnzelnen von ihnen eewa zu Seande kommenden

Vereinbarungen sich einander mittbeilen.

Nri. 16. Sämmiliche Reglerungen sichern sich gegenselEilg zu, der Begehung von

Munzverbrechen, es mögen solche gegen den eignen Staae oder gegen einen andern Wereins-

llaat gerlchtet seyn, auf das Nachdrücklichste enegegen zu wirken, zu dem Ende alle gesesli.

chen Mirrel in Anwendung zu bringen, welche zur Verbütung, Entbeckung und Bestrafung

berartiger Verbrechen dienen können, auch in dem Falle, wo dabel das Interesse einer an-

dern Wereinsreglerung bethellige ist, dle Letzeere von den gemachten Eirtbeckungen und von

dem Ergebnisse der gefübrten Untersuchungen ungesäumt zu benachrichtigen.

Art. 17. Für den Fall, daß andere deutsche Staaten der gegenwärtigen Münz-Con-

venrion beizutreren wünschen, erklären die contrahlrenden Regierungensich bereit, diesem Wun-

sche durch deshalb elnzuleltende Verhandlungen Folge zu geben.

Act. 18. Oie Dauer der gegenwärtlgen, vom Tage der Auswechselung der Ratif-

carlonen an in Kraft tretenden, Uebereinkunfe wird bls zum Schlusse des Jahres 1858 fest-

gesett, und soll dieselbe alsdann, insosern der Rückteire von der einen oder der andern Seite

nche erklärc, oder eine anderwelte Vereinbarung darüber ulche gecreffen worden isk, Killschwel-

gend von fünf zu fünf Jahren als verlängert angeseben werden.

Eo ist aber ein sölcher Rückeritc nur dann zulässig, wenn die betressende Regierung

ihren Eneschlus mindeslens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrücklich seltgesetten oder still-

schweigend verlängerten Vertragsdauer den übrigen mitcontrahirenden Regierungen bekannt

geiacht har, worauf sodann uncer sämmelichen Vereinsstaaten unverweilt weitere Verhand-

lung elnzuereten hat, um nach Besinden die Verankassung der erfolgten Rucktrittserklarung

und somit diese Erklarung selbst im Wege gemeinsamer Verständigung zur Erledigung brin-

gen zu können.
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Oegenwartige allgemelne Munz-· Conventlon sol alsbald zur Ratlficatlon den
hohen Contrahenten vorgelegt und die Auswechselung der Ratifications-Urkundenspatestens
binnen drel Monaten in Dresden bewlrkt werden.

So geschehen Dresden, den 30. Jull 1838.

Adolf v. Pommer-Esche. Moriz Weigand. Carl Friedrich Scheuchler.

(#. S.) L.#sS.) L.s.

Adolf v. Weissenbach. Gustav Hauber. Franz Anton Regenauer.
L.S) G. S.) G. 8

Wilhelm Duysing. C. Eelthardt. Ottohor Thon. Ludwig Blomeyer.
(L.8) (. S.) — S

Carl Geutebruck. Julius Gelbke. Plilipp Scholz.
G..) G. S.) LS,)

Ludwig Frh. v. Mannsbach. Conrad Adolph Bansa.
¶.8) L. s.)

Nr. 096. Bekonntmachung, den Beskritt Er. Durchlaucht, des Landgrasen von Hessen. Homburg

zu der allgemeinen Münz-Corwention d. d. Dresden den 30. Juli 1636 brireffend, vom

10. Aprill 1830.

Laue eingegangener ossizleller Mlttheilung sind Se. Durchlauche, der Landgraf von Hes-

sen-Homburg mit dem ganzen Umfange des Landgrafthumes, sowohl mit dem Amte Homburg.

als mit dem Oberamte Meisenheim, der zwischen dem zu einem Zoll- und Handelsverein

verbundenen Deueschen Seaaten unterm 30. Jull 1838. zu Dresden abgeschloslenen, in 16

Arsikeln bestehenden allgemeinen Münz-Conventlon, und zwar unter Belbehaltung des bereirs

in dem ganzen Landgrafthumegesehlich eingesührten 247 Gusdenfußes beigerreren.
10
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Auf böchsten Landesherrlichen Besehl wird dieser Beitritt zur allgemeinen Kenntniß

gebrachr.

Gerca, den 10. April 1839.

Fürstl. Reuß-Plauische gemeinschaftl. Landes-Regierung das.

von Strauch.
vdt. Dinger.

JFr. 97.. Bekanntmochung, die ublikdilon deb zwischen den zu einem Zoll= und Handelsvereine

verbundenen deutschen Staaten, einer Seits, und dem Rönigreiche der Niederlande, an-

derer Seils unterm 21. Januar d. J. zu Berlin abgeschlossenen Handclsvertrags betrel.

send, vom 10. April 1839.

Nachdem der zwischen den zu elnem Zoll. und Handelsverein verbundenen deutschen-

Staacen, einer Seics, und dem Königreiche der Niederlande, andrerseits, unterm 21. Ju-

nuar dieses Jahres abgeschlossene Hanvelevertrag allseielg ratifticirt worden ist; so wird auf

böchsten Besebl Durchlauchelgster Landesberrschafeen dieser Handelovertcag nach-
liebend zur össentlichen Kennmiß gebrachr.

Gera, den 10. WMpril 1839.

Fürstl. Reuß-Plauische gemeinschaftl. Landes-Regierung das.

von Strauch.
vdt. Dinger.

Se Majente le Roi de Prusse, atiacant. Seine Majestat ber Konlg von Preußen,
tant en Son nom du’en cclus des autres Elats, "hwobl sür Sich als im Namen ber übrigen

membres de l’associalion de dlonanes ei de Mitglieber des Kase der Vertre
commerce exintant en verin des (raités du 22. Iiglieder des krafe der räge vom 22.

er 30. Mars ei 11. Mai 1833, 12. Mei er 10. und 30. März und 11. Mai 1833, 12.
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Dreubre 1535, ci 2. Janvier 1836, savoir:

les Couronnes de Bavièrce de. Saue et de

Wurtlemberg, le Erand-Duche de Bade, Pl-

lecloratl de Ilesse, le Grand-Duché de liesse,

les Elals Pormanl Punion de douanes et de

comm dile de Tluringe, — nommément

le Grand-Dusg#hé Sasc, des Due —e*l

#0 Meiningen, desese-Alenurt,et

Cobourt-Gollis, etles Principnutes de Schwarz-

bourtg-Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sonders=

hansen) de HReuss-Greiz, de Reuss-Schleitz

et de Reuss- Lobenslein ei Ebersdor!, — le

Duche de Nassau et la ville lihre de Franc-

lort, d'une hart, et Sa Majesté le Roi des

Bays-Bus, Tantre Dart, CSolcnent animés du

Uésir d'éiendre autant due Dossihle les rela-

lions commercioeles et Péchante des produits

v#tre les Elals respeelilb, sont dars

ze bul d’entrer en néhsochalions, et ont nom-

conver

me des Plnipolcnliaires à cet ellet, sa-

Sa Majeste le Roi de Prn

le Sieur Erneste Micha Conseil-on

ler intimedleLégation,ChevalierdePor-

#re de Paille ronge de Prusse de la troi-

avec le noend, ollicier de

Pordre de la legion d’honneur de Fran-

ce, Commandeur de Pordee de la Conronne

de Bavière, Chevalier de Pordre du me-

rite de Sauc, Commandeur de Pordre de

la couronne de Wurllembert de Pordre

Lom-du lion de Zuebringue de Badc,

ammandeur de seconde classe de PTordre du

1

Mai und 10. Dezember 1835 usch 2. Jan.

1830 bestehenden Zoll= und Handels P
nämlich der Kronen Bayern, Sachsen

Württemberg, des Großher. zesse ran
bes Kurfürstenthums Hessen,desGroßber-
zogthums Hessen, der den *- Zoll-
und Handelsverein bildenden Seaaten, — na-

mentlich des zegerxesnzunn Spahen. der

7 Sachsen-Melningen, Sachsen-
lrenburg und Sachsen-Koburg und Gaotha,

und der Fürstenrhümer Schwarzburg-Rudol-

stadt und Schwarzburg-Sondershausen, Reuß.
Greiz, Reuß-Schleib und Reuß.Lobenskein und

Srsdorf, — des Herjogehums Nassau und

der freien Stue Huniur inerseis, undSeine Majestat Konig der Niederlande
andererseits, von 6 Wunsche beseelt, die

*“ Verbindungen und den Austausch der
rzeugnisse der beiderseirigen Staaten mog·oe auszudehnes, sind zu diesem Zwecke über-

eingekommen in Unterhandlungen zu treren, und

baben zu Bevollmächtigten hiezu ernanne:

Seine Mafestär der König von Preußen:

Allerhöchst Ihren Geheimen Legations-
rath Ernst Michaelis, Ritter des

Känlalch rn Rochen Adler-Or-
dens deicter Klasse mit der Schlei*
Osiytr der Französischen Ehrenlegion,
Kommandeur desEivil-Verdienst. Oedens

der Königlich Bayerischen Krone, Ritter

des KöniglichSiisten Civil-Verdienst-
Ordens, Kommenthur des Ordens der
Koniglich Wur s one,Kom-

mandeur des Grosberzoglich Badischen
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lion d'or de la Hesse- Electorale et de

Tordre de Louis de la Hesse Grand-Du-

cale, el Commandeur de Pordre du Fau-

ccon blanc de la Sare Grand-Ducale;

le Sieur Charles Loudolphe Windlorn,

Son Conseiller intime supericur des Fr-

nances, Chevalier de Tordre de Faigle

ronte de la seconde classe, de Pordre de

la couronne de Bavière, et de Pordre du

mérile de Saxzc;

et le Sicur Frédéric Guillaume Westphal,

Son Conseiller intime supérieur de Ré-

Gence, Cheyalier de TPordre de Faigle

rouge delatroisicme classe avecle nocud,

ollicier de la légion Thonncur de Fran-

ce;

et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

le Sicur Frédérie Henri Guillaume de

Scherff, Son Conseiller de Leégation et

Chargé d’aflaires près la ville libre de

Franclort, Chevalier de PFordre du lion

Neerlandais, le Pordre du lion d’or de

la Ilesse-Electoralc, et de Pordre du Fau-

con blanc de la Sare Grand Ducale;

et le Sieur Jean Jaques Rochussen, Dircc-

teur de Pentrepol en et Secrétaire

de la Chambre du commerce R Amster-

dam, Chevalier de Pordre 1n lion Neer-

landeis;

rdens vom Zäbringer Lowen,Komman.

u und des Graßetaalih edt ichenLudwigs-Ordens, und Kom ur

Goofterzealih Siufenen n“vom weiißen

AUllerhöchst * ran. r7*5rath Ludolp2

dienst· Ordens der Konigl. Bayerischen

Krone und des Kori glich Sachsischen
Civil-Verdienst-Orden

und Ullerhöchst Ihren # Ober-Re-

binh Friedrich Wilbelm
Westphal, Ritker des Königl. Preußi-

schen Rothen Adler·OrdensdritterKlasse

mit der Schleife, 27 der Französi-
schen Ehrenlegion;

Seine Majestat der Konig der Niederlande:

Allerhöchst Ihren Legatlonsrath und Ge-

schäftsträger bei der sreiin Stade Genne

boentter Löwen-Ordens, des Kur

Kulich Geessischen o da Ode vomLöwen, und des Großhergzoglich
S Haus-Ordens vomweißenFalken;

und den Direktor des allgemeinen Entre-

poks und Sekretair der Handels-Kam-

mer zu Amsterdam, Johann Jakob

Rochussen, Rikter des Königl. Nie-

derländischen Löwen-Ordens;

welche,unter dem VorbehaltederRatifikation,die
folgendenArtikelfestgestellr u. unterzeichner haben.

lesdvels, sous la réserve de In ratificalion,

ont arrète et sigué les articles suivans
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Artiele I.

Sa Majests le Roi de Pays-Bas consent à

admellre:

A. 1 Il’imports tion par lee ront iè.

res entre les Pays-Be#e et la Prus--

"r% tant Paer lerre duc eur les ri-

vières sous Pavillon d'un des

Etats nommée cidessus, lormant

I’ss ocis tion de dovanes et de

ommerce, les objets euivans sans di-

slinclion FVorigine, savoir!

 vins en cercles 3 dix cente des Payes-Bas

Par horil (lecloliire); vins en bouteilles

de ccnt ct seizc ou plus au baril à cind

llorins par cent bouteilles;

2) graius, vomamment froment, seiilc, or-

Oe, svoine, épesbire el hlé sarrarin, à

a##e di inulion de diz pour cenl eur les

droite Wentrie diablis en Genéral;

3) pierres düres non eouiles, telles due pi-

erres Plales Pour tombes el scuils, mar-

bre en bloc, pierres à carreler eic., au

tux do trois pour ccnt de la valeur;

B. l’importetion par les frontid

res entre les Paye-Bee et la Prus-

e var les riviè#r#s, sous Pavilon

d’un dee Et#sete de l’assoeinstion

de donanes et de commercet les

bois de constructions cl de charpenle Par

cargaiaon eomplète ou en radeaux, h

viutt·eiuq cents des Pays·Hasparton-

Artlkel1.

Selne Majestäe der König der Miederlande

bewilligen, zuzulassen:

A. bel der Elnfuhr überdie Rleder-
ländisch. Preußlsche Grenze, so.
wohl zu Lande, als auch strom-

wärcs unrerder Flagge elnes der
dben benannten, den Zoll- und

Handels-Vereln bildenden Staa-

ten, dle solgenden Gegenstände, ohne Un-

lerschied des Ursprunges:

14) Weln, in Fässern, zu zehn Centen Nie-

derl. vom Barll (Hectolitce); deegl. in

Flaschen, deren 116 oder mehr auf ein Boaril

gehen, zu fünf Gulden für 100 Flaschen;

2) Getrafbe, namenellch Walzen, Rozgen,
Gerste, Haser, Spelz und Buchweizen,

mit einer Ermäßigung der allgemeinen Ein-

gangs-Abgabe um zehn Procent;

3) Bruch= und behauene Stelne, als: fla-

che Seeine zu Grabsteinen und Schwel-

len, Marmor ih Blocken, Flursteine 2c.,

zu dem Sage von drel Proz. vom Werthe;

B. bel der Elnfuhr über die Rleder-

ländisch-Preußssche Gränzestrom-
wäárts, unter der Flagge eines

Verelnsstaates:

Nu„b= und Bauholz in ungebrochenen
Schifssladungen oder in Flässen, zu fünf

und zwanzig Centen Niederländisch für

dle Tonne. Fänf und zwanzlg Cen#ner
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neau. Vint· einq quintaux seront censts

tquivalair à un tonneau. Seroni réputdes

eoniplètes Ies carg aisous Aont la moitié
consisters en bois;

C. à Il'’imporlation taot par mer due

par les frontières entre les Pays

AMas cet la Pruese par terre et gsur

les rivièvee, sous coalröle et arec cer-

lilcats d’origine, les Prodvits de Pindu-

strie des pay#s de Tassccialion de douanes

et de commercto ci-dessous nommtés

1) Gloffes, tissus el rubans de soie au laux

de deus llorios des Pajes-Bas par livre

des Paze-Das (Kilogramme);

2) bas ei boncileric, denlellcs ct tulles au

Lus de cind pour cend de le valeur;

3) covtellerie et mercerice (’après les speci-

fications du tarif Neerlandais actuel) au

tanz de trois pour cenl de la valeur.

On déterminern d’an commun eccord les

messores de controle el les formalités pour.

les certillcais WYorigine ei-cssus #oenlionnés.

Les autorites compétentes seront, en consé-

doence, munies des icstructiono necebsaaires.

Articie Il.

Sa Maieslé le Hoi des Pays-Has continue-

ra à seire jouir, snns éiuivalens ulterieurs,

lee produits du sol el de I’indluskriedesEtals

de Tassocistion de donancs et de commerce,

 leur imporlalion daus les Colonies Neerlan-

daises, de lous les aventoges et Ivcurs, dui

sollen einer Tonne gleich geachtek, und

als ungebrochene Schlsssladungen sollen

solche angesehen werden, deren Hälfte in

Holz bestehet;

C. bei der Einfuhr sowohl zur See,

als auch über die Niederländisch-

Preußlsche Grenze zu Lande und

stromwärts, unter Controle und mie

Ursprungozeugulssen

4) S Lwei und Bander aus Seidee von zwei Gulden Nieder-
ded das Pfund Niederlandisch

(Kilogramm);
2) Serümpfe und Serumpfwirker. Waaren,

Spitzen und Tülle zu dem Satze von

fünf Prozen vom Werthe;

3) Messerwaaren und kurze Waaren von
(nach den Spceificarsonen des sehigen Nile-
derländischen Tarifs) zu dem Saße von

drei Prozent vom Werthe.

Man wied im gemeinsamen Einverständ-
nisse die ControlMaahregeln und die Förm-

lichkeiten für die vorerwähmten Ursprungszeug=
nisse festleten; die betreffenden Behörden wer-
den demzusfolge mir den erforderlichen Anwel-

sungen versehen werden.

Arteikel 2.

Seine Mojestär der König der Nieder-

lande weeben fortsahren, ohne anderwelle Ge-
genleistung die Erzeugnisse des Bodens und
des Kunstfleißes der Skaaten des Zoll= und

andels, Vereins bei ihrer Einfuhr In die
NiedevländischenColonlen aller derjenigen Vor
theile und Begünstigungen genießen zu lassen,
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tont acluellement on qu aeraent pDor le snile

vecordes aux produils da sol et de l'iudusrie

de toute aulre Nalion Européeennec,, la plus-

——

Artiecle III.,

Sa Majeste le Roi des Pays-Bes consent

#c que les olihuletions Letire D. F. 1. ei

2. de Däcticle 7. da tral# de navilalion en-

### la Prusse et les Peys-Das du 3. Juin

1837, en verlu desquclles les marchaudises

dui sont chorlies on dechargées dans un do

Loria Noerlandais, joulssent de la part des

Pa###-Drespeclivement d'une enlire kran-

chisc on d'’une di inulion do droit de na-

vigalion détermine au taril C. auneré à la

convenlion de Mayence du 31. Mars 1831,

soient égelement appliduces aus marchandi-

aes Dassanl en tcansii dircct par les voies

ouverles à la navigelion du Mhin Par la dite

convention pour #aller à k mer, et viee ver-

ea;, sous pavillon Prussien ou d'un des aulres

Etats riverains qui participent aus avansagges

aecordes à. la navigation du Uhin Narlau-

dais par le dite irait.

Artsrelre lIV.

LesCouvernemens des Elats lormant Pas-

nsecciation de dounnces ct de coiamerce consen-

(#ent &amp; admellren

A. X Iimportation Par les frontiè-

res ontre la Prusse et les Pare.

Ne tant Pa#### due sur les ri-

welche den Erzeugnissen des Bodens und des

Kunsifleiges irgend der begünstigtesten europbi-

schen Narion jetzt zugestonden sind, oder in

Zukunst zugestanden werden möchten.

Arelbel 3.

Seine Majestäe der König der Rleder-

lande bewilligen, daß dle Bestimmungen Lil.

B. Nr. 1. und 2. des Arcikels 7. desSchif-

kohrts. Verwages zwischen Preußen und den
Niederlanden vom 3. Juni 1837, krafe wel-

cher die Waaren, welche in einem Niederlän-

dischen Hasen eingeladen sind, oder ausgela-

den werden, auf NiederländischerSeiceresp.

der gänzlichen Freiheit von der in dem Ta-

#ef, Anlage C. der Mainzer Convention vom

31. März 1831 selstgeseten Abgabe, oder

Finen Verminserung berselben genießeen, gleich-auch Anwendung auf dlefenlgen Waa-
* erhalten sollen, welche auf den der Rhein-

#chifsahrt durch diese Convention eröfsueten We-
gen unter der Flagge Preußens oder eines der

anderen Uferstaaren, die an den durch den ge-

dachten Vertrag der Schifsohre aouf dem Nie-
derl. Rhein zugestandenen Wortheilen Thell
nehmen, dlrect nach der See, oder umgekehrt,
transieiren-

Artete.4.

Die Regierungen der den Zoll= und Han-

delsveresn bildenden Scaatemn bewilligen, zuzu-
lassen:

A. bei der Einfuhr über dle Preu-
sisch-Riederländische Gienze, so-
wohl zu Lande als auch Ktom-
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vikres: les produits Neerlendsie eldes-

sous nommés:

Beurre;

Fromege;
Bocufs et taurcau;

Vaches;

Geisses

 hle moilié des Koits d'entrie établis par le

laril acincllement en vigueur, ou à dlablir.

dans la svite dens les Elats de la dile asso-

cidlion.

B. 1 Dimportation tant par mer que

Der terre et sur les rivières:

1)0 les sueres lumps des Pays-Bas destiaés

4 Puseße des rallineries dans les Ela#de

Passocialion de douones et de commerce,

el sous conlroele ollicic de cet emploi,

la moilié du droit d’ente#o établi pour

les sueres lumpe Par le tril actuel des

douanes de Passocislion.

2) Les suercs rallintes des Par-Pes an

taux de dix écus de Prussc pPar dointal

de cindueaule Kilogeawmes.

3) Le riz Neerlandais on tanz de denxz écus

de Prusse por duintal de eindusnte Ki-

logramenos.
Les membres de Passociation de doua-

nes el de commerce counenlent en outre

—

la suite, les sucres lomps dee Pays-DUesn

vwassujellir en aucun cas, dons

un# droit d'entroe dui escélersit de plus

wérts, dle nachbenannten Niederländl.

schen Erzeugnisse:
Butter,

Kase,

Ochsen und Stiere,

Kuhe,
Jungvleh,

zur Hälsee der Elngangs-Abgaben, welche

durch den secht in Kraft bestehenden Tarlf fest-
gesetze sind, oder künfelg in den Scaaten des

gehachten Vereins festgesetze werden möchten;

B. bt der Ein fuhr sowohl zur See,
§ auch zu Lande u. stromwärts:

1) Nlederländlschen Lumpenzucker, zum Ge-
brauche der Slederelen in den Scaaten

des Zoll- und Handels-Verelns, und un-

ter amtlicher Comtrole dieser Verwendung,

zur Hälfre der für den Lumpenzucker

durch den gegenwäriigen Verel#nstarif fest.
gesetten Elngangsabgabe;

2) Rleberländischen rasfinleten Zucker zu dem
Saße von zehn Thalern Prcußisch vom

Zenener von 50 Kilegrammen;

3) Nlederländischen Rels zu dem Saße von

2 Thalern Preußisch vom Zentuer von

funszig Kllogrammen;

Außerdem willigen dle Mltglleder bes
Zollvereins ein:

zu B. 1. den Riederländischen Lumpenzucker

Iin keinem Falle künftig einer Eingangs-

Abgobe zu unterwersen, welche dieenige
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7.

de Tiz pour cent le droit dont sersient

frappés les eucres bruts également de-

stinés à Pusage des raflineries dens leurs

Etale.

ad B. 2. dans le cas oh les droils éloblis

Par le taril nclucl aur les ucres bruls de-

stints à P’usec ausdlit scraient diwinues,

à reduice en meutsc lems ct proporlionel-

lement les droits sur les sueres rafünds

des Pays-Bas, de manire due ces roits

ue pourront emois esccer le double de

ceusx dont vernient Passibles les sucres

brals

La stipulation Leiire A. du présent arli-

elc sortira son ellet immeécliatement après la

publicotion du traltc, el cclle Leuu#s B. 1.

huit scmaines apres la dile publicalion, tau-

disque, les atipulations B. 2. el 3. nc ecront

mises à ernéculion du'n daler du Ir Jan-

vier 1840.

Artiele V.

Les Elats de Tassocislion de douanes et

de commercc M’'aulzmenteront Das les droits

d'enirèe Ciablis Por le taril acluel sur les ar-

üicles ci-dessous nommes, à leur imporlation

des Pays-Das, tont Par mer due Par tcere ct

sur les rivires, envoir: calé, labac hrul ct fa-

brluut, épices, lhe, horengs, huile de Fraines

el enudevie de toute especc.

Il est enlendu tontesois due celte slipala-

lion oc compreudra Fas le cas on le quintal

Abgabe, womie die gleichsals zum Ge-
brauche der in Ihren Secaaten befindll-
chen Siedereien bestimmten Rohzucker be-
legt werden, um mehr als zehn Prozent
übersteigen würde.

zu B. 2. in dem Falle, daß die Abgabe,
welche durch den gegenwärtigen Tarif auf
die zum vorgedachten Gebrauche bestimm-
kten Rohzucker gelege i#k, vermindert wür-

de, Hleichzeitig und in demlelben Verhält-
nisse auch die Abgabe von den Nieder-

ländischen ralsinirten Zuckern in sowelt zu
ermästigen, daß lehtere Abgabe niemals
das Doppelte der Abgabe von den oh-
zuckern übersteigen wird.

Die Bestimmung Lit. A. des gegenwär-

tigen Actikels wird unmitkelbar nach der Pu-

blication des Vertrages, und diesenige Lit.

B. 1. ache Wochen nach dieser Publication

in Krast creten, während die Vestimmungen
P. 2. und 3. erst mie dem 1. Januar 1840

in WVollzug gesetczt werden solleu.

Artelket 65.

Die Scaaen des Zoll- und Handels-

Vereins werden die durch den gegenwärtigen

Tarif sestgesecten Eingangs-Abgaben von nach-

benanmten Actikeln: Kossee, Taback, roh und

fabricirt, Gewürze, Thec, Heeringen, Saatäl
und Brannewein aller Gat-ung, für die Ein-

fubr dieser Artikel aus den Niederlanden, so-
wohl zur See, als auch zu Lande und stcom-

wärte, niche erhöhen.

Es wied jedoch verstanden, daßdlese Be-

stimmung denFall nlchr elnbegreifen soll, daß
11
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de einquante Rilogrammes serait adohlé à

uic, en romplacewonpt da quinuelde Prus--
se, cohmme unilé de poide dans le tarif de

Passocialion de douunes et decommerce:. bans

que les ebissres du taris acluel, relasiss aux

arlieles ausmenlonns, oubssent de reduetion-

Artiele VI.

Daus le cas on la remise sur les droits

d'entréo des vios importäs direclement des

Pays de produclion, allouce mointcnant dans

les Eleis de Draescciation de douanes ei de

commerce en favcur du commerco de vin en

Cros, serait continuée au de lh du premier

Janvier 1840, ou qdue d’aufres favcurs de cc

Uenre sersient accordées à ce commerce, il

eit convenu qdu’h partir du dit terme ees sa-

veurs aeront également appliquées aux vins

imporlalee des Pa#-Das.

Artielo VII.

En considération de Putilité de Petablis-=

sement d'un chemin de fer enirc la PDrusse

et les Pays· Nas, on est tombé d'accord que,

dans le cas où une société Taclionnaires sol-

eiterait du Gouvernement Prussien une con-

ccesion Dour Petablissement et I’cxploilation

d'un chemu de ser, en prolongalion d’'un

chemin de fer déeja cxrielent on à eonstruiro

sur le terriloire. Neerlandais, le Gouvorne-

ment Prussien, spri#s #’re concorté avec ce-

lui des Pays-Das sur le poind de jonclion à

le frontlere, A#nasders gelte Soncession ous

künftig etwa ber Zeutner von sunfzig Kilo-
grammen, Karc des Preußischen Zemeners, als
Gewichts-Einhele für den Tarifdes Zoll= und
Handels.Vereins angenommen würde, ohne
dah dabei die Abgabensätze den gegenwärtigen
Torifs hinsschelich der vorbenanten Artikel ver-
mindere würden.

Artikel 6.

Sollee die in den Staaten des Zoll= und

Handels-Vereins gegenwärtig zu Gunsten des
Großhandels mie Wein bestebende Rabate-
Bewilligung auf die Eingangs= Abgaben von
den unmircelbar aus den Ländernder Erzeug-
ung eingeführten Weinen noch über den er-

sten Jannar 1840 hingus sortgesett, oder foll-
ten andere Begünstigungen dieser Arc jenem
Handel zugestanden werden, so ist man für
diesen Fall übereingekommen, dass von dem
gedachten Zeiipuncte ab, diese Begünstigungen
gleichmäßig auch auf die aus den Niederlan-

uen eingesührten Welne angewendet werden
ollen.

Arelkel 7.

In Räcksiche auf die Nählichkeie der An-
legung einer Eisenbahn zwischen Preußen und
den Niederlanden ist verabreder worden, daß,
wenn eine Gesellschaft von Actionairs bel der

Preußischen Regierung eine Concession zur
Errichtung unb Benuhung einer Eisenbahn
nachsuchen sollte, welche zur Verlängerung el-
ner auf Niederlandischem Gebiete bertlts be-

stebenden oder anzulegenden Eisenbahn dlenen
würde, die Preußische Regierung dlese Con-
cessson, nach erfolgter Verständigung mie dem
Nieberländischen Gouvernemene über den An-
schliehungs-Punct an der Grenze, unter den

Bedlugungen ertheilen wird, welche in Preu-
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les eonditions qui sonl. neldellement ou qu ßen fur dlese Art von Unternehmungen ge-

gkraienlt plus turd adoblées gönéralomont en genwériulg allgemeln besteben, oder späterhin

Frussc pour ces sortes J'enlrepriscs.

Arltiele VIII.

Les Uautes Parlies eontraclantes e’ange-

ent réciproquement:

2) à ue Des adopter chez Elles des probibi-

tions d'enirèe ou de sorlie dui frappcrai-

eut les uporiations ou les exporiations

des Euis de lautre Pariie, tandisduc cel-

les de liers Dafs Tarlicles du meme geu-

re n'en seraient pas attelntes

b) i ne pas grever, au prosit des Gouverne-

mens ou de communes; les imporialions

ou exporialions reciproqucs, sons dislin-

etion du pays d’on elles viennent, ni de

cclui pour leduel elles sersicnt destinées,

Tauires ou de plus Loris droile, impd#te

ou charges queleonques, quo eeux quo

leurs terils et loir en vigueur détermine-

ront en Fénéral;

m.) à Lie Parliciper rüciproquement leure

eujels et produite à toutes les Primes,

remboursemens de droils Ct auires avan-

ges de ce Genre, dui Dourraient Slrc ac-

cor#és Föndralement dans leurs Eiats à

de certains arliches Timportalion ou d'or-

Portalion, Galement sans distinclion du

Pay##sde provenanco ou do destnstion:

allgemeln angenommen werden möchien.

Artike! 8.

Die contrahlrenden Thelle verpflichcen sich
gegenseliig:

") keine Ein- oder Ausfubr-Verbote anzu-

ordnen, welche dle Ein= oder Aussubren

der Staacen des anderen Thells treffen

würden, während dlejenigen drifter Län-
der bei Gegenständen derselben Gartung

unberühre bleiben;

b) Die gegenseltigen Ein= und Aussuhren,
ohne Unterschied des Landes, woher sie

mmen, oder wohln sie b. silmmt sind,
weder zu Gunsten der Reglerungen noch
der Communen, mit anderen oder hoberen

Zöllen, Abgaben oder Lasten irgend einer
Are zu belegen, als mit denjenigen, wel-

che in Ihren, in Krast stehenden Tarie
fen und Gesetzen allgemeln sestgeseczt seyn
werden;

) Ihre Umeerihanen und Erzeugnisse gegen=

seitlg an allen Prämien, Zoll. Vergücungen
und anderen Wortheilen dieser Art Theil

nehmen gu lassen, wrlche in Ihren Staa-

ten süc gewisse Gegenstände der Einsuhr

oder Ausfuhr allgemeln, gleichsalls obne
Uncerschied des Landes der Herkunfte oder

derBestimmung bewilligt werden konnten.
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Artiele K.

Les Maules Parlies coutrackantes décla-

rendt enrise##er les concessions laites de Part

eli Gauire dans le Présent Trailé, comme

avant dié slipulees pour servir deus leur en-

semhle Tequiraleus des aventa##es aclnis Par

le möme Trait, el, en conséquencc, u'avoir.

cousenti enx diles concessions dwen retour

de ces avantaßes, du’ Elles se riservent tou-

delbis d’accorder arcc ou saus duivalens à

d’autres Eials, on bien meme d’en rendre

application Gnérale.

Article X.

Si une des IIautes Darlies contracentes

eccordail Par la euile à duelqu’ autre Rict

des lavcurs en matière de commerec ou de

dousne, aulres ou plus graudles duc celles

convenues par le présenl Truié, les memes

Kveurs deviendront communces 5 Toutre Par-

lie, qui en jouira Craluitement, si la conces-

sion esl graluite, ou en donnant un eduiva-

lent, ei la concession est candilionelle, en

duel cas PTequivalenl #era Pohjet d'une con-

veotion opd#ciale enire les IautesParties con-
tractantes.

Article JXl.

Le present Troilé sera immédialement sou-

mis à la ralilkcalion de tlons les Couverne-

mens respeclils, el les raliltcalions en scront

deheaugöcs „ Derlin daus PTeupace de huit se-

meines à compter du jour de la signetureon

Plus 461 i saire 2c peut.

Aectikbel 9.

Die hohen contrahirenden Thelle erklären,
dah Sie die im gegenwäctigen Wertrage ge-
genseitig gemachten Zugeständnisse als 83.
redet betrachten, um in deren ganzem Zusam-
mernhonge als Vergeltungen sür die durch den-

selben Vertrag erworbenen Vortheile zu die-

nen, und daß Sie mithin #eer Zugeständuisse
mur In Erwiederung dieser Vorthelle einge-

räu baben, jedoch Sich vorbehalten, diefel-
ben auch anderen Staaten mie oder ohne Ge-

genlelstungen zu bewilligen, oder auch sogar
deren Anwendung allgemein eintreten zu lassen.

Artike! 10.

Sollee elner der Hoben konrahtrenden
Tbesle in der Folge irgend einem andere
Seaate andere oder grölfere Begunsiigungen
zugestehen, als die durch den gegenwär#gen
Vertrag vereinbarten, so sollen dieselben Be-

önstigungen auch dem anderen Theile zu Guce
ommen,welcher derlelben, wenn das Zuge-

stndulß ob Vergeltung *t7 ist, eben-
falls ohne ein e solchee, wenn dasselbe aber an
die Nruin einer X geknupft
ist, gegen Bewilligung einer Vergeltung ge-
nießen wird, die in diesem Falle den Gegen-

8 einer bespnderen Uebereinkunst zwischen
. beben comrahirenden Theilen ausmachen

Areskel 11.

Der gegenwärelge Verkrag soll unverzüg-
lich allen beehelligten Reglerungen zur Rall-

fecation vorgelege, und die Ratifications-Uckun-

den sollen binnen ache Wochen nach dem Tage

der Uncerzeichnung, oder, wenn es seyn kann,

noch seüher zu Berlin ausgewechselr werden.
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Il sers publié de snite apres Téclhange

des ralilcalions et immieodlistement mis àerd-

culion, à l’xceplion des alipulalions pour

lesquelles on est convenu d’onc autre To-

duc daus Tarlicic IV.

Le brésent Traité restera en vigneur jus-

du’s la hn de ’an Mil luit-cent Hduaraule-

un, t 1, six mois avant 'exhiralion de cc

terme, ni Pune ni PTautre des ILuies Portics

contraclantes nm'annoncce Par une deéclaralion

ollicielle Son inlention deen faire cceser Pel#

fe# le Traitè reslern en vigueur Peodant un

an au de la de ce terme ct niusi de suitc

d'annce en année.

En soi de qnoi les ausdiis Plenipotenliai-

res l'ont siguò et y ont apposté leurs caoliets

respeeliss.

Fail à Berlin le 21. Janvicr 1839.

(L. S.) eigné: E. Michselis.

(L. S.) signe: Ch. L. Wiachers.

(L. S.) sign#é# Fr. Will. Westphal.

(L. S.) eigné" F. U. C. de Scherlf#.

(L. S.) eigué: J. J. Kochussen.

Derselbe foll sofore nach Auswechselung bec
Rariflcariens-Urkunden publleirt, und unmittel-
bar darauf in Vollzug gesetzt werden, mie

Ausnahme der Bestimmungen, wegen welcher
im Artikel 4. ein anderer Zeitpunet verabre-

det worden ist.

Der gegenwartige Vertrag wird bis zum

Ende des Jahres Eintausend achthundert und
ein und vierzig in Krast bleiben; und wenn
sechs Menare vor dem Ablaufe dieses Zeit-
raumes keiner von beiden contrahirenden Thei-

leu seinc Absicht, die Wirkung des Vertrages
aushören zu lassen, mirtelst einer ossiziellen Er-
klhrung kund thun sollte, so wird derselbe noch
ein Jahr über diesen Zeitraum binaus, und

sosort von Jahr zu Jahr, verbindlich bleiben.

Zur Urkund dellen haben die obengenann-
cen Bevollmächrigten denselben unter Beisug·
ung ihrer resp. Siegel unterzeichnet.

Geschehen zu Verlin, den 21. Jan. 1839.

Gez.) E. Mlchoaells.
(I. S.)

Gez.) F. 5. rg Scherff.

K. L. rer n„
(#L. S.)

IJ. J. Rochussen.
(I. 8.)

Fr. Wilb. Westphal.
(#. 5)
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Nr. 98. Berordnung wegen Modisication des Art. IV. des zwischen den zu elnem Zoll- und

Handelsvereine verbundenen Staaten, einer Seite, und dem Konigreiche der Niederlande,

anderer Seils, am 21. Januar dieses Jahres zu Berlin abgeschlossenen Handelsvertrags,

vom 10. April 1839.

Nachdem zwischen den zu einem Zoll- und Handelsvereine verbundenen deutschen Stad-

(en die Verabredung getrofsen worden #st, daß die dem Königlich Niederländischen Gouwer-

nemene im Art. IV. des vorstehenden Handelsvertrags vom 21. Januar dieses Jahres zu-

gestandene Ermätigung der Eingangs-Abgabe von Niederländischem, zum Gebrauche vereins-

ländischer Rassinerieen unter Comrole der Verwendung eingehenden Lumpenzucker bis auf dle

Hälfee des gegenwärtigen Tarlfsates, also bis auf 54 Thaler vom Zemtner, in Rücksiche auf

dle mit anderen Regierungen eingeleiteren Unlerhandlungen und in Erwartung billiger Gegen-

leistungen gleichseitig und daher achte Wochen nach Publication des gedachten Handels-Ver-

trags, binsichtlich alles Lumpenzuckers ohne Uncerschied des Ursprungs vorläufig Anwendung
erhalte, welcher über die Zollgrenze gegen das Königlich Niederländische Gebiet und ferner

über die nördliche Zollgrenze bis Memel mit gleicher Bestimmung und unter Controle für

verelnsländische Rafsfinerieen elngeführt werden wird; so wird solches zur Nachriche für das

bekheiligte Publicum und zur Nachachtung für die betreffenden Bebörden zur offentllchen

Kenmeniß gebrache.

Gera, den 10. Aprlll 1839.

Fürsil. Reuß-M. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.

von Strauch.
vdt. Dinger.



Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 61.

Nr. 99. Uebereinkunft mit der Königlich Preußischen Stagtsregierung, die Auslegung und An-

enung° der wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Conven-
tion betreffend.

Auf böchsten Besehl und mie Genehmigung Durchlaucheigster Landesberr.
schaften ist wegen Auslegung und Anwendung der mit der Krone Preußen unterm

27. —*5. April
gewiese 75., die nachstehende Uebereinkunfe mie dem Königlich Preußischen Ministerium der

auswärkigen m“ getrossen worden, welche bierdurch zur allgemeinen Nachachtung
bekannt gemachtw

Gera, den 3. August 1839.

—1824 abgeschlossenen Convenclon wegen wechselselelger Uebernahme der Aus-

Fürstl. Reuß-Mauische gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
D. Reichard.

vdt.Dinger.

Zur Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverstandnisse, welche sich seither uber die

Auslegung der Bestimmungen §. 2. a. und c. der zwischen der Krone re und der

Ausgegeben den 9. September 1839.
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Furstlich Reuß·PlaulschenderJungernLiniegemelnschastlichenReglerungbestehendenCon-

vention wegen wechselseitlger Uebernahme der Ausgewiesenen vom 1821, na-

mentlich:

a., in Bezlehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wieweit die in der Staats-

angehorigkeit selbststandlger Judividuen eingetretenen Veranderungen auf die Staats-
angehorigkelt der unselbststandigen, d. h. aus der alterlichen Gewalt noch nicht entlas-

senen Kinder derselben von Einfluß seren?

sowie
5) über die Beschoffenbeie des, §. 2. c. der Convenelon erwähnten zebnjährlgen Ausenc-

bales und den Vegriff der Wirthschafesfährung

ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem in der Convention

ausgesprochenen Prlncipe ekwas ändern zu wollen, daß dle Unterthanenschaft elnes In-

diolduums jebesmal nach der elgenen innern Geletzgebung des bekreffenden Seaakes zu beur-

thellen sey, dahin ubereingekommen, binkünftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grund-
sfähe gegenselllg zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar

zu a.

4) daß unselbstständlge, d. b. aus der älterlichen Gewale noch niche entlassene Klnder schon
burch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und ohne daß es einer eignen

Toelgkelt oder elnes besonders begründeten Rech's der Kinder bedürse, derjenigen

Scaatsangehörlgkeic eheilbastig werden, wesche die Aelrern während der Unselbstständig=
keit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen

2) daß dagegen elnen solchen Einfluß auf die Staatsongehörlgkeie unselbstständiger ebe-
licher Kinder, diejenigen Veränderungen nicht äuhern können, welche sich nach dem

Tode des Vaters derselben in der Scaatsangehörigkeie lörer ebelichen Mutter ereig-

nen, indem vielmehr über die Seaatsangeßörigkeic ehelicher unselbstständiger Kinder

lediglich die Condition ihres Vaters emrscheider, und Wecänderungen in deren Staats-

angehörigkeit nur mie Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreen können.

Nächstdem soll
zu b.

die Berbindlichkeit einos der concrahlrenden Staalen zur Uebernahme eines Individuums,
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welches der andere Staat, well es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden, ausjuwei-

sen beabsscheigt, in den Fällen des 9. 2. c. der Convention eintreten:

1) wenn der Auszuwelsende sich in dem Staace, in welchen er ausgewiesen werden soll,

verheirathee und augerdom gugleich elne eigne Wirehschaft geführt bar, wobei zu nä-

berer Bestimmung des Begriffs ven Wirepschofe anzunehmen ist, dah selche auch

dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Ebeleute sich auf eine andere Arr,

als im herrschafellchen Gesindedienste, Beköstigung verschafst hat;
« oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn ubernehmen soll, verheirathet,

jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat, wobei es
dann auf Constliuirung eines Domicils, Verheirathung und sonstige Rechtsverhaltnisse

nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Konnen die resp. Behorden uber die Verpflichtung des Staats, dem die Uebernah-

me angesonnen wird, der in der Conventlon und vorstehend aufgestellten Kennzeichen

der Verpflichtung ungeachtet, bei dor daruber statt findenden Correspondenz sich nicht

verelnigen und ist die diesfallige Difserenz derselben auch im diplomatischen Wege

niche zu beseltigen gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den Soreitfall zur

compromissarischen Enescheidung eines solchen dricten deutschen Bundesstaates slel-

len, welcher sich mit beiden contrahirenden Theilen wegen gegenseieiger Uebernahme
der Ausgewlesenen in denselben Vertragsverhälenissen befindec.

Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregie-

rung bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur Uebernahme

des Ausgewiesenen verpflichtet werden foll.

An diese dricte Regierung bat jede der beeheiliglen Regierungen jedesmal nur

eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung elne Abschrife nachricht-

lich mitzurheilen ist, in kürgester Frist einzusenden.

Bis die schiedorlchterliche Enescheidung ersolge, gegen deren Inhalt von keinem Theile

eine weitere Einwendung zuläßig ist, bat derjenige Staat, in dessen Gebiec das auszuwel-

sende Indivlduum beim Enrfleben der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe
in srihem Geblete zu behalten. Berlin, den 12. Juni 1859.

—

Königl. Preußisches Ministerium der auswärtigen UAngelegenheiten.von Werthern.
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Nr. 100. Berelnigung mit der Koniglich Sachsischen Staalsreglerung, dle Anwendung der lm

Vorllehenden abgedruckten Uebereinkunft zwischen den beiderseltigen Staalsgebieten be-
treffend.

Nachdem auf höchsten Besehl und mit Genehmigung Durchlauchtlaster Landes-
berrschaften wegen der Erläuterung und Anwendung der mie der Krone Sachsen unterm

5. Derember 1820

2. Jannar 1821
wiesenen eine, der nach Vorstehendem mit der Krone Preußen zu Stande gekommenen Ue.

bereinkunft vällig gleichlautende Verelnigung mit dem Königlich Söchsischen Ministerlum der

auswärtigen Augelegenheiten zu Dresden abgeschlossen worden ist, so wird solches hierdurch

zur allgemesnen Nachachtung glelchfalls bekanne gemacht.

Gera, am 3. August 1839.

abgeschlossenen Convenelon wegen wechselselelger Uebernahme der Ausge-

Fürstlich Reuß-Pl. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
D. Reichard.

vdt. Dinger.
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Gesezsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

Nr. 101. — die Publication des Zollvereins-Tariss auf die Jahre 1810, 1841 und 1812
tir.

Nachdem bei der im Laufe dieses Jahres zu Berlin statt gehabten Oeneralconferenz

der Bevollmächilgten sämmelicher zum großen deutschen Zoll= und Handelsverein gehorigen

Scaaten auf die Jahre 1840, 1841 und 1842 ein anderweiter Zoll. Torif durch allseitige

Genehmigung sestgestellt worden ist, so wird lelbiger auf höchsten Befehl Durchlauchtig-
ster Landesberrschaften mie der Bemerkung,

daß die in Folge des Vertrags mit dem Königlich Niederländischen Gouvernemen

vom 21. Januar d. J.bewilligten Zoll-Ermößigungen für den Eingang von Reis,

Lumpenzucker zum Versieden und rassinirtem Zucker durch den Tarif in der Erwar-
ng allgemein ausgesprochen sind, daß die anderen Sraaten, die hieraus Vortheile

erlangen, sich bel den beshalb eingelesteren Verhandlungen zu billigen Gegenlelstun-

gen versteben werden,

nachstehend zur allgemeinen Nachachtung bekanne gemacht.

Gera, den 3. November 4839.

Fürstl. Reuß-Plauische gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
D. Reich ard.

vdl. Dinger.

usgegeben den 18. November 1839. 14
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Vereins-Zolltarif
fur dle Jahre

1840, 1841 und 1842.

Erste Abtheilung.
Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Gangz frel blelben:

4. Bäume zum Verpflanzen, und Reben;

2. Bienenstöcke mir lebenden Bienen;

3. Branntweinspülig;

4. Dünger, thierlscher; desglelchen andere Döngungemstel, als: ausgelaugee Asche, Kalk-

ascher, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz, letzteres nur auf besondere Erlaub-
nißscheine und unker Kontrole der Verwendung;

5. Eier;
6. Erden und Erjze, dle nicht mit einem Zollsatze namentlich betroffen sind, als: Bolus,

Blmostein, Blutstein, Braunsteln, Glps, Lehm, Mergel, Sand, Schmirgel, Schwer-
spath (in krystallisirten Stücken), gewöhnlicher Töpferthon und Pleifsenerde, Trlpel, Wal-
kererbe u. a.;

7. Erzeugnisse des Ackerbaues und der Vlehzuche elnes elnzelnen von der Zollgrenze durch-

schnictenen Landgutes, dessen Wohn=und Wilrehschaftsgebcude Innerhalb dieser Grenze
belegen sind;

8. Flsche, felsche, und Krebse;

9. Feldfruchte und Getreide in Garben, wie dergleichen unmlckelbar vom Felde elngesühre

werden; serner Gras, Furterkrurer und Heu;

10. Gartengewächse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarten, Kartoffeln und Rüben,

ehbare Wurzeln 1c., auch frische Krappwurzeln, ungleichen Feuerschwamm, roher; auch
ungerrocknete Clchorlen;
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11. Geflugel und kleines Wilbpret aller Art;

12. Glasur- und Hafnererz (Alquisoux);

13. Gold und Silber, gemunzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß ber fremden silber-

haltlgen Scheidemunze;
14. Hausgerathe und Effekten, gebrauchte, getragene Kleider und Wasche, gebrauchte Fa-

brikgeräthschaften und gebrauchtes Handwerkszeug, von Anzlehenden zur eigenen Be-

nutung; auch auf besondere Erlaubniß neue Kleider, Wäsche und Essekten, insosern sie

Ausskattungsgegenstände von Ausländern sind, welche sich aus Veranlassung lbrer Ver-

beirarhung im Lande niederlassen;

45. Holz: Brennhol beim Landtransporte, auch Relsig und Besen daraus, ferner Bau-

und Nubolz (einschliehlich Flechnweiden), welches zu Lande versahren wird und niche

nach einer Holzablage zum Verschiffen bestimmt #st;

. Kleidungsstücke und Wäsche, welche Reisende, Fubrleute und Schlffer zu ihrem Ge-

brauche, auch Handwerksjeug, welches reisende Handwerker mie sich führen, inglelchen
Musterkarten und Muster in Abschnicten oder Proben, die nur zum Gebrauch als solche

geeigner sind; dann die Wagen der Reisenden; serner Wagen und Wasserfabrzeuge der

Fubrleute und Schisser, beim Personen-- und Waaren-Transport, gebrauchte Inventa-

elenslücke der Schiffe, Reisegeräch, auch Verzehrungsgegenstände zum Reiseverbrauch;

17. Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);

16. Milch;

19. Obst, frisches;

20. Papier, beschriebenes (Acken und Manuserlpte);

21. Saamen von Waldhölzern;

22. Schachtelbalm, Schilf und Dachrohr;

23. Scheerwolle (Absälle beim Tuchscheeren); desglelchen Flockwolle (Absälle von der

Spinnerei) und Tuchtrümmer (Absälle von der Webere));

24. Sceine, alle behauene und unbehauene, Bruch -Kalk-Schlefer= Zlegel- und Mau-

ersteine belm Laudtransport, insosern sie niche nach elner Ablage zum Verschissen be-

stummesind; Mühl- und grobe Schlelf= und Weßstelne in demselben Falle;

25. Seroß, Spreu, Häckerling;

26. Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarlfsaß ausgeworfen ist;
27. Torf und Braunkohlen;

28. Treber und Trester.

S1

#
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Zweite Abtheilung.
Gegenstande, welche bei der Elnfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe

unterworfen sind.

Funfzehn Sllbergroschen oder ein halber Thaler Preußisch, oder zwel und Funszig und

eln balber Kreuzer im 244 Gulden Juß vom Zenener Brurko. Gewicht wird in der Regel bel
dem Elngange, und weiler kelne Abgabe bel dem Werbrauche im Lande, noch auch dann er-

boben, wenn Waaren ausgeführe werden.

Ausnahmen piervon kreten bel allen Gegenständen ein, welche eneweder nach dem Wor-

bergehenden (erste Abeheilung) gonz srei, oder nach dem Folgenden namentlich:

l) einer geringern oder höhern Eingangsabgabe als elnem halben Thaler oder zwel und

sunfzig und elnem Halben Kreuzer vom Zentner unterworfen,
oder

5) bei der Ausfuhr mie elner Abgabe belege sind.

Ee sind dleses folgende Gegenstäude, von welchen bie belgesetzten Gesslle erhoben werden:
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Abgabensátße
Flir

Maaß= nach dem Tara
Benennung der Gegen-tabde 9

benor. F 15 247-Gulden-Fuß, verg#
ung. vom Zentner

beim

Fl.r. Pfund.

1entr.

13Zentr.

1Zentr.
in Fassernund

Kisten.
In Korben.
in Ballen-1entr. in en.

2astel des
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Abgabensaätze
Für.

Taranach dem

242-Gulden-Fuß,
Benennung der Gegen

stände. vom Zentner

Pfund.

13n Fäss. u. .

Fke18entr.

in Blöcken,
Kc., auch altes,

Silber= und

1entr.

öinFäff.u. Killen.LZentr.

1Zentr.

1Zentr.

1Zentr. 20 in Fäff. u. Kist.
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Abgabensäte
Für

Taranach dem
aaß-
n wird vergütetBenennung der Gegen-

stände.
. 24’-Gulden-Fuß

4 " vom Zentner

beim Brutto-Gewicht:

—.. Dfund.

10 n Fäfl. u. Kist-

bin- ebinBe

1entr. tlinFassern.

1Zentr. Gin Fössern.
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Abgabensätze

iuch *s Für
Maaß-= 4% er-Fuß nach dem Tara

Benennung der Gegen-Kab der nter- — wird vergütet
stände. Verzol- es Thalecs 214-Gulden-FuP, i ergutelung. fin ! und !21) vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
»

RkykszxvnthxsgWxiuJs. las-Pfund
beneideNrmtlnotthket

be Ocker, Roostein Um-
bra; so wiwiealle Hcbfile

von der Fabrikation der

Salpetersaure und Salz=
säure; schwefelsaures und
salzsaures Kali, auch roh 5

dusin Stückenent. #l . . 1731. .

8). !öpfel,Kreuzbeeren,
rkumneQuercitrron

umachachWaid 5 5Wau 13entr. „0%“. ch 177
5

2. Krapp.entr. KM) . 1731 . .

3. Eckerdoppern, Knop- 1 2

pern se 8Zentr. # . * . 81 . 683

nd in Bilocken 5 5
geraspelti. 1 Zentr. *6)0 . (1) 17 

i) Korkholz, Pockholz, Ce- 5 z
dernholz und Buchsbaum 1Zentr. 0 GI. 171

k.Pott= (Waid= * 73Wezul.L 13„mr 26#

l. Minerab wasserinndlaschen 1 1
er Krügen 13entr.6 . 264 . .

’)Salpeter, gereinigter und

zgerciaigten auch ** 5
tersaures Natron 1 Zentr. (7 17

n) S elfäreundSchwefe 10
säure 1 Zuttr. (56% 2 20144 a

U in Körben.



95

Abgabensaätze
Für

Taranach dem

Benennung der Gegen-
stände. vom Zentner

beim

Pfund.Nl .g.

LZentr. 35



96

Abgabensaäßte

nach dem

Benennung derGegen- üte
* 243-Gulden - Fuß. vergütet

vom Zentner

lbeim

Fl. r. Pfund.

1Zentr.

1 Zentr.

13Zentr.

1 Zentr.60
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Abgabensätze
Für

Taranach dem

244Gulden-Fu#ß,
Benennung der Gegen-

stände.
vom Zentner

Pfund.

Wer anf"9. 9 . lchtr.
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Ab b a .gabensaätze gur
nach dem

Maaß= 14-Thaler-Fuß nach dem 2ara

Benennum der Gegen- 40 *# Cnit der Eintheiung wird vergütet
énbe. erzol- es Thalers 244 Gulden-Fus

städe luny. in ostel und 21ftel), /Bvorm Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
Eingan g. #

S Sar.
MNthi. Mithl. 285 l. zr Pfund.

en, Bohnen, rbsen Hr-
e, Linsen und Widen chfl. 51. . 1. 174Anmer k.1 diheins 1 Baveri (1)
wierin iadrra rtUngs= sches
abgabenachder Beilage A.,die-cheffel. 2 %%
Ausgengehhooe nach der Bei- (16)
l hol-m —

An E*W Aufder Sächsisch=
Böhaoöichen Grnge gehen rtr

unter u. genannten Getretdear

tm bcimwndtmnspomzu
genden ermahiattenSöbenein

Weizen, .

k ..Schkffki.,1k ....

Noggcm LszohncmErb- (1#sen, Hirse, Linsen und
Wicken oo 111% „

· m

Gckstc....« Itlsto . 1 . .

» (-:

Hafcrunstidckorn1tlle»H- - «-

LU

Anmerk. 3. Hafer Wi- sten unter einem Preußisch

Scheffel oder hirbriei
unter2BaverischenMetzen und

n“N-,. früchte ihennnn
hne gasben preußischen ScheeK*iniei Boyerischen

—Anis und Kumm 183ent.4 . . 1 40%.

krn als: Haufse
Leinsaat und Keindotter)

der Di —Mohnsaa-
men,Raps, Rubesaat 1Zentr. 1 10 45

(1)
3. Kleesaat und alle nicht

namentlich im Tarif ge-

nannten Sämereien; in-



A

Maa

Benennungder Gegen- 4stände.
28*er

Verzol-
lung.

99

Fur

Cnn.
in 2und 2s4#Istel),

eW3
11 Eintheilung

es Thalers

beim
ang Ausgan

nach dem

2441-Gulden-Fuß,

Tara

wiro vergütet

vom Zentner

Biutto-Gewicht:

Rthl.We Sgr.
t —.'##

Pfund.

10|

Punchen Wachholderbee=
b 7* k. Ubfeinen prrruzischan

Schufte eelaatv cinen mitEinschlußdesSackes 89 Pfd.lauf ein sareEec Scheffe
begeict 360 Pfund gerech-

waao utn0ot ue (Ge
geschirr

An r BanoserVerpacung
zu 1 Zentner verane

tournv: Preußisch
" Uarbnheeiee

oder Kubikfuß.

—m
b)Weißes Hohlglas unge-

mustertes, ungescchliffenes
oder mit Firifien
Siwise d enu. Rän.
bemnanGiingleichen Fenster-us MfthlwohnkUnter-
schiedder

e) arges Facssenwebenes, geschnitte-
inFormenh en

tes, bemaltes, vergoldet es,

detgleichen elleses massia
ne Glas

22ZS
-

ii esg!
1. wenn *i R4.

über 288 Preuß. od.333

Schfl.

Wari-
Elnlel

1entr.

1 Zentr.

1entr.

—

##

%
(6%

17%.
* 1110

23 in Fässern und

Risten.
1 n Korben und

Gestellen.

2 in Fass. u. Kisl.

13 in Korben.
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Abgabeusäte
ür.

nach dem *

Maaß a z1 Taln u nach dem Tara
Benennung der Gegen= stabd mit der Eintheilung - «

stäsdhgstzoFLdTWS24x-Gu!vm-Fuß,wmämgllmin 30tel und 27stel), vom Zentner

bein beim Brutto-Gewicht:
inga äng. Eingang.Musgan

Pochr.S *“ Sxx l z .pfund

Altbayerische vder 245

weraycrische  Zoll

* iusn, belegtes oder
unbele

* beren ln Stceuchht
.Osgoll

miß 18entr 6 . 10 30. .

bby 8 das Stuck iiber
zz es Vreus. « «K»« 1Zentr. 8 . 14 17 in Kisten.

r leugtes oder
unbele: —. 1 9 . 515%. .

2. 5%unbelegte
gegossenes u. zndeie
wenn das Stück mißt:

Es

7

D ou uitbav-· 3
S3oll Preuß. erische. z

ub. 288bis ed. b. 666%%. 490 Stück. . 1 45
576= 100 1156 388|1 Stüch. . .5 .

.iooo-«-1(-13 1 Stuck.! 8. 4 *-

#1400 1000 „ 2106= 1681 Stück.20 . 135 .

15900  ell pru.tück.3 52 320
) Glaswaaren in Verbin-

dung mit unedien Metal-
len u. andern nicht zu den

Gespinnsten gehörigenUr-
stoffen; auch Spiegel, de-
ren Glastafeln nicht über

288 Preuß. ¶ Zoldas 12 »Stckisst. lscsnkr.10.-.1730.. HEXE-AND
Aam»cck.,Spirgk-c vvngwllma
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Abgabensäte
S Für

Raaß- Thaler-Fuß" nach dem TaraBenennung der Gegen- t ymite8 #. I v »
stände. Veröol= es Thalers 24 Gulden-Juß, wird vergüetlung. in 4 und 24stel, vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
Ausgang

 - .

MU« Rthl. S —.— * Pfund.

Stücksetzen für E
den Dimensionen des Giaste

gemäß;falle sichder Eingangs
zolldanachaberLeringerrs
thlr. oder 17 Fl.30Kr.vom

“: —
Häute

u) Aanhe 4%, gefalzme
)H llcen P i »

chmwhePfkrdkhaate.1chltksfrcs..120f1ski..255 IZTIFYIWI
(16) in Ballen.

b) Felle zur BPelzwerk-
(Rauchwe*.-aren-)Berei—

tung, Echiush,hen, Ba-
ranken und Urainer4enr.20 11 uu

* (10))
e) Haasen= und aninchen-

selle,rohe, und-Haare 13ntr. frei fre52
, (12)

a) Haarevon Rindvieh..1 3entr ftel .. 17#
ch

Holz, Holzwaaren #c.

" reH.

5o —**v% vein Wasser 56## 244..8....
«’«« 1 (2)

bh und Nutzholz beim ae « ·8-«

Wassertransport, oder
beim Landtransport zur

Verchffungsabla Schiffe-1.Eichen-Ulmen= Eschen 5 6
Kirsch= Birn= Apfel= u. *., de
Kornelholz . M Flss 10 20

5 (0
Fuß.



1402

Abgabensäte
Für

B der G Maaß= nach dem Tara
enennung der Gegen= stabder . .

stande. fiber 24-Gulden-Fuß, wird vergüter
lung. vom Zentner

beim Brutto-Gewicht:

Fl. #. Pfund.

7 1Zentr.

4) Holzasche LZentr.
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Abgabensäße
Für

Taranach dem

242-Gulden-Fuß,

Maaß-

Benennung der Gegen- 440 derl-
stände. 8 vom Zentner

beim

Pfund.

?0 in Fass, u. Kist.
13 in Korben.

d in Ballen.
13entr.40
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Abgabensäte
Für

Tara

vergütet

vomZentner

ngch dem

244-Gulden-Fuß,
Benennung der Gegen-

stände.

beim

F . E Er.

23inFäss. u Kst.
9 in Ballen.

4Scheffel
oder

1 Tonne.
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Abtabensäte
Für

Mons- nach dem Tara
Benennung der Gegen tabder 245. Gulden · duß, wird vergütet

stände. -. * vom Zentner

beim Brutto-Gewicht:

Fl. r.

öin Korben.

13 in Fäfs. u. Kist.

4in Ballen.

13 in Fässern und
Kisten.

6 in Körben.
4 in Ballen.

18entr.40
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Abgabensaätze Fur
Maaß- nach dem im*m 4

stab der vergütet

Verzol= er 24--Gulden- Fuß,
lung.

Benennung der Gegen-
stande. vom Zentner

beim

Fl.EKr



Für

nach dem Tara

244= Gulden-Fuß, vergütet
vom Zentner

Benennung der Gegen-
stände.

beim

r.r Pfund.

20inFäfs. u. Kist
« Um IMM-

werden

die

1 Zentr.
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Abgabensaätze
Für

Taranach dem

24z-Gulden-Fuß,
Benennung der Gegen-

stände.
vom Zentner

1Zentr.

ren;

a) Nohes Gam 1Zentr,

LZentr.
18Zentr.

öin Ballen.

1Zentr.

13 in Kisten.
1Zentr. Gin Ballen-
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Abgabensatze
ür

nach dem F

9 l aaß- 14 Tl dn nach dem Tara
Benennung der Gegen- (mit der Eintheilung .

ståstcsr. g sing-Ele es Thaler 244= Gulden-Fa, wirdergütet
lung. sin 30stel und 24stelh) vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht.

à 243% S.Dffund.
cr. inX

auf Erlaubni sch

Beriherin oder Märkten
cbleichte, gefärbte, ge-

drucktcoderinandererArt
zugerichtete - )

#uch aus gebleichtem Garn
ewebte Ceinwand; ferner

Zwillich und Drillich, des-

Plichen rohes u. gebleich-
Tisch= u. Handtucher-

—* kestene Kütn, auch 13in Kisten.
neue Wsch 13entr. 11 19% /

0)Binder,TuisBorien in Ballen.
n Gaze, Kammer

tuch, te Kanten,
Schnüre, Strumpfwaa
ren, Gespinnst und Tres-
senwaaren aus Metallf#
den und Leinen, jedoch

ufeeriWelbindungmitSi
Glas, Hch Lede ..

MessinguSkht-1Zmik.22...3830.. HERR
.. Cis-arm

li)3w1mspttzen...13kmk.55...9c-15..23;»«»,».
Asche( ch ums-any

s

Wallrath Stenrin  44 epnssen
24 LumpenundandereAbfelle «

zur Papierfabrikation:
leinene, baumwollene U.

wollene W!—späne, Makulatur (be-
schriebene u. shiur 4
desgleichen alte Fischer-
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Abgabensaätze

ch-oe5 Für
Maaß- bu nach dem Tara

Benemung der Gegen-er C(mitder nung 243- Gulden. wird vergütet
stände. Verzol= 1 4. Gulden-Fuß,lung. in zostel 15 n0, vom Zentner

beim Brutto-Gewicht:zar ene [Eingan [Aus

Par 1 A# fi . fun
nebe, altes Tauwerk und
Strikke3entr. Ifrei. . 3 freih. 5

UAnmerk.Alte Fischernegze, altes

Tauwerk un alte nechanee uu er Preubische 3rfreio51|3

25 Qmateri#al=undSpece- (8)
- ruuch Fonbkere

und !4rt5*“"Sn E mtibbilie
a)Bier aller ArtinHisem

auch MethinFässern13em.4 5422 .

D) Branntwein aller

auch Arrack, Rum, 7
bramwei rersetzte 1 8 nn,rben.

Branntn Zentr. « · 11 “ Hlin neberfässern.

 Essig aller Art in Fissen 1 3entr l7 2 201 . .

Bier undEssig, inFlaschenoder Kruken elngehend EEIEIEIIIIEIIIIIIEIIM
16 in Korben.

e) Del, in Fiaschen odertKrueneing ehend 1Zentr. 8 14 . .!tst
lt-InMrbem

OWisintmdMostauchCLdc1...«.-..lentk—8. ls-..3FI:LYZEZLL
lliaukbsriälstkm

)ut...1chtk,32() ·625.,soi-Füss.u.ædp(m.
Anmerk. 1. Fri — Gnssehen (10)

Butter aufder Linie von bin=
dau Gheennteleie · . . . . 145 . .

Nmsspmulnshlylml

che eingehen, sind, wenn sir zu-

6omutindtinchr als3Pfund
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Abgabensäte
löosch dem Fur

ber G Maaß· . 44 T dn nach dem Tara
enennung der Gegen- Sans i -

stöis eg b pkes 0balers24-Guben-Zuß, vird vergüretlung. fn 30stel und 24stel), vom Zentner

beim bein Brutto-Gewicht:usgang.

b. Actl. 55 N. zr. r# Pfund.

P) Fleisch,aus, lachtete

41434, GAstene, ger
es;zauch ungeschmol-

8 de s hinken,* Wirste; **e 1Firgreses Wide -3s 111,1%% Pu r-*iW?

6 Nnly (Sivfüchte
au

#a) ekrrinn Citro-
nen, Limonen, Pomme-
ranzen, Granaten und

rtut 1 3entr2 . . 3 30erlangt der Steuer

szahltu

sin Sug i6gGr.

20 in Fassern und
 int

13 in Korben.
6 in Ballen.

s ! bleiben
unversteuert, wennsiein

GegenwartvonBeam-

uemn weggeworfen wer-

m–
aiteln, Feigen, Ka

nien,Korhuthen, Muu-
deln, stsigeerne, Rosi-
nen,Lorbeerenuindon
beerblätter, Pomm * “

zen,#wner, nnen . -an Ser
len u. dgl. . . . 113Zentr. 44 . . 7, . ·13HMM»«

Schillem

l-)Gciomzc, nämlich: Gal-
gamt, Ingber, Cardamo-
men, Cubeben, Muskat-
nüsse und -Blumen (Ma- .

cis), Nelken, Pfeffer, Pie



112

Abgabeusäte
Für

Maaß= nach dem Tara

stabder 1
Verzol=

lene. in
244--Gulden- Fuß,

Benennung der Gegen-

stände. vom Zentner

Pfund.

.. . 118entr,

D Heringe

m.)Kaffee und
gate 13entr.

n) 1. Kakaoin Boehnen

0)Kasealler Art. . .

1Zentr.
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Abgabensäte
nach den Für

Maaß= 14• tn n6 nach dem Tara
Benennung der Gegen= stab der Cnit der Eintheilun .

Mem-. S stanzoc WTWM KLEMM-IN wird vergütet
lung. in 30stel und 24el), vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
" Ausgan

st.S Fnrd(E ær Pfund.

Hössensruchten, namlich:
Feschrotete oder geschälte
Körner, Graupe, Giies, #tamnge

Grre, Kehl % . 1 Zentt. .. 330% .

nmer. 1. Oiewöblickes Reg-

genmehtl Schwarzmehllbtidem
Sigenge zu dn e auf der

Slihen wnglinie' 1 Zentr. 73
(6)

An merte. 7. senkulicheo mie—-

ILUZ ---s""pkkfs«x’»«.«?s’.?237..ch 1Zentr. 444 ...
k)Mufchsl-odct Schalthxeke .

aus der See, als: Austern,

nm Muschein, 13e11 7 hiandissern
 113mt.30 “x

388 #%ochsalz,Stein-
#anist cinjufühnn ver-ei atteter
Durschführ2. die Ab-

-abe besonders bei imm »US yppr st 13enrtr ..7.. .Itmsäfsctn.
)T
thcköblatmunbmr. 12 in Fissern und

beenut und Stengel1 Zent.5 37 . r e
2.Tabacksfabrikate, als: (12) An en. aller

Rauchtaback in Rollen, Art.
abgerollten oder entripp-

ten ttern, oder ge-

schnitten; Eigarren,
Schnupftaback in Ca-

rottenoS pu3 us
erieben, auch. * „ j «Ahl« sen-DU--1915—)’ä::åT"-kx»":

Bei Cigarren. außer



Benennung der Gegen-
stände.

Maaß-

nabder
m*lung.

114

Abgabensäte

54%

nachd
14. hne

mit de Einthellun
ho
halers

-r!-iUusgang

nach dem

beim

9

244 Gulden-FuPß,
in 30n, und 24stel)

Für

Tara

wirdvergütet

vom Zentner

Brutto-Gewicht.

20 Sgr.
Grisehthk- (orl #A##. Pfund.

w) a *„
x)Zu
1. und Hut -dis-Bruch= oder “7

pen-undweißergestoße
ner Zucker

2. Rohzucker und darin
(Zuckermehl).

3. Lumpenzuckerfür inlan
dische Siedereien zum
Raffiniren unter den be-

sonders vorzuschreibenden Bedinguugen un
Kontrolen ..

lZenkr.

18entr.

1Zent:.

1entr.

—

371|

——#
— für die 14

chen lezias sind.
23 inKisten.

14 in Fässern mit
OHauben von Ei-

chen= u. anderm

harten Holze.

10 in anderen Fäse
sern.

13 in Kisten.

5113 in Fissern mit

D M. Eichen her-

5§•%usandmn FA
6in Kisten von 8

und darüber.
13 #n Kisten unter 8

somuiferrh i-

anrn Kor-
en.

Oin Ballen,

44 in Fissern mit
Dauben v. Ei-

6 nISandermolze.
—8 2E— ãs·
13 iim



415

Abgabensaäte
Für

nach dem

Maaß- z halsa nach dem Tara
(mit der iunheilng -

BenenmåtgvbeerGegen- * des Thale v244--Gulden-Fuß, wird vergurer" uung. sin 30stel und 0 vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht
gang. Eingans. Pusgang

Sgr. Fl. Kr. .) 2. Pfund.4gr.5%% x n

13 in Fässern mie
Dauben von Ei-

chen= u. and erm

4. hzucer, nit derselben harten Holze.
und unter 10 4.% anderen Fäs-

* ne uarnpnchner dsnen Bedingungen und 10 #unn gen 8(r.u. darübfer.

*r22 EBEEEEIIIIE sntr.

10 in außereuropäi-

Hchrnlehrerbech2 " Can
w 7. “ *vKer-

„ - en.

Del. in dassern agtan 13entr. 11 9 .2 55 . csin en.
inFa-

Spt57naens 3toasball-Eingan gabe ein-
4 20 6 den Zolläm-

r bei di

dii Fwerv n
IHallanstalten] vorher 36nen Zentner Oel ein P

%Rübsamenu.s.w., ingleiche
itn *hicien Kch 1 18ntr. 4 1 * “ k

###i n und pappK *ii
aaren:

#a) ungel rdinai

färbtes.)!— undPappde I13r. 1 11451
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Abgabensaätze
-

nach dem Jur

Maaß= 0 rn nach dem TaraBenennung der Gegen- mider Eintheilun ; *

2 9 W hates 24. Gulden· duß, wird vergütetlung. in 20 . und 24stel), vom Zentner

beim Brutto-Gewicht:
Eingang.usgang.Eingang. (us

x Füchr.irsenl. 1. z |.mfund.

13entr.Ö A0 einAsstn.
An 1. vapier,r,welcheali- bin Ballen.

- bedruckt oder li-
zustn i diesen ZustandeE! 07. S4646riese
5 bienen, bu kr
1•2 gehdren zu dentannten Papiergat=

Luemertl2. . VomgrauenLosc
undPackdavoer 6 i allge-
ei Eingangsabgabe etho-

 ) Papiertaßeten.3entr 1rDlly sol u

48Buschbinwerorbeiten s
robt d dn rrun Kisten

u8bicsm Urstofen 13enr. aülbSüühhhs . P
in Ballen,

28. welzwerk (fertige Küisch "
ten als: überzo

gene tzen vdi he Vel u
Besätzeund dergleiche 1 3entr.22 . . 138 301 . 41 höfearn.

0 iu, Listen.

Ausnahme, Fertige nicht 2% Faeniminne 3in Fäss. u .

überzogeneSchaaspelze. Zentr. *— . ;u 8 st

29Schießpulver 13entr.d.0 5P583 Soh L3 Sässern.

30 Stid und Seienwac- in dascen
5) rdini auch weitge

machteSlideoderFloret-
seide (geztvirntoder unge

oim gech Zwirn ausEEIIEBIIIEIEIIIIEIIBEII
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31

2

Abgabensfaätze
mich dem **

B r Maaß- z4 Thalerzun nach dem Tara
enennung der Gegen- # der mit der Eintheilung ; 5Kche g Leoder des Thalrs 24-Gulen-Fa , wird vergütet

lung. fin 3ostel und 24stel), vom Zentner

eim beim Brutto-Gewicht:
in g.Ncus in n Ausgang.

s RT Lahl.ns .| ur. . z.]fund
D) Seid, Jeu 4

Szunss me Käen
(Sha 6 anderB Spitzen, Peti-
net, Flor (Gaze), Posa
mentier= Knopfmacher-
Sticker= und Dutzwaaren,
Gespinnst und Tressen-

waaren aus Metallfäder8
und Seide, auf ck Verbin-

dung mit Eisen, -las,

been êô4rtahl; Gold

5 endle r
Wile 4 6bourre de soie), 6% »

Seide undFnusetel 18entr.10 .192 30 122 1 Kisten.

hen auseer Seide und4

1Zentr. 551. . . o6 15 . om aisten.

11 in Ballen-

. „1. . 1411451. .

Zentk.310..550.·7«"K«I«"-
(8 6in Ballen.

13„ 1 04sn3

im Lande eingeführt Vea



M

Benennung der Gegen-
stände.

Maaß-
stab der

ol-

118

Abgabensátze

urfen, und unter Berück-

ühn der besonderen

en l en

au rnt aieeisowird die 4en ungenet,
gnhalben haut on. Kreuz. vom Ztr. erhoben.

PöoE
a) Bruchsteine und behauene

teine aller Art Muhl-

te und une

F

6n ** ingangs,
ruch- nn ht

ne bel derEinfuhr auf dem
Bodensee frei.

ithographir-Steine

“el undKontrolvor 18en

ISchiffslast
oder

373 Zntr.

13Zentr.

1 Stück.

Für

nach dem
14-Theler nach dem Tata

(mit d Srrn wird vergütet
alers 244--Gulden- FuE— us, pon Zr

eim beim Brutto-Gewicht:
Eingang.##us zus i

sithi. rosene ——————NKN

10 # 9 17%0 .

15 . 527

(12)

10 . 117 30 . lsinðs.undKist.

14 44
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Abgabensaätze
— ür

nach dem "

B ber G aaß- 14 Taler nach dem Tara
enennung der Gegen- mit der Eintheilun *Sechdtv g n des Thalers 214= Gulden-Fuß, wird vergüret

ung. in 30stel und 2./stel), vom Zentner

beim beim Brutto-Gewicht:
in n « Au

5c#. 2 3 ———————..tle.

EE.EIEIIII 1 .

ASMUPJ 7cegrenze und au tbe ein-

zc und a soer 1 Zentr. 1!11 44 .

cunmerk. 2. AnderBadischen (“.

Grenzeoerhalb Kehl, desglei-
chen an der Baperschen Grenze

rech e des Wi7 eingehend 1 Zenrtr. . 1
85 u. Bast-

a)Biinu. Fußdcckm von

Bast, Stroh und Saa 13ent.. 5. 171
b) Stroh= und Bastgeflech (4)

c, grobe Strohhüte und

Decken aus ungespalt
eim Stroh, Spahn= un

RohrhuteohneGarnitur13entr.10. . .1730

e) Feine Bast- und Stroh- 20 in Nisten.
br e 13entr.50 87 0 in Ballen.

Talg ((ängeschmolzenes
Thierfett) und Steearin 1 Zent.33 11 . . 5153 . . lis in gass. u. amt.

 — (Wineraltherru.al
derer 3r , gemei-nes - 1 Zenttr..5 .N0 .

isfenen u. Töpfen (4)
waaren:

„)aleelbonfürporzelm,
fabriken (Porzellanerde) entr. frei! 15 ffrei. 52

4) Gemeine Töpferwagaren, 12)
Fliesen, Schmelztiegel 13enrttr. . 35..

cJIHI gxs oder weißes (6)
Fiwe o r Steinngut,irde 13ent.5 4%

4 en 7— ver 22 in Kisten
oldet “ hversilbertes 1 in Körben.
ayance oder Steingut 1 Zentr..10 . 117301 . .

e) Vorzellan, weißes. . 13e 100 . 117 30 .

18
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Abgabensaättzze
Fur

Taranach dem

244-Gulden-Fuß,
Benennung der Gegen-

stinde. vom Zentner

zr. Pfund.

22 i Kisten.

13in Korben.

1Zentr.

1 Stück.

1 tück.
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Abgabensäte
Für

Taranach dem

24-Gulden-Fuß,

Maaß=
Benennung der Gegen-Kab der

stände. Verzol-
lung. vom Zentner

beim

——— Pfund.

1Zentr.

1entr.

1entr.

1entr.

Zentr.
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„— — Für

#att ereh
in zol und stel),

nach dem

es Thalers

beim beim
Eingang.l#.

241- Gulden-Fuß,

Tara

dwird vergütet

vom Zentner

Brutto-Gewicht:

T

an

Sgr.
(GGr)

Sgr.
#S #.

"

Rthi. Pfund.

c) Wollene JZeug= und

krumpn **Shawls), Tuch-

und Filzwaaren, -mentier= Knobsmacher-
n 522

HeitenenSpinnmateria- 1Zentr.

"4) e ußte iche)us Wo 4geis
1Zentr.

1Zentr.

18entr.

1Zentr.

3inbenZink
Bleche undgrobezink.
waaren

e) den auch iacitainn
a) Grobe Zinnwaaren,alSchüsseln, Teller, o“

35

20 in “
Ul#Ball

mtit-“
Oin Kbrben.

k0inFäff. u. Ki13 ieso 1



Benennung der Gegen-
stände.

Stangenu. zn w. und altem
Zinn wird dieallgemeine Ein-
gangsabgabe erhoben.

Maaß=

sae rlVerzol
lung.
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Abgabe i säte

k iß(uud ver Unthulun

in zos *rP2

nach dem

241= Gulden-Fuß,

Für

Tara

wirdvergütet

vom Zentner

„ bei " beim Brutto-Gewicht.

Sgr. .
Am Mc sage-Speck Pfund.

—— 8
id in Fass. u. Kist.

1 Zentr. 25 . 3 30 em Bauen.

20in Faff. u. Kist.
13entr. 100S0 w m da 7
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Dritte Abtheilung.

Von den Abgaben, welche zu enerlchten find, wenn Gegenstände zur

Durchfubr angemeldet werden.

1. Die in der ersten Abehellung des Toriss benannten Gegenstände bleiben auch bel der

Durchfubr in der Regel abgabenfrel.

2. Von Gegenständen, welche nach der zwelten Abeßeilung des Tarifs beim Eingange oder

Uusgange, oder in beiden Fällen zus.mmengenommen, mit weniger als 3 Thaler oder

521 Kreuzer vom Zentner, oder nach Maah oder Stückzohl belege sind, ist in der

Regel als Durchgangsabgabe der Becrag jener Eingangs-- und Ausgangsabgaben zu

enteicheen.

3. Für Gegenstände, bel welchen dle Eingangs- oder Ausgongsabgabe, oder beide zusam.

men, 2 Thaler oder 524 Kreuzer vom Zencner erreichen oder übersteigen, wicd in der

Regel nur sener Sah von 4 Thaler oder 524 Kreuzer vom Zenmer, inglelchen sür

Vieh, und zwor:
om Stück.

) von Pferden, Mauleseln, Manlebleren, e . Nihi. oder 2 Fl. 20 Er.
b) . Ochsen und Stleren . . „ 1. 45

cc) . Kühen und Rindern . . — 353333

d) . Schweinen und Schaafvieh . — . 1
1

als Durchgangsabgabe entrichter.

4. Für den Transtt auf gewissen Strohen oder für gewisse Gegenstände sind ausnahms-

weise höhere oder geringere Säße festgestellt.

Diese Ausnahmen sind solgende:

1. Abschnitt.

Bei der Durchfuhr von Waaren, welche

A. rechts der Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinke von Memel bis Neu-

Berun (die Straße über Reu--Berun auzgeschlossen) ein- und über irgend welchen

Theil der Vereinszollgcenze wieder ausgehen; deogleichen welche
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B. durch die Odermündungen oder linko der Oder eingehen, und reches der Oder seewärts

oder sandwäres über dle Grenzlinie von Memel bis Neu-Berun (die Seraße über

Neu-Verun auögeschlossen) wieder ausgehen,

Ist zu erheben:

1. Von baumwollenen Stublwaaren (zweite Abtheklung Ark. 2. c.)

seine Blei= Birstenbinder= Eisen= Glas= und Holzwaaren

G. c.) (d. b.) (6. c. 3.) (10. e.) (12. I.); ferner von Papp-

waaren, selner Seise, feinen Steinwaaren, seinen Stohgefiech-
ten, Porzellauwaaren, Wachs- und seinen Zinnwaaren (27. d.

Gl. c.) (33. b.) (35. b. u. c.) (38. g. u. b.) (40. c.)

(143. b); neuen Kleidern (18.); kurze Waaren (20.); gebleich=
ter, gefärbter oder gedruckler Leilnwand und andern leinenen

Stuhlwaaren (22. s. H. u. h.); Seide, seldenen und halbsei-

denen Waaren (30.); wollenen Zeug= und ** Tuch- und
Filzwoaren (31. c. u. d.):

#a) in sesern die Ausfuhr durch die osesn beschiebe .
b) auf anderem Wege . .

2. Von Baumwollengarn (2.b.) und Aefitbem Wolengern (41. b.

3. Von rafsinirtem Zucker (25. k. 1.) .

4. Von Kupfer und Messing und daraus hese alzien Waaren *1

Oewürjen(25. k.); Kassee (25.m.); Pb v. **
Schaaswolle (11. u.) 9

5. Von rohem Zucker und Farin (25. r. 2.) . . .

6. Von Schmalte, Soda (Mineral· Alkal) (5. d.); Echwefelsaure

(5. u.)) Kolophonium und außpercuropcischen Tischlerbölzern

G. Anumerkung); Muschel= oder Schalthieren aus der Ser)

(25. r.); getrockneten, geräucherten oder gesalzenen Fischen, He-

ringe ausgenommen; Salmiak, Splehglanz (Antimonium), Thran#

7. Veon Mennige (5. d.); grünem Elsenpleriol (5. c.); Mlneral-

wasser in Flaschen und Krügen (5. I.); rohem Agaesteln und

großen Marmorarbeilen, als: Searcen, Büsten, Kaminen

Vom Zenmeer.

Riblr. Ser..

4 s 7 ·

2s 330

2 3320

1110 20

(8)

1 " 1 85

 2 1110

(10)

 10 0 5

(8)

5 171

(4)
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 8. Von Sal) (25. k.), wenn solcheo durch dle Häfen von

Oanzig, Memel und über Millau elngeführt wird, zum

Bedarf der Königlich Polnischen Salzjadminlstratlon un-

ter Kencrole der Königlich Preußischen Salzadministra-

tien, von der Preußischen Last 3 Aeht Von der Tonne.

Hir.) Sor. .

9. Von Heringen (25. 1.) . . 1100

Anmerk. Diese Durchgangsabgabe wird auch von den durch die Obermün (8),

dungen ein= und über Neu-Berun ausgehenden Heringen erhoben

10. Von Weizen und andern unter Nr. 11. nicht besonders genannten Gerreibearten, desgl.
von Gülsenfrücheen, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, auf der Weichsel und dem

Niemen eingebend und durch die Häsen von Danzig und Memel, auch durch Elbing

und Königsberg öber Pillau ausgehend, vom Preußlschen Scheffes 3 Silbergt
41. Von Roggen, Gerste und Haser, auf denselben Sermen ein und

über die vorgenannten Häfen ousgebend, vom Preußischen Schessee 2 Sllbergr.

nuo8., Abschn (e#.
Von nachbenannten Gegenständen, wenn sse

A. durch bie Odermöndungen oder über die nördliche Grenzlinle zilschen der Ober und

dem Rheln, dlesen Serom ausgenommen, eingehen und über die Grenzlinie zwischen

Neu-Berun In Schlesten und Schrding am Thurm in Bayern, beide ebengenamnte

Orte eingeschlossen, wleder ausgeben, ober umgekehrt; ferner weun sse

N. auf der llken Rbhelnseice landwärts ein= und auf der rechten Rheinselte ohne Ueber-
schrellung der Oder wieder ausgehen; desgleichen wenn ste

C. auf der rechten Rbeinselce (mie Ausschluß der unter Abschnitt I. gedachten Seraßen-

züge) eln- und mie Ueberschreltung des Rheins wieder ausgeben,

wlrd erhoben:

*: Vom Zenmer.

von boumwollenen Seuhlwaaren (Abtbellung II: Acc. 2. c.), neuen au[ene. ——
Kleldern (18.), Leder und Lederarbeiten (24.), Wolle und wollenm..

Garnen und Waaren (41.0) " "  · %

Anmerk. Ben dlese Waaren auf den in den folgenden Abschnitten genomun Straßen durchgefuhrt
en, so wird von denselben nur die dort bestimmte geringere Dnrchgangdabgabt erhoben
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II. Abschni'ice.

Bel der Durchsuhr blos durch nachgenannte Landestbelle oder auf nachgenannten Stra-
flen wird die Durchgangsabgabe dahin ermätzgt, daß von den beim Ein· und Ausgang ho.

ber belegten Gegenslanden nur erboben wird:

4. Von Waaren, welche

#) auf der linken Rhelnselte kandwäres eln= und wleder ausgeben, oder welche

1) ouf dem Rbelne, es sep zu Berg oder zu Thal, oder auf der Mosel in das Ver-

einsgebiet eingehen und auf Seraßen auf der linken Rbeinseite wirder ausgehen, oder

umgekehrt; ingleichen welche

e) auf der linken Rbelnselte nördlich von Saarbrücken sandwärts elngeben und über die

südliche Grenglinle zwischen Neuburg om Rhein und Freilassing ln Bayern (diesen

Orc eingeschlossen) wieder ausgeben, oder umgekehrt; endlich welche

) über dle nördliche Grenzllnie zwischen dem Rheln und der Elbe (beide Flüsse aus-

geschlossen) eingehen und stromwärte aus den Häsen zu Mainz und Blebrich oder

aus einem Malnhafen ausgeben, oder umgekehre,
vom Zentner · . 10 Sgr. oder 35 Er.

2. Won Waaren, welche

a) über dle südliche Grenllnle von Saarbrücken bis zur Donau (belde elngeschloslen)

eln- und wleder ausgehen; ingleichen welche

U)rhelnwäres eingesührt, aus den Häsen zu Mainz und zu Blebrich, aus oberhalb ge-

legenen Rheinhäsen, aus Mainhäsen, oder aus Reckarhöfen über die Grenzlinle von

Freilassing bis zur Donau („dlese elngeschlossen) wleder ausgehen, oder umgekebrt,
vom Zenner 43 Socr. oder 151 Er.

3. Ven Wooren, welche ehelmwärts eingeführt, aus den, Häfen zu Maluz und Blebrich,
so wie aus den Malnhäsen unterhalb Miltenberg über die südliche Grenzlinle zwi-

schen Neuburg a. R. und Freilasstng (dlesen Ort eingeschlossen) wieder ausgeführr
den, oder umgekehre

werden, entner 24 Sar. oder 10 Er.
19
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4. Vom Wieb, und zwar:
Vom Stück.

von Pferden, Maulchleren, Eseln, Ochsen und Simn Kühenssir.##.) ör- E

und RNindern - « . is 3

von Säugesüllen,Schwelnen und Schaafrich . . . 31.1 1

IV. Abschnitt.

Bei der Waaren·DurchfuhraufStraßen,welchedasVerelnsgebletaufkurjenStrek-
ken durchschnelden und fur welche die ortlichen Verhaltnisse eine weitere Ermaäßigung der

Durchgangsgefalle ober deren Verwandsung in eine nach Pferdesladungen zu enteichtende

KontrolGebühr erfordern, werden die obersten Finanz-Behörden der beebelligten Reglerun-
gen solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen Kunde bringen lassen.

Vierte Abtheilung.

Hinssches der Schistabresabgaben bei dem Transporc von Waaren auf der Elbe, der

Weser, dem Rhein und dessen Nebenflssen Wose, Main und Neckar), bewendet es im
Allgemelnen bel den in der W „, oder den, auf den

Grund derselben über die Schiffohre auf elazelnen — Sräme — abgeschlossenen Ue-
berelnkünsten.

Fünfte Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.

I. Der dem Tarlf zum Grunde liegende, mir den in den Großberzegchmern Baden umd

Heslen allgemeln eingeführten Gewichlen übereinstimmende Zenmer, der Zoll-Zene-
ner, ist in hundere Pfunde gethelle, und es sind von dlesen
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Soll-Pfunden:
935ro#= 1000 Preußlschen (Kurhessischen) Plunden,

1120 —1000 Bayerischen Pfunden,

2000 — 1000 Rbesnbayerischen Kllogrammen,
935-Wioh = 1000 Wücteembergischen Pfunden,

933###=1000Sächsischen (Dresdner) Pfunden.

Demnach sind gleich zu achten:

Zoll. Pfunde:
14 = 15 Preuhischen (Kurbessischen) Pfunden,

28 = 25 Bayerischen Pfunden,

2 = 1 Nbeinbayerischen Kilogramm,

44 = 145 Wurctembergischen Pfunden,

14 — 15 Sächsischen (Dresdener) Pfunden;
und

" Zoll-Zenener:

36 = 35 Preußischen (Kurhessischen) Zeuinern zu 110 Pfunden,

28 = 25 Baperischen Zemmern zu 100 Pfunden,

2 = 1 Nheinboyerischen Qulntal zu 100 Kilogrammen,

36 = 37 Würtembergischen Zeumern zu 104 Pfunden,

36 = 335 Sachsischen (Dresduer) Zeuenern zu 110 Pfunden.

II. Werden Waaren unterVegleltschein· Kontrole versande, oder bedarf es gum Waaren-

verschlusse der Aulegung vom Bleien, so wird erhoben:

für einen Begleieschein 2 Sgr. (14 gr.) oder 7 Kreuzer,

für ein angelegies Blei 1 Sgr. (7 9..) oder 33 Kreujer

Wegen der Meßgebühren (Meßunkosten) ist das Rörhige in den Meßordmugen ent·

halten. Andere Rebenerhebungen sind ungulässig.

III. :) Die Zölle werden entweder nach dem Brutro-Gewichr, oder nach dem Netto-Ge-

wicht erhoben. «

Unter Brutto-Gewicht wird das Gewicht ber Waare in vollig verpacktem

Zustande, mithin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Uufbewohrung und mie

ihrer kesonderen sür den Tragsport verstanden.

Das Gewicht der für den Transpoct nörbigen besonderen äußern Umgebung.

wird Tara genanne.
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Ist die Umgebung fur den Transport und fur dle Aufbewahrung nothwen·
big ein und dleselbe, wie es zum Beispiel bel Syrup u. s. w. dle gewohnlichen

Fässer sind, so ist das Gewlcht dleser Umgebung dle Tara.

Das Necto.Gewicht ist das Gewscht nach Abzug der Tara. Die klelneren,

zur unmitlelboren Sicherung der Waaren uötbigen Umschliehungen (Flaschen, Pa-
pier, Pappen, Bindfaden und dergl.) werden bel Ermittelung des Retto, Gewichts

niche in Abzug gebrache; eben so wenig Unreinigkeiten und fremde. Beltawtheile,
welche der Waare belgemische seyn möchten

5b) Die Zölle werden vom Brutko-Gewiche erhoben:

1. von allen verpackt cransielrenden Gegenständen;

2. von den im Lande verblelbenden, wenn dle Abgabe elnen Thaler oder elnen

Gulden und Fünf und Vierzig Kreujer vom Zenmer ulcht übersteige;

3. von andern Waaren, wenn nicht elne Vergütung für Tara im Torlf ausdrück.

lich festgeseht ist.

e) Won allen Gegenstanden, von welchen nach vorstehender Bestimmung der Zoll

nicht nach dem Brutto- Gewlcht zu erheben ist, wird das Netto-Gewicht der Ver-
zollung zu Grunde gelegt. ·

chBetBtstimmuugdiesesNetkosGekvichtsistsolgendcszubeobachteas

1.JudekRegelwlkddseVekgutuugsucTakanqchdenlmZollmklfbestlmw
ten Satzen berechnet

2. Gehen Waaren, für zwals- elne Tara. Vergütung zugestanden ist, blos in ein-

kache Säcke von Pack- oder Sackleinen, von Schilf= und Strohmatten oder

dhnlichem Materlal gepackt ein, so können 4 Pfund vom Zoll-Zeucner für

Tara gerechnet werden.

Unter den im Tarif mit einem böberen Tarasatze als 4 Pfund aufge-

sührten Bollen wird in der Regel eine doppelte Umsschlleßung von dem sü#e

elnfache Säcke bezelchneren Materlal verstanden. Auf einfache Emballage ist
dlese #öhere Tara für Ballen nur dann anwendbar, wenn das dazu verwandte

Materlal nach dem Ermeslen der Zoll-Behörde erheblich schwerer als bel

Sicken ins Gewichs fällt.
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3. Es ist der Wahl des Zollpflicheigen überlassen, ob er bel Gegenständen, deren

Verzollung nach dem Retto-Gewicht startfludee, den Tara-Tarif gelten, oder

das Nero-Gewscht entweder durch Verwiegung der Waaren ohne dle Tara,

oder der leheeren alleln, ermitceln lassen wlll.

Bel Flässigkelcen und ondern Gegenständen, deren Netro-Gewlcht nicht

ohne Unbequemlichkest ermietelt werden kann, well ihre Umsebung für den

Transpork und dle Aufbewahrung dleselbe ist, wird die Tora nach dem Ta-

rif berechnet und der Zollpflichrige hat kein Widerspruchs-Recht gegen An-

wendung desselben.

4. In Fällen, wo eine von der gewöhnlichen abwelchende Verpackungsart der

Waare und elne erhebliche Enefernung von dem in dem Tarif angenommenen

Tarasahe bemerkbar wird, ist auch dle Zollbehörde besug., dle Retto-Verwie-

g,ung elntreten zu lassen.

) Wo bel der Waarendurchfuhr auf kurzen Straßenstrecken (Dritte Abebellung Ab-

schnite IV.) geriugere Zollsätze stattfinden, kann, auch wenn sonst die Abschähung
des Gewichts nachgelassen wird, mie Vorbehalt der (peclellen Verwlegung, im

Ganzen berechnet werden:

die Traglast elnes Laslehleres zu drel Zenmer,

 DLadung eines Schubkarrens zu zwei Zenener,
" - - einspannigen Fuhrwerks zu funfzehn Zentner,

 gzweispannigen - zu vler und zwanzig Zenmer,

und für sedes welcer vorgespannee Seück Zugvieh zwölf Zenmer mebr.

IV. Bel den aus gemischten ulcht seidenhaltigen Gespinnslen gefertigeen Waaren muß bel

*

der Deklaratien auf das dartn vorhandene Materlal, in solern dasselbe zu der elgent-

lichen Waore gebörc, Rücksiche genommen und es müssen aus Baumwolle und Leinen

1, ohne Beimischung von Wolle, gekertigte Waaren, nach lhren Ursiossen oder als

baumwollene Waaren deklarirt werden. Besteht eine Waace aus Seide oder Florek-

seide in Verbindung mit andern Gespinnsten aus Baumwolle, Leinen oder Wolle, so

genügt dle Deklorbtion als Halbseldene Waare. Die gewöhnlichen Weberkancen (An-

schroten, Saumleisten, Saalband, I#isigr.) on den Zeugwaaren bleiben dabei und bei

der Zollklassißkarion außer Betracht.

Sind in einem und demlelben Kollo Waaren Kusommengepackt, welche verschiedenen

Zollsiühen unterliegen, so muß bei derseklaration zuglelch die Menze elner jeden Woa-
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tengattung nach lhrem Netto-Dewicht angegeben werden. Oeschleht dles nicht, so muß
entweder der Juhaber der Waaren dieselben Behuss der speziellen Revision beim

Orenzzollanite auspacken, oder es wird, falls er das lehtere ungeachtetderihmuber
die Folgen der Unterlassung gemachten Erhffuuns ablehnt und seine diesfallige Erkla-

rung iu den Begleitscheln amtlich ausgenommen worden, im Bestimmungsorte von dem

ganzen Gewicht des Kollo der Abgabensatz erhoben, welcher von der am hochsten be ·

steuerten Waare, die darin enthalten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Instrumente, Porzellan, Steln-
gut und kurze Waaren, so wie alle sprachgebräuchlich zu den kurzen Waaren

(Mercerie) gehörigen, im Tarif niche als solche bezeichneten, sondern unter andern

Nummern ousgeführten Gegenstände, wenn die Beschoffenheit der Emballage solcher

Waaren einen ganz zuverlässigen Verschluß gestatter. Auch foll die Deklacation der

zulebtgedachten Artikel als „Kurze Waaren“ (Tarif, Abtheilung II. No. 20) niche

die Verzollung derselben nach dem höhern Tarissahe sür kurze Waaren zur Folge ba-

ben, sondern die Abgabenerhebung iu allen diesen Fällen nach dem Nevisionsbefunde

zulässig bleiben, wenn der Zollpflichtlge vor der Reviston auf spezielle Ermittelung an-

tragt.

VI. Von Waaren, welche zum Durchgang bestimmt sind, wird:

#) sosern dieselben zu einer Niederlage (Packhof, Hallame) beklarirt werden, dle

Durchgangsabgabe erst bel dem weicern Transport von der Niederlage erhoben.

b) Sosern dieselben zum unmictelboren Durchgang deklarirt werden, erfolge die Ent-

richtung der Durchgangsabgabe in der Regel gleich beim Einzangsamte, wo nicht

aus örtlichen Rücksichten Ausnahmen angeordutt, oder, bel veränderter Richtung des

Waarenzugs, Nacherhebungen beim Ausgangs= oder Packhossamte nölbig werden.

c) Won Waaren, welche keine böhere Abgabe beim Eingange tragen, als die allge-
meine Eingangsabgabe (4 Thaler oder 521 Kreuzer vom Zenmer), und nach der

dritten Abehellung beim Durchgonge nicht mit elner geringern Abgabe belegt
sind, als an Eingangsabgabe oder Ausgangsabgabe, oder an beiden zusammen-

genommmen, daoon gu entrichten seyn wmürde, müssen die Gefälle gleich beim

Elngangsamte erlegt werden, vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen wie bei b.

VII. Wqaren dagegen, welche höher belegt, oder nicht unter vorstehender Ausnahme be-

griffen, und nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll. oder Haupt-Seeueramg oder eine
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andere kompetente Hebestelle befindek, addressirt sind,, können unter Beglektscheln-Kon-

erole von den Grenzämtern dorehin abgelassen und es können daselbst die Gesälle da-

von emrichtet werden. An solchen Orlen, wo Niederlagen befindlich sind, erfolge so-

dann die Gefälle= Enerlchtung erst, wenn die Waaren aus der Niederlage entnommen.

werden sollen.

VIII. ) Bel Nebenzollämtern erster Klasse können Gegenstände, von welchen die Gefalle

ulche über fünf Thaler oder 8## Gulden vom Zenmer betragen, in unbeschränkter

Menge elngeben.
Höher belegee Gegenstände dürfen nur dann über folche Aemter eingeführt wer-

den, wenn die Gesälsle von derglelchen auf einmal eingehenden Waaren den Be-

trag von Funfzig Thalern oder 871 Gulden niche überstelgen.

Den Ausgangszoll können Nebenzollämter erster Klasse ohne Beschränkung bin-

scchelich des Betrages erheben.

h) Bel Nebenämeern Fveiter Klasse kann Gecreide in unbeschränkter Mengeeingehen.

Wooren, welche mile gerbigern Säben als sechs Thalern oder 101 Gulden

vom Zentner belegt sind, und Vieh dürfen über Nebenzollämter zwelter Klasse in

Mengen eingesühre werden, von welchen die Gesälle für die ganse Waarenladung

oder den ganjen Vieh-Transport den Betrag von Zehn Thalern oder 171 Gulden

nicht ubersteigen.
Der Eingang von hoher belegten Gegenstanden ist aber nur in Mengen von

hochstens Zehn Pfund im Einzelnen über solche Rebenämeer zulassig, mit der

Maaßgabe, daß auch die Gefälle von den in einem Transpork eingehenden Waa-

ren solcher Art den Bekrag von Zehn Thalern oder 174 Gulden nicht übersteigen

dürsen.
Den Aussuhrzoll können Nebenzollämeer zwelter Klosse bls zum Betrage von

Zehn Thalern oder 174 Gulden erheben.

#.) Insowelt Nebenjollämter von der betreffenden obersten Finanzbehörde erwelterte

Abfertlgungs-Besugnisse erhalten, werden darüber geeignete Bekanntmoachungen er-

gehen. ·

Die Gefalle mussen bel den Nebenzollamtern soglelch erlegt werden, insofern

dleselben niche ausnahmsweise zur Ertheilung von Begleitscheinen ermachtigt

werden.
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IX Es blelben bel der Abgabenerhebung aufser Betracht und werden nicht versteuert: alle

Waaren-Quane#täten unter vo#v des Zeneners.— Gesälleberräge von weniger als

sechs Silberpfennigen oder elnem Kreuzer werden überhaupe ulche erhoben.

X. Hinsichelich des Verbälentsses, nach welchem dle Gold- und Silbermünzen der sämmr-

lichen Vereinsltaaken — mie Ausnahme der Scheldemünze — bei EnrrichcungderEin-

gangs-- Ausgangs-- und Durchgangs-Abgaben anzunehmen sind, wird auf die besondern

Kundmachungen verwilesen.



 Eingangs-ZollvomGetreide imKönigreicheBayern(mitAusschlußderGrenzelinksdesRheins).

 *KineKornoderNoggen.Gerste.HaferundWicken.



Ausgangs-ZollvomGetreide imKonigreicheBayern(mltAusschlußderGrenzelinksdesRheins).Weizen,Kernenod.4

gegetbrerDinkel.KornoderReggen.Gerste.HoferundWicken.
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Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No. 63.

Nr. 102. Heimathöberechtigung bes Oberappellalions-Gerichtspersonals betreffend.

Nachdem Ju näherer Erlduterung und Bestimmung der Paragrappen 79. und 80. der

provisorischen Oberappellations-Gersch#gordnung über die Helmathoberecheigung des Personals

bel dem Fürstlich Reuß laulschen und Gesammten Ober-Appellationsgerichte zu Jena die

betheiligten böchsten Höfe nachstehende Bestimmungen zu verabreden und in Gesetzeskraft zu

sanctidniren geruhet baben:

1.

Das definlelv angestell#e Personal des gemeknschaftlichen Oberappellatlons. Gerschtes zu
Jena bleibt mit selnen Familien in denselben Verhaltnissen, wle die ordentlichen Professoren

der Universitct Jena, in dem Jenaischen Helmathsbezirke auch fernerhin heimachsberechrige.

2.

Penstontrie Mllglleder des Gerlchees oder deren elner Pensson thellhafelge Frauen können

ihren Aufenthalt — nicht auch das Helmarhsreche — an sedem Orte des Gericheöbereschs

sowohl im Großherzogthume Weimar, als in den übrigen Herjoglichen und Fürstlichen Län-

dern belleblg wählen; sle genießen daselbst, frel von allen Terrltorlal- und Kommunalabgaben
— so weit eine folche Befrelung auch andern penstonirken Seaatsdlenern und Staaksdlener=

Witewen deejenigen Staates, in welchem der Aufenthalt gewähle wird, zugestanden #, —

als Schutgenossen den obrigkeitllchen Schutz.

Ausgegeben den 4. Mai 1840. 20
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3.

Die Kinder derselben theilen mit lbren Aeltern, so sange sie an deren Kost und Brod
sind, die gleichen Ausenchaltörechee, geben aber mic dem Einerlite der Selbstständigkeir in

ihre, ihnen vorzubehaltende Heimath zurück, sofern sie niche ein anderes eigenes Heimarhs-
recht erwerben.

Das genaunte Personal, deren Frauen und dle in ekcerlicher Gewalt stehenden Kinder

werden, fofern sie ihr Heimakhsreche im Großherzogthume Welmar aufgeben und sich in el-

nen Herseglichen oder Fürstlichen Seaak als dasige Sraatsbürger übersiedeln oder in mit-

telbaren oder unmitcelbaren Staaks= aber Kicchendienst einereten wollen, in dieser Bezlehung

oder in der Rücksicht, daß die Famillenhäupter in gemeinschafelicher Beamtenpslicht sich be-

sinden, den Inländern, welche in ibrem Waterlande ebnen Helmathsort mit dem andern ver-

tauschen wollen, gleichsestellt und lediglich nach den geseblichen Worschriften behandelt, welche
in jedem bekressenden Seaate den Umzug der Inländer und deren Anslellung im Staats-

und Kirchendienste verfassungemäßig regeln.

5.

Die nachgelassenen Frauen und noch in eleerlicher Gewale befindlichen Kinder haben
sedoch, sofern sie nach dem Tode des Gacten oder Walers von dem nurbemerkten Ueberstede-

lungsrechte Gebrauch machen wollen, sich darüber binnen Jabresfelst bel Verlust dieses Rechts
bestimmt zu erklären; den Frauen und vollfährigen Kindern läute diese Jahresfrist vom To-

destage an, den minderjährlgen Kluderz vom Tage des ersüllten ein und zwanzigsten Le-

bensjahres.
6.

Haben aber einmal Mitglieder und Angeböeige des Ober-Appellarionsgerichis, oder Witt-

wen oder Kinder derselben, welche in Jena beimachsberechtigt waren, von dort sich wesent-

lich weggewendet und in einem anderen Wereinslande ein neues Heimathsreche erlange, so

sind sie, indem ste damie jedes weilere Wahlrecht verlieren, blos als Angehörige dieses Landes,

biusschtlich aller übrigen Verelnslande aber als Fremde zu berrachten.

So werden dleselben hlerdurch zur, gebörenden Nachachtung verösfentlsche.

Gera, den 25. Oelober 1839.

Fürstl. Reuß-Mauische gemeinschaftl. Landes-Reglerung das.

hürst L schegewelusshaßl. Lapt s *
vdl. nger.
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Nr. 103. Bekanntmachmg, eine Erläuteumg des Zoll. Strasgesetzes vom 1. Mai 1938 betreffend.

Un emsstandenen Zweiseln zu begegnen, wled nach elner uncer den Zollvereins-Sraaten

getrossgnen Vereiubarung blerdurch ausdrücklich bestumme:

baß neben dem Wersender quch der Waarenführer, wenn er binnenkonerolepfsich-

tige Waaren ohne den im &amp;. 93- der Zollordnung vom 1. May 1838 vorge-

schriebenen, amrlich obgestempescen oder begiehungsweise von der Ortsbehörde be-

glaubigten Frachebrief cransporcirt, nach Maahgabe der Bestimmung §. 17. des

Zoll.Srrafgesees vom 1. May 1838 In elne Ordnungastrase von elnem bis gehn

Thaler zu nehmen ist.

Gera, den 18. Februar 1840.

Furstl. Reuß-Pl. der V. S.Sbb Landeb-Regieruns das.D. ich ar d.

vdi. Dinger.

Nr. 164. Bekanntmachung, die Behandlung der über die Grenzen des Gebets des Gesammi-

Jollvcreines mit den Fahrposten eingehenden Waaren betr.

Daß In Uebereinstimmung mie dem allgemelnen Grundsaße des 5. 3. des Regulacios

vom 18. December 1833 vom Einrricte des neuen Zolltarlss an dle Erbebung der Ein-

Jgangsabgabe von denienigen Poststücken, welche der Verstruerung nach dem hochsten Satze

unterllegen, nicht mehr nach dem im Regulatlve namhaft gemachten bisherigen, sondern nach

dem jetzt gäleigen höchsten Tarifsaße, allso

bel Flüsstgkeiten, nach dem Sate von 8 Thlr. für den Jollzenener Brurko,
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bei anderen Gegenständen nach dem Sate von 140 Tolc. für den Zollzemtner, unter

Anwendung einer Tara von 22 Pld. für Kisten und von 13 Pid. für Ballen

Statt findet, wird hierdurch zur öffenclichen Kenneniß gebracht.

Gera, den 31. Marz 1840.

Fürstlich Reuß Mlauil. gemeinschaftliche Landes-Regierung das.
5. Reich ar d.

vdi. Dinger.

Nr. 105. Verordnung, die Aufhebung der im 8. 4. des Anhanges zum Justizmandate von 1751 ent-

haltenen Vorschrift, und die Abanderung der Bestimmung im 8. 3. desselben Gesetzes be-

treffend, vom 1. Aprill 1840.

Aufböchsten Besehl Durchlaucheigster Landesherrschafeen wied hlerdurch die
in dem Anhange zum Justizmandate vom 29. November 1754 wegen Wersicherung der

piorum corporum bel Ausleihung der Gelder unter 4. enkhalcene Worschrist, nach welcher

die über Darlebne aus milden Stlstungen ausgeferriglen gerschtlichen Consensurkund n noch-

besonders gerichtlich recognoscice werden sollen, aufgehoben, daher es dieser Recognition küns-

tig eben so wenig bedarf, als ber bisher vorgeschrleben gewesenen Beifügung einer desfalls-

gen Registrakur unker den gerichtlichen Ausfertigungen.

Vielmehr soll künfilg bei Darleben aus milben Selstungen, welche die Summe von

Funfzig Thalern Conv. überstelgen, die gerichtliche Consengurkunde als genügende Beglau-

bigung angesehen, bei Darlehen von Funfzig Thalern Conv. oder darunker dagegen dem

darleihenden Aerar nur eine beglaubigte Abschrife des über das Schuldbekenneniß ausgenom-

menen und in das Hypochekenbucheinzutragenden Protokolls zugestelle werden, indem in soweit

dle Bestimmmg des dricten Paragrapben der erwähnten Verorhnung abgeändert seyn foll.

Gera, am 1. April 1840.

Fürstlich Reuß. Plaufl. gemeinschaft. Landes-Regierung das.
. Reichard.

vdt. Dinger.
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Nr. 106. Bekanntmachung, eine mit der freien und Hanse-Stadt Hamburg Ahressnen Ueberein-
lunst wegen gegenscitiger VerkehrdErleichterungen betreffend, vom 7. Aprill1

In dem zwischen den Staaken des Zollverelnes und dem Königlich Niederländischen Gou-

vernemenc unker dem 21. Januar des vorigen Jahres abgeschlossenen Handelsverrrage sind

Seitens der Ersteren dem Lebteren gewisse Zollerleichterungen sür die Einfuhr von NRleder-

ländischem Lumpenzucker zum Wersieden, raffinirtem Zucker und Reis bewillige, auch bin-

sIchtlich des Bezuges des Weines aus den Niederlanden dieselben Begünstigungen, deren

der vereinsländische unmsetelbare Bezug des Weines aus den Ländern der Erzeugung zu

genießen hat, zugestanden worden. Durch den Zollkarif des Vereines für die Jahre 1810

bis 1842 (lind sodann die gedachren Jollerleichterungen für die Einfuhr von Zucker und

Reis unker der von sämmtlichen Verelnsreglerungen ausdrücklich erklärten Erwartung allge-

meln ausgesprochen worden, dah diejeulgen Scaaten, die bieraus Vortheile erlongen, sich bei

den deshalb eingeleiterten Verhandlungen zu billigen Gegenleistungen versteben werden.

In Bezlehung auf die frele und Hanse= Stadt Hamburg ist diese Erwartung durch

elne Uebereinkunft erledigt, welche niche bloh binscchtlich des Lumpenzuckers und raffinirten

Zuckers, sondern auch binsichtlich des Weinbezuges eine völlige Gleichstellung Hamburgs
mic dem Königresche der Niederlande, Ilugleichen die dafür zu gewährenden Gegenleistungen

feststellt.

Der Jnhalt dieser für die Dauer des Handelsvertrages zwischen dem Zollvereine und

dem Könlgrriche der Niederlande mitrelst gegenseillg resp. unker dem 12. und 17. Decem-

ber vor. Ibs. auegestellter und demnächst rarifferter, Deklarationen abgeschlossenen Ueberein-

kunst wird in Nachstehendem zur össentllchen Kenntniß gebracht:

4) Der Senat der seelen und Hanse= Stade Hamburg macht sich, den Scaaten des Zell-

vereines gegenüber, verbludlich, während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft

weder die nachbenannren, jet in Hamburg von allem Zofl befreiren Areikel:

a) Leinen, bunte Lelnen mie Baumwolle gemische, leinene und wollene Lumpen,

alte und neue Wäsche, Garn und Gurten von Flachs, von Hanf und von

Baumwolle, rohe Schaaf= nud Lamumwolle;

hb) Weizen, Roggen, Haser, Gerste, Buchwelzen, Malz, Karcofseln und Rapps-=
saamen;

e)unverarbeliekes Kupser und Messing, Schtffskupfer, altes, zum Einschmelzen be-
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stimmees Messing und Kupfer und Kupferkrätze, Kupfer= und Messing-Plateen,

roher Zink, verlunces und unverzinukes Eisenblech;

 Baarrschafeen und Münzen, unverarbeiletes Gold und Silber und Kratze, die

aus dem Werseinern edler Metalle berröhrtz

T) Druckschriseen, Bücher,, Mußtkalien und Landcharten;

1) Oelkuchen, Borke, Knochen;

aus den Werelnsstaaren kommend oder bahin gehend, mile einem Zolle zu belegen,

noch den Transiec nach dem In der Hamburgischen Zollordnung vom 25. Februar

1835 davon ausgestellten doppescen Begrlfse, sowohl der frelen Durchsubr, als des

ficelven Entrepots sär Waaren aus und nach den Werelnsskaaten, zu belasten.

In gleicher Weise geht der Semat der feelen und Hause. Stade Hambing die Ver-

pflicheung eln, vom 1. Januar 1840 an dle nachbezelchneten Gegenstärde:

Hlese, Erbsen, Bohnen, Linsen, Wicken, Spelt, Anis, Kümmel, Mehl, Krapp,
Saatöl, Aesenik, Blaufarben, Galmel, Gyps, Graphic, Mineral-Erde, Möreel,

Mühlstelne, Nothsteln, Smalee, Töpfererde, Traß, Trippel, Tafstein, Walkererde,
Schwesel, Zink in Blechen und Steinkohlen,

aus den Werelnsstaaken kammend oder dahin gehend, vom Eingangszolle gänglich zu

bescelen.

Niche miuder wird Selcens des Senakes der frelen Stad" Hamburg gugesagt, die

nach der revidirten Hamburglschen Zollordnung pom 25. Februar 1835 §. 20 un-

eer dem Namen „Schiffszoll“ bestehende Abgabe der Oberelbischen Wereinsländischen

Fahbrzeuge dahin zu vereinfachen, dah, vom 1. Januar 1840 an, für Fahrzeuge

über zwanzig Lasten Tragféhigkeic — die Last, nach dem blsber schon bel der

Erbebung dleses Schiffszolles in Hamburg bestehenden Gebrauche zu 6000 Pfunden
gerechnet — zwei Mark Couranoe und für Fahrzeugesvon einschlüssls zwan-

zi Lasten Tragfählgkeit eine Mark Coucant entelchtet werden follen, und wobel

auch ferner die Erleichterungen in Anwendung bleiben werden, welche in K. 21 der

gedachten Zollverordnung umer No. 5. und 6 zu Gunsten der Fluß-Schiffohrt aus-

gesprochen sind.

4) In Eemlederung der vorstehend unter Mo. 1 bis 3 enthaltenen Zugestandnisse wird
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von dem Zell. und Handels-Vereine die Verbindlichkele übernommen, den in das

Gebiet dieses Vereines eingehenden Lumpenzucker und die Hamburger Rasslnade kei-

nen böheren Eingangsabgaben, als von den gleichartigen Niederländischen Erzeugnis-

sen nach dem vorerwähnren Traccate zu entrichten sind, zu unterwersen, vielmehr bei-

derlei Erzeugnisse jete und sernerhin auf völlig gleichem Fuße zu behandeln.

)In gleicher Weise wird von Selten des Zoll- und Handels-Verelnes hierdurch die

Zusicherung ertheilt, daß im Gebiece dieses Vereines der Hamburgische Weinhandel

gleicher Begünstigung mit dem Niederländischen Weinhandel in der Arc genleßen

soll, daß, wenn dle in den Saaten des Zollvereines gegenwärtig zu Gunsten des

Großhandels mit Wein bestehende Rabatt. Bewilllgung auf die Eingangsabgaben von
den unminelbar aus den Länsern der Erzeugung eingesührten Weinen noch über den

4. Jammar 1840 Oinaus forcgeseht werden sollle, oder andere Begünstigungen dieser

Arc jenem Handel erwa zugestanden werden möchten, diese Begünstigungen, von dem

sedachten Zeitpuncte ab, gleichmößig auf die aus Hamburg bezogenen Weine auge-
wendel werden solken. "

Gera, den 7. April 4640.

#

Fürstlich Reuß Mlaufl. gemeinschaftl. Landes-Regierung das.
D. Reichard.

vdt. Olnger.

Nr. 107. Uebereinkunft mit der Herzoglich Sachsen-Altenburgschen Staatsregierung, die Auslegung

und Anwendung der wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenrn bestehenden Een-

vention betr.

Machdem mit hochster Genehmigung zwischen der diesseitigen Furstlichen Regierung und
dem Herzoglich Sachsischen Geheimen Minlsterlum in Altenburg elne Wereinbarung/wegen

Erlluterung und Anwendung der Convention vom 30. October 4822,, becreffend die wech-
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seiseitige Uebernahme ber Ausgewiesenen, getroffen worden ist, so wird die darüber ausgeser-

eigte urkurdliche Erklarung nachstehend zu gebuhrender Nachachtung bekannt gemacht.

Gera, den 10. April 1840.

Fürstlich Reuß Plauil. gemeinschaftl. Landes-Reglerung das.
52. Reich arb.

vdt. Dinger.

Zur Beseltigung derjenigen Zweifel und Mißverstandnisse, welche sich zelther uber bie
Auslegung der Bestimmungen 8. 2. a. und c. und F. 6. der zwischen der Fürstlich Reuß

Plauischen der süngern Linle gemelnschaftlichen Landesreglerung zu Gera und der Hergoglich

Sächsischen Landesreglerung zu Albeuburg wegen wechselselllger Uebernahme Ausgewlesener
bestebenden Convencion vom 30. October 1822, namentlich

a) In Bezlebung auf dle Beanewortung der Frage: ob und in wie weilt dle in der

Sctaatsangehörigkele selbsständiger Indlviduen elngecretenen Veränderungen, auf die
S.taatsangehörtgkele der unselbstständigen, d. b. aus der elrerlichen Gewalt noch nicht

entlassenen Kinder derselben, von Einfluß sepen?

sowie

b) über dle Beschaffenbelr des §. 2. c. der Convencion erwähneen zehnjährigen Ausent

halts und den Begriff der Wlrehschoftsführung

und endlich

e) in Bezießung auf die Frage, wohln dle Kinder einer belmathlosen Famille zu welsen
sind, nachdem derselben eine Helmath in Gemäshelt der Conwention angewiesen wor-

den ist,

ergeben haben, sind dle Fürstllch Reuß Plaulsche der füngern Linle gemeinschaf#llche Landesrer
gierung zu Gera und dle Herzogilch Sächstsche Landesreglerung in Alrenburg, ohne hier-
durch an dem in der Conventkon ausgesprochenen Principe erwas ändern zu wollen, daß die

Unterehanenschaft eines Indlviduums sedesmal nach der elgenen innern Gesegebung
dee betreffenden Scaales gu beurkheilen sey, dahin überelngekommen, blnkünftig und ble auf

Welteres nochstehende Grundsäze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar:
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4) baß unfelbststendige, d. b. aus der elcerlichen Gewalt noch nicht entlassene Kinder

schon durch die Handlungen ibrer Eltern an und für sich und ohne daß es einer

eigenen Thärlgkeit, oder elnes besonders begründeten Rechis der Kinder bedürfe, der-

jenigen Staaksangeböriskeic theilhafelg werden, welche dle Elkern —d. h. bei ebellchen
Kindern der Water, bei ousserehellchen die Mutker — während der Unselbgständig=

keic ihrer Kinder erwerben, und dah die mit ihren Eltern zlebenden Kinder der Ml-

litairpflicht gegen den bisherigen Helmathsstaar überhoben und in dem neuen Water-

lande krlegedienstpflichtig werden,

inglelchen

2) daß dagegen elnen solchen Einstuß auf die Staatsangehörigkeit unselblsstänbiger ebe.
IIcher Kinder diejeulgen Veränderungen niche äußern können, welche sich nach dem

Tode des Waters derselben in der Scaatsangehörigkelr ihrer ebellchen Mucter ereig-

nen, indem vielmehr uber die Staatsangehorigkeit ehelicher unselbststandiger Kinder

lediglich die Condltion ihres Waters entscheibet und Weranderungen in deren Staats.

angehörsgeest nur mie Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behorde eintreten konnen.

Nächstdem soll
zu b.

dle Verbindlichkelt elnes der contrahlrenden Staaten zur Uebernahme eines Individuums,
welches der andere Stagc, well es lhm aus irgend elnem Grunde lastig geworden, auszu=

weisen beabsichtige, in den Fallen des §. 2. c. der Conwentlon elntreren:

4) wenn der Auszuwelsende sich in dem Staate, in welchem er ausgewlesen werden söll,

verbelrathet und ausserdem zuglelch eine elgene Wirtbschafe gesühre hat, wobei zur
näheren Bestimmung des Begrists von Wirehschofc onzunehmen ist, daß solche
auch dann schon elntrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf eine andere

Art, als im herrschafellchen Gesindedlenste, Bekostigung verschafft hat,

oder

2) wenn Jemand sch zwar ulcht in dem Staate, der ihn übernehmen foll, verhelratber,
jeboch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung ausgehalten hae, wobel es

dann auf Constikulrung eines Domlells, Verhelrathung und sonstige Rechtsperbälenisse

nichi weller ankommen soll, obschon hierdurch der Inhalt des F. 8. ve Convenclon
1
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nscht als aufgehoben anzuseben ist,, ausler insofern es bei Anwendung bieses Paragra-

pben auf den Begriff der Wirthschaftefübrung ankommt, In welcher Beziebung auch
bier die Erlulerung unter b. 1. maahgebend ist.

Ferner soll
zuc.

in dem Falle, wenn elner Helmakhlosen Famllie in Gemähbele der Convention eine Helmarb

angewiesen worden und dleselbe bierdurch die Eigenschafe elner helmathlosen verloren bat,

diese Juweisung auf das Helmachsrecht der zu elner solchen Famille gehörigen Kiuder über

14 Jahre keinen Einfluß haben, vielmehr sollen dlese an den Ort ihrer Geburt gehören.

Endllch sind dle genannten Regierungen zuglesch annoch dahln übereingekommen:

Können die resp. Beßörden über dle Verpflichtung des Staakes,dem dle Ueber-

nahme angesonnen wlrd, der in der Conventlon und vorstehendausgestellten Kenn-
zelchen der Verpflicheung ungeacheek, bel der darüber stact findenden Correspon=

denz sich niche verelnigen, und ist die dlesfällige Defferenz derselben auch im

dlplomatlschen Wege ulche zu beseltigen gewesen; so wollen belde concrahlrende Thelle
den Socrelefall zur compromlssarlschen Enescheidung elnes solchen dritten deurschen

Bundesstaakes stellen, welcher sich mie beiden contrahirenden Theilen wegen gegen-
selllger Uebernahme der Ausgewlesenen in denselben Vertragsverhältnissen befindet.

Dle Wahl ber zur Uebernahme des Compromssses zu ersuchenden Landes-

regierung blelbe demjensgen der contrahlrenden Thelle überlassen, der zur Ueber-

nahme der Ausgewlesenen verpflIchtec werden soll.

An blese br##te Reglerung hat jede der bethelligeen Reglerungen jedesmal

nur eine Dorstellung der Sachlage, wovon der andern Regierungeine Abschrife

nachrichelich mitzutheilen ist, in kürzester Frist elnzusenden.

Bis dle schiederichterliche Enescheidung erfolgt, gegen deren Inhale von kel-

nem Tbelle elne weitere Einwendung zulässig ist, hae dersenige Staak, in dessen

Gebiete das auszuweisende Indlvibuum beim Ertstehen der Dissereng sich befun-
den, die Verpflichcung, dassesbe in seinem Gebleke zu behalten.

Gera, den 8. UAprik 1640.

Fürstl. Reuß Mauil. gemeinscha Landes-Regierung das.D. Reichard.
vat. Dinger.
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Druckfehler-Berichtigungen
zum Wereins-Zolltarif für dle Jahre 1810—1832 in Nr. 62. der Gesetsammlung.

Seite 98.

—103.

— 104.

— 110.

— 113.

— 115.

— 118.

Pos. 9. b. 2. I#n unter dem Abgabensatze in der Rubrik des 14. Thalcr= Jußes der Ansat
von 1 Thlr. zu streichen.

ist zur Pos. 12. Utt. e. einzuschalten:

der Maaßllab der Verzollung, mit 1 Zummtner, der Abgabensatz, nach dem 14. Thaler-Fuß
mit 3 Ahlr. — — nach dem 244 Gulden-Zuß mit 5 Fl. 15 Kr.

die Tara-Vergütung, mit 16 Psd. in Fassern und 6 Pfd. in Ballen.

Den nach Pos. 15. folgenden vier Artikeln sind die fehlenden Ziffem 16. 17. 18. 19, bei-

zufügen.

Pos. 24. in der Aumerkung muß unter dem Abgaben-Satze in der Rubrik des 243 Gul-

den-Fußes der Ansaß von 7 VFl. wegfallen.

Pos. 25. r. muß die dabei aebenei Tara-Wergütung aussallen und auf den solgenden
Aniikel „s. Reis" bezogenw.

Zu dem Artikel „apier= und ioree#B ist die sehlende Zisser 27. zu setzen.

Zu dem Artikel „Steine“ ist die fehlende Zisser 33. einzurücken.
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Gesetzsammliung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

No. 64.

Nr. 108. Bekanntmachung, einen Auszug aus dem in den Zollvereinsslaaten verrinbarten Begleil-

scheinsregulative betr.

Nachdem ein, in sämmelichen Staaten des Zollverelns glelchmäßlg zur Anwendung kom-
mendes Regulatlv über das, bel der Ansertigung und Erledigung der Begleitscheine zu be-

obachtende Wersahren erlassen worden ist; so wird, in Gemähheic des im F. 54. der Zoll-

erdnung vom 1. Mal 1838 ausgesprochenen Vorbehalte, dieses Regulativ, soweit die Ge-

werbtreibenden dabei betheiligt sind, in nachsolgendem Ausjuge hierdurch zur öfsenelschen

Kenmtniß gebrache.
Gera, den 5. Juni 1840.

Fürstl. Reuß Tüait, 3emeinshail. Landes-Regierung das.tschneider.
vat. Dinger.

A u 8 z u 9
aus

dem Begleitschein-Regulative.

Unter Bejzugnahme auf die, in der Zeslordnung vom 1. Mat 1838 "5. 40.

bis 53. enthaltenen gesehllchen Bestimmungen über die Beglestschen-Kontrole und in

Ausgegeben den 29. Juni 1840. 22



I. Allgemeine Be-
stimmungen

trahenten zur Zoll-
verwaltung und

darauc solgende
Obliegenheiten der

B. IZweck und ver-
schiedene Gattun-

2“ der Begleit-cheine.
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Gemaßheit des Worbehalces . 54 der Zollordnung, werden über das, bel der
Ausfertigung und Erledigung der Begleitscheine zu beobachtende Werfahren hier-

mit die folgenden näheren Worschrifften ertheilc.

5. 1.

Bei dem in der Zellorbnung 8#. 40 biles 53 vorgeschriebenen Beglellschein-

verfabren kommen zunächst in Bercache:

#a) derjenige, welcher die Aussertigung eines Begleitscheins begehre —

der Begleitschein-Extrahent — und

b) das Amt, an welches der dirssällige Ankrag gerlchtet wird.

Durech Gewährung des lebtern und durch Empfangnahmedes Beglelescheins
von Seiten des Excrahemten werden diesem von der Zollverwaltung gewisse Be-

günstigungen in Bezug auf gollameliche Behandlung folcher Waaren, von

welchen der Eingangsjoll noch niche berichtigee ist, oder in Bezug auf welche sonst

noch gollgeseghliche Obliegenbriten zu ersüllen sind, eingeréum', wogegen der Be-

gleitscheln.Ertrahene die, mit derglelchen Begünstigungen gesehlich verbundenen
Verpflichtungen übernimme und während deren Erfüllung auf die vorgeschriebeneArc

Gewähr zu leisten hat. Diese Werhafeung aus dem Begleltscheine erlösche mir

der Erledigung des Begleitschelns, d. h. mit der amilschen Beschelnigung auf

lebterem, doß der Begleitschein= Extrahene alle jene Verpflichtungen voffständig

erfülle babe.

Die Begleitscheine sind baher sowohl für dle Zollverwalcung, wie für den

Ertrahemten böchst wichtige Dokumente, und dehhalb muß nicht nur bei Ausstel-

lung und Erledigung derselben überhaupt mie besonderer Vorsicht und Aufmerk-

samkelt verfahren werden, sondern die betressenden Beamten haben sich auch mie

den dießfälligen allgemeinen Bestimmungen der Zollordnung gehörig vertraut zu

machen und die in gegenwärtlgem Regulacive emthaltenen spezlellen Vorschristen

pünkelich wahrzunehmen.

 *

Der Zweck der Begleitschelne I#, nach S. 40. der Zollordnung, entweder

#) deb richilgen Eingang in dem angemeldeten Bestimmungsorte inner-

balb des Zoll-Werelnsgebletes oder dle wirkllch ersolgte Ausfuhre
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oder Durchfuhre solcher Waaren zu sichern, die sich niche in sceiem

Werkehre befinden, sondern auf welchen noch ein Zollanspruch haftet
(Begleltschein I.), oder

b) die Erhebung des, durch voltständige Reossson ermittelten und festge-
stellten Elngangszolles von solchen Waaren elnem andern, dazu be-

sugten Amte gegen Slcherheltslelstung zu überwelsen. (Beglesescheln II).

Nach Maßgabe dieser verschlebenen Zwecke sind zwel, in Form und Wesen
verschiedene Gatcungen von Beglelescheinen eingeführe, welche durch dle Benen-

nungen: „Begleleschein I.“ und „Begleltscheln II.“ bezelchnet werden und deren

Form aus den belliegenden Mustern I. und II. ersichtlich (Kst.

K. 3.

4) Mi# Rücksicht auf dle Bestimmungen des vorigen H. sind demnach Be-

glelescheln I. über Waaren ausgzuslellen, welche ohne Encrichtung des

Elngangszolles

#) bel dem Eingangsamte an der Grenze zur welleren Abferelgung bei

einem der, nach F. 0dazu besugeen Acmter angemeldet werden, ent-

weder um davon in dem angemeldeten Bestimmungsorte den Ein-

gangsgoll zu encrichten, oder folche daselbst niederzulegen, oder endlich

dieselben von da unmitcelbar nach einem andern Niederlagsorte zu

senden oder wieder nach dem Auslande auszuführen; oder welche

b) von dem Grenz-Eingangsamce aus, gegen Erlegung des Durchgangs=

golls, nach dem Auslande dlreke durchgeführt,
oder endlich

P) aus elner Niederlage oder einem Zolllager (Bollordnung §. 68.) In

esne andere Nlederlage oder in das Ausland geführt werden sollen.

In den unter a. und c. erwähnten Fäslen ist jedoch, mie Ausnahme der

Absertigung von Relsenden, die Erchellung eines Begleksscheins auf Aemrer im

Inmern, nach &amp;. 42. der Zollordnung, nur dann zutässig, wend der Eingangssoll

rvon den Waaren, auf welche verselbe begehrt wird, Acer drei Thaler (5 Gulden

145 Kreuzer) berräge.

C. Anwendung bei-

derGattungenvon
Begleitscheinen.
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. 4.

2) Beglelescheine II. dagegen werden über folche unverzollie, sedoch spezlell
revidirke, Waaren ausgesertige,

wesche bei dem Elugangsam'e an der Grenze oder bel elnem Haupt-

amte mit Niederlage, zum Werbrauche lim Wereinsgeblete und zur

Ueberwelsiug des davon zu entelchtenden Elngangszolls, an ein daju

bequem belegenes und, nach §. 6., zu elner solchen Abferelgung be-

fugtes Amt angemeldet werden.

Der Eingangszoll von den Waaren, welche auf diese Welse abgefertigk wer-

den sollen, muß jedoch, nach Vorschrise der Zollordnung J. ö1., zehen Thaler
(17 Gulden 30 Kreuzer) oder mehr betragen.

S. 5.

D. Besugniß der Begleitscheine durfen, in der Regel, nur von Haupt-Zollamtern an der

emter Grenze und von Haupt-Steueramtern (Haupt- Zollamter im Innern) In Orten

1) aun sese- mit Niedeelagerecht ausgefertige werden.

eisscheine Neben--Zollämter und Haupt-Steuerämter (Haupk-Zollämter Im Innern) in

Orten ohne Nlederlagsreche müssen blerzu von der obersten Finanz-Behörde aus-

drücklich ermächelgt seyn. In welchen Fällen Haupt-Sreuerämcer (Haupt-Zolläm-
ker im Innern) In Orten ohne Niederlagsreche zur Begleitschein= Aussertigung

ausnahmswelse besuge sind, Ist im K. 57. bestimmr.

5. 6.

2)zutErledigung Zur Erleblgung der Begleltscheine I. und II. sind Haupt·Steueramter
berselben. (Haupt·ZollamterimInnern)inOrtenmitNieberlagsrecht und Haupt-Zolläm-

ter an der Grenze ohne Ausnahme befugt.

Dagegen dürsen Haupt·Steueramter(Haupt·ZollamterimInnern)inOrten
ohne Niederlagsrecht nur Begleltscheine II., und Neben-ZollamteroderSteuer-
ämeer auch dlese nur erledlgen, wenn ihnen die Besugniß dagu besonders belgs.

legt ist, aber in der Regel weder diest, noch Begleltscheine 1. erledigen.
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Jedoch können Aemcer, welche zu einer der beiden ebengenannten Klassen
gehören, aousnahmsweise zur Stenennn der Begleitscheine IJ. von der obersten

Flnanz-Bebörde oder für besonderd elnzelne Fälle von vem gemelnschaftllchen Ge-

neral. Inspektor ermächeige werden. In der allgemelgen Ermächeigung zu Erle-
digung der Begleitscheine I. liege auch dle Besugniß zur Erledigung der Begleit-

scheine II. Welche allgemelne Ausnahme von dleser Bestimmung rücksichtlich der

Haupt-Steuerämter (Haupt-Zollämcer im Innern) in Orten ohne Niederlagerecht

Statt findet, ergeben die 68. 52. bis 56.

. 7.

Wenn die Erthellung elnes Beglelescheins bel elnem dazu befugten Amte in II. wemn ung der

2Antrag gebracht wird, so hat dasselbe vor allen Dingen zu prufen „ob und in-
wieweit das vom Extrahenten bezeichnete Amt zur Erledigung von Begleitschei-

nen, nach 8. 6., wirklich berechtigt ist. Nur dann, wenn in dleser Bezlehung

ein Hinderniß ulche entgegentritr, ist der begehrte Begleitscheln zu ertheilen; im
entgegengeseczten Falle aber, und wenn der Begleleschein-Extrahent auch die Ver-

weisung an ein anderes, zur Erledigung des verlangeen Begleleschelns befugees

Amt niche zusagend findet, muß die Begleitschein-Ertheilung ganz unterbleiben.

.he

Nach den Ergebnissen dleser Erörierung (I. 7.), in Verbindung mit den,
in den 9#. 3. und 6. enthalrenen Vorschrifcen und den Ancrägen des Beleit=

schein-Excrahencen, hat das Ame dann auch zu beurtheilen, wesche Art der Ab.

sertigung, ob mie Begleltschein I. oder II,, zur Anwendung kommen dürse.

5. 10.

güürr#t
1) * der

n.t

welchem bie Er-

2) Anwendung der
ei

dem Gatung
derBegleitschei-
nt.

Jeder Begleltschein wied in zwel glelchlautenden Exemplaren ausgefertlgt. B. ussertigung der
Die erste Ausfertlgung — das Unikae — empfänge der Beglekeschemn- Extrahent

zur Ausbändigung an den Waarensübrer; dle zweite Ausfertigung — das Du-

pikat — aber verbleibe einstwellen und bis zum demnächstigen Austausche gegen

das Unlkat bel dem Ausseralgungsamce.

Die beiden Exemplare elnes und desselben Beglelescheins werden auf der

Worderselte oben linker Hand bezäslich als Unlkat und Duplikat bezeschnet und,

als genau mie einander überelnstimmend, amnllch beglaubige.

Begl A I.

1) * i



2) Wesentlicher In-
ball der Beglei-
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. 11.

Die Ausfertigung esnes Wesseltschelno J. geschiebe eneweder

) durch vollstndige Ausfüllung aller Spalten des Begleltschein-Formu-
lars, nach Inhale lörer Ueberschrift und für fämmrllche, zu der be-

treffenden Sendung gehörige Waaren, oder

5) in der Art, daß diesenigen Spalten des Formulars, welche sich auf
Gattung, Menge und Werschluß der Waare beziehen, nicht im Decait

ausgefülle werden, sondern darin auf eine, dem Begleitscheine ange-

stempelte Zell-Deklaration Bezug genommen wird. Auch Begleitschein-

Auszüge, Abmeldungen aus der Niederlage 2c. können auf die nem-

liche Weise dem Beglestscheine angestempelt werden.

Ob die elne oder andere Art der Ausserilgung in Anwendung zu bringen

sey, hat das Amt in jedem elnzelnen Falle, den Umstanden gemaß und aus dem

Gesichtspunkte zu beurthellen, daß es darauf ankommt, diejenige Abfertigungsweise
eintreten zu lassen, welche die leichtere, mithin die weniger zeitraubende ist.

Bestehen demnach die Waaren, auf welche ein Begleltschein begehre wird,
nur In wenigen Posttionen, so ust der detalllirten Aussertigung des Begleitscheins

der Worzug zu geben, bei größeren, Traneporten dagegen die Ausfertigung mit-

telst angestempelter Deklaraotion 2c. zu wählen, vorausgesetzte, daß so vlele Dekla-

ranonen doppele vorhanden sind, als Begleitscheine verlangt werden.

é. 12.

Da das Verfahren der Deklaracidns? Anstempelung in den meisten Fällen

den Wortheil einer roschen Absertigung gewähre, so, müssen, um folches so osfe,

wie möglich, in Anwendung bringen zu können, die Deklaranken, inöbesondere bel

den Grenz-Zollämtern, hlerauf aufmerksam gemacht und veranlaßt werden, in den

abzugehenden Deklaratlonen die Gewlchesmengen durchgehends spetlell und bezie-
bungewelse mit Buchstaben auszudrücken.

g. 14.

Aus dem Begleitschein 1. mussen die Perfonen und Gegenstande, auf welche

berselbe sich bezleht, die Art und Welse der Abfertigung, dle getroffenen Sicher-
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heitsmaßregeln und sonstigen Anordnungen so vollstanbig herdorgehen, daß die ge-
ringste Unregelmaßlgkeit und beren Urheber ohne besondere Schwierigkeiten ent-
deckt werden konnen.

In den Begleltscheinen dieser Klasse sind daher, beziehungsweise auf den
Grund beigebrachter Deklarationen und amtlich unternommener allgemeiner oder

spezieller Revision, genaue und beskimunte Angaben über solgende Punkte aufju-

nehmen:

a) über Namen und Wohnork des Begleitscheln= Extrahemen, des Waa-

renempfängers und des Waarenführers;

1) über Gattung, Moß oder Gewichtemenge, Verpackung und Kolli= Be,
zeichnung der Waaren;

c) ob, in Bezug auf Gaktung und Menge der Waaren, eine amrliche

Emmittelung oder nicht und, ersteren Falles, in welchem Umfange Statt

hesunden hat;

4) ob und wesche Werschlußart, auch an weschen Gegenständen, ven wel-

chem Amce und wie solche angewender;

) ob und welche Sicherbeit geleister; ingleichen

4) welche Frist zur Gestellung der Waaren bei dem angegebenen Erledi-

gungsamte bestimme;

U) ob und nach welchen Säßen der Durchgangsgzoll für zum Durchgang

angemeldele Güser erhoben worden, und

b) bel welchem Amte die Waare ursprünglich vom Auslande eingegan-

gen ist;

endlich aber — bei der Versendung aus elner Nlederlage in eine andere —

1) wle lange dle Waare bereics in öffentlichen Niederlagen gelagert hat.

. 24.

Da bei der Waarenabser#igung mit Begleltscheln I., nach Wooschrife der

Zollordnung §5. 26., 29. und 41., für den nsche erhobenen Zollbetrag und die
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Erreichung des Besilmmungsorkes, eneweder durch Pfandlegung (elner baaren
Summe Geldes oder elnes Gegenskandes von ausreschendem Werrhe) oder durch

annehmbare Bürgschaft, Sicherhelc bestellt werden muß, so darf der Begleitscheln

nicht eher, als bis diesem Ersordernisse Genüge geleistec ist, ausgehändige wer-

den, es wäre denn, daß das Aussertigungsame, nach pflichemäßigem Ermessen,

für zulässig hielte, den Begleieschein. Excrahenken, well er eine sichere und bekannte
Person ist, von der Slcherheltsbeslellung zu enebinden, oder baß sich dasselbe

veranlaße fände, amrliche Begleltung des ganzen Waaren-Transportes elnere##en

zu lassen.

Bei Durchgangsgütern ist zwor, nach §. 29. der Zollordnung, nur für den-

jenigen Bekrag Sicherbeicsleistung in Anspruch zu nehmen, um welchen der Ein-

hangszoll die erbobene Durchgangsabgabe übersteigt, sedoch felbstredend nur in

dem Falle, wenn sich diese Disserenz auf dem Grunde spezieller Revision ermit-

teln läßt. Außerdem ist die Sicherhelesbestellung auf den Berrag bes Hböchsten

Eingangs-Zollsahzes zu elchten.

 K. 25.

Daß und wie für den Eingangszoll und die Erreichung des Bestmmungs-

orkes der Waaren Slcherheie geleistee, oder ob der Beglelscheln= Ertrahent von

deren Bestellung entbunden worden sey, ist am Schlusse des Beglelscheins (siehe

Muster I.) anzugeben.

Ueber elngelegte Pfänder, es mögen solche In baarem Gelde oder in anderen

Gegenständen bestehen, ist dem Deponeneen elne besondere Beschelnigung auszu-

stellen. Die, in FolgederBegleitschein= Erledigung, [päcerhin zulässige Erstaccung
des Kautlons-Betrages oder sonstigen Uncerpfandes kann nur gegen Zurückliese=

rung dieser Beschelulgung erfolgen.

Wied von dritten Personen für den Beglelescheln-Extrahenten Bürgschaft ge-

felster, #o ist von dem Bürgen, lnsofern derselbe niche ewa sürc alle, bel dem be-

crefsenden Amte von lhm zu übernehmende Bürgschafeen elne generelle Bürgschafes-
urkunde ausgestelle hat, eine, nach der folgenden Formel:

„Uneerzelchneter verspricht hlermie, für den N. N., als Extrahenten des
„am. 18. . nach Anleltung des Beglel-
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„schein-Regulativs vom... (Datun) ertheilten Begleitscheins No

„des (Benemnung des Amtes), wegen sämmtlicher, von demselben aus

„diesem Begleiescheine übernommenen Werbindlichkelten, als Bürge, un

ter Verxichtleistung auf den Einwand, daß der Haupeschutdner zuerst
„belange werden müsse, zu stehen und zu hasten.“

auszuskellende Börgschaftsurkunde zu erfordern, und diese dem, bel dem Ausfer-

rigungsamce vorerst zurückbleibenden Dupllkate des Begleitschelns beizusügen. Auch
bar in Fällen der leztern Arc der Bürge, zum Beweise seiner Kenn#mmiß von dem

Inhalte des Begleischeins, in belden Exemplaren desselben den amtlichen Ver-
merk:

„Für bie vorstehend angegebenen Werpflichtungen ist durch Bürgschaft
„Sicherheit geleister“

mit seines Namens Unterschrife zu versehen.

§. 29.

Der Abfertigung auf Begleltschein II. muß jederzeit vollständige (pegielle C. Zu ung derWaaren-Revision, so wie die Feststellung des an Eingangszoll zu entrichtenden  ine 1.

Bekrages vorangehen, wogegen die Anlegung eines Waarenverschluses unterbleibr,

insosern sich zu derselben niche eine besondere Veranlassung ergiebe. Aus dem

Begleicscheine oder beziehungeweise aus der angestempelcen Zoll-Deklararlon müs-

sen die Ergebnisse der speziellen Waaren-Reviston rücksichtlich der Gattung, Menge

und Verpackungsart der Waaren, sowie des davon süc jede einzelne Waaren,Post

au entrichtenden Berrages an Eingangszoll so genau und bestimmrt hervorgehen,

daß das Ame, auf welches der Begleitschein gerlcheer ist,, nur nöthig bar, auf
Grund der letzteren den darin ausgeworfenen Abgabenbetrag, nach genommener

Ueberzeugung von der Richtigkeit der Berechnung, zu erbeben und zu verein-

nahmen.

9. 30.

Die Aemcer (ind nicht besugt, neben der doppelten Nusfertigung elnes jeden D.W een

Begleltscheine (s. 10.), noch ein drictes oder ferneres Exemplar desfelben Be- boe Gattungen
gleiescheins auszufereigen. * don n Begleisschei
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Ist gegründete Veranlassung zu elner Ausnahme vorhanden, so muh dasu
stees die Genehmigung des General-Jnspekrors elngebolt, das drine Exemplar als

Teiplikat ausdrücklich bezelchnet und dle erfolgte Ausfercigung elnes solchen im Re-

gister bemerke werden.

 . 37.

E.Vasehrenbeidem Blelbe eln. Begleleschein I. über dle in demselben bestlmmee Frist zue
ederBe- Gestellung der Woaren bei dem Erledigungsamte längere Zeii,, als, nach Maß-

gabe der Emsernung, erforderlich ist, oder ein Begleitschein II. über die, in dem-

selben festgesetzte Rückkunstsfrit aus, so wird der Extrahent desselben oder derje-

nige, welcher die Biegschaft übernommen hat, ausgesordert, die erreichte Bestim-
mung der Waaren, beziehungswelse die geschehene Gn#richtung des Elngangszolls

durch Vorzeigung des Begleitschein-Abgabe- Autestes (§## 63., 64. und 68.) nach-

zuweisen.

. 38.

Vermag er dieh, so muß die solchenfalles Ju vermuthende Verschuldung des
Erledigungsametes unverzüglich dem General-Julspekkor zur weiteren Untersuchung

angefeige werden.

. 39.

Konn dagegen der #n 6. 37. geforderte Nachweis niche geführe werden,

so ist der Begleltschein-Excrahent oder der Bürge Jur Einzohlung des (bei Ein-

gangs= und Lager-Gürern) schuldigen und kredftirten, oder (bei Durchgangsg#-

tern) nur (#ccher gestellten Zollbetrags anzuhalern. Leteerer wird, nach erfolgter
Zahlung, in dem betressenden Register vereinnahme und die Nummer, unker wel-

cher dieh geschehen, in der letzten Spalke bes Begleitschein= Ausfertigungs-Regi-
slers angeschrieben.

K(. 40.

Walten indeß Zwelfel oder Anstände über dassenige, was bezahle werden

soll, oder andere Rücksicheen ob, oder mache der Zablungspflichtige erhebliche Ein-
wendungen gegen die Zahlung, sd ist der Fall dem General-Inspekror vorzutra-

gen, welcher darüber entweder selbst bestimmen oder, nach Bewandnig der Um-

stände, an die oberste Finanz-Behörde berlchen wird.
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S. 47.

Bei Waaren, welche mie Begleltscheln I., in der Regel also entweder um. III. Behandlungder

ter Verschluß oder amelicher Begleltung, abgefertigt sind, finder, außer der Hand- nraannwähen
babung der, für den Waaren--Transport im Grenzbezirke und im Binnenlande vom achwsbein,

bestehenden allgemeinen Kontrole-Vorschrisren, elne besondere amtliche Beaufschhei- — 8

gung derselben bis zu ihrer Ankunft bei dem Erledigungsamte gewohnlich nicht bnn
Statt. Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch ein, wenn, vor Erreichung des Er. A. Waaren, welche
ledigungsamtes, bei direkt oder mittelbar transitlrenden Waaren, die im Begleit- zwcnt

scheine bezeichnete Richtung des Transportes, oder, bel anderen Waaren, der im

Beglekischeine angegebene verelnsländisiöe Bestimmungsore unkerwegs verändert
werden soll, oder wenn Umstände einereten, welche eine Thellung der Ladung vor

Ecreichung des Erledigungsamtes unvermeidlich machen.

. 48.

Jeder Waarenföhrer ist, im Falle einer Veränderung der Rlchtung oder 1) Vertal WNi n
des Bestlmmungsortes der Ladung, verbunden, vor der Aussührung dem nächsten .91tung ed
Zoll- (oder Seeuer-) Amte Anjelge dovon zu machen und demselben das ander- Wüum Ming ur

weit gewählte Erledigungsame anjugeben, worauf von dem Amte, unfer Beach= wegs verändert

tung der, im &amp;. 48. der Jollordnung und im §. 7. dieses Regulativ's enthalte- oll.

nen Vorschristen, die veranderte Richtung oder Bestimmung des Transportes und

das in Folge derselben eintretende anderweite Erledlgungsamt, nebst der sich etwa

als nothwendig ergebenden Abanderung der Gultigkeitsfrist, auf der dritten Selte

des Begleitscheius deutlich und vollständig zu bemerken, diese Notiz gehorig zu

vollziehen und der Amtsstempel beizudrucken, auch von einer etwanigen Frist-

verlängerung dem Aussertlgungsamte alsbald Nachricht zu geben ist.

Hat der Waarenfuhrer die vorgeschriebene Meldung unterlassen und trifft

init seiner Ladung nichtsdestoweniger bei elnem andern, als dem im Begleitscheine

benannten Erledigungsamee ein, so ist von demselben nach den deshalb weiter un-

r#en 98. 50. ff. ertheilten Vorschriften zu verfahren.

5. 40. 2) BVerfahrenbeiver-
inderter Fortset-

Mird dle Fortsehung des Waaren-Transports durch ungewöhnliche Ereigulsse 6des
aufgehalten oder verhindert, se bat der Waarenführer, nach §. 46 der Zallord= zchu

.
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nung, dem nachsten Zosl· ober Steueramte hiervon unverzuglich Anzeige zu ma-

chen, dieses aber den Ausenthale und dessen Ursachen im Begleitscheine zu bezeu-

gen oder, dafern der Transport gänzlich verhinderc worden wäre, die Waaren un-

ter Aussicht zu nehmen und dem Aussertigungsamte schleunigst davon Nachricht

iu geben.

Privat-Zeugnisse können vorerwähnee ameliche Bescheinigungen niche erseßen.

Ob endlich in solchen Fällen dle geseßlichen Folgen der Fristäberschreitung

eintreten sellen, hae die, dem Ausserelgungsamte vorgesetle Oberbehörde zu ent-

scheiden, an welche deshalb zu berichten 3 (Zollordnung s. 41).

. 50.

Eine Theilung der Ladung während ihres Transporks zum Eeledigungsamte
darf nur aus ganz dringender Veranlassung und, wenn eine folche einkritt, auch

aur rücksschillch der Gesammtzasl der Kolll, aus weschen sie besteht, vorgenom-

men werden. Eine Theilung des Inhales einzelner Kolll ist uncer keiner Be-

dingung gestatter. (Zellordnung F. 490).

. 51.

Wied eine Theilung der Ladung in der, nach dem verigen C. zulässigen

Weise unterweg# nochwendig, so gile als allgemeine Regel, daß solche nur nach

vorgängiger Anmeldung bel dem nächsten, zur Begleitschein-Ertheilung besugten
Ammte (verglesche unken H. 57.), auch nur, nachdem von leclern bierzu die aus-

drückliche Erlaubnih ertheile und wegen des amtlichen Revlsions-Verfahrens das

Erforderliche angeordnet worden ist, ersolgen darf.

5. 52.

Befindet sich der Wagen ober das Schisfsgesäß im GanzerunterVerschluß,
so wird lehterer von dem Amte abgenemmen, wogegen der Kollo-Werschluß bei

einer solchen Theflung jedergeie unverletzt erhalten werden muß.

Das weltere Verfabren ist nach Verschiebenhelt der Umllnde ebenfalls ein

verschledenartiges. Hauptsächlich komme eine Theilung während des Transportes
nur vor:
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a) wenn Schlffsgefaße unterwegs elnfrleren, und

5) wenn über Waaren, bevor solche das Erledigungsamt erreicht haben,
ganz oder theilweise anders verfügt wird.

Für dirse, hier beispielsweise angesührten Fälle werden nachstehende, auch auf

andere Fälle ähnlicher Art anjuwendende, Vorschriften ertbeilt.

(. 33.

Friert ein Schisfsgesähß mit Waaren, welche unker Begleitschein, Kontrole I.

steben, wöhrend der Fahet ein und foll, nach der Bestimmung des Waaren. Ver-

senders oder Empsängers, die zur Fortsehung der Jabrt geeignete Zeit nicht ab-

gewarcet werden, so wird emweder

1) dle gesommee Waarenmenge, auf welche der Begleieschein lautet, mit el-

nem Male nach dem Bestimmungsorte zu Lande geführt, eder

2) der Empfänger läßt sich solche theilwelse nach und nach zuführen, oder.

3) es werden vom Schlsse aus auch nach anderen Orten Versendungen ge-

macht.

. 54.

#a) Wenn Schissoge-
säße untcerwegs
einfrieren.

Im erltern Falle bedorf es von Seiten des Amts, bei welchem der Vor= a8) Wenn die gonge
sall, nach 6. 51., angemeldet worden, nur einer vochrichllichen Bemerkung über

dle, nach Befinden erfolgte Abnaohme des ersten und Anlegung des neuen Wer-

schlusses, die veränderte Versendungsart und die Veranlassung dozu, auf der drit-

ken Seite des Beglelkscheins.

8. 55.

In den beiden letzteren Fällen des H. 53. hingegen ist zu unkerschelden,

ob mit dem Amte, bel welchem, nach 5. 54., dle Meldung des Vor-

salls gemache worden, elne öfssenrliche Niederlage verbunden ist oder nicht.

Befinder sich das Amt on elnem Orte mie Niederlage, so wird von demsel-

ben der Begleitschein in das Begleitschein-Empfangs-Register eingetragen und die-

Schifseladungauf

fortgeschafft wilrd.

pdiekadun
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ses wiederum durch das Niederlage·Registererledigt.Inletztermerhalt die
ganze, zu dem betreffenden Begleitschelne gehorige Labung eln eigenes Konto als

Laogergut unter Privat-Verschluß, worin dle, mit neuen Begleiescheinen nach und

nach ersolgenden Versendungen abgeschrieben werden, und durch welches in ge-

wöhnlicher Art nachgewiesen wird, welche Bestimmung die Waarfn erhaleen baben.

Ist mie dem Amne eine Nleberlage niche verbunden, so wird der Begleic-

schein in das Begleitschein-Empfangs-Register eingetragen und unter der Eintra-

gung bemerk':

„die Ladung ist hier (oder bei N.) elngewintert und foll von hier

(dort) aus nach und nach versendet werden; wie dieses geschehen, wird

durch die beiliegende besondere An- und Abschreibung nachgewiesen,“

wonächst der Begleitschein, mil der nörbigen Erläuterung des Sachverhälenisses

verseben, an das Ausfereigungsamt zurückgesande wird (vergleiche S#. 70. ff.)

Ducch die vorskehend erwähnke, ganz spezlell zu sührende An- und AUbschrei-

bung soll nachgewlesen werden, wann und uncer welcher Nummer des Wegleit-

scheln. Ausfertigungs-Hrrgisters die einzelnen Posten der Gesammiladung mirtelst
verschiedener neuer Begleicscheine nach und nach weiter abgesertige worden sind.

*

h) Wennüber Wag- In bem zweiten, oben (5. 52. b.) erwähneen Falle, wenn nämlich über
ren vorErreichung Waaren vor Erreichung des Erledigungsamtes Canz oder theilweise anders ver-

s- füge wird, ist dle gesammte Ladung von dem Amte, bei welchem, nach §F. 51.,
hestoe, eie der Fall angezelgt worden ist, gleichfalle in das Begleitschein= Empfangs-Register

versug aufzunehmen/ aber sogleich, und ohne ein abgesondertes An- und Ubschreibe-
Konko, nachzuwelsen, welche Bestimmung die Waaren erhalten haben.

Sollen, in Folge der, über die Ladung onderwele gecrossenen Dispossrionen,

einzelne Theile derselben nach verschiedenen anderen Richcungen Oin dirlgiet wer-

den, so ilt auf sede einzelne Parthie, unter Beobachcung der, in den 9#. 7 bis

einschlleßlich 28. enhallenen Bestimmungen, eln neuer Begleitschein I. ausgufer-

rigen. Der Antrag, einzelne Thelle der Ladung zur Werzollung zu zlehen, ist

bri solchen Gelegenhesren nur insosern zulässig, als derselbe an eln zur Erledigung
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von Begleitscheinen 1. überhoupt befugtes Amt gericheet wird, welchen Falles

die im &amp;. 61. enthaltenen Worschristen zur Anwendung kommen.

Hüärte z. B. ein Koburger Kausmann über eine, aus Hamburg erwartete

Ladung von 12 Tonnen Reis noch während ihres Dransports in der Urt ander-

welt versügt, doß 4 Tounen in Gotha abgeladen, davon 2 Tounen dort vergollt,

2 Taunen aber unoer gollt nach Alrenburg versendet und nur dle verbleibenden 8

Tonnen nach Koburg besördert werden sollen, so würde für letztere beide Sendun-

gen die Ausfertiqung neuer BegleltscheineI.Scaitfinden und solches,so wie die

Versteuerung der in Gothaverbliebenen Menge, würde durch die Spalten 11—14
des Beglelcschein · Empsangs-Neglsters nachgewlesen werden mussen.

*er
Was, nach den 9%. 7—30., für die Auesertigung der Begleitscheine I.

überhaupt vorgeschrieben ist, finrer auch auf die, in den oben erwähnten Fallen

(. 55. und 56.) vorkommende Zwischenausserrigung selcher Begleitscheine An-

wendung.
Da übrigens Fälle, in welchen eine The#lung der Ladung unterwegs noch-

wendig wird, nur selten und ausnahnsweise vorzukommen pflegen, das Bedursniß

dazu aber nicht bloß in der Nähe solcher Aemter, welche regelmäßig zur Beglell-

schein= Ereheilung besuge sind, sondern auch an anderen Orten eintreten kann, so
wird, als Auenahme von der allgemeinen Regel (K. 5.), gestattet, daß in der-
gleichen Fällen anch Haupt-Seeuerämter (5anprSalemer. im Innern) in Orten

ohne Niederlagsrecht Begleitschelne I. aussereigen durfen.

6. 58.

Waaren, welche mie Beglekeschein 1). abgesertigt sind, unkerliegen während

ihres Transports nur insoweit elner Komtrole, als auf dieselben die Worschriften

wegen, des Transports im Grenzbegirke und der Binnen-Komrole überhaupr An-

wendung finden. (Zu vergl. §. 67.)

5S. 59.

Ummteelbar nach dem Elneressen der mie Begleltschein I. abgesertigten Waa-

ren im Octe des Erledilgungsamces, müssen solche dem letztern zur weitern Abser-

eigung gestellt und demselben von dem Waarenführer sämmtliche, die Ladung be-

wessende Begleltscheine, nebst den dozu gehörigen Deklaragionen, Feachtbriefen,
Manifesten u. s. w., ausgebändige werden.

4) Allggemeine
immungen.

K.äter: wilcheauf B Pieilscheiein
II.at9T|ertigtsind

IV. Erledigung der

Be guasske-lleit=

scheinAenn- 7
keung v des

in-

Empfangs-Ne-
gister.
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Hat sich bel der Prufung der Papiere nichts zu erinnern gefunden, so

wird zur weltern Abfertigung, nach den unten folgenden Bestimmungen (98. 60.

seq.), geschritten.

Ist der in dem Begleitscheine vorgeschriebene Zeltraum zur Gestellung der

Waaren bei dem Erledigungsamte nicht innegehalten worden, sonst aber, nach der

pflcchtmäßigen Ueberzeugung des lehkern, kein Grund zum Werdachte eines ver-

suchten oder verübten Unterschleiss vorhanden, so kann in Fällen, wo eine erheb-

liche und unverschusdete Benachtheiligung der Interessen daraus hervorgehen wür-

de, wenn die Absertigung der Waaren bis zum Eingange der Enescheidung der,

dem Ausfertigungsamte vorgesehten Oberbehörde über die gesehlichen Folgen einer

solchen Fristäberschreitung ausgesebt bleiben müßte, die Abfertigung mit Vorbe-

halt dieser Enescheidung bewirke werden.

IS## glescher Arc ist zu verfahren, wenn ein Waaren-Transpert, ohne daß

die F. 48. vorgeschrlebene Meldung Statt gesunden hat, einem andern, als dem

im Begleitschelne genannten, jedoch zur Begleitschein- Erledlgung ebenfalls befug·
ten Amte zur Abfertigung gestelle wird und sich in Betreff der Waaren selbst

und auch sonst nichts zu erinnern sindek.

In beiden Fällen ist demnach dem, zuvor über die Gründe der Abweichung

von dem Inbalte des Begleitscheins protokollarisch zu vernehmenden Waarenfüh-

rer zu ereffnen, dah aus der, mic Vorbehalt weiterer Entscheidung, bewirkeen Ab-

lertigung für den Begleikschein=ExkrahenkennochkeinAnspruchfolge,ausden,
durch den Begleitschein ubernommenen Werpflichtungen enklassen zu werden; die

ausgenommenen Verhandlungen sind dem, an das Auofertigungeamr zu remict-

renden Begleiescheine beizufügen, und in dem Erledigungs-Akteste ist auf dieselben

und ihre Weranlassung zu verweisen, lebteres auch nur mie Vorbehale der Entz

schließung über die Folgen der Statt gesundenen Abweichung von der Begleit-

schein=Verpflschung auszufüllen.

. 60.

Die Revision der Ladung, zu welcher der Amts-Dirigene die Beamen er-

nennt, wird damie begonnen, daß die Revisions-Beamoen, durch sorgsältige äugere

Besschtigung und Verglelchung mit den Angaben in den Begleitscheinen oder an-

gestempelten Deklaratlonen, von dem unverletzten Zustande des angelegeen und in
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ben erwähnten Papleren beschrlebenen Verschlusses, ingleichen von der zweckmäßl-

gen Anlegung des letztern Ueberzeugung nehmen. Ergiebe sich Hierbel eine Ver-

lehung des Verschlusses oder sonstige Unelcheigkeit, so ist der Thakbestand festju-

stellen und das weltere Verfahren, nach Mahgabe der Zollordnung und des Zoll-

Strafgesehes, elnguleiten.

8. 61.

Sollen dle Waaren zur Verzollung kommen, so tritt dle spezielle Revision ) Bei Waaren, wel.
der Ladung ein.

Bei Waaren, welche zur Niederlage gelangen sollen, findet in der Regel,

ebenfalls bie spezielle Revision Seat#, und es dars dieselbe nur dann unterblelben,

wenn solches, nach dem berreffenden Niederlage-Reglemene, auf den Antrag des

Niederlegers und unter der Bedingung,

daßderselbe sich als Selbstschuldner für Gesäste, Gelstrase, Kosten und
andere gesetzliche Folgen verbürge, die den Deklaronten und den frübern

Begleitschein=Exrcrahenten kressen, Falls der Inhalt der uneröffnet zur
Niederlage gelangten Waaren-Kolli mit der Eingangs-Deklaratson und den

barauf gegründeten Begleitscheinen und Begleieschein= Auszügen künftig
mcht überemstimmend besunden werden sollee,

ausdräcklich gestocter ist und der Rlederleger von dieser, ihm zuskehenden Befug-

niß Gebrauch macht.

Mill der Waarenempfänger die mie Begleltscheln eingegangenen Waoren

unmlttelbar mit neuen Begleitscheinen weicrr senden, so kann auf seinen Antrag

die spezielle Revision dann unterblelben, wen? er sich in gleicher Art, wie vorste-

bend wegen der ohne spezlelle Revision zur Niederlage gelangenden Waaren vor·

geschrleben ist, verburgt.

S. 63.

chezur Verzollung
oder zur Niederla-

ge gelangen oder
unmittelbar mit

neuen Begleit=
scheinen weiter ge-

Jeder Waarenführer kann über die, von löm abgegebenen Beglerrscheine I., 3)Encheilung derBe--
und wwar nach #esnu Wahl, engveber über frden einzelnen Beglzitcein oder
über olle oder mebrere zusammen, eln amrrllches Behkenntniß verlangen, welches das

leitschein Atp-

rnee8,
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5. Begleitschein= Abgabe-Attest“

genamt wird. Dasselbe dient dem Begleltschein. Grtrahenten für delr Fafl, wenn
der erledigte Begleitschen nicht zur festgesetzten Zele an das Ausfertlgungsamt

zurückgelange seyn sollte (stehe §. 37.), zur Legleimackon bel dem letztern, daß

die Ladung dem Erledigungsamte elchtig gestelle worden und daher ein Anspruch

aus dem Begleltscheine an ihn vorerst niche zu machen (vergl. §. 39.), sondern

die Zurückkunft des Besleirscheius noch fernerweie zu erwarten sey-

 64.

Qel Erchellung der Begleleschen= Abgaber Arteste sind folgende Worschriften
tachten:zu beach

1) so lange sich das Erledlgungsame nicht von dem unverletzten Zustande des

Woarenorrschlasses oder, bei urwerschlosstuen Waaren, von deren Idemii-

tär übergeugt hac, büfen bergleichen Aurste unter keinen Umständen er-

theilt werden.

2) Hat sich dagegen bei der vorgenommenen Prüsung gegen den Werschluß
niches zu erinnern gesunden, so ist ferner und bovor ein Bealeitschoin-

Abgabe-Attestertheiltwerdenkann,der Waarenfuhrer zu befragen, ob
er dle Ausfertigung des Abgabn-Aloestes erst nach erfolgter Waaren-Ze.

vision oder schon vorher begebre.

3) Erklért der Waarenführer, die Revision der Waaren abwarten zu wollen,

so komme es weiter darauf an,

a, ob der Besund der Reoksion mic dem Inhalte des Begleuscheins

völllg übereinstmmt, dder

b. ob dieses nicht der Fall ist.

4) Im erstern Falle (Nr. 3. al) kann das Abgabe-Aftest unbedinge ertheilt

werden.

 Iu dem andern Falle (Nrr. 3. b.) daß#gen, so wie in den, im &amp;. 89.

gedachten Fällen, wo in Bekreff der GülligkelksselstoberbesErledlgungs-
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amts eine Abweichung von dem Inhasta des Begleitscheins in der Mitte

liege, ith dem Abgobe-Acteste die Bemerkung:

„eß hat sich Abweichung ergeben“

binzuzusügen.

6) Verlange der Waarenführer aber (Nr. 2.), daß ihm noch vor erfolgter

NReolsion das Abgabe-Aest ercheilt werde, so ist letzteres mit der Be-

merkung:

„die Revision ist noch nicht geschehen“

ausjuserrigen.

7) Wird hilernächst in Fällen, wo der erledigte Beglellschein über die festge-
setzee Frilt ausgeblleben ist (K. 37.), von dem Excrahenten besseiben ein

Begleirschein-Abgabe-Akkest produzire (#. 63.), so ist von elnem weltern

Anspruche gegen den Begleitschein-Extrabenten oder dessen Bürgen vorerlst

abzustehen, die bestellee Sicherhelt aber noch niche aufzugeben und die im

K. 38. vorgeschriebene Anzelge an die vorgesehte Dienstbehörde zu er-

statten.

4. 67.

Die Gestellung der, mit Begleltschein II. abgefertigten Waaren bei dem B. igung r
Amcte des Bestlmmungsortes wird, in der Regel, nicht und ausnahmsweise nur beitscheine1

insowelt ersordert, als dle Waaren amtlich verschlossen worden oder die Worschrif-

cen der Koncrole im Binnenlande auf dieselben anwendbar sind.

. 68.

Auf Verlangen des Waarensührers, können demselben zwar auch über ab.

gegebene Beglelescheine II. Abgabe= Auteste erehellt werden, es darf dleses jedoch
niche eher, als nach erfolgeer Elnzahlung (bezüglich Kredlilrung) und Verrechnung
des überwlesenen Zollbercags geschehen.

. 70.

Unmittelbar nach geschehener Vollzlehung des Erletigungs- rrestes oder, da- Ahess der
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fern die Erlebigung Anstand gefunden, der bemselben vorausgehenden Bescheini-
gungen In Bezug auf Begleitscheine I., inglsichen nach bewlrkter Bescheinigung

der Buchung und Zollerhebung auf Begleitscheinen II,, ersolge die Rücksendung

der Begleiescheine und begztehungsweise der denselben angestempele gewesenen Zoll-

Deklarationen an dasjenlge Amt, von welchem die Begleitscheine ausgeser#ige wor-

den sind.

Uebrigensist es ulcht zulässsg, in Fällen, wo von dem Waarenföhrer oder

von dem Empfänger der mie Begleitschein eingegangenen Waaren auf deren Wei-

tersenbung unter Begleitschein Kontrole bei dem Erledigungsamte angeteca-
gen werden sollte, die Abfertigung in der Art zu bewirken, daß der micgekom-

mene Begleitschein, unter Verlängerung der ursprünglichen Gülrigkelesfrist, auf

ein anderes Erledlgungsamt dirigire wird; vielmehr ist in solchen Fällen jederzeie

ein neuer Begleleschein zu ertheilen, der eingegangene dogegen, nach erfolgter vor-

schristsmäßiger Erledigung, ungesäumt an das Aussertigungsamt zurückzusenden.
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Muster I.

Cnical, dessen genaue Ueberein-
slimmung mit dem Duplicat
hierdurch bescheinigt wird.

(untaschust.)

Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Begleit (Wappen) schein I.

uber

ausländische Waaren, von welchen der Eingangszoll
nicht erhoben ist.

Ausfertigungs-Amt: Allenburg. Empfangs-Amt: Goths.

Die Handlung Jauseph Steinbergs We. und Sohn, wohnhaft zu Allenburg, mel-

dele heute dem unterzeichneten Ante an, die nachsiehend verzeichneten Waaren durch den

Tah#r#ssann Cashur Geroll!, wohnhaft zu Gressnil:, nach Goilen versenden zu wollen

(mid soll der Aucgang aus dem Zelloereinogebiete über das Zoll-Ame zu

erielgen.j

Laufende Nr.

25
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r und Arc und * saclcht it,

Der 4 s Gewich:,und Zadt

* der Ver- Rum- rr Waart Waar eer. *
 semplan- - - IWSIIZTM

packung. s mern. Jaach Anlei- Brut- nt shach Aalei Beutbacher Sltgel.
 . tung deset.. elto. ung bde.

7 Zolltarils. Zollkardié. guns.
2 K5#n##. Ess #

I. . v T. 6. 5. .0 II. 7.
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Die Handlung Joeeph Steinberg's We. und Sohn Übernimmt aus diesem, von ihr verlang-

ten Begleitscheine die Verpflichtung, die Waaren, auf welche derselbe lautet, in der darin angegebenen

Gattung und Menge mit gegenwärtigem Begleitschein bis zum zelhnten Joni d. J. bei dem Uaupt-

Hteuer-Amte zu Golha oder, im Falle einer, vor Erreichung des ebengenannten Orts, von dem Be-

gleitschein.Inhaber angemeldeten Veränderung der Richtung oder Bestimmung des Transports, bei dem
alsdann, mit Zustimmung der betreffenden Zoll= oder Sceuerdehörde gewählten Amte binnen der ander-

weit festgesecten Frift unverändert und mit unverlehtem Verschlusse zur Revisson zu stellen oder stellen

zu lassen; ingleichen für den Betrag des Eingangszolls von den gedachten Waaren oder, so weit deren

Gattung nicht durch spegielle Revisson enmittelt ist, für den Betrag des Eingangszolls nach dem höch-
sten Tarissatze, den 9s. 43. und 58. der Joll-Ordnung gemäß, zu haften.

Diese Verpflichtungen erlöschen nur dann, wenn durch dos, un Bogleitschrine ursprünglich oder,

auf den Antrag des Begleirschein,Inhabers, anderweit bestimmte Amt bescheinigt sein wird, daß jenen

Obliegenheiten völllg genügt sei.

Bemerkung wegengeleisteter Sicher- Atceptation -Erklarung des Begleit-heit chein-Extrahenten.

Flir die vorstehend qcsgegkbkantwfltchtungm WasübemchmmdiesenBegltstschesnundmu
e Sicherheit demselben die vorstehend angegebenen Verpslich-

1 rist des aaon en: tungen.
2 g Altanburg, den vierten Juni 1830.

1. Josebh Steinberg's We. und Sohn.

utttirender Vermerk über streiehn Segleicen –4 . Zout.—„achl Stüuck Bleie

isess — ——

Altenburg ben vierten Joni 1838.

Herzogl. Sächs. Haupt-Steuer-Amt.

(Siempel)
N. N.

Ol-Inparten. Ndusk. Ce###e:s#
Veulaale.
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Vermere

der Aemter, bei welchen von dem Inhaber dieses Begleitscheink vor Errei-

chung des bestimmten Erledigungsamts

) eine Unkerbrechung oder Verzögerung des Transpors# (Zoll-Ordnung 8. 46.) eder

b) eine veränderte Beslimmung der Waarenladung (3oll-Ordnung §. 48.) oder

a) die Nothwendigkeit einer Theilung derfelben (Zoll. Ordnung 8. 49.) oder
4) eine eingetretene Veriezung des Waarenwerschlusses (Zoll Ordnung K. 58.)

angemeldet werden möchte.
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Beispiele:
„ Der Fahrmann Gorold hal weßen Hrkrankung eines Plerdes vom achten J. M. bis hente

mit „einer Ladung hier verweilen wüssen; dies wird demselben aul seinen Antrag hier-

Wit bescheioigt.

Weimar, den zwölllen Juni 1838.

(Stempel.)
Grossherzogl. Steueramt.

Unterschrilt.

Da der Fulermann Gerold angezeigt hat, dals er die Anweisung erballen hLahe, seine

Uonze Ladung nach Naumburt an den Spedilcur Konrad Schwidt doselbst zu tronsbor-

liren, so sind die Waaren mit dicsem hegleitecheine bis zu der, in lelzterm Deotimm--

nlten Frist dem Königl. Iaupl-Steneramtein Naumburß zur Uevision zu siellen.

CGers, den sechsten Juni 1838.

5)

(Stempel.)
- Fürstl. Steucramt.

Unterschrik.

D. der Fulrmonn Cerold iun Aolirage des Begleitschein-Extrahenten oul Theilung der

Laduo# antetlralten hat, so ist dicser Begleiteüchein (asiche die lolgende Seile) erledigt

worden, und es werden über die einzelnen Theile der Ladung neue Beyleilscheine er-

—

2

Ersurt, den zehulen Juni 1838.

(Stempel.)

Königl. Tanpt-Steueramt.
uterachrift.

bie Kiete 5 Ne. 10., au welcher der Verschlufs verletzt worden, ist auf len Auiran## *—

des Uol#menn Gerold, nach vorgöntiler KRevivion, bier mit zwei Siegeln des unterzeich-

ne#l# Aumts suderweit verschlossen und die darüber auflfcuommene Verhaodlung deun etc.

Gerold behändigt word

Jeoo, den sechsten Juvi 1838.

(Stemnpel.)
Grossherzogl. Steueramt.

Untersebrilt.
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Erledigungs-Bescheinigungen.

1) Der Begleitschein ist abgegeben...

2) Derfelbe ist eingetragen

3) Revissonsbesund

a) in Betreffdes Verschlusses.

5) in Bezug auf Gattung und
Menge der Waaren.

4) Nachweis des Ausgangs über die

Grcnze.

am Oten Juni 1828; solches beschtinigt der zeitige Vorsleher des

Amts à

Obersteuer-Inspecter.

mBegleischein= Empfangs, Register, Blatt 8. No. 74.; dies be-
scheinigen

der Registerführer und

N. N.“

Hapnk-Conl#eleur. Hastast-Assistcal.

k3#rie im Degleitscheine angegeben und uuverletz.

Die Dd ieten C No. 30—34. mit dem obalte des Be-
bleitscheins übercinstimmend geluuden.

Die drei Kieten S No. 9-- 11. eind olne #pecielle Revision.

zur Niederlage eangenomomen worden, und Lat sich

der Nicderleger für die Follen eines, bei lönliiger

Hevision abweichenden Uclundles aul die vorge#schrie-

bene Weise verbürgt.

Die Nichtigkeit dieser Angaben bescheinigen

Harmh-Confrolcor. Haspanta-Aunahco#.

Dzu diesem Begleitschein gehörige Koll

l
1

mittags Uhr uncer unsem Augen
* die Grenze vausgn worden. «

zul die Begleitungsbeamten. "l

Hierauf bescheinigt das / Wih vorstehender Begleitschelndigtistandig erle
i den 12ten Juni 1838.

Maupt-Steuer- Amt.

(Stempel. )
obs-lispeln Its-sub costs-also
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m Ib.
Unical, bessen genaueUebereinstimmung m

dem Duplical Ghlur, bescheinigt it

Herzogehum Sachsen-Altenburg

Begleit (Wappen) schein I.

) auslandische Waaren von welchen der Ein-
gangszoll nicht erhoben ist.

„Empfangs,„Amt: Morienber..
att hu Lünobor., zweete *P7 demunterzeichucten Amte an, die nachstehend ver Manu en Wams durch sein eigenes 

lwobnha nach Prag vosstreen zu wollen urd ider Ausgang aus S VZollverein-I
gebiete .das Uaupt-Zoll, #m zu Marienber

epel

Ausfertigungs-Amt: bersalt.

kung des tung des

I
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a2) bii wil-
slattachabt Amte

Gmiternng.und

ZahlZeichen

tung destung des

l

übermimmt aus diesem von ihm ver.

derselbe lautek, in der darin t gee,
zum ackhtzeheten un id. J. bei

einer, vor Erreichung des cengenenen
 Richtung oder Besismmung des

Neu- oder urhhorde gewählten
susse Revision

Waa.

Ein.

von drm
bri

ven
für den

oder slellen zu
soweit deren

zu
n

der

dau,

Amtden jenen

Bemerkung wegen geleisteter Sicher- Acceptatiens Erklärung des Begleit-
D schein-Exrtrabenten.

alzie übernehme diesen Begleltschein und miraselben die vorstehend angegebenen Veflich=

hei
Fur die vorstehend kinircbenen e

ist durch Bürtzseholt Sichetheit kung tn.Untarschrift des * 6 Ialbersladt, ben 2. Juai 1841.

UF. W. Meilener X Comp #lrens Schnell.

Qutttirender Vermerk über HäreetSheiten— l** Cl. : 1 : — 

entrichtete Begleitschein= Es ist entrichtet w—2———
und Bleigebühren. »

Halbersladl, ben zweiten Juni 1830.

Königl. Preußisches Haupt- Zoll- Amt.(Sumpel,)
Ober n u. . c. . cer26
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Vermerfe

der Aemter, bei welchen von dem Inhaber dieses Begleitscheins vor Errei-

chung des bestimmten Erledigungsamts

#) eine Unterbrechung oder Verzögerung des Transports (Zoll Ordnung §. 46.) oder

b) eine veränderte Beslimmung der Waarenladung (Zoll Ordnung §. 48.) oder
e) die Nothwendigkeit einer Theilung derselben (Zoll-Ordnung §. 49.) oder

) eine eingetretene Verletzung des Waarenverschsusses (Zoll Ordnung 9. 58.)

angemeldet werden möchte.
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Erledigungs-Bescheinigungen.
1, Der Begleitschein ist abgegebem

2) Derselbe ist eingeraggen

3) Revissonsbefund
a) in Bereff des Verschlusses

1) in Bezug auf Gattung und
Menge der Waaren.

4) Nachwris des Ausgangs über
die Grenze.

sam 16# Junt 1830; solches bescheinigt der zeitige Vorsteher des
mt

N.

Oberzoll-Inspecior.

im Begleitschein, Empfangs-Register, Blatt 10. No. 121.; dies
- bescheinigen

der Registerführer und

Cuclesr.
wie im Behleitscheine angegeben und uoverletzt.

ro#ch Aozdhl, Zeichen nud Nummern der Kolli, mit den
lobelte des Begleitscheins übereinstimmend.

Dei dem Kolli# No. 73. und L. 25. iet dorch
ruttorerwiegung von der e . 7 mit

dem Begleilschein Ueberzengung genommen wordes.

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigen
9 N.

Cestroleur. Hauptemt.aistent.

Die zu dlesem Begleitschtin gehörigen eill Kolli
) sind, nach erfolgter Abnabme des Bleirerschlunses.
*-*sindvernchlossen hier eiogetroflen und nach erfolg-

ler Abuahme der Bleie

am (36 Juni 1830 Nachmitteße sier uhr unter unsern Augen
er die Grenze ausgeführt E1! 4 t-Zollamt die Be gatun abe-". Auelgeponten 1 hu 1B a#M En 6r

(Stempel) Unterschrihen —.

„ ir rauf bescheiniget bas uW eichnete Amr, 8 vorstehender Begleitscheinistaändig erlediget ist.
Alrsenben., den 14. Juui 1630.

RKön##t.
(Sleinpel.)

Ollr- Inspecter.

Küchsisckes Maupf-Zotf-Amt.

JN. .

Ists-h coeli-III.
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Unie

Die Movision übernehmen
N. und N.

Weitere Bemerkungen des Dirigenten zur
Brachtung bei der Rewvision.

Zum Muster Ib.
Abgegeben den #een Jucil 1830.

Diele Deklaration ist eingetragen
unter Nr.

des Deklarasions-Registers.

Deklaration
iie

Waaren

E.D Transportbescheinigung.
Gig zum Transport im Grensbezirke auf
dem geradesten Wege über die Orce
Wr'ehslenlt

Von der unten bemerkren Stunde an auf

drei S unden.

Auch gultig fur den Transport ausier dem

Grenzbezirke bis zu dem umstehrnd angege-

benenDestimmungsorte und zwar im gera-
desten Wege über die Orte: Cröniutzen,

Krophernslält, Clzendorl, Be — Cön-#nern, Ulalle, Schleuditz, Mei
Penig und Chemnitz, auf ms Tage,
von der Stunde des Austrites aus dem Grenz-

bezirke an gerechner, und mit der Verpflich-
tung, die gegenwärtige Deklararion mie der

Waare selbst an den Abladcorcen sogleich nach

der Ankunf der dasigen Seuerbehörde gur
UAnsicht zu stellen.

Ialberstadt, den Zi#n Juni 1836.

( 0 mittags 3 Uhr.

Konigl. n Iollumt.
Schmidl; Braun, hlexer,
Obrrinlpreter. Mindant. 2

6%

Ei u g a n g.

Jo Uneerschriebener, der Fuhrmann An-
dreas Schnell, melde dem Königlichen
Maupt-Zoll- Amte zu Halberstaclt innen ver-

grichvet auf einem mir 4 Pferden bespann ·
ten Wugen geladene Waaren an, und hafte

für die Wab beit und Wollständigkeie dieser,
meiner Angabe

Ich "4 jugleich zehn Stück Fracht.
briefe und die in der Spalie 9. näher alle-

girten Dokumeme Stück an der Zahl.

Ualbersladt, den 2#n Juni 1854..

Andrens Schnell.

Mit dem Duplieale genau übereinstimmend.

BDraun,auptzollamté=
NRendank. Verwalter.

Hierzu der angestempelte Begleilschein
No. 66. vom TD# Juoi 1938.
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1. Deklaration.

2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.

Nr. Namen BG.nennun Menge. Weitere Angabe uber
der nuns Anzahls Deren sdie Bestimmung der

Enwefinn Deren der und Marken nderwei Waarenundjdie be-
ger, nach aaren „Andawei- « »

JohaltWohmsaar rit und Brutto uer Maß. gehrte Abfertigungs
nach Anleitung , stab nachsweise unter Allegi-

der ort. der Num. JGewicht. nl,
Irecht- des #mm en — der nöthigen

briese. Zolltarifs.s Koll. n — Dokumente.

Ctr. %rn

. Meyer. Prag. Ungebleich- 5 Vollen. 71 . — zur Durchluhr
s Ciudlräh- 7% 1 über Moriennhert

4rE baum-- 7349 33 mit Begleilehein
wollenes 71%3% I. auf das Ilaub

3 755935 Zollamt doselbst.

(#. Roch. ilito. deagl. 6 Ballen.L. K. 24
259 21
26 9 20
27 9 20
26 9 26

29) 9122

Ueberhanpt Eilelsol 5-NN

Mit den Frachtbriclen —
a UCn

L11 pemtts. bu.
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II. Revisionsbefund. Hk. Expedition. zrrsh

11. 12. 11.4.15 16. 17. 18. 10. 20.21. 22.23. 24.
„ "m «» der Waaren

eaungl Gewicht 2 Gefällebetrag 4
geiun-erre * NMm.2 **

heen 4t sund nach der dee der- 13 Tarif=
derWaaren, . www-IS Richter-Ihm

pk,chAn-VMVWUIH- ask- SEcunzeliganen
cknwkkemmgdtd AMM Es gkkkspmsmchts

fl«4"«hs: Monats-kiff-
antto. Netto. #

Ral Ser Threr ab#EeilCjr. Psd. Eir. Vid. 4##ipt r. 1 i..r.

Jeer
neuen

ibl tze·
echucr

F aul#r
ciaen

nd Vierzig 155 21231 754 werin
Ceniner, Masoh ben.

ig Psuud

denpl.

——. H
Ceniner, 5uwr ### #Iru##r#nn#
zig Plund

Die-ichtigkeil dieser Ausmie-
leluntgen bescheioisev,Me r

Coui i 4

ernn w Die U —

*8 68
Linsregun in dea-t 2D. . 4 E#- uch d

n un, den den tia
n 1. Juni 1830. 103
| Brasn.
I Ists-II

114
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Anleitung zum Gebrauch.

· chMakmzumEtagengodaDukchgang beslimmtsind,ist solches dann auf dn
R zu kn en der ganze Trans *El die Deklaration laucet, die eine
die am! ung ba n ung, den einzeinen Possen nach,vealchikorn

ist, so ilst oiche)4..9. pausd bei jeder Position Fuusrbte
Der Deklarant muß in der Regel eigenhändig unterschrei

Gedruckte Mufler der Ocklaration konn jeder Dklarant den Königl. ## 5 so viel
er deren bedars, im Voraus erhafken. Es liegt dem Deklaranten ob, die Zussullung der S##t #en1. bis 9. darin zu besorgen. Die Deklaration muß, in deutscher Sprache vom Deklaro *

estellt und veurlich geschri uben, zweisach dem Zollamte r— und die Fuchmmiese Fyeele als
kiagen dazu p7224. müssenvollständig beigestn t werden

eht die Deklaration aus mehr, als einem ogen, dann. muß dieselbe Paganirt und gehesiet
t- vom nelteme, welches dieDeklaration empfängt, aber sofort der Faden mit dem H
sicgel angessegelt werde

5. 26. mit Frachtbriesen versehenen Güter werden für jeden Frachtbrief unter einerchbelerde Num-
ereingelragen, welche Nummer auf dem Frachtbriese zu bemerken ist. DieGegenstanderints

Kein Frachtbrieses sind in der Deklaration in derselben Reihenfolge anzuführen, wie sie in dem

achtbriese boreichnensind6. Die Angobe der in einem Kollo beffindischen Gegrnstände geschieht, wenn es nur ein einzelner Ge-

*—s ist, speciell n0 eineseinerBeschaffenhricoder, wenn cs mehrrre sind, nach den Posstionend o

Die Angabe des Brutiors von verpackten Waaren g-cchee (Ufüricbes Kollo besenders.
Besinden sich in einem Kollo Gegenstände, die zu verschiedenen Tarifpositionen gchörmn. somuß das Bruttogewicht des Kollo und das Nettogcwicht jeder rann besindlicher, zu einer befon,

dem Tarisposition gehönigen Sseinu angegeben werden. Sin# mehrere Koui derselben
Waaren von gleichem Gewichte vorhanden, so können sic, under Aumerkung dessen, #lemmen g

uaten werden. Waaren in nberacum Zustande werden, b. wiit es ihre Beschaffen
icht und der Stückzahl nach, liummartsch angege en

Die Quanttkslten s nd nach dem Zollgewichte und Maß anzugeben. ensich bei einer #ng
besinden, von welchen der Deklarant das asch kueneel Gewicht nicht an-

geben gl dann muß In 7 Spalte wenigstens das sremde Gewicht oder Maß, womach er

die Waaren übernommen angegeben werden.

Ist das ausländausnte" e Most zugleich — so machen denDellamtvas
nige rieß e Rechnungsselerbei Nkion auf JollgewichtundMaß nicht ESEé ist die Sache des b sichdienörhigem Notizen * Deklarakion bei Annahme der

Ladung zu verscha fou t47 EW *7 undkann d ioe Manttranon nicht verschrisesmäßig von
ihm übergeben werde, dann müssen die Waaren unter #st cht der Beamten abgeladenweren

und es erfolgt eine genaue Froifcdon dersclben. Mehre sonst zulässige Erleichkemmgenbeidekertigung fallen wrg und es muß jede nicht gehörig veklarirte Ladung der Absertigung varsiigen

nachstehen, woribe cine gehörige Dlllarnuien staktgefunden hat
. # der Spalte 9. ist, nach Auleitung der eingeiragenen. Hähe, alles dagjenige zu bemerken,

der * in seinem Inceresse brabechtet zu sehen wünscht.
Sun ganz freie Gegenstände in verpacktem 3#ane rer auemnheollfreieGegenstände Gonbsi,
tigen 1bei Sa sind, sozü diese in die Oekkoration wenlale mit ausgenommeAn d e der Thlire zu dem Expeditionäjimmer eines jeden Jollamts ißt ein nachdiesen — riften —x Berianenv. Mele zur Einsicht Ekanzehchn.
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Muster II.
— —

Lnieat, bessen genaue Uebereinslimmung mit
dem Duplicot h

C iedurdt bescheinigt wird.ift.Untirschrift.

Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.

Begleit (Varpen) schein II.
über

ausländische, zur Erhebung des Eingangszolls versendete Waaren.

Ausfertigungbamt: Cohorg.

wohnhast in

cditcur Friclrich Neumann, wohnhast zu Cobur,
Amte heute die nachstehend verzeichneten Waaren zur Versendung durch den

Crölentbal an den Kaufmann Georg Möllintger in Aenstedt, als:

Empfangsamt: Arnsladl.

meldete dem unterzeichucten

Fuhrmann Deter rast,

Der Kolli Nettogewicht,

rousende Benennung
Ar. der rch Ab-
 2 “ . durch nung ollbetrag.

* n r* Bruttestwicht.]Waaren, nach Anleitung Verwiegung e#r kens “%
» - diesen-arise ·k-i---u.x;ss,JI,-sz·

flilll
Id(-Ss-VI«

t. 2.!3. 4. ·'-- 6. 7. 8.
I

1. Line 1 1. Drei Cente. Scidene, mit Wolle u. Fönf und

Kisle. zwei Pfl.. Baumuwolle gemischtel acunzig
 cin balben

Plu+0p.. 472
 aumwollene WVeren.Kin Cent. *22

ner u.zwei

und zwen-

ziy Plund Cot
Eine, * 2. Drei Centr. Feine Lederwaaren. Derci Cent-

Kiale. krciu. vier- #ner u.snci 1
rig Psund. Plmddle 66 12#.

Summa. IFINN
l



185

Der Kolli Nettogewicht,

taufendt Benennung

Nr. der
ber Aobl und Aeichen burch

nin Art der und VBerwicgung
trmititit.

bei dem zu

in muß (unter Gesiellung der darin benannten Waaren) bis zum ein
mit der geslundeten Abgabensumme dem Sleuer- Amte in AntGehenäriger S2und dreissignten J

W ingchlndce Mi-

Bemerkung wegen geleisteter Sicherheit. ] Acceptations-Erklärung des Begleit-
Der geslundcte Eingangozoll ist turch, Bürfg Talchein-Ertrahemten.

schall sicher gesteltt khe und jellnt hier jingese, mehme deesen Begleischein un mit
huen werden, wenn der Begleitschrin bis zum sunf- demselb66 Luten Junzi 1. J. nicht eriedigt zuuckgekom. ciehben  vonichew angegebenen Verpslich-

men ist. 0 n ,. ..,·

Wirtschan wiren Goburg, den acht und zwanzigsten M##i 1030
lel JNeumenn. Friedrich Neumonn.

Quittirender Famar über sur geln Begleischein —.· w Leop-»-
entrichtete Begleitschein- Es ist entrichtet —————
und Bleigeb ühren. zusammen — Thl. 2 Sgr.—

Cohur##, den acht und. zwanzilsten Mai

Herzogl. Scchs. Haupt- Neuer-#mt.
(Stempel.) .

0Iikkilsssrchok liebst-L coolwlcad

Vorslebender Begleitschein ist n * Nummer Zwanzig des Begleitschein, Empfangs-Registers
eingetragen und sind die Gefälle

Enurtckerl und 1 741 EXIIIIII Sgr. und Serchr Pfcun.

umter Nummer Ein und Dreissit; des Zoll. Hederegisters hier gebucht worden.
Arnstaill, ben zehulen Juni 1833.

Fürstl. Schwarzburg'sches Steuer-Amt.
——i 7:

(Stempel.)
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Geset sammlung

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer AKinie.

Nr. 109. Verordnung, die Abschaffung des ortlkulirten Veröhrs bel den Crlwinaluntersuchungen

und die Aofhebung der Oberberufung in den durch §. 36. Nr. C. der prov. Obe#r= Ap-

pellations-Gerichts.Ordnung bezeichneten Fällen betr., vom 25. Jull 1840.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei und

Siebenzigste, Vüngerer Linie souveraine Fürsten Reuß, Gra-
fen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Cranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

Da das bei dem Keiminakverfahren unker der Bezeichnung der Speciallnqulsickon frä-

ber in Uebung gewesene artikulirte Verhör die Bedeucung, welche ihm nach der sonstigen

Einrichtung des Untersuchungeprozesses beigelegt worden is#t, schon längst verloren har, #0

verordnen Wir blerdurch, dah auf dasselbe beil den Uncersuchungegerscheen Unserer Lande,

selbst bel Unrersuchung solcher Verbrechen, welche mit Todesstrafe bedrohee sind, nüche weleer

erkannt werden und eine sogenannte Speclalinquisitlon uberbesonders abgefaßte Artikel nicht

mehr statt finden foll-

ielmehr ist auf den Grund der nach Maasgabe Unserer Verorènung vom 30.Dc.

tober 1832 und mit Beobachtung der dorc vorgeschrlebenen Formen geführten Untersuchung

das geeignete Straferkenneniß zu sällen und nur bel densenlgen Verbrechen, welche mit To-

Auögegeben den 12. October 1840. 28
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desstrafe bedrohe sind, nach beendigeer Justruceion der Sache, vor der Vorlegung der Acten

an den Desensor ein Schfußverbr mie dem Angeschuldigten anzustellen.

Der Rlcheer har hierzu dle wesentlichen Momemee der geführten Unkersuchung, welche

auf die Entscheldung des Kapicalverbrechens von Einflutz und„ ohne solche in directe Fra-

gen einzuklseiden, Unter gewissen Nuwmmern zusommenzustellen, diesen Auffatz zu den Acten

zu bringen, bei dem Schlußverhöre die ausgesebten Punkte dem Angeschuldigten ver zuhalten,

und es sind dessen Auslassungen darüber mit seinen eignen Worken niederzuschreiben.

Wenn nun hiernach Erkenntnisse ouf Specsalinquistrion eder auf arrikulieres Verhör

mit den nachfolgenden Proceduren, von denen allein, nach Maasgabe der bisherigen Crimi-

nalversassung und der Ceiminalprarle Unserer Lande, die Beskimmung §. 36. No. 6.

der provisorlschen Ober-Appellations-Gerlchesordnung zu versteben ist, niche weiter vorkommen

konnen, so wird bierducch guglelch in Krase autheneischer Interpretation festgesetzt, daß unter

dem Ausdrucke Specialinaulstelon, wie solcher in der erwähnten Gesetzesstelle vorkommt, das-

jenige Seadium des Criminalverfohrens, wo die Uncersuchung gegen ein bestinuntes Indioi-

duum scch richtet und wo dieses in Anktagestand versebt wird, nicht begriffen und gegen die

auf Elnleltung elner Untersuchung wider bestimmee Personen lautenden Versügungen das

NRechtsmictel der Oberappeslation niche zulässig seyn, vielmehr nur Berufung auf den Aus-

spruch Unserer Landesreglerung Plah greifen soll, deren hierunter gerrofsenen Anordnungen
lediglich nachzugeben ist. 6

Urkundlich babenWir gegenwärtige Verordnung böchsteigenbändig vollzogen, Unsere
Landesfürstlichen Insiegel beldrucken lassen und deren Publikocion durch die gemelnschafiliche

Gesetzlammlung befoblen.

Schloß Schlei#z und Schloh Sbersdorf, am 25. Juli 1840.

(L. &amp;.) Heinrich LAIT. (I. S.) Heinrich IXTIN.

J. L2. Fürst Reuß. J. L. Zurst Reuß.
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Xr. 110. Vtrordnung, die Erlauterung ded 8. 43. des Gesehes vom 30. October 1832 über den

Indicienbeweis betr. vom 26. Juli 1840.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester und Wir Heinrich der Zwei und

Siebzigste, der Jüngern Linie souveraine Fürsten Reuß,

Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Die im 4#sten Paragraphen des Gesetzes über den Indicienbeweis vom 30slen Octo-

ber 1832 enthaltene Bestimmung, nach welcher durch Anzeigungen überzeugende Gewiß-

beit enrstehen soll, wenn mehrere mit dem in Frage steßenden Verbrechen in bestimmen Zu-

sammenhange stehende glelchzeirige und eneweder mie vorausgebenden oder nachfolgenden In-

dicien verbundene Anzeigungen in der angeschuldigten Person zusammentressen, bat in der

Anwendung tbeils zu Zweiseln Veranlassung gegeben, theils für Erlangung des, dem Ge-

sete überhaupt unterliegenden Zwecks sich als ungureichend erwlesen. —

WirerläuterndessgevachtesqukagkapbendaherKraftgkgenmäkkfgekBei-ordnungsv-
bin, daß auf den Grund von Indieien kriminalrechrliche Gewißhele auch dann angenommen

werden kaun, wenn auch nicht gerade mehrere gleichzeitige Anzeigungen konkurriren, sondern

wenn nur elne Mehrzahl von Indicien verschledener Are auf diefelbe Tharsache

 u schllehen berecheigen und unker dieser Mebrzahl wenigstens eine gleichgelcige

sich befinder,

wobei es sich von selbst versteht, daß auch die übrigen, im §. 43. bes Gesehes ausgezählten

Bedingungen des Anzelgenbeweises überhaupt vorhanden seyn müssen.

Rach der gegenwärtigen Verordnung haben sich die Gerichte Unserer Lande vom Me-
mente der, durch die Gesehsammlung zu bewirkenden Publication an zu richten und haben
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Wir bieselbe eigenhändig vollzegen und Unsere Londesfärstlichen Insiegel beizubrücken be-

seblen.

Schloß Schlel] und Schloß Ebersdorf, den 26. Juli 1840.

(I. .) Heinrich xI#. (T. &amp;) Heinrich IXXII.

J. L. Fürst Reuß. J. L. Fürst Reuß.

Nr. 111. Bekanntmachung wegen einer mit der frrien Hanlestadt Bremen getroffenen Uebereinkunft

binsichtlich gegenseiliger Verkehrs-Erleichterungen.

Zwischen der Königlich Preußischen Regierung, für sich und in Wercretung der übri-

gen zu dem Zoll= und Handels- Vereine gehörigen Regierungen, und dem Staate der freien

Hansestadt Bremen ist in Bezlehung auf die dem Königl. Niederländischen Gouvernement

in dem Handelsvertrage vom 21. Januar v. J. Seicens des Zollvereins zugestandenen Ver-

günstigungen Hinsichtlich der Einfuhr von Lumpenzucker zum Versteden und von Rassinade,

ungleichen bes Bezuges von Wein, eine ähnliche Uebereinkunse, wie mit dem Senate der

freien Hansestadt Hamburg (Nr. 1. der dieejährigen Gesehsammlung) auch mit dem Se-

nate der seeien Hanseskadt Bremen mittelst eines uncer dem 4. d. M#s. Statt gebabten No-

benwechsels getrofsen worden Der wesenrliche Inhalt dieser vom 1. August d. J. ab und

für die Dauer der gedachten Vereinbarungen mie dem Königreiche der Niederlande und der

sceien und Hanfeskadt Hamburg in Krase getrerenen Uebereinkunft wird in Folgendem zur

Esfentlichen Kenmniß gebcacht-

1) Der Senak der frelen Stadt Bremen hat sich verbindlich gemacht:

a. für Güter, aus den zum Zollverein gehörigen Häsen der Oberweser verladen, die

Bremischen Keahn= und Wuppergebühren dergestale festzusezen, daß in keinem

Falle meht als 4 Groten p#o Cenner Drotto für die durch die Wupper brim
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Aus-undElnlaben,mitoderohne Benutzung von Krahn oder Wupper, regle-

mentsmaßig zu errichtenden Arbeilen zu zahlen sind;

nicht minder auch dasür zu sorsen, daß, wenn bel Ueberladungen gedachter

Guter von Bord zu Bord der Eigenehömer derselben es vorziehen sollte, Scare

eigner Arbeiter sich der Wupper zu bedlenen, die lethteren dafür nicht mehr als

die einfache Gebühr berechnen dürfen;

endlich außer besagter Krahn = und Wuppergebühren keine anderen Gesälle

für die Benuhung des Bollwerks beim Eln= und Ausladen einzuführen;

b) dle nachbenauneen, weserabwärts mie der Bestimmung zur Wiederausfuhr, nach

Bremen verschifften Arcikel:

NRoheisen, Glaswaaren, frisches und getrocknetes Obst, Mineralwasser, gemeine
Töpferwaare, Pfeisenerde und Pfeifen,

wenn sie mie dem Beweise ibres vereinsländischen Ursprungs behaseet sind, unfer

Beibehaltung des schon bestehenden zollfreien Eingangs, auch bei der Durchsuhr

und Wiederausfuhr mie keinerlei Zollabgaben zu beschweren;

Wogegen

2) von Seiten des Zoll= und Handelsvereins in Erwiederung der vorskebenden Zuge-

ständnisse, die Zusicherung ertheilt worden ist:

) den in das Gebiet dieses Veceins eingehenden Bremischen Lumpenzucker und die

Bremischen Rassinaden keinen böheren Eingangs-Abgaben, als von den gleichar-

tigen Niederländischen und Hamburgischen. Erzeugnissen zu emtrichten sind, zu un-

terwersen,, vielmehr die ersteren mie den beiden letzteren auf völlig sleichem Fuße

zu behandeln;

b) den Bremischen Weinhandel im Gebiete des Zoll= und Handelsvercins gleicher

Begünstigung mir den Niederländischen und Hamburgischen Weinhandel in der

Act geniesten zu lassen, daß, so longe die in den Staacen des Zollvereins zu

Gunsten des Großhandels mie Wein bestehende Rabatt. Bewilligung auf die Ein-

sangs-Abgaben von den unmitcelbar aus den Ländern der Erzeugung eingeführten
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Weinen noch fortdauern, ober aubere Begunstigungen dieser Art jenem Handel

etwa zugestanden werden mochten, diese Begunstigungen gleichmäßig auch auf die

aus Bremen bezogenen Weine angewendet werden sollen.

Gera, den 22. September 1840.

Fürstlich Reuß Plauil. gemeinschaftliche Landes-Regierung das.

r. Bretschneider.



Gesetzsammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jüngerer Linie.

Nr. 112., — das Mien in den Fürstlich Reutischen Landen jüngerer Linie betreffendm 18. December 1840.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrichder Zwei und
Siebzigste, der Jüngern Linie souveraine Fürsten Reuß,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich-

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c.

Zur Aussührung der unterm 30. July 1838 abgeschlossenen allgemeinen Münzkonven=

tlon der sämmellchen zum großen deutschen Zoll- und Hanbelsvereine zusammengetretenen

Scaaten verordnen Wir hierdurch, nach vernommenem Beiratbe Unserer getreuen Rilter-

und Landschaft, Folgendes:

Münzfuß und Münzsystem.

8. 1.

Voem 1. Januar 1841 tritt der zeither in Unseren Landen gesetzlich angenommen

gewesene Zwanzig Gulden-Fuß gänzlich außer Krafe.

Eben so werden von diesem Tage an die zeither üblich gewesenen Kurrentmünzfüße,

nach welchen der Speciestbaler chells zu 34 gr., theils zu 35 gr., theils endlich zu 36 gr.

berechnet und angenommen worden ist, außer Anwendung gesetz.

AUusgegeben den 28 December 1810. 29
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9. 2.

Es soll vielmehr von diesem Taze an der Vierzehnthalerfuß, wonach bei der Koirant·

ausmunzung in 14 Thalern eine feine Mark Silbers enthalten seyn muß, der gefetzlicht

und alleinige Munzfuß hiesiget Lande seyn.

 3

Der Thaler wird in dreißig Zwölspfennigstücke oder Groschen (Silbergreschen) und

der Groschen in zwälf Pfennige eingrtheilt.

E.4.

Die Ausmünzung in Kourant G. 2.) Hloibt beschränkt auf grobe Silbermünzen von
Zweithalerslücken, — als der dem 14 Thaler- und 244 Guldensuße in den Scaaten des

allgemelnen Münzvereins entsprechenden gemeinschaftlichen Hauptstlbermünze (Wereinsmunze)—
bis zu Einsechstelthalerstücken (Fünsgroschenstücken) einschlleßlich herab.

 5.

Für den Zweck der Ausglelchung bei klelneron Zahlungew, solglich als Scheidemüngr,

-ollen känstig

#aa In Silber: gange und balbe, und nach Befinden boppelte Zwlfpfennlgstucke (ganze

Neugroschen, halbe Neugroschen, doppelte Neugroschen);

b. in Kupfer: Drelpfennig unb Einpfennigstucke

gepragt werden.

§. 6.

Der Zoeck der Scheidemünze bleibe auch sernerhin auf kleinere Zoßlungen und auf

den Zweck der Ausgleichung beschränkr.

Es ist daher Niemand verbunden, eine Jahlung, welche den Wereh der kleinsten Kou-

rantmünze errelch#, In Scheibemünze, oder eine Zahlung, welche den. Werth eines halben

Silbergroschens erreicht, in Kupfermünze anzunehmen.

 7.

Bei Ausprägung der für Unsere- Lande in Umlauß zu sehenden Kourantmänzen wer-
den öberall dle Bessimmungen der obenerwähnten Müngkonvenklon fostgehalten werden.
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Bei Anspragung der Silberscheidemunje wird dle Mark fenen Silbers durchgebends

nach elnem Rennwerehe ven Sechszehn Thalern ausgebracht werden.

5. 8.

Im Wege besonderer Verordnung wird bestimme werden, ob und wie weit Münzen

von ausländischem Gepräge auf längere oder kürzere Jeir den inländlschen gleich gestellt, oder

für don Gebrauch im gemeinon Geldverkehre gänzsich unersagt sepn sollen, ingleichen nach
welchem Werthsverhältnisse den unter ersteren beiden Kategorleen nicht begriffenen, solslich

bis auf Weiteres Ju duldenden ausländischen Münzen die Anwendung im Geldverkehre,

jedoch ohne daß elne Zwangsverbindlichkeie zu deren Annahme bestehr, gestattet werden foll.

Cours der dälteren Landes- und Scheidemünge.

4. 9.

Dle nach Erscheinen dleses Gesebes in Umlauf blelbende oder nach ersolgeer Eluss-
sung von Neuem in Umlauf gesetzte Landesmünze er###e von dlesem Zeiipunkte an in ihrem

Nenswerehe auf den Rennwerth der neuen Scheidemünze, die Konvenclons-Viergroschen.
stäcke aber werden auf § Groschen, die Konventlons-Zweigreschenstücke dagegen auf 21

Groschen der neuen Landeswährung herabgesetzt.

Es sollen daher vom 1. Januar 1841. an dle Inländischen

Elnvlerundzwanzigstel-Thalerstücke (Groschen), als Eindrelhlgstel-Thalerstücke (Sll-
ergroschen).

Elnachtundvierzlstel.Thalerstücke (Sechspfennigstücke), als Einsechzigskel-Thalerstücke
(balbe Silbergroschen),

und die #l#ländischen

Vier= Drei- Zwei- und Ein-Pfemigllücke als eben so vlele Psfennige der neuen

Währung angenomoen#en und ausgegeben werden.

8. 10.

Keiner, als Zahlungsmttel anzuwendenden Munzsorte darf ein hoherer, und den inlän-

dischen sowle den diesen glelchgestellten G. 8.) sremden Münzsorten überhaupt keln anderer

dußerer Werth, alo welcher durch Geseb oder Verordnung ausdrücklich bestimme ist, beige-

legt und insbesondere darf keine Müngsorte des Wlerzehnthalersußes gegen eine andere der

a#mlichen Münzfußes mie Aufgeld ausgegeben oder angenommen werden.
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Zuwiberhandlungen hiergegen sind dergestalt ungultig, daß bei Annahme eines hoheren
Werthes das, pingesehen auf den geseblichen Cours, zu wenig Gezohlte nachgesordert und

bei Annahme eines geringern Werthes, wy diese unzulässig ist, das zuviel Gezohlte zurück-

gesordert werden kann.

 . 11.

Dlese Vorschrist (§. 10.) leidet jedoch auf den kaufmännischen Gelbverkehr, wo Geld

für Geld gesucht wird und mithin die eine Sorte, der andern gegenüber, die Elgenschaft el-

ner Waare annimme, keine Anwendung.

Abschaffung der zeitherigen Münz= und Rechnungsfüße.

5. 12.

Bei allen, vom Eintrlte ber neuen Mönzverfassung an einzugehenden, lm Inlande ge-

schlossenen und zu ersüllenden Rechtegeschäften und Verbindlichkeiten ist die Wierjehuhaler-

kourantwährung ulche nur zu präsumiren, sondern auch dergestalt zum Grunde zu legen, daß

bel Forderungen, welche auf Thaler, Groschen und Pfennsge lauten, selöst wenn eine andere

Währung bestimme wäre, von inländischen Gerichren dennoch lediglich zu dem Nominalberage

nach dem Landesmünzsuße verholsen werden foll.

8. 13.

Inobesondere bürfen kelne Geschäfte mehr nach dem Zwanzig Oulden·Fußeobernach
einem der zeither üblich gewesenen Kurrentsüße eingegangen werdeu. Sollte dieß gleichwohl
geschehen, so greift in dem einen wie in bdem anderen Fale dle Bestimmung des vorherge-

benden Paragraphen Platz.

z. 14.

Auf bloße Uebertragungen — Cesslonen — oder Erneuerung — Prolonzationen —

solcher Rechtsverbälenisse, welche zur Zeit des Eintrikes der neuen Münzversassung schon be-

steben, finden vorstehende Vorschriften G. 12. und 13.) kelne Anwendung, in sowelt ulche
elwa Geldsummen neu dabel bestimmt werden.

(. 15.

Diese Vorschriseen schlleßen niche aus, daß auf bestimmte Golb= oder Sllbermünzen
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ausdruckliche Stipulatlonen gultlg gerichtet werden konnen, in sowelt denselben der Umlauf

in den hiesigen Landen uberhaupt gestattet ist.

5. 16.

Die Buchsübrung aller Kaufleute, Fabrikanten und sonstigen Gewerbereibenden muß

nach der Landeswährung des Vierzehmhalersußes geschehen

Einfluß der Münzveränderung auf bestehende Rechtsverhältnisse.

+. 17.

Werbindlichkesten, welche vor Eineri#e der neuen Münzverfassung enestanden und in der

bisherigen Landeswährung nach dem Zwanzigguldenodersogenannten Konven#l-
onesuß#e, jedoch entweder in kelner bestimmten Sorte, oder in kelner gröbern als in

Einsechskelthalerstücken zu leisten wäcen, sind künftig nach dem Vierzehnehaler-Fuße
mit elnem Ausgelde von zwei und sieben Neuntel Prozent, also von zehn Hfennigen der

neuen Währung auf den Thaler zu erfüllen.

(. 18.

Ick eine Zahlung in groéberen Konventions-Münssorten als Einfechstel-
btbalerstücken zu leisten, so Hat die Werthsausgleichung mindestens nach dem im §. 47.

beltimmten Aglo- Saßbe S-tat zu finden. Wird. aber ein zur Werfallzele besteßender höhe-
rer Cours im kaufmännischen Geldverkehre (J. 11.) dargerhan, so soll bierbei der neueste

Cours an der Börse zu Leipzig entscheiden, dasern niche ein anderer Cours am Zahlungs.

orte selbst nachgewlesen wird.

In kelnem Falle soll sedoch die zu lesstende Aglo-Vergütung fünf Progem überslelgen.

5. 19.

Were sedoch im einen oder im andern Falle (66. 47. und 18.) eln anderes Werths-

verhälmihß ausdrücklich bedungen: so bewender es hlerbel in sowele, als ulche etwa eln wu-

cherllches und deshalb ungüliiges Geschäfe vorliegt.

5. 20.

So lange noch Munzsorten des Zwanzlgguldensußes als Konventlonsgeld Gultigkelt im
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Nonde bebalten (6. 8.), konnen dleselben auch als solches zur Zahlung von Verbindlichkei-

ten, die ursprunglich im Zwanzigguldenfuße kontrahirt gewesen sind, verwendet werden. Der

Empsänger ist solche zwar anzunehmen verpflichter, jedoch nicht gehalten, sich dabei gröbere

Kenvencions-Münssorten mic Ausgeld in Anrechnung bringen zu lassen.

5. 21.

Dle in anderen bestimmeen Münzsorten tipulieten Zahlungen sind in der bedungenen

Sorte zu erfüllen. Iim Falle diese nicht gewährt wird, kommen die Grundsätze über Schad-

loshaltung zur Anwendung.

.P

Forderungen, welche vor Einführung des Zwanzlisguldensußes inhieslgen Landen, allle
in Müngforten, die dermalen als ungangbar zu betrachten, komrahiré worden, sind zuvörderst

nach Maahgabe der innern Gehalts-Disferenz zwischen den betreffenden beiden Münzfüßen

auf den Werth von Konventlonsgeld und sodann, nach der Vorschrife im §S. 17., auf Kou-

ram Im Vierzehnehalersuße zu reduciren.

. 23.

Werbindllchkellen, welche vor dem 1. Januar 1841 in den blsber übllch gewesenen

Kurrentsüßen (Specles 34, 35, 36 gr.) enistanden sind, werden zunächst nach dem bisher

bestandenen Reductionssuße, 36:32, 35:32, 34:32 auf Konventionsgeld berechnet und fo.

dann ist dle welcere Reductlon auf den Vierzehntbalersuß nach der Vorschrift in §. 17. J3u

bewirken.

5. 24.

Groschen= und Psennitggahlungen stad ülche nur nach diesen Bestimmungen auf

den Wlerzehnthalerfuh zu reduciren, sondern gugleich auch in die neue Rechnungsweise, nach

Dreyßig Groschen auf den Thaler, mithin nach dem Verhälcniß 4:5 überzutragen.

LeWteres muß auch bel denjenigen Groschen= und Pfenulggahlungen geschehrn, welche
zwar im VWlerzehnthalersuße, jedoch mit der Rechnung nach vler und zwanzig Groschen auf

den Thaler, bereise normire siud.

(. 25.

Die bel allen diesen Umrechnungen (6. 17. bis 19., 22. 23. und 24.) mic und über
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einen halben Pfennig ausfaltendrn Bruchtheile sollen sür einen ganzen Pfennig, geringere
Bruchehelle aber gar niche gerechnet werden.,

 —

Mit den an ossentliche Kassen #u leistenden Zahlungen und zu enerichtenden Abgaben

soll es solgendergeskalt gehaicen werden:

2) die Grundsteurrn, die Gewerbe= Vermögens= und Klassensteuern, sowie überhaupt

alle, den Landessteuerkassen zu entrichtenden directen und Indirerten Abgaben, welche

K#ther in Konventionsgelde bezahlt worden sind, werden künfelg in der Vierzehn-

thalerwährung ohne Agio-Zuschlag abgesührr, wobei wegen der Groschen= und Pfen-

niglahlungen die §. 24. und 25. enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung #u

bringen sind;

P) die an dle städtischen Kämmerel= und anderen Kommunal= oder Stiscungskassen zu

entrichtenden Abgaben, welche zeilber in Kurreutgelde nach elnem oder dem andern

drr bisberigen Kurrentfäße bezable worden sind, werden künfeig nach ihrem bisher

rigenNomlnalbetrage in der Vierzehntbalerwährung abgesührt, ohne daß wegem des
abgeänderten Münzsußes elne Abrechnung Hlat greife;

ac olle auf privacrechelichen Tikeln brruhenden Leistungen an affentliche Kassen, mögen:
ste im Zwanzig Gulden Juhe oder nach elnem der bisher übllch gewesenen Kurrent.
süße enerscheet worden seyn, unterliegen der Umrechnung in den Vierzehnehalersuß,

nach Maasgabe der in den #. 17. folsg. und 23. ertheilcen Vorschrifeen.

5. 27

Daruber, wie es mit der Umwandlung der an Unsere landesherrlichen Domanlalkas-

len, ingleichen der von den Patrimonialgerichesunterkhanen an ihre Gutsherrschase zu bezab-

lenden festen. Grundabgaben an Erbzinsen, Laaßzinsen, Schoß, Beeihe und Klauensteuer und
wie sie sonst Namen haben mögen, gehalten werden soll, wird von den obersten Verwas-

mugsbehärden jedes elnzelnen Fürstenthumes besondere Verordnung erlassen werden.

5. 28.

Aeuthalben, wo in beskehenden Gesetzen oder Wererbnungen, mie Elnschluß der Orts-
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gesehe und anderer stalucorischer Bestimmungen, gewisse Geldsäge oder Summen bestimme

und ulche bereits im Mierzehnehalersuße normirt sind, kreten die nämlichen Nennwerthe im

Wierzehntbalersuße, ohne Agio- Berechnung, an deren Seelle.

Groschen und Pfennige bebalten zwar hier ihre Bedeurung als Vlerundzwanzigstel und

Zweihunderkachtundachtzigstel des Thalers im Vierzehnchalersuße; es sind dieselben aber, bel

der Anwendung, umzurechnen und nach Groschen und Pfenulgen der neuen Währung

auszudrücken.

. 20.

Für die in einzelnen Geseben und Verordnungen angedrohten Serasen, welche in den

mumehr ganz außer Anwendung crekenden Werthbestimmungen, von Meißnischen Gülden,
alten oder neuen Schocken ausgedrückt sind, creten künstig solgende, nach dem Vierzehn-

thalersuße berechnete Sähe an deren Seelle:

süc 4 Mfl. Ein Thaler,
. 1 Aßo. 25 Sgr.

. 1 Nßo. 27 Taler.

5. 30.

Alle solche Gelbsätze, welche als cormäßige Gebührnisse für elne Lelstung oder Mü-

bewaltung, oder als wirksiche Sachwerthe zu becrachten sind, sie mögen zeikher in Konven.
tkons, ober Iin Kurrentgelde bezahle worden seyn, werden künfeig in der Vlerzehnehalerwäh=

rung enrrichter.

Es bleibt jedoch deren etwa nsehlge anderweite Normsrung im Verordnungswege vor-

behalten.

In sowelt wegen der veränderten Rechnungswelse hler und da elne Abrundungder Oeldsatze,
oder eine (Modlsikarion gewisser darauf beruhender Gesebesvorschristen oder Elnrschtungen

nothwendig oder angemessen erschelnt, so ist soche durch besendere Verordnung zu treffen.

. 31.

Wegen anderwelter Regulirung der Besoldungen der landesherrlichen und Kommunal=

beamten, ingleichen der Kirchen= und Schuldiener, wird ebenfalls besondere Anordnung ge-

crassenwerden.
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5§. 32.

Alle von Scaas= und anderen #sfenclichen Behärden, ingleichen sür Kirchen, Schuten,

und andere Seiseungen zu legenden Rechnungen, sowic alle bei amesichen Verhandlungen vor-

kommenden Geldansäbe sind lediglich Vierzebnthalersuße aufzustellen.

Es fallen daher die Rechnungsweisen vach Gülden oder Alrschocken, ingleichen nach

Konvencionsgelde und nach den verschiedenen Kurrentsüßen vom 1. Jannar 1841 gänglich weg.

Münzpolizeiliche Bestimmungen.

g. 33.

Münzen, deren Umlauf in hiesigen Landen durch ausdrückliches Verbot, In Gemäsheit

des §. 8. untersagt ist, uncecliegen, wenn sie zur Zahlung im Inlande eingebracht oder an.

geschafft, oder als Zahlungemitrel wirklich auegegeben worden, der Konfiscarion zum Besten

des landesberrlichen Fiseusund sind von den Behörden an die oberste Finanzbehorde jeres

Fürstenehumes einzufenden.

G# 34.

Ueberdieß bar derjenige, welcher sich des Einbringens oder Ausgebens solcher verbote-

ner Mänzen schuldig macht, eben so wie dersenize, welcher solche in Zahlung annimmt, eine

dem boppelten Betrage des Nennwertbes der eingebrachten Münzen, bezüglich des Werrhes,

sür welchen sie ousgegeben und angenommen worden sind, gleichkommende Geldstrase zu er.

legen, welche in keinem Falle under Einem Thaler für jeden Konrraventionsfall berragen foll.

In Rücksällen ist diese Strase zu verdoppeln und nach vorausgegangener zweimaliger

Bestrafung noch durch Gefängniß bis zu ache Wochen zu schärfen.

 35.

Durchreisende, welche nicht zum Behuse eines Gewerbbeerlebes solche verbetene Münz-

sorcen auszugeben unkernehmen, sind mit diesen Rachtheilen zu verlchenen, dasern nicht die

Absiche einer Kontravention wider das ihnen bekaunte Verbor vorliegt.

8. 36.

Den vierfachen Betrag des bezogenen oder auch nur beabsichtigten Agio·Gewinneshat
30
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derjenige als Strafe zu erlegen, welcher der Worschrist in J. 10. dleses Gesetzes zuwider

eine Munzforte im gemeinen Verkehre nach einem hohsern, als dem durch Gesetz oder Wer-

ordnung bestimmten oder nachgelassenen Werthsverhältnisse ausgiebt, so wie derjenige, welcher

eine inländische oder dieser gleichgestellce fremde Münzsorte zu einem niedrigern, als dem

bestimmten Rennwerthe, annimme.

Die Wiederholung solcher Zuwiderhandlungen, nach vorausgegangener Bestrafung, zie-

bet das erstemal die Serase des achefachen und in jedem nachfolgenden Falle die Sccase

des sechzehnsachen Betrages nach sich.

Es versteßt sich, daß auf den im §. 11. ausgenommenen Fall auch diese Strafdre=

bungen keine Anwendung finden.

* 37.

WerseineStellung als Brod· Lohn-oder Fabrikherr gegen seine Diensthoten oder Ar-

beiter dazu benubzt, Lekere zu Annahme anderer Münssorten, als sie zu fordern besugt sind,

oder zur Annayme von Scheidemünze in größeren Beträgen, als zur Ausgleichung in Kon-

rant erforderlich, in Zahlung zu nöthigen, verfällt—nebenderetwanachF.36.verwirkten

Strafe — in eine Geldbuße von zwei Thalern.

Im Räcksalle ist dleselbe zu verdoppeln und bel wlederholten Rücksällen ble auf das

Vlerfache zu erhöhen, an dessen Stelle ouch nach Besinden verhältnihmößige Gefängnißstrase
verhänge werden kann-

. 38.

Konn dle Geldstrase gegen den Verureheilten ulche vollstreckt werden, so ist dieselbe (u

angemessene Gesängnihstrase zu verwandeln.

rl*dl 39.

Von ben eingehenden Gelbstrasen soll eln Drirrheil dem Denunclanten zufallen.

*

Die Sofbarkeic aller in dlesem Gesetze verborenen Handlungen verjähre mic dem Ab-

lause von drel Jahren.
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S. 41.

Die Untersuchung und Bestrafung der Uebertrekungen vorstehender Worschristen gehärt
durchgebends zur Kompetenz der Polizeibehörden.

Gewe jedoch eine der hier begeichneten Vergehungen in elne Rsehigung oder eine wu-

cherliche Handlung im Sinne des Stcafrechts, oder in eln anderes durch dieses verpontes

Verbrechen über: so leiden die Bestimmungen des letzteren darauf Anwendung und es eritt

sodann rücksichtlich der Untersuchung und Bestrafung die Kompetenz der Justizbehörden ein.

5. 42.

Gegenwortiges Geseb, welchem zur Erlcichterung der nothwendig werdenden Umrechnung

entsprechende Reductionstabellen beigesugt sind, trlit mit dem 1. Januar 1841. in Kraft

und es werden durch dasselbe alle demselben widersprechende allgemeine oder besondere Ge-

setze, Vorordnungen und Gewohnheiten aufgehoben.

Im Uebrigen versehen Wir Uns zu den Gewerbtreibenden in Unseren Landen, daß

sie die Aufhebung des zeitherlgen Kurrentfußes nicht zum Vorwande nehmen werden, um

die Preiße der Arbeit und der Waaren mißbräuchlich zu sleigern, erwarten vlelmehr, daß

dieselben nach dem wahren Verhälmisse des künfelgen schweren Münzfußes jene Preiße ber-

absehen werden.

Sollten Wir Uns mn dleler Erwarcung käuschen, sollie vielmehr eine willkübrliche

Sceigerung irgendwo wahrzunehmen seyn, so werden Wir kdinen Austand nehmen, derglei-

chen Mißbräuchen da, wo sie vorkommen und auf se lange, als es erforderlich ist, durch

polizeiliche Taxen oder durch Aufbebung bestebender Beschränkungen der sceien Konkurrenz,
sowie durch poligeiliche Serasen nachdrücklich zu begegnen.

Urkundlich haben Wir gegenwäreiges Geset elgenhändig vollzogen und mic Unseres
Landessürstlichen Justegeln bedrucken lassen.

Schloß Schleig und Schloß Sbersdorf, den 18. Dezember 1840.

(L. S.) Heinrich IAT. (L. S.) Heinrich IITTI,
J. L. Fürst Reuß. J. L. Füest Reuß.
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Nr. 113. BVerorbnung uber den Umlauf fremder Munzen in den Furstlich Reußischen Landen junge·

rer Linie, vom 18. December 1810.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei. und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei und

Siebzigste, Jüngerer Linie souveraine Fürsten Reuß, Gra-
fen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Cranichfeld,

Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

Die nach &amp;. 8. des Müngjgesebes vom Heutigen Tage vorbehaltene besondere Verord-

nung über die Zulassung und Valvation fremder Münzen in Unseren Landen, ertheilen

Wir blerdurch in Nachstehendem.

ð. 1.

Glelche Geltung mie den, unker Unserem Stempel Im Vierzehnthalersuße ausgepräg-

rten Kourancmünzen erhalcen

4) die ebenfalls zu Vlerzehn Thalern auf dle seine Mark ausgebrachten Kourantmün-

zen sämmelicher Verelnsstaaten, welche der zu Dresden unterm 30. Juli 1838. ge-

schlossenen allgemeinen Munzkonvention beigetreten sind, von den Zweithalerstucken
elnschllehlich berab;

2) dle auf den Werch von Kourantgeld im Vierzehnthalersuße herabgesehten Königlich

Sichsischen Konventions-Einsechstelehalerstücke.

Diese Münzen find bel den öffenellchen Kassen sowohl, als lm Privarwerkehre unwei-

gerlich zu ihrem vollen, dern der inländischen Kourangmünze gleichen Aennwerthe anzunebmen.

Ausgeschlossen sind jedoch hlervon die vor dem Jahre 1833. geprägten Kurfürstlich

Hessischen Eindrittel- und Einsechskelchalerstücke.

8. 2.

Bei Zahlungen nach der Währung des 244 Gulden-Fußes soflen die im +. 1. genann-

ten, Unserem Kourante gleichgestelten Münzen von ausländischem Gepräge —gleich den
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inländischen Kourantmänzen des Wierzehnthalersußes — nach bem Verhättulsse von vier

Thalern zu sieben Gulren, mithin:

das Zwesthalerstück zu 3 Gulden 30 Kreuzern

das Thalerstück zu 1 „ 45 ·

das halbe Thalerstuck zu — 9

das Eindrittel-Thalerstück u —. 35 s

dasEinsechstrlsTpaleksiücksu—- -

ausgegebenundqIIgeuomaIchweedeIt-

5.3.«

AtsßckdkmbltibtcnAnsehunngaqchgenqnnkengrobknSicbekmänjtavonäuslåndb
schem Gepräge die Anwendung im inländischen Verkehre gestattet, jedoch ohne daß gesehlich
eine Zwangsverbindllchkeit zu deren Annahme — im Privatverlehre wie bei den offentlichen

Kassen — besteht und ohne daß dieselben zu einem böperen, als dem nachstehend für eine

jede bestimmten, regelmähig eintretenden Werthe im Wierzehmthalersfuße, mit der Eineheilung

bes Thalers in drrißig Groschen (Silbergroschen.) und im 241 Guldenfuße bel Zahlungen

ausgegeben werden dürfen.

Nach lbrem Nennwerihe im Wierzehnehalerfuße oder zu dem im §. 2. ongegebenen

Werte im 244 Guldenfuße dürsen nämlich ausgegeben und angenommen werden:

4) dle im Wierjehnthalersuße, mic Angabe der ausder seinen Mark ausgebrachten Stäckzahl
geprägeen Konrantmünzen solcher Seaaten, welche der Münzkonventlen vom 30. Juli

1838. nicht beigerreten sind, vomm Tholerstücke bis zum Einsechstel-Tholerstücke ein-

schließlich herab; sowie

2) die im Zwanzigguldensuße, ebensalls mie Angabe der aus der feinen Mark ausge-

brachten Seückjahl, geprägten Eindrictel und Elnsechstel-Thalerstücke der zu dem

Mäönzereine nicht gebörigen Staaten-

. 4

In den landesherrlichen Kassen werden bei Bezahlung von Abgaben und Gefallen, die

nach dem Konventions Zwonzigguldensusse geprägten Speciesthaler, Gulden, Zwanzig= oder

Zebn-Krenzerstücke und Kursürsttich oder Königlich Sächpischen Sindrirtel-Thalerstücke, nicht
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miuder auch sur jetzt noch die Koniglich und Kurfürstlich Sächsischen Einzwöstelthalerstücke,

nach dem Verhaltnisse von 100 Thaler Konv. gleich 1023 Thaler im 14-Thalersiße, wo-

nach je

Sechs und dreißig Thaler lu den genanuten Konventions· Munzsorten

fur je.

Sieben und drelßig Thaler im Vierzehnthalerfuße

gerechnet werden, sich auch je Drel Thaler Konvemionsgeld mie Drei Thalern Zwes und

einem halben Neugroschen der neuen Landeswährung genau abgleichen, angenommen und nach

demselben Werthsverhältnisse wieder ausgegeben werden.

Bei der Bezahlung solcher Beträge in Konvencionsgeld, welche auf weniger als Drel

Thaler Konv. sich belaufen, oder zwischen Dres zu Drei Thalern Konv. inne liegen, solleu
die Bruchpfennige, die sich bel genauer Berechnung nach dem Werthsverhälenisse von 36

Thaler Konv. zu 37 Thaler im 14.Thalersuße ergeben, ganz unbeachtet bleiben und weg-

gelaslen werden.

Im eingelnen Stücke ist

eln Konvemtions-Specieschaler fur 493 Pf. oder 1 Thlr. 11 Sge. 1 Pf.
- - * Gurlden 246 * " 20. *m

4 balber Gulden 123 10 I i7—i ---- -3.
- ·s43qunjlgkketqekstück-82s---6.10«

- - szjehstkkeusekstuck-4I---- 3.5,

---stolfkelthqlkkflucf-30 -«.9,6«
der neuen benbes ahruis

zu geben und zu nehmen.

4. 5.

Fur den gemeinen Verkehr ist der Gebrauch der genannten Sorcen des Konventions-

Zwanzigguldenfußes (F. 4.) als Jahlungemlrtel gestarkec.

Dabei dürsen sie jedoch weder zu einem nledrigern Werthe, als beneinzelen Stücken für

den Gebrauch bel den landesbercrlichen Kassen beigelege ist (G. 4.), noch zu einem böberen,

als nach dem Wertyoverhälmisse von 36 Thaler Konv. glelch 37 Thaler im Vierzehnchaler=
suße auskommt, gegeben und genommen werden.
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1 6.

Als Münzsorten des 244 Guldenfußes dürsen sowoßl nach dlesem, als nach dem Vler-
zehnthalersuße zu dem beigesecten Werehe, jedoch gleichsalls mie Wegfal“! der bel einzelnen

Münzstücken oder bel deren Zusammensetung sich ergebenden Pfennis-Bräche, ausgegeben
und angenommen werden:

1) Ganze Kronenehaler zu 2 Fl. 42 *.

1 Thlr. 16 Gr. 33 Pf., im einen Sütücke: 41 Thlr. 16- Gr. 3 Pf.

2) Ganze Guldenstäcke der Wereinsstaaten zu 1 Fl.
oder:

— 47 Gr. 11 Pf., im einzeinen Seücke: — 17 Gr. 1 Pf.

3) Halbe Guldenstäcke derselben Staaten zu 30 Er.
oder:

— 8 Gr. 67 Pf., ün einzelnen Stücke: 8 Gr. 6. Pf-

4) Kopsstücke zu 24 Ee:

oder#:

— 6 Gr. 103 M., Im einzeluen Stücke: — 6 Gr. 10 Pf.

5) Halbe Kopsstücks zu 12 Kr.
ober:

— 3 Gr. 57 Pf., im einzelnen Stücke: 3 Gr. 5 Pf-

+. 7.

Als Schelbemünse dürsen nachfolgende kleinere Sllbermünzen von ausländischem Ge.

präge zur Ausgleichung im inländlschen Verkehre, jedoch ebenfalls ohne Zwangsverbindlich-
keit zur Annahme, gebraucht werden:

1) die von den angreuzenden Verelnsstaaten, nach der Eineheilung des Thalers in Drei-

ßig Groschen und in Cemäsheic der besonderen protokollarlschen Ueberelnkunfe zwis

schen den norddeutschen Staacen vom 30. Juli 1838, zu sochszehn Thalern auf die

seine Mark ausgeprägeem ganzen und halben Groschen (Silbergroschen), dürfen in

Unserer Landeswährung nach ihrem Neunwerthe, oder im 244-Guldensuße — wie#e

dle miländssche Sllber-Scheldemünze —
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die ganzen Groschen zu 3 Kr. 2 Pf.

die halben Groschen zu 1 Kr. 3 Pf.

ausgegeben und angenommen werden.

2) Die von ongrengenden Verelnsstaaten, in Gemäsbeic der unker dem 25. August 1837

zu München geschlossenen Münz-Konvencion der söddeurschen Seaalen, zu 27 Gulden

auf die seine Mark ausgeprägeen Sechs= und Dreikreuzerstücke dürsen bel der an

den Grenzen dieser Verelnsskaaten lm Verkehre Stam findenden Gulden= und Kreu-

zer Rechnung nach ihrem Nennwerthe ausgegeben und angenommen werden.

3) Die noch dem Zwanzigguldenfusse mit Angabe der Stückjahl nach der seinen Mark

unter fremdem Stempel gepragten Einzwolftelihalerstucke — mit Ausnahme der Kur-

furstlich und Koniglich Sachsischen Zwölstel, wegen deren die Bestimmung 6. 1.

und 5. gilt — dürsen zu 2 Gr. 6 Mf. der neuen Landeswöhrung — zu 8 Fr.

3 Pf. im 241.Guldensuße angenommen und ausgegeben werden.

 ’

Dee Grbrauch fremder Kupferscheidemünze—sowie der Einkreuzerstücke in Silber —bleibt,

aur bei dem eigentlichen Grenzwerkehre in soweit gedulder, daß in den unmiktelbaren Grenz-

orten solche Münzen des angrenzenden Wereinsstoares zu ihrem in Pfennigen und bezüglich

Krenzern ausgedrückeen Neunwerihe in Zahlung angewendet werden dürfen-

 . 9F.

Jr Ansehung der Golbmänzen — ohne Unverschied zwischen vereinsländischen oder

außervereinsländischen — blelbr es vorerst noch der freien Uebereinkunft überlassen, ob und

zu welchem Werthe dieselben im inländischen Verkehre ausgegeben und angenommen werden

mogen.

Jedoch bewendet es bei den bestehenden gesetlichen Verboten wegen Ausgabe nicht voll-

wichtiger Golbmunzen.

8. 10.

Die Ausgabe und Annahme aller ubrigen Munzen von auslandischem Geprage,welche
unter den, in dieser Verordnung den inlandischen gleichgestellten oder doch geduldeten fremden
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Munjsorten nicht begrifsen sind, ist verboten und ziehet dle in dem Munzgesetze vom heutl-

gen Tage 9. 33. folgg. angedrehren Serasen nach sich.

Urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung, wesche vom 1. Jannar 1841

in das Leben treten soll, böchstelgenhändig vollsogen und Unsere landessürstlichen Insiegel

beidrucken lassen.

So geschehen Schloß Schlelz und Schloß Ebersdorf, am 18. December 1840.

(T. S.) Heinrich TLI7). (L. S.) Heinrich LXXII.

J. L. Fürst Reuß. J. L. Füest Reuß.

NFr. 114. iarntchtn, 5#„e der Tarasäte von eingehendem Lumpenzucker bekressend,m 9. December

—ni im Faunpnn mie den Reglerungen der übrigen Staaten des deueschen

Joll- und Handels-ereins bestimme worden ist, daß die im Werelnsjelltarif für die Jahre

1840. — 1842. unter Posieion 25. Ul. X. No. 3. enkhalcenen Tarasätze bei dem sür

imländische Rassinerien in Fässern eingehenden Lumpenjucker, unter gleichzeiriger Zushebung

des Unterschiedes zwischen Fässern von hartem und ven weichem Holze, In selgender

Maaße als

für Fier uneer 15. Zen##ner Bruttegewicht, auf 10. Psunde vom Zeulner

Brutto und

sur Fassr von 15. Zentner Bruttogewicht und daruber auf 7. Pfunde vom

Zentner Brutto

vom 1. Januar 1841. ab herabgesetct, auch die hiernach vereinbarten gerlngeren Tarasatze

von dem vorgedachten Zeitpunkte ab auch auf denjenigen LumpenzuckerinAnwendungge-

bracht werden sollen, welcher schon srüher zu Pockbofs-Niederlagen eder Privat-Lägern ge-

langt ist, aber erst im Jahre 1841 zur Versiedung lund resp. Verzollung angemeldet

wird; so wird solches Hlermie, gemäß der Bestimmung im K. 13. des Zollgesetzes vom 1.

Mai 1838, unter dem glelchzeielgen western Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
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daß die Verzollung senes schon vorräthigen Juckers erst bel wirklich eintrekender Verstedung

destelben für zulässig erachtet werden kann und dah übrigens es sich von selblt verskebt, daß

durch die Ermäßigung der in Rede stebenden Tarasähe in der Belsugniß der Zollverwaltung,

die Neecto-Verwiegung starefinden zu lassen, niches geändert wird und von dieser Befugniß

auch bei dem Lumpenzucker zum Versieden Gebrauch iu machen ist, insofern sich der Re-

buktion des Tarasaßes ungeachlet erhebliche Mißverhältnisse zwischen der wirklichen und der

karismäßlgen Tara noch ferner ergeben sollten.

Gera, den 9. December 1840.

Fürstl. Reuß Plauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung.
 . Bretschneider.

vdl. v. Eychelberg.
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Gesetß sammlung
für die

Fürstlich Reußischen Lande jungerer Linie.

No 67.

Nr. 115. Bekanntmachung, einen Beschlug der hohen Deutschen Bundesversammlung wegen U9
Kellung von Mißbräuchen unter den Hondwerksgesellen, vom 20. Jonuar 1841. berr.

Nochstebender, in der 27. vorjährigen Sitzung ber hohen deueschen Bundesversamm.

lung gesaßeer Beschluß

wegen Abstellung von Mißbräuchen unker den Handwerksgesellen,

wird andurch auf böchsten Befehl Durchlauchtigster Landesberr schaften zur ge-
börigen Besolgung und Nachachtung sfsenelich bekannt gemacht:

Sammtliche Regierungen vereinigen sich, ubereinstimmende Maaßregeln binscchtlich der-
jenlgen Handwerksgesellen zu treffen, welche durch Theilnahme an unerlaubten Gesellen-

verbludungen, Gesellengerlchten, Verrufserklärungen und dergleichen Mißbräuchen ge-

gen die Landesgesetze sich vergangen baben, und zwar sollen

1) den Handwerkcegesellen, welche in einem Bundesstaate, dem sie nicht durch Hel.
math angehören, derlei Vergeben zu Schulden kemmen lassen, nach deren Uncer-

suchung und Bestrafung ihre Wawerbücher oder Reisepäsle abgenommen, In den.
selben die begangene und Henau zu behelchnende Ueberrrecung der Gesehe nebst der
verhängten Strase bemerke und dlese Wanderbücher oder Relsepässe on die Be-

börde der Heimarh der betressenden Gesellen gesendet werden.

2) Solche Handwerksgesellen sollen nach überstandener Strase mie gebundener Rel-
seroute in den Staat, woselbst sse ihre Helmalh haben, gewiesen und dort unter

geelgnecer Aufsicht gebalten, sonach in kelnem andern Bundesstaate zur Arbeie

zugelassen werden. Assvahmen von dleser Bestimmung werden zur w Statt
Auszegeben den 1. März1
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finden, wern die Regierung der Helmatb eines folchen Handwerkcesellen sich

durch dauerndes Wohlverhalten desselben zur Ertbeilung elnes neuen Wanderbuchs.

oder Reisepasses nach andern Bundesstaaken veranlaße finden sollte.

3) Die Regierungen behalten sich vor, Verzeichnisse der wegen jener Vergehen ab.

gestrasten und in die Helmath zurückgewiesenen, sowie der ausnahmswelse zur

Wanderung wieder zugelassenen Handwerkögesellen sich gegenseitig mitzuthellen.

4) Jedem Handwerksgesellen sind beim Antricte seiner Wanderschaft die vorsteben-
den Bestimmungen vor Aushändigung seines Wanderbuchs oder Reisepasses, aus-

drücklich lebanne zu machen und daß dieses geschehen, in der Reiseurkunde amt-

lich zu bemerken.

5) Die Bekannemachung des gegenwärtigen Beschlusses soll in allen Bundesskaoten

im landesversassungsmäßigen Wege gescheben, und binnen zwei Monaten hiervon

bel der Bundesversammlung die Anzeige gemacht werden.

Ger, den 20. Jannar 1841.

Fürstl. Reuß Plauil. gemeinschaftl. Landes-Regierung.
D. iBretschneider.

vdt. Dinger.

Ne. 116. Gestubeorbnung fur die Finsllich Reuß Plauischen Lande jungerer Linie, vom 23. Ja-
nuar 18.

Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Zwei und Sech-

zigste, Stammes Aeltester, und Wir Heinrich der Zwei und
Stebzigste, der Jungern Linie souveraine Fursten Reuß,
Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannich=

feld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. #.

Da dle in Unser en Landen zeliher bestondenen Gesindeordnungen von den Jahren

1652 und 1719 den Verhälrnissen der jehigen Zeic so wenig wehr entsprechen, daß sie nur
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schwer auf bleselben angewender werden können, glelchwoßl aber das Bedürf#h erschöpfender

Bestimmungen über dle rechtlichen Bejiehungen der Dienstherrschasten und Dienstboten fo-

wohl im Allgemeinen als in ihrem Verhältnisse gegen einander, nach der Erfahrung unver-

kennbar hervorgekreten ist, f baben Wir Unserer Landesregierung dle Bearbeltung einer

amfossenden Gestndrordnung nach den in Nachbarstaaken bestehenden Mustern aufgetragen.

Nachdem Wir nun das Uns vorgelegte Geseh genehmige und das Gutachten Un-

sere' getreuen Rliter= und Landschaft darüber vernommen haben, so ereheilen Wir dem-

selben andurch Unsere Landesherrliche Soncelon und befehlen Hhierdurch, daß der nachste.

bend abgedruckten Gesindeordnung, welche durch dle allgemeine Gesesammlung zu publicl=
ren ist, vom Tage lbres Erschelnens an allgemein nachgegangen werden foll.

urkundlich haben Wir die gegenwärtige Verordnung elgenhändig vollzogen und Un-

sere Landeesürstlichen Instegel vorzudrucken besoblen-

Schloß Schlelz und Schloß Ebersdorf,, den 23. Jannar 1841.

(I. S.) Heinrich LIII. (I. .) Heinrich IXI7N1.

J. L. Färst Reuß. J. L. Fürst Reuß.
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Gesinde-Ordnung
für die

Fürstlich Reußischen Lande Jüngerer Linie.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Das VerhälensßderDieustherrschofe und des Gestndes gegen elnander gründer sich auf

den Dienlkoerteag, alsdiejenige Uebereinkunft, nach welcher der eine Theil sich zur Lelstung

gewisser häussscher oder wirbbschafelicher erlaubter Dienste auf elnen bestimmen Zeltraum,
der andere dagegen zu einer dasüc zu gebenden bestimmten Belohnung, in Geld oder Na-

luralien oder in beiden zuglelch beltehend, verpflichter.

g. 2.

Das gegenwartige Geseh beziehet sich auf:

) das landwicethschaftliche Gesinde belderlei Geschlechts, welches zu den tagllchen Ver-
richtungen bei dem Ackerbau und der Viehzucht und der ubrigen, in einer Oekono-

mie vorfallenden Handarbeiten gebraucht wird, namentlich Verwalter, Wolgte, Schirt-
meister, Knechte, Ochsen - und Pferdejungen, Ausgeberlnnen, Kasemutter, Magde,

Gansemadchen und dergleichen,

auf

2) das sowohl in den Stabten, als auf dem Lande zu bäuslichen Arbelcen zu gebrau-

chende Gesinde beiberlei Geschlechts, als Livrée- und andere Hausbedlenten, worunter

auch Jäger, welche kein Revler haben und als Bedlente gebraucht werden, gehorig
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sind, Kellner und Marqueurs in Gasthéusern und Schenkwlrchschascen, Dleustgärt=

ner, wenn sie kelnen Pacht haben, sondeen in Lohn stehen, Kurscher, Relrknechte, Schä-
ser und Schaafknechte, und von weiblichen Hersonen Kammerjungsern, Stubenméd.

chen, Köchinnen, Kinderfrauen, Ammen, Haus- Küchen= und Kindermägde.

Auch sollen

Aufwärker und Aufwärcerinnen zu dem Gesinde gezäblt und deren Verhälenisse

nach dem gegenwärtigen Gesetze beurtheilt werden, n soweit re der Ratur der Sache

und der elgenthümlichen Beschoffenhelt der Verhälenlsse nach auf sie paßt.

Auf Landesherrliche LiorEediener findet es dagegen keine Anwendung.

Von der Willkuhr der Dlenstherrschaften soll es abhangen, ob sie lhre Verwalter

und ihre Wirthschafterinnen von den auf Disziplinarverhalinisse Bezug nehmenden

Bektimmungen des gegenwärcigen Gesezes ausnehmen wollen.

g. 3.

DasGesetz findet blernachst kelne Anwenbung auf solche Personen, deren Dlenstlelstungen
wederinhäuslichen, „, sondern deren Beruf eine wis-

senschaftliche oder sonstige bobere Bildung erfordert, alsPrivatsekretalrs, Hauslehrer, Gou-
vernanten, Handlungsbiener, gelernte Kunstgartner, welche ausschließend zum Betriebe der

boberen Kunstgartnerei angenommen werden, Schreiber, wenn sich Lehtere nicht zugleich zu

hauslichen Dienstleistungen verpflichtet haben.

Eben so wenlg sind solche Personen zu bem Gesinde zu rechnen, welche sich nicht zu

ununterbrochenen Dienstleistungen verpflichtet haben, als Lohnbedienten, Fabrikarbeiter, Tag
arbeiter, Handwerksgesellen und Lehrlinge.

. 4.

Jede selbsistandige, dispositlonsfahlge Person kann sich Gesinde miethen, in sofern nich
von Seiten der Polizeibehorde ein gegrundetes Bedenken babel gesunden wird.

Wenn die Polizeibehorde ein solches Bedenken geltend machen will, so hat sie die
Srunde ausfuhrlich anzugeben.

g. 5.

In ehellchen Werhälseussse komme es dem Manne zu, das näehige Gesinde zum Ge-

brauche der Famlle und des Hausstandes zu mlethen.



240

Weibliche Dlenstboten kann die Frau, ohne baß es der ausdrucklichen Cinwilligung

des Ehemannes bedarf, annehmen, jedoch ist dleser, wenn ihm das gemierhete Eesinde nicht

anständig ist, berecheigt, dallelbe nach Ablauf der geletzlichen Dlenstzeit (g. 20.) ohne Rück-
siche auf die von der Ebeseau verabredete längere Zeitbestimmung, nach vorgängiger Uuf-

kündigung un entlassen.

8. 6.

Eheweiber, welche von ihren Gatten gesehlicherweise getrennt leben, oder deren Ehe-
manner abwesend sind, konnen Dienstboten fur sich miethen und bedarf es bel ihnen, sowie

bei ledigen Frauenzimmern, zu rechtsverbindlicher Abschließung eines Miethvertrages der

Beiziehung eines Geschlechtsvormundes nichr.

+. 7.

Ob und wie wele Gutsverwalter berechtige sind, bas zur Oekonomie erforderliche lond-

wirthschastliche Gesinde, ohne besondere Genehmlgung des Gutsherrn, zu miethen und anzu-
nehmen, bänge von dem Umfange des dem Verwalter erthellten Austrages ab.

Bis zum Beweise des Gegenthells ist aber zu vermuehen, daß eln dle ganze Oeko-

nomie beforgender Verwaster Hierzu unumschränkte Vollmache habe.

6.n 8.

Wer s#ch als Gesinde vermiethen will, muß über selne Person frei zu schalcen befuge

sepn, daher Kinder, die unker väcerlicher Gewalt stehen, nicht ohne Einwilllgung lbres Va-

ters, und Bevormundete ulcht ohne Zustimmung ihres Vormundes und, wenn ihre Mutter

noch am Leben ist, dieser sich vermlethen dürfen.

Kinder, die im schulpfticheigen Alrer steben, dürfen nur mit der Bedingung, daß sse

während der geseblich bestimmten Stunden am Schulunterrlchee, sowie an der Vorberel#ung

fut ihre Konfirmation Theil nehmen, vermleeher werden und bewendet es deshalb bel den-

jenigen Bestimmungen, welche in den für jedes Fürstenthum besonders erlassenen Schulord-
mumgen festgesehe sind.

 .—ê
Wenn der Valer oder der Vormund, bezüglich dle Mucker ibre Zustimmung ohne bin-

velchenden Grund verwelgern und ch erglebe, daß die Elcern des Belstandes ihrer Kinder
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im Hause nicht bedurfen, oder daß es Ersteren an den nothigen Micteln zum Unterhalt der

Lehteren gebricht, daß sie die Kinder schlecht halten, daß sie diese zum Betteln, Stehlen

oder anderen Vergehungen anhalten und mißbrauchen wollen, so kann die ermangelnde elter-

liche oder vormundschaftliche Einwilligung durch die Obrigkeit erganzt werden.

Bei einer Dienstverlangerung oder einer zweiten oder ferneren Vermieihung bedarf es

jedoch dieser Einwilligung nicht weiter, wenn nicht die Zustimmung zur ersten Vermiethung

auf eine bestimmie Zeit oder auf eine gewisse Dienstherrschaft beschränkt gewesen ist.

8. 10.

Minderjahrige, welche nicht mehr bei ihren Eltern, Angehorigen oder Wormundern im

Hause sind, sondern sich in der Fremde besinden und sich ihr Forekemmen selbst baben ver-

schaffen müssen, bedürsen auch zur ersten Dienstvermiethung der elkerlichen oder vormund-

schofellchen Zustimmung nichr.

8. 11.

Verheirathete Frauen, welche nicht gesehlicherweise von ihren Ebemannern getrennt le-

ben, dürsen sich nur mie ehemännlicher Genehmigung vermiethen.

4 12.

Personen in ssenrlichem Dienste durfen sich ohne Genehmlgung ihrer vorgesehten Be-

horde nicht in Prlvatdienste vermlethen.

Haben sich Militärpflichtige oder Beurlaubte ale Diensiboren vermiethet, so geht die

Milltardienstpflicht der Werbindlichkelt aus dem Mielhkontrakte unbedingt vor.

Eine Enrschädigung konn dle Dienstherrschase von dem zum Miljeärdleuste elnberusenen

Dienstbocen nur dann fordern, wenn dieser die schon bestehende Milicärdienstpflicht verschwie-

geu hat, oder wenn im Miethvertrage deshalo cin Anderes fesigeseßt wac.

* 13.

Solche Personen, die noch nicht gediene zu haben vergeben, mäüssen durch Zeugnisse

ihrer Obrigkeit darthun, daß bei ihrer Vermierhung ein Bedenken niche abwalte.

Diese Zeugnisse sind von der Erbgerichtsodrigkeit des betröfsenen Inioiduum, oder,
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wenn elne besonbere Pollzeibehorde fur dessen Helmathsort besteht, ledlglich von dieser nach

vorgängiger Kommunikarion mie der zusländigen Obergerichlebehörde für notorisch Arme un-

entgelelsch, für gahlungssählge Personen gegen eine Gebühr von vier Silbergr. ausgustellen.

*. 14.

Dlenstboken, welche schon gediene baben, müssen beim Anerkete eines neuen Dienstes

die rechtmäßige WVerlassung der vorlgen Dienstberrschaft durch glaubhafte Zeugnisse nachweisen.

Zur besseren Uebersiche und Zusammenhaltung der von dem Gesinde beizubringenden

Zeugnisse sind Gesindezeugnißbücher einzuführen, wozu das Schema unter B. beigesüge

und welchen ein Auszug über die Rechte und Pflichten des Gesindes beigudrucken ist.

Dle Formularlen zu dlesen Büchern werden auf Kosten der Steuerkassen jedes einzel-

nen Fürstenthumes gedruckt, und sind in Schseiz bel dem landesberrlichen Justizam#e, in

Gera bei dem Polizeiblrectorium, in Eberödorf bei der Pollzeydlreetion, In Lobenstein und

Hlrschberg bei den Polizel-Commissarialen, das Stück für neun Silberpsennige zu beziehen.

5. 15.

Dlejenitze Herrschaft, welche ein Gesinde ohne dle im 13. und 14. J. vorgeschrlebenen

Zeugnisse aunimmt, wird mit elner Geldbuße von fünf bis zehn Thalern Kourant belege

und der Dienstvertrag ist ungültig, wenn ein Dritter selne Rechte auf die Person des Dienst-

boken aus cinem frühern WVertrage geltend macht.

JZweiter Abschnitt.

Ueber die Form und den Inhalt des Miechverktrages.

16.

Der Miethvertrag ist fur belde Thelle als rechtsverbindlich abgeschlossen zu betrachten,
sobald sie über die Art der zu ubernehmenden Dienste im Allgemeinen, uber den Betrag

des Dienstlohns und über den Zeilpunke, wo die Dienstleistungen lhren Ansang nehmen fol-

len, sich verelnigt baben.

Dle Daraufgabe elnes Mleehgeldes Ist dabel ganz aufserwesentlich und har auf dis

rechillche Wleksamkelt des Vertroges keinen Elnfluß.
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Die Verabreichung und der Bekrag desselben bängt lediglich von dem feeien Willen

bes Dienstgebers ab. Es wird auf den Lohn nicht abgerechnet, wenn solches nicht bei dem

Abschlusse des Mierßkontracces bedungen worden ist, oder einer der H. 23. bis 26. erwähn.
ten Fälle eintrirt.

 . 17.

EinesschrifelichenAufsatzes bedarf es nicht; es kann sedoch zur Erleichterung des Be-
weises jeder Theil die Abfassimg eines solchen verlangen, woyn ein Formulax unter A. am

Schlusse des Gesetzes beigesüge K.

Besondere Verabredungen und Nebenbedingungen sind in soweit erlaube, als sie nicht

mit verbietenden Vorschriften der Gesetze in Widerspruch steben.

S. 18.

Die Bestimmungen über den Betrag des Lohnes, sowie darüber, ob die Dienstboten

Kost oder Kostgeld, Liorckhe, Jahrmarkts- und Weibnachtsgeschenke, Prálente bei Hochgeiten,

Kindtausen und anderen Gelegenbelten erbalten sollen, bängen lediglich von der Willkühr der

Inkteressencen ab.

Wenn elne solche Uebereinkunft nscht getrossen ist, so ist blos Lohn und Kost als Ktill.

schwelgend bedungen anzunehmen und es muß an Lohn und Beköstigung oder Kostgeld das-

jenige gewährt werden, was einem Gesinde derselben Klasse an dem Orte zur Zeit der Wer-
mietbung gewöbulich gegeben wlrd, und dle Obrigkest bac darüber, mie Rücksiche auf die von

dem Dienstboren zu leistenden Dienste, im Zweiselsfallezueneschelden.

Wen über den Belrag der dem Dienstbolen nur im Allgemeinen zugesicherten Ge-

schenke an Jahrmärkeen, zu Weihnachten oder bel anderen Gelegenheiten etwas nichf festgeses

worden ist, so bat das Gesindekein Klagrecht auf eine bestimmee Summe, sondern hae sich viel.
mehr mit dem zu begnügen, was dle Dienstherrschaft löm verabresche oder im Falle der

Uneinigkelt dle Obrigkelt, welche dabel die lokalen Gebräuche und die Umstände der Inter ·

essenten in das Auge zu fassen hat, ihm bestimmt.

Wenn der Dienstkontraet, durch welchen eine bestimmte Summe als Weihnachtsge·

schenk ausgemacht worden ist, vor Weihnachten aufgelost wird, so hat das Gesinde nur so

viel deshalb zu fordern, als nach Verhaltniß der wirklich ausgehaltenen Dlenstzeit zu der

auf das ganze Jahr zu rechnenden Summe sich herausstellt.
6
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Ist eine bestinmte Summe nicht ausgemacht gewesen, so kann das Gesinde, welches

vor Weihnachten abzieht, gar nichts fordern.

+. 19.

Die Dauer der Dienstzeit hängt oon sreier gegenseillger Uebereinkunft der Interessen=

ten ab; doch kann Riemand zu einer Dieustjeit sich verpftichten, die nicht entweder durch

eine gewisse Anzahl von Jahren, Monalen, Wochen oder Tagen, oder doch wenigstens so

bestklmme ist, daß einem jeden Koncrahenten feeisteht, nach vorgänglger Kündigung von dem

Vertrage abzuseben.

Solle dieß gleichwoyl gescheben seyn, so kann und muh der Dienende nach vorgängi-

ger einjähriger Kündigung gleichwoßl cirlassen werden-

Dienstkontracte, welche Eltern oder Vormünder für ihre unmündigen Kinder oder Pfle-

gebefohlnen abgeschlossen baben, können von diesen nach erlangter VolljährigkeitnachMaaß-
gabe des H. 36. gekündige werden.

5. 20.

Wenn über die Dauer der Dienstzeit im Miethkonkrarte nichts bestimme ist, so wird

diese bei landwirthschaftlichem Gesinde auf ein Jahr, bei slädtischem Gesinde, welches vier-

kelsährlich abgelohnt wird, wenn auch der Lohn auf das ganze Jahr bestimme seyn sollee,

auf ein Vierteljahr, wenn es Monatslohn empfänge, auf einen Monat geseblich angenommen.

In den Fürstenehümern Schleiz und Lobenstein= Ebersdorf, ingleichen in der Plege
Soaalburg ist dle Dienkkzeit ohne Unterschied zwischen städeischen und landwirthschaftlichen
Dienstboten eine einjährige, so lange ulche eine andere belondero verabredek ist.

Dritter Abschnitt.

Rechtliche Folgen des abgeschlossenen Miethverkrages.

A. gemeinschafeliche.

5. 21.

Den durch wechselseitiges Elnverständniß nach §. 16. zu Seande gekemmenen Mieth-



245

verkrag mässen beide Theile gegenseitig unweigerlich erfullen, wenn nicht Einer den Anderen

seiner Verbindlichkelt enrläßt. Kein Tbeil konn sich durch Ueberlassung oder Zurückgabe
des Miechgeldes davon losmachen.

Die Dienstberrschaft ist verpflichter, das Gesinde zur bestimmten Zeit anzunehmen,
Lebteres den Dienst zur gesetzten Zeit anzutreten.

6. 22.

Die gesetzliche, in Ermongelung einer besonderen Verabredung, welche der Willkühr

der Kontrahenten anbeim gestelle bleibr, stact findende Antritts eit ist bel dem landwirehschafe=
lichen Gesinde der zweite Januar, bei dem städrischen der zweite Januar, der Tag nach dem

Osterseste, der25steImmlundderZosteSeptember. Wenn einerdieser Tage auf einen Sonn-
#ag, oder wenn die vertragemähig verabredete Zeir des Dlenstanteilts auf einen Feiereag

säll#, so zleht das Gesinde den nächsten Moncag, bezüglich den nächsten Tag nach dem
Feste an.

Der Antrlttstag des neuen Gesindes ist zugleich der Abzugscag sür das abgebende.

In den Fürstenehümern Schleiz und Lobensteln- Ebersdorf, ingleichen in der Pflege
Saoalburg ist die bergebrachte Zeit des Amtritts und des Abzugsder LichemeHrag, oder wenn

dieser auf einen Sonncag fälle, der darauf folgende Montag.

+. 23.

Weigert sich die Herrschaft beharrlich, das Gesinde, welches durch die vorschrifesmäßi-

gen Zeugnisse sich legitimiren kann, anzunehmen, so verliert ste das Miethgeld und muß das

Gestude nach denselben Grundsätzen schadlos halten, welche nach §. 95. dann Plat greifen,
wenn dasselbe während der Dienstzeit ohne rechelichen Grund entlassen wird.

Dagegen kann die Heerschofe von dem Komracce vor dem Anerlite des Dienstes aus

venselben Gränden wieder abgeben, aus welchen sie berechtigt seyn wücde, das Gesinde vor

Ablauf der Dienstzeit wieder zu entlassen.

Sie kann in einem solchen Falle das Miethgeld zurücksordern.

. 24.

Welgere sich das Gesinde, den Dienst anzutreten, so ilt es von der Obrigkelt, auf An-
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rufen des Miethers durch Zwangemsttel, besonders durch Gefängnißstrase, welche sedoch über
vier Wochen nicht auszudehnen ist, dazu onzuhal#en und mußderHerrschaft alle Kosten er-

seben, welche sie inzwischen für Tagelöhner zur Berrichtung derDienstgeschäfte an seiner Stelle

aufgewender.

Wird die Dienstherrschaft burch fortgesete Welgerung des Dienstboten genstlgk, an-

deres Gesinde für böberen Lohn anzunehmen, so hat der Weigernde allen Schaden zu er.

setzen, das Miethgeld zurückzugeben und wird noch überdieh, vorgüglich wenn er die gebüß-

rende Schadloshaltung zu leisten nicht vermag, mit Gesängnißstrase von drei Tagen bis zu

vier Wochen beleg.

5. 25.

Nur in solgenden Fällen ist das Gesinde berechrige, den Dienstantrite zu verwelsgern:

4) wenn es nachweisen kann, daß die Herrschafe im letzwverflossenen Dien#tjahresich geg#c

1

#

das vorige Gesinde solcher Handlungen schulbig gemache habe, wodurches nach K. 84.
berechtigt seyn würde, den Dienst ohne Auskündigung zu verlassen, wobei jedoch der

Umstand, daß der den Anerite verweigernde Dienstbore Hiervon erst nach Abschluß

des Miethkoncraceee Kunde bekommen habe, zu beweisen und in Ermangelung anderer

Beweismittel, eldlich zu bestärken ilt;

wenn in der Zwischenzeit zwischen dem Abschlusse des Miethvertrages bis zur Zeit

des Dienstantrictes das Gesinde durch Krankheir zur Leistung der versprochenen Dienste

unfähig wird;

wenn in der Zwischenzeit in der Familie des Gesindes Veränderungen eingetrelen

sind, welche dessen Anwesenheic in der Familic unumgänglich nöchig machen, nament-

lich wenn der gemlethele Dienstbote seinen Ellern in deren eigenen Hauswesen in Krank-

beiten, ober um bei der Feldwirtbschafe die Stelle eines Knechtes oder einer Magd zn-

vertreten, oder zur Unterstütung der Gewerbe nachobrigkeitlichem Ermessen unenebehr-

lich geworden itt;

wenn das Gesinde in der Zwischenzeie Gelegenhesc erhält, zu heirarhen oder auf eine

vorthellgasee Arc seine eigene Wirchschaft anzustellen;

5) wenn die Dienstherrschaft während der bevorstehenden Dienstzeit ihren Wohnsihß an

einen anderen. Ort verlegen, oder mit dem gemleeheten Gesinde eine Reise auf längere
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Zeit, als die Dienstzelt, unternehmen will, ohne das eine, wie das andere bel dem

Abschlusse des Miethkontractes dem Gesinde eroffnet zu haben.

Das Miethgeld verbleibt in dem fünsten Falle dem Gestnde; im ersten, zwelten, brtt-

ten und vierten Falle ist es der Herrschafe niche blos zurückzugeben, sondern es ist auch im

drickten und vierken Falle das zurücktretende Gesinde verbunden, die Dienstherrschaft, welche

sich andere Dienstboren verschaffen muß, wegen des an diese erwa Ju zohlenden böheren Lob-

nes zu entschädigen.

Wenn in dem viereen Falle das Gesinde nicht spätestens sechs Wochen, oder, wenn es

mmonatlich gemiethet war, vierzehn Tage vor dem Anfange der Dienstjeit, seinen Zurücktrite

erkläre bae, so darf die Herrschafe verlangen, daß es der eingerretenen Umlkände ungeach-

rec, den Dienst antrete und bel vierteljähriger oder längerer Miethzeit auf eln Vierteljahr,

bel monatlicher Miethseic auf einen Monat den Dienst verrichte.

Ueberdieß wird die Erdlchtung eines solchen, vom Anerltte des Dienstes befreienden

Grundes, wenn er sich pärer als falsch erweist, mit acht bis vierzehntägiger Gefängniß-

strase geahnder.

5. 26.

Hat sich ein Dienstbote an mehrere Herrschaften zugleich vormiethet, so gebuhrt der-

jenigen der Vorzug, mit welcher der Miethverkrag zur gesetlichen Zeic zuerst zu Standege-

kommen ist; die Herrschaft, welche nachsteben muh, oder (bres Auspruchs sich freiwillig be-

giebr, kann dagegen das Mietbgeld zurückverlangen; auch muß ihr, wenn sie die feübere

Vermiethung nicht gewuße bat, der Dleenslboce den Schaden ersehen, welcher daraus ent-

stebe, dah sie andere Dienslboten für böheren Lohn miethen, oder in dessen Ermangelung

Tagelöbner anstellen muß.

Uebrigens kann keine Dienstkherrschase gensehigt werden, einen Dienstboten, ber sich an

mehrere Heerschaften zugleich vermietber har, anzunehmen.

. 27.

Die Herrschaft, bel welcher der Dienstboce bleibt, muß auf Verlangen den Betcag des
ber nachllebenden Dienstherrschaft zu leistenden Ersates von dem Lohne innebebalten und der

Dienstbote, welcher sich an mehrere Herrschaften zugleich vermiethet Hak, wird noch überdleß.
mmie Gesängnißstcafe von zwei Tagen bis vier Wechen belegt.
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S. 28.

Dien#tberrschafren oder Gesindemäkler, welche einen schon vermietheten Dienstboren zum
Zuräckteirt von dem eingegangenen Miekhkoncracte bewegen, oder wissenttich mic einem schen

vermlerberen Gesinde ebenfalls einen Mlethkontracc auf dieselbe Zelt abschließen, verfallen in

eine Gesdbuße von zwel bis zehn Thalern oder in verhälenißmäßige Gesängnißstrafe.

g. 29.

Es ist bei gleicher Serafe verboten, das schon in Diensten stehende Gesinde selner Herr-
schaft abspenstig zu machen, und jeder Miethkontract mit einem Dienstboten, der noch in

Diensten steht, ist ungültig, wenn er früher als eln Viorteljahr vor dem Antritte des neuen

Dienstes abgeschlossen worden ist.

Im Fürstenthume Lobenstein. Ebersdorf bewendet es bel der berkömmlichen Mlechzeit,
dem Marcinscage eines jeden Jahres, und jeder vor dlesem Tage abgeschlossene Mietkoncrace

mie einem im Dienste eines Anderen stebenden Dienstbocen ist ungültig.

. 30.

Hakt ein Gelinde nach vorberiger Aufkündigung ssch einmal anderwärks vermiether, so“
ist die eewalge Wiederverelnigung mir dem vorigen Dienstherrn und die Erklärung, bei die-

sem bleiben zu wollen, kein Grund, den Anerlec des neuen Dienstes zu verweigern.

DP. Pflichten des Gesindes gegen die Herrschaft.

s. 31.

Das Gesinde ist der Herrschase Treue, Ehrerbictung und Gehorsam, deren Angeöbri-

gen Achtung schulblg.

Die Besehle und Werboe der Herrschafe soll es bescheiden annehmen, ohne Widerrede

und Verzug befolgen.

Den häuslichen Einrichtungen und Anordnungen soll es sich sügen, selne Dienste treu,

fleihig und ausmerksam verrichten, den Nuben und das Beste der Herrschafe msglichst zu

befärdern, Schaden und Nachthell abzuwenden suchen. Es muß sich reinlich und anstandig

halten, mit dem Nebengesinde und anderen Hausbewohnern verträglich leben.
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5. 32.

Das Gestude Hhat seine ganze Zese und Thätigkeie dem Dienste der Herrschaft oder der

von ihm zur Leitung des Hauswesens oder der Wirehschaft und zur Beaussichtigung des

Gesindes bestellren Personen zu widmen, muß sich allen häuslichen Verrlchtungen, zu denen

es tücheig und geschicke ist, nach dem Willen der Herrschaft bel Tage und bei Nacht, un-

verdrossen unterziehen und ist diese Dleuske nicht blos den eigemlichen Familiengliedern der

Herrschaft, sondern auch solchen Personen, welche nur gastweise oder in bestimmeen Verhält-

nissen in deren Hause ausgenommen Hind, uu leisten schuldig.

g. 33.

Die eigenthumllche Benennung elnes Dienstboten hat keinen Einfluß auf dessen Ver-
bindlichkeit zur Verrichtung aller hauslichen Dienste und Arbeiten jeder Art.

Srreitigkeiten der Dienstboten uncer einanber darüber, wem von ihnen die Werrlchtung

dieser oder jener Arbeite obliege, enescheider allein die Herrschasc oder das von ihr angeslellte

Aussichtspersonal und es ist deren Anordnung unweigerlich nachzugehen

Ausser dem Herrn und der Frau vom Hause sind auch die zur Aussiche über das Ge-

sinde bestellten Personen — das Aussichtspersonal —berechtigt, den Dienslboen Anwelsun=

gen über ihre Thätigkeie und um Ungeborsamsfalle Verweise zu geben.

Solche Ausseher, welche als Verwalter, Administratoren, Sequester u. f. w. elner gan-

zen Wirthschaft vorstehen und In dleser Eigenschafe nach ihrem Ermessen die in der Wirth-
schaft nöthigen Dienstboten annehmen und verabschieden, die Mierhverkräge abschließen, ste.

ben ganz an der Stelle der Dienstherrschaft und baben alle Rechte, welche nach gegenwär-

rigem Gesetze der Leleren zustehen.

5. 34.

Auch wenn das Gesinde vermoge des abgeschlossenen Miethvertrages nur zu gewissen

Diensten oder Arbeiten angenommen worden ist, musj es demnach auf Verlangen und An-

weisung der Herrschaft andere hausliche Verrichtungen mit übernehmen, wenn das dazu be-

stimmte Nebengesinde durch Krankheit oder sonst auf eine Zeitlang daran behindert wird.

 35.

Eben so ist bei außerordentlichen Vorsällen in der Famitie des Okastgebers, z. B.
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bei elntretenden Krankhelten, wodurch dle gewoßnliche Ordnung des Hauses gestort wird, je-

des im Hause befindliche Gesinde, wenn es auch fur gewohnlich dazu nicht angestellt ist,

bei den nothwendigen Dienstverrichtungen und Arbeiten Hand mit anzulegen und z. B. der

Krankenpflege bei Tage und bei Nacht sich mit zu unter jiehen schuldig. Auf gleiche Weise

ist in der Erndte nöthigensalls, 3. B. bei bedenklicher Witterung, das sammtliche Haus· und

Wirthschaftegesinde beim Binden, Aufladen, Einfahren und Einspeichern des Getraides oder

des Heues und Grummets zu helfen verbunden.

d. 36.

Das Gesinde ilt verpflichter, sur seine Herrschaft den ganzen Tag zu arbeiten, auch

nach der bestehenden hauslichen Ordnung sich zur Ruhe zu begeben und freuh aufgzustehen.
Es darf, unter dem Vorwande zu verrichtender Arbelt, ohne Bewilligung der Diensthert-

schaft nicht uber die Zeit, wo sich die Familie des Dienstherrn zur Ruhe begiebt, aufbleiben.

9. 37.

Kein Dlenstbote darf ohne Erlaubniß der Herrschaft oder des an ihrer Stelle stehen-

ben Auflichtsperlonals in seinen eigenen Angelegenbeiten sich vom Hause enrfernen, Vergnu-

gungsorte ober andere Häuser besuchen.

Die von der Herrschaft dazu auf gewisse Zele erhaltene Erlaubniß darf usche über.

schritten werden.

. 38.

Obne Genehmigung der Herrschase eder deren Stellvertreter darf das Gesinde in den

ihm ausgetragenen Verrschkungen durch andere Personen sich nicht verkreten lossen.

Hat es der Herrschaft zu seiner Verkretung wissenellch eine unaugliche oder verdächeige
Herson vorgeschlagen, so muß es den durch solche verursachten Schaden ersetzen, oder es

wlrd im Falle selnes Unvermögens mit Gefängnitstrase von einem bisvierzehn Tagen belege.

7. 39.

Füge das Gesinde der Herrschost aus Vorsaß oder durch eln, mie gewöhnlicher Vor-

siche zu vermeldendes Verschulden Schaden zu, so muß es denselben ersetzen und wird bel

hich offenbarender Boshele in Fällen, die niche ohnehln durch dle beltehenden Kriminalgesetze
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mit einer ordentlichen Strafe bedroht sind, noch besonders zur Verantwortung gezogen und

mit Gefangnißstrafe bis zu viergehn Tagen belegt.

8. 40.

Wegen geringerer Verseben ist ein Dienstbote nur dann zum Schabenersatze verpflich-

tet, wenn er wider den ausdrucklichen Besehl der Herrschaft gehandelt, wenn erdasselbe Ver-

seben wiederholt begangen hat, oder wenn er sich zu solchen Geschäften hat annehmen lassen,
die einen vorzuglichen Grad von Aufmerksamkeit oder Geschicklichkeit vorausseten.

8. 41.

Wegen der Eneschkbigung, zu welcher ein Dienstbols verpflicheet ist, kann bie Herrschaft
sich an dessen Esfecten und an den Lobn balten.

Kann der Schaden auf dlese Weise nicht gedeckt werden, so muh der Dienstbote ihn
durch unentgeltliche Dienstleißung oder Handarbeit, deren Art und Zeitdauer die Obrigkeit

billigmäßig festzusetzen hat, verguten.

. 42.

Auch ausser seinen Dlensten ist das Gesinde schuldig, der Herrschase Bestes zu beser-
dern, Schaden und Nachtbell abzuwenden.

Es barf den guten Namen seiner Herrschaft durch boshafle ober verläumderlsche Reben
nicht herabsetzen, deren Fehler oder Geheimnisse Anderen ulcht entdecken, was im Hause

sekhan oder gesprochen wird, nicht ausplaudern, die Kinder und Angehörigen seiner Here-

schast oder das Rebengesinde zu unerlaubten oder der Herrschafe nacheheiligen Handlungen

nicht verleiten.

Zuwiberhanblungen gegen diese Worschristen werden, wenn sie nicht soust den Charakter

eines in den Strasgesehen ohnehin bedrohten Vergehens annehmen, mie Gesängnißstrose bis

zu vierzehn Tagen geahndek, ohne daß in dem Falle übler Nachrede oder des Ausplauderns

das Gesinde mit der. Einrede, daß cs dle Wahrhei gesprochen, sich schützen kann.

Für elne Versehung der Verpftichtungen der Dienstboten ist es nicht anzuseben, wenn

biese ein von der Herrschofe begangenes Verbrechen anzeigen.
37



252

5. 43.

Bemerkee Uncreue des Nebengesindes ist jeder Dienstboce der Herrschaft anzuzeigen

verbunden. Unterläßt er dieses, so wird er als Mitwisser solcher Untreue bestraft.

. 44.

Bekrügerel, Verunkreuungen und Diebstähle, deren das Gesinde gegen seine Herrschaft

#ch schuldig macht, sind nach den bestehenden Keiminalgeseben zu bestrofen.

S. 45.

JederDienstbote muß sich gefallen lassen, daß die Dienstherrschafe in selner und eines
unpartesischen Zeugen Gegenwart selne Lade, Koffer oder sonstigen Behältnisse öffne und

durchsuche, ohne daraus den Grund zu einem Antrage auf Genugehuung ableiten zu können,

oder diese Handlung als beleidigend ausprechen zu dürfen.

 *-G

Das Gesinde bat sich sowohl in als außer dem Hause der Herrschafe eines gesitteren,

anständigen Lebenswandels zu befleisigen. Der Heerschaft steht das Reche der Aufsicht

über die sterliche Aussübrung des Gesindes zu; sie darf viesem die geeignelen Verhalrungs-

regeln vorschreiben und die ihr nsthig schelnenden Verweise ertbeilen.

*.*i

Die Herrschafe ist insonderbeit berechtige, dem Gestude unangemessenen Anfwand auf
Kleidungsstücke, Essen und Trinken, Spiel und sonstige Vergnügungen zu untersagen und

der Dienstboce kann sich dagegen nicht mit der Einrede schützen, daß es für sein elgnes Geld
geschebe.

Namentlich bönnen die Dienstherrschaften ihren welblichen Dienstboten allen übertriebe-

nen, dem Verhällnisse der Letzteren widersprechenden Puß verbiecen.

Die keharrliche Nichebefolgung der bessalls erkheilten Ge bore oder Verbote gehört zu.

den unter §. 83. No. 2. erwähnten Emlassungsursachen.

C. 48.

NReihet das Gesinde die Herrschafe durch ungebährliches Belragen zum Zorn und wird
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in solchem von ihr mit Scheltworten oder geringen Thatlichkeiten behandelt, so kann es da-

fur keine gerichtliche Genugthuung fordern.

Auch solche Auodrücke oder Handlungen, welche zwischen anderen Personen als Zeichen

der Geringschätung anerkannt sind, begründen gegen die Herrschaft noch nicht die Vermu-

thung, daß sie die Ehre des Gesindes dadurch habe kränken wollen.

6. 40.

Außer dem Falle, wo das Leben oder die Gesundheic des Diensiboten durch Mißhant-

lung in gegenwärtige und unvermeidliche Gefahr gerärh, darf es sich der Herrschaft niche

thätig widerseben.

5. 50.

Vergebungen des Gestndes gegen die Herrschafe werden durch Gesängnißsteafe oder

sonst nach den Serafgesehen geahndet.

Die Herrschaft ist berechulge, auf die Zelt, während welcher das Gesinde wegen Erlel-

dung solcher Strafen seinen Dienst ulche verrichten kann, denselben durch Andere auf Kosten
der Schulolgen verrichten zu lassen.

C. Pflichten der Herrschaft gegen das Gesinde.

5. 51.

Dle Herrschafe ist schuldig, den Dienstboren den ausgemachten Lohn und, in sofern bef
dem Abschlusse des Dienstkontractes Kleidung versprochen worden iKt, auch diese zu den be-

stimmeen Zeiten ungesäume zu encrichten, die gugesicherte Kost ordnungsmähig zu verabrei-

chen oder das dafäür bedungene Kostgeld pünkilichst auszujahlen.

. 52.

Die Kost ist bis zur Säctigung in genießbaren unverborbenen Speisen zu gewähren.

Offenbar der Gesuudheit nachtheilige oder ekelhafte Spelsen anzunehmen, kann das Gestnde
nicht gezwungen werden.

Wenn über die Quaneiräc oder Qualitét der Beksstigung Sorese ensstehr, so enrschel-
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bet, im Mangel erwalger kontractmähßiger Bestimmungen, die Obrigkeit nach den &amp;. 18.

vorgezeichneten Grundsätzen.

6. 53.

Die anskate der täglichen Beköstigung versprochenen Kostgelder oder Nakuralbeputale

sind im Mangel ausdrücklicher Bestimmungen dem Gesinde am Anfange jeder Woche zu

verabreichen.

. 34.

Der Dienstlohn ist nach dem Vierzehnebalersuße In vierteljährlichen, bei monalweise

gemielbetem Gesinde in monatlichen Fristen zu bezablen.

. 55.

Wenn bie Verabreichung von Weihnachts und Jahrmark'sgeschenken oder anderen

Präsenten dem Gesinde nicht besonders gugesichert worden, dieses also nach 6. 18. einen An-

spruch darauf zu machen niche berechtige ist, so kann es daraus, daß der Dlenstherr ein

solches Geschenk aus seeiem Willen bei einer oder der anderen Gelegenheit gegeben hat,

kein Recht ableiten, dasselbe bei der Wiederkehr derselben oder einer anderen Gesegenßelt

überhaupc oder in derselben Maaße und Quanecikäe wieder zu fordern.

5. 56.

Die den männlichen Dienstboten zugesicherte Livrce mache elnen Theil des Lohnes aus

und sälle ihnen nach Ablauf der durch Verkrag oder in Ermangelung desselben, durch ge-

genwärtiges Gesetz bestimmten Zeic eigenthümlich zu.

+#. 57.

Die Bestimmung der LivrEestücke, welche dem Dlenstboten zu verabreschen, und der

Zeitdauer, wie lange sie von diesem als Elgenthum der Herrschasfe zu tragen find, bleibe

mnächst der Verabredung der Kontrahenken überlassen.

. 58.

Ist Livrée überhaupe, ohne bäbere Bestimmung der einzelnen Stäcke versprochen wor-
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den, so muß der Livréebediente einen Huth, einen Rock, eine Weste und ein Paar Bein-

kleider, der Kutscher oder Reitknecht noch uberdieß ein Paar Stieseln und einen Stallkittel

oder eine Stalljacke bekommen.

S. 59.

Ist der Zeiepunce, wenn der Dienstbote start der alcen Liorcestücke neue bekommen und

dle alten als von dem Dienstboten verdient anzusehen seyn sollen, nicht durch Verabredung

sestgesebe worden, so gebühren einem männllchen Dienstborcn: Weste, Beinkleider, Huch und
resp. Scieseln alle Jahre, ein Rock aller zwei Jahre.

F. 60.

Wein der Dieust ohne die Schuld des Dienstboken eber aushöre, als die Livrce sür

verdient anzusehen ist, so gebühre dem Dienstbocen oder dessen Erben der Theil bes durch

Toxration zu ermitteluden Werthes derselben, welcher nach dem Verhälmisse der Dienstzeir

zu dem, für die eigenthümliche Erwerbung eines jeden Scücks ersorderlichen Zeitraume auf

die erstere zu rechnen ist.

Es ist jedoch der Herrschaft srel geltellt, ob ste diesen Aneheil der Tape baar Heraus=

zohlen, oder ob sie die Livreestücke selbst ganz oder zum Theil dem abgegangenenDienstboten
oder seinen Erben überlassen will.

+. 61.

Nach erhaltenem Abschlede barf der entlassene Dienstbore die ihm eigenthümlich zuge-

fallene verdiente Livre nicht unverändert, mie den darauf befindlichen Abzeichnungen tragen.

5. 62.

Die Scaatslivrée, Mäncel, Kuescherpelgze und überhoupe alle solche Seücke, wesche niche
zu gewissen Zeiten, ohne Rücksicht, ob sie unbrauchbar werden oder nicht, von derHerrschaft
erneuert werden, sind in der Regel zu den von dem Dienstboten verdienten oder zu verdle-

nenden Stücken nicht zu rechnen.

 63.

Glelche Bewandniß hat es, wenn elne Herrschaft, ohne beslmmee Llore zum täglli-

chen Gebrauche zu geben, ihre Dlenstbocen nur zu gewissen Zelten oder bel bestümmeen Ge-
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legenheiten Livre kragen läßt, indem die dazu gehöeigen Gegenstände Eigenehum ber Herr-

schaft bleiben.

Wenn die männlichen Dienstbeten Ueberziehbeinkleider erhalten, so bleibt es der Be-

stimmung der Dieenstberrschaft überlossen, ob sie zur gewöhnlichen Liorce, welche der Dienst.

bote verdient, gerechnet werden sollen oder nicht.

 61.

Sogenannte Trinkgelder, welche das Gesinde von Fremden und Gästen bekommt, kofern

deren Annahme niche überhaupt von der Herrschafe verboten ist, was dieser zu ehun frei-

stebe, sind nicht auf den Lohn oder andere versprochene Gebührnisse anjurechnen; doch har

die Herrschafc das Recht, sich von dem Gesinde den Betrag an- und vorzeigen qu lassen.

Ueber dle Werthellung dieser Teinkgelder unter das neben elnander dienende Gessude

entscheldee die Herrschaft, In sofern uscht desbalb schon eine allgemeine Ordnung im Hause

festgesezt und eine allselelge freiwilllge Uebereinkunfe unter dem Gesinde getroffen ist.

5. 65.

Dle Herrschafe darf dem Gefinde weder mehrere, noch schwerere Arbeic ansinnen, als

basselbe nach seiner Lelbesbeschaffenhelt und nach seinen Kräfsten, ohne sich an der Gesund-

beit zu schaden, verrschten kann.

. 66.

Erkrankt eln Dlenstbote wahrend des Dienstes, so ist hinsichtlich der Verbindlichkelt
zur Krankenpflege und zur Bestreltung der Kurkosten zu unterschelden:

4) ob dle Krankhele lediglich aus natürlichen Ursachen, oder

2) durch die egene grobe Verschuldung des Dienstboren, oder

3) durch grobe Werschuldung der Dlenstherrschafe entstanden, oder

4) ob sie eine unmiteelbare Folge der Dienstverrichtungen sey.

Blelbt zweiselhase, ob die Krankhelt als eine Folge der Verschuldung des Dienstbo-

ken, oder der Dienstberrschaft, oder der Dienstverrlchtungen anzusehen sey, so streirer die Ver-

muthung dafür, daß die Krankhele durch elne natürliche Ursache entstanden sey.
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. 67.

Im ersten Falle bor bis zu dem Zeitpunrte der wiklichen Aufbebung des Dienftver-

trags (K. 75.) die Herrschafe für die Kur und Pflege des Dienstboten zu lorgen, darf ihm
auch solchenfalls die baar verwendeten Kosten, nicht aber die Vezahlung eines Seellvertrecers

auf das Lohn und Kostgeld anrechnen. Lebteres sindet auch nicht Sratc, wenn die Dieufk-

berrschaft den Diensktboten nicht ganz entlossen, sondern nur der Kur halber elustweilen

aus dem Hause emsernen will. Mir der Aufpebung des Dienstes hört dagegen der An-

spruch auf weiteren Lohn und Kostgeld auf.

Im zweiten Falle hac der Dienstbote die Kurkosten selbst zu cragen, muß auch, dasern

ihn niche der Dienstherr des Dienstes sosort emtläße (§. 75. und 76.), die Brzahlung des

Seellvertecters aus eigenen Mitteln bestreiten, hat aber auch dafür auf die Dauer des Dien-

stes seinen Lohn und die Beksstigung, oder das bedungene Kostgeld unverkürze zu empfan-

gen. Behält die Dienstherrschaft den kranken Dienstboren im Hause, so tritt die Kranken-

pflege an die Stelle der Beksstigung oder des Kostgeldes.

Im drikten Falle muß die Dienstherrschast den erkrankten Dienstboten auf ihre Kosten

auch über die Dienstzeie hinaus ärzelich behandeln lassen, unbeschadet der dem Dienstboten

soust verbleibenden rechtlichen Ansprüche auf Entschädigung; es siudet auch ein Abzug am

Lohn wegen niche geleisterer Dienste oder Bezahlung eines Seellvertreters nicht Sratt.

Im vierten Falle kommt es darauf an, ob die Dienstverrichtung, durch welche der

Dienstbore erkranke, eine zu seinem Dienste ordentlicher Weise gehörige iftt, oder eine unge-

wöhnliche, von ihm seboch freiwillig übernonunen worden war, oder ob die Dienstherrschafe

ihn zu einer ihm nach seinen Dienstverhöltuissen gewöhnlicherweise nicht zukommenden und

an sich süc die Gesundheit gesährlichen Verrichtung genöthigt hat. Ist ersteres beidec ge-

scheben, so erelen dielelben Bestimmungen, wie im ersten Fall ein; war das letztere gesche-

ben, so gelten die Vorschristen wegen des dritten Falles, wenn nicht die Dienstherrschaft be-

weisen kann, dab der Dienskbote bei einer solchen Verrichrung seinerseits sich einen hohen

Grad von Fahrlässigkeit babe zu Schulden kommen lassen, wo ebensulls wieder die Bestim-

mungen bes ersten Falles eimtreten.

Auch in den Fällen, wo die Dienst#errschaft nicht verbunden ist, die Kurkosten aus

eigenen Mlrteln zu tragen, ist sie bennoch, wenn sie den Oienstboten der Krankheit ungeach-

tet m Hause bebält, dleselben vorschußweise zu leisten schuldig; sie kam ssch jekoch durch

Zurückbehaltung des Lohnes sosorc brzahlt machen. Wied das erkrankte und des Oienstes
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berelts entlassene Gesinde nur auf den Grund der Vorschrife §I. 77. 79. noch im Hause

bebalten, so kann diese Verbindlichkeie der Dienstherrschase nur bis zum Betrage des wirk-

lich verdlenken und noch rückständigen Lohnes angesonnen werden. Von da an Ist aber die

Ortspollzeibehsrde den diesfallsigen Verlag zu bestreiten verbunden.

F. 68.

Hlerbei ist es überall in die sceie Wahl der Herrschafe gestelle, ob sie den Dienstbe-

ten im Hause behalten oder in einer Krankenanstale unterbringen will, vorausgeset nur, daß

dor Transpore dahin ohne Gefahr für die Gesundheit gescheben kann.

5. 69.

Fur solche Beschimpfungen und uble Nachreden, wodurch dem Gesinde sein kunftlges

Fortkommen erschwert wird, gebuhrt demselben gerichtllche Genugthunng.

S. 70.

Die Herrschaft muß dem Gesinde erlauben, daß es von Zeit zu Zelt ben offentlichen

Gottesdienst besuche und dasselbe, soweit es sich mit der hauslichen Einrichtung verelnbaren

laßt, selbst dazu anhalten.

8. 71.

In wiefern eine Herrschaft durch Handlungen des Gesindes in oder ausser dem Hause

verantwortlich werde, ist im Allgemeinen nach den rechtlichen Grundsatzen uber die Werbiud-

lichkeit zur Vertretung eines Bevollmachtigten zu beurtheilen.

Was jedoch das Gesinde auf den Namen der Herrschaft bei Kaufleuten und Hand-

werkern abholt oder bestellt, ist Erstere zu bezahlen nicht schuldlg, wenn die Letzteren nicht

im Laugnungsfalle nachzuweisen vermogen, daß die Herrschaft zu der Bestellung oder Abho-

lung Austcag erthellt oder die geholten Waaren empfangen habe, oder wenn niche dle Herr-

schoft ein ordentliches Kontobuch, in welches alle gelieserken Waaren elngetragen werden,

bälc, das Gesinde unter Vorzeigung dieses Komtobuchs Waaren entnommen und der Wer-

käufer dlese ordnungsmäßig in solches eingeschrieben hat.
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Vierter Abschnitt.

WVon Aufhebung des Gesindedlenstvertrages und deren Folgen.

S. 72.

Durch den Tod des Gesindes wird alle Verbludlicheeit des Mietbverkrages aufgeho-

ben. Die Erben desselben können Lohn und elwaiges Kostgeld nur bis zu dem Tage sor-

dern, wo der Werstorbene wirklich noch Dienste geleistet hat. Dagegen sind sie der Herr-

schase weder zu einer Schadlosballung, noch zu Seellung eines anderen Dienstboten ver-

ollicheer. 6

Begröbnißkosten für das Gesinde zu bezahlen, ist die Herrschaft in keinem Falle ver-

bunden, wemn nicht ein in deren Schuld liegender sonstiger Grund sie bierzu verpflichtet.

. 73.

St#lrbe das Haupe der bienstherrschafellchen Famslie, so i#t zu unterscheiden, ob bei

dem Mlébvertrage eine monatliche, eine vlertelsährige oder eine längere Dienstzele ausge.

macht, und ob der Tod In der ersken oder in der zwelken Hälste eines Dienstmonats oder

eines Dienstvierteljahres eingetreten ist. Fälle der Tod in die erste Hälsee des Monatks oder

Wiereeljahres, so ist der Mierhvertrag für den laufenden Monat oder für das laufende

Wiertelsahr noch gilllg und muß von den Erben der Herrschaft sowobl, als von dem Ge-

sinde ausgehalten werden.

Ereignet sich dagegen der Tobdesfall in der letzten Hälfre elnes Dlenstmonaks oder

Dienstvierteljahres, so sind beide Theile auch noch sür den nächstsolgenden Monat oder das

nächstsolgende Viertelsabr an dem Mierbvertrag gebunden, bafern nicht die darinnen bedun-

gene oder in Ermangelung besonderer Verabredung geseöllch (G. 20.) anzunehmende Dienst-

heit schon früher abläuft.

Auf längere Zeit, als den nächstsolgenden Monat oder das nächstfolgende Vierteljahr

ist dagegen keln Theil on demMieehvertrag gebunden, dieser ist für alle, ecwa noch übrige

Zeit jedenfalls für aufgehoben zu achten.

Dle gegebene Lloree oder andere Kleidung bleibe gans dem Dlenstboken, wenn zu der

Jelc, wo er den Dienst verläßt, mehr als ein Driktheil der bestimmren Haltungszeit ver-

flossen ist, ausserdem treten die Bestimmungen §. 61, ein. 3
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g. 74.

Wenn zu dem Vermogen der Dienstherrschaft der Konkursprozeß gerichtlich eroffnet

wird, so treten die Bestimmungen des vorstehenden Paragraphen ebenfalls ein. Der Tag

des erossneten Konkurses wied dem Todestage gleich geachtet und es soll die etwalge Ent-

schädigungsforderung des Gesindes, wenn die Gläubigerschafe den Dienstkontract sorczusetzen

niche sür gur finder, eben so wie dasrückständige Liedlohn nach den bestehenden Gesetzen prio-

ritätisch lozirt werden.

. 75.

Krankhei#c, von welcher der Dienstbore während des Dieustes befallen wird, ist auf bel-
den Seiten nur dann ein Geund, don Dienstvertrag auszuheben, wenn selbige entweder an

sich zum Dienste unfähig macht, wozu auch der Fall §. 83. unter 14. zu rechnen ilt, oder

länger als olerzehn Tage ohne Aussiche auf baldige Genesung dauerk.

8. 76.

Diese vierzehntagige Frist kommt, wenn nicht sogleich beim Einteitt ber Krankheit nach

acztlichem Zeugnisse elne längere Dauer vorauszusehen ist, jedem erkcankren Dlenstbeten, ohne
Unterschied der Entslehungsursache zu starten.

. 77.

Auch #im Falle der früheren Entlassing, sowie überhoupk darf die Dienstherrschafe den
rerkrankten Dienstboten nicht eber aus ihrem Hause enefernen, als bis wegen seines ander-

weiten Unterkommens Veranstaleung gerroffen worden ist.

5. 78.

Hat der erkrankte Dienstoce kelne Angehörlgen in der Näbe, welche gesetztich ober

vertragsmäßhig zu seiner Aufnahme und Versorgung verpflicheer Kad, oder welgern sie sich

der Aufnahme, so muß der Dienskbore sich gesallen lassen, wenn dle Dienstherrschaft dessen

Unterbringung in einer öffenillchen Krankenanstalt oder sonst auf geelgnete Weise veranstal-

fet. Diese Unterbringung kann aber sofore gleich beim Ausbruche der Krankbeit erfolgen,

ohne daß das Gesinde etwa verlangen kann, daß es vorerst noch im Haufe behaleen oder

gar die So. 75. und 76. erwähnte vierzehntägige Frist abgewartet werde.
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Von den Kosten des Transports gilt dasselbe, was g. 66. und §. 67. von den Kur-

kosten überhaupt verordnek ist.

S. 79.

Der Diensthoce muß jedoch in ollen vorerwähnren Fällen so lange um Hause behalten

werden, als seine anderweite Unterbringung nach dem Zeugnisse des Arjites ohne Gefahr fur

seln Leben oder seine Gesundhelt nicht msglich ist.

KG. 80.

Der Miethverkrag erlische ferner durch den Ablauf der vertragsmäßig oder gesetlich

bestimmten Dauer der Mierhzeit, ohne dah es einer besonderen Aufkündigung bedarf.

Eine stillschweigende Erneuerung des Miethverkrages ist erst dann anzunehmen, wenn

nach Ablauf der Dienstzeit das Verhälcniß von beiden Theilen drei Tage lang fortgesetzt

ird, ohne daß Einer den Willen, solches auszuheben, erklärc bat.

. 81.

Bel elner stillschweigenden Verlängerung ist anzunehmen, daß die Bedingungen des

bleberlgen Mlethvertrages unverändert sortbeskeben sollen, und dah rücksichelich der Zeirdauer
er Verkrag bei städtischem Gesinde auf ein Viercelsahr, bel Monatsgesinde auf einen Mo-

ne, bel landwirthschaftlichem Gesinde auf ein Jahr verlängert seln solle.

In den Fürstenthümern Schlelz und Lobensteln-Ebersborf und in der Pflege Saal-

burg&amp;dle Zeitdauer des stillschwelgend verlängerten Miethverbälcnisses, ohne Unorrschied

wische'städtischen und landwirehschaftlichen Dienstboten, auf ein Jahr anzunehmen.

64. 82.

Einseite Aufhebung des Dlensteontracts während der Miethjelt slehet in der Regel,
weder der Heschast noch dem Gesinde frei.

Nur in nenden Fällen finden Ausnahmen hlervon statt.

83. .

Die Herrschalst berecheige, das Gesinde vor Ablauf der Dienstzeitohne vorgängige
Auskendigung sosort, entlassen:
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4) wenn dasselbe die Herrschaft oder deren Familie durch Thaclichkeicen, Schimpf· und

Schmahworte oder ehrenruhrige Nachreden beleidiget oder durch boshafte Verhetzun-
gen Zwistizkeiten in der Familie anzuregen suchet;

2) wenn es sich wiederholten Ungehorsam und Widerspenstigkeit gegen die Befehle der

Herrschaft zu Schulden kommen laßt;

3) wenn es sich den von der Herrschaft zur Aufsicht über das Gesinde bestellten Perso-

nen mie Thäelichkeiten oder Schimpf= und Schmähworken widersebet;

4) wenn es die Kinder der Herrschaft zum Bösen verleiter oder verdächtigen Umgang

mie ihnen pfleget;

5) wenn es die Kinder, die ihm zur Wartung anverkraue sind, durch üble Begegnung

oder Nachlässigkeit in Gefahr für ihre Gesundbeit versebet;

6) wenn es sich des Diebstahls oder der Verunkreuung gegen seine Herrschaft oder An-

dere schuldig machr, oder das Rebengesinde dazu verleite;

7) wenn es ohne Vorwissen der Herrschaft auf deren Namen Gelb oder Waaren

borget;

8 wenn es die noch nicht verdlente Livree ganz oder zum Theil verkaufer oder ver-

ehet;

9) wenn es wiederbole ohne Vorwissen und Erlaubniß der Herrschaft uber Nacht aus

dem Hause geblieben ist, oder wenn es ohne Worwissen und Genehmigung der Herr-

schaft, fremden, in das Haus ulche gehörigen Personen zu nächtlicher oder sonst unge-

wohnlicher Zeit Zutritt und Aufenthalt gestattet;

10) wenn es mit Feuer und Licht, wlederholter Warnungen ungeachtet, nachlassig umgehet;

11) wenn, auch ohne vorbergegangene Warnung, aus bergleichen unvorsscheigen Bekragen
wirklich schon Feuer entstanden ist;

12) wenn eln Kurscher, Relt Fubr= oder AUckerkneche und anderes zur Beschickung des

Wiebes gebrouchten Gesinde die, ihm zur Aufsiche und Abwartung untergebenen Zug-
oder Rei#pferde, Zug= oder Zuchtolehstücke durch selne Schuld verunglücken läßt, oder,

wlederholter Ermahnungen ungeacheek, schlecht abwarlec, oder, wiederbolter Verwar-
nungen ungeachtet, mißhandele;
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13) wenn ein Gesinde seiner Herrschaft aus Bosheit oder Muthwillen Schaden an deren

Eigenthume zugefugt hat;

14) wenn ein Dienstbote mit der fallenden Sucht oder einer ansteckenden oder Eckel erre-

genden Krankhelt behastet ist, welche er bel Abschließung des Mieehvertrages ver-

beimliche oder während der Dienstzeir ohne Werschulden der Herrschafe sich zuge-

hogen hat;

15) wem das Gesinde ohne Erlaubniß der Herrschaft seines Vergnügens wegen ausläuft,

ohne Noth über die erlaubte oder zu dem Geschäfte ersorderliche Zeir lausblelbt, oder

sonst den Dienst vernachlässsget und auf wiederholtes Verwarnen blervon nicht absteher;

16) wenn der Dienstbote dem Trunk oder dem Spiele ergeben ick, oder durch Zänkerenen

und Schlägereyen mie seinem Nebengesinde den Hausfrieden stört und von solchem

Betragen, ersolgter Abmahnungen ungeachtet, niche abläße;

17) wem der Dienstboke derfenigen Geschicklichkeie gan)lich ermangelt, dle er, auf Befra-

gen, bel der Vermierhung Ju besien ausdrücklich angegeben hat;

16) wenn ein Dienstbote auf längere Zeit als vlerzehen Tage in Untersüchungshaft gebal-

ten oder mit einer über acht Tage ansteigenden Gefängnißstrafe belegt wird;

10) wenn ein weiblicher Dienstbore schwanger wird;

20) wenn dle Herrschase von dem Gesinde bel der Annahme durch Worzeigung falscher

Zeugnisse bintergangen worden ist;

21) wenn verheirathete Dienstboten beiderlei Geschlechts, daß sie verbeirather sind, inglet-
chen Wicewer oder Wllewen oder weibliche Dienstboren, welche Kinder am Wobnorce

der Hereschafe zu ernähren Haben, diesen Umstand bel Einsehung des Miethverkrages

der Herrschase auf Befragen nicht angezeigt baben;

22) wenn ein Dienstbote in seinem nächstvorhergebenden Dienst sich der, unter 4, 3, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 und 10 begeichnelen Handlungen und Nochlässigkeiten,

schuldig gemacht, die vorige Herrschaft in dem ausgestellten Zeugnisse folches ver-

ichwiegen und das Gesinde selne neue Herrschase bes der Annahme nicht offenherzig

davon #n Kenneniß gesetzt har.
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# 4.

Das Gesiude kann den Dienst ohne vorhergehende Aufkündigung in folgenden Fällen

verlassen:

1) wenn es durch Mißhandlungen von der Herrschafe Iin Gesahr des Lebens oder der

Gesundheie verseht worden ist,

2) wenn die Herrschaft dasselbe auch ohne solche Lebensgesahr, jedoch mie ausschwelfender

und ungewöhnlicher Härte behandelt bar;

3) wenn die Herrschafe dosselbe zu Handlungen, welche gegen die Gesehe oder guken Sit-

ten laufen, hat verleiten wollen;

4) wenn die Herrschaft das Gesinde vor dergleschen unerlaubten Zumurbungen gegen Per-

sonen, die zur Familie gehören, oder sonst im Hause aus- und elngehen, nicht har

schüben wollen;

5) wenn bieselbe dem Gesinbe dle Kost oder bas Kostgeld, Schlafslätt#, Heihung, die

erwa ausgemachte oder gesetlich zu verabreichende Bekleidung verweigert oder vorenr-

bält und dießfallstge Ermahnung von Seiten der Obrigkeit nicht beachlet worden ist;

6) wenn die Herrschaft eine Reise auf länger, als die Dlenstzeit, zu unternehmen im

Begriffe stehe;

7)0 wenn bieselbe ihren Wohnsit verlegen und sich nicht verbindlich machen will, dem Ge-

sinde nach beendigter Mietbjeit die Kosten der Rückreise zu vergüten.

 85.

Vor Ablauf der Dienstzelt, jedoch erst nach vorgängiger Aufkündigung, ist dle Herr-

schaft das Gesinde zu entlassen berechtige in folgenden Fällen:

4) wenn demselben die nsthige Geschicklichkelt zu ben, nach seiner Bestimmung ihm obhle-

genden Verrichtungen mangele;

2) wenn es die von der Herrschafe lbm anvertrauten Sachen mehrmals durch Unacht-

samkeit oder Nachlässigkele beschädlgt bar;

3) wenn ihm die Heerschast den Umgang milt gewissen, übelberüchtigeen Personen unter-

sagt, das Gesinde aber diesen gleichwohl sortgeseht bat;
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4) wenn nach geschlossenem Miethvertrage die Vermogensumstande der Herrschast derge·

stalt in Abnahme gerathen, daß sie sich entweder gunz ohne Gesinde behelsen oder

boch dessen Zobl beschränken muß;

5) wenn es durch andauernde Unvereräglichkeic mie dem Nebengesinde, wiederholter Er-

mahnungen ungeachtek, den bäuslichen Frieden stärt;

6) wenn es die von seinem Nebengesinde an der Herrschaft begangenen Veruntreuungen

dieser nicht anzeige.

. 86.

Umgekehre sinb ouch die Dienstboten berecheigt, vor abgelansener Mlethgeic, jedoch nach
vorgängiger Aufkündigung, den Dienst zu verlassen, in folgenden Fällen:

1) wenn die Herrschase den bedungenen Lohn in den seltgeseten Terminen auf vorgän-

gige Meldung und Bilte des Dienstboten nicht richtig bezahlt;

2) wenn die Herrschast das Gestude elner ffemtlichen Beschimpfung eigenmächeig aussetzt.

3) wenn der Dienstbote durch Heirath oder auf andere Art zu Anstellung einer eignen

Wirthschaft vortheilhaste Gelegenheit erhälr, die er durch Ausbaltung der Miehzeie

versäumen müßte.

# 87.

Oie Aufkündigung selbst ist zwar an keine bestiimmte Frist gebunden, es muß jeboch

von der Herrschase sowohl als von dem Gesiude das laufende Vierteljabr oder bei monat-

wesse gemierhetem Gesinde der lanfende Monat ausgehalten werden.

Fälle dle Aufkündigung in die zweite Hälste der monatlichen edervierkeljährigenDienst.
jelt, se kanm berjenige Theil, welchem ausgekündige wird, verlangen, daß der Konerace we-

nigstens noch 14 Tage, bezüglich secho Wochen vom Augenblicke der Aufkündigung an, sort-

gesebt werde. Es soll auch in dieser Beziehung zwischen städrischen und landwirehschofell.

chen Gestnde kein Unterschieb gemacht werden.

*. 68.

Wenn die Ellern des Dienstboten wegen einer, erst nach der Vermiethung vorgefalle-

nen Veränderung ihrer Umstände ihn in der Wirthschafe nicht entbehren können oder der
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Dienstbote in eigenen Angelegenheilen elne weite Reise zu unternehmen genothigt ist, so kann

er zwar ebensalls seine Entlassung fordern, er muß aber einen anderen tauglichen Dienstbo-

ten, welcher die Stelle des Verbinderten in jeder Beziehung zu ersetzen befahigt ist, statt

seiner schaffen und sich mie demselben wegen Lohn, Kost und Lioree ohne Schaden der

Herrschaft abfinden.

g. 89.

In allen Fallen, wo die Herrschaft einen Dlensiboten mit oder ohne Aufkundigung zu

entlassen berechtigt ist, kann der Dlenstbote Lohn und Kost oder Kostgeld nur nach Verbäle-
nih der Zeit fordern, wo er wirklich gedlent hat.

5. 90.

Ein gleiches gilt von denjenigen Fallen, wo der Dienstbote zwar vor Ablauf der

Dienstzeik, jedoch erst nach vorsängiger Aufkündigung, den Dienst verlassen kann.

. 91.

In Fällen, wo der Dienstbore sofort und ohne Auskündigung den Dienst zu verlassen

berechige ist, muß ibm Lebn und Kost auf das laufende Vierteljsahr und wenn er monac-

weise gemiether worden, auf den laufenden Monat vergütet werden.

7. 92.

Trice die Ursache, aus welcher das Gesinde ohne Anskündigung ben Dienst zu verlassen
berecheige wird, bel monakweise gemlerhetem Gesinde erst in den lecten vierzehn Tagen des

Monats, bel dem übrigen, auf längere Zelc gemierhetem Gestude erst in den lehten sechs

Wochen des laufenden Wierteljahres eln, so muß dle Herrschaft dem Gesinde Kost und Lohn

auch für den solgenden Monat, begüglich für das solgende Wierceljahr verabrelchen.

9. 93.

Auf ben Werth der Livreestucken hat der Dienstbote nach Verhaltniß derselben Zeit

Anspruch, fur welche ihm zu Folge der in den 95. 89. bis 92. gegebenen Worschristen
Kost und Lohn verabreicht werden muß.
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6. 94.

Schickt die Herrschaft einen Dienstboten ohne gesebliche Grunde ausser der Zeit sort,

nud entfernt sich dieser ohne Vorbehalt, so ist deshalb nicht sosort anzunehmen, daß er in

eine Aufhebung des Dienstkontractes willige.

Er bleibt vielmehr, wenn er diese Einwilligung niche ausdeücklich eder soust auf schlüssige

Weise erkläret, auf Fertsetzung des Dienstvertrages oder auf Eneschädigung zu klagen be-

rechtigee. Er muß jedoch seine Klage oder sonstigen Anträge binnen acht Tagen von erfolg-

ter Entlassung bei der Obrigkeie anbringen, indem nach Ablauf dieser Frist angenommen

wird, daß er in die Auflösung des Dienstverhältnisses gewilliget babe.

5. 95.

Eine Herrschaft, welche ihr Gesinde aus anderen, als geseemähigen Gründen vor Ab-

lauf der Dienstzeic entläße, ist zwar dazu, daß sie solches gegen ihren Willen wieder an-

nehme, ulcht zu nöthigen, dafür aber zu Vergütung der Kost oder statt deren eines Kostgel.
des, des Lohnes und der Liorce auf die ganze Dienstzeit anzuhalten.

Will die Herrschaft in elnem solchen Falle stakt der Beköstigung ein Kostgeld bejab-

leu, so gebühret einem Dienstboten auf dem Lande wöchentlich sunszehn Silbergroschen, el-
aem lädtischen wöchertlich fünsundzwanzig Silbergroschen, wenn nicht vorbec vertragsmäßig

ein Anderes festgeseßet worden ist.

 96.

Dlese Verbladlichkele der Herrschafe bört auf:

4) wenn der Dienstbote während der Zeic, wo er Kost und Lohn bekommen muß, einen

anderen Dienst findet und dadurch völlig entschädiget wird.

MuF lich aber der Dienstboce in diesem Dienste mic einem geringeren Lohne betnügen,

so bat ihm die Herrschafe auf sene Zelc noch das Fehlende zuguschießen;

2) wenn der Dienstbote in elne solche Lage komme, in welcher es löm unmöglich sein

würde, den Dienst noch anzunehmen, von dem Tage an, wodiese Unmsglichkeir einrritt.

8. 97.

Ist die Herrschaft bereit, das entlassene Gesinde wieder anzunehmen, und wlzert sich
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dagegen das Gesinde, den Dienst wieder anzurreten, so kann Leberres von Zeit der Er-

klärung der Hereschaft an, keine Eneschädigung weiter fordern.

Weiser aber das Gesinde einen Grund seiner Welgerung nach, weshalb es seinerseics

den Dienst zu verlassen berechriget sein würde, so gebühret demselben die So. 95. bestimmte

Vergütung mit Rücksicht auf die 96. 89. bis 92. gegebenen Worschriften.

*x-

Kam das Gesinde den vorigen Dienst wegen elnes Inzwischen erhaltenen anderweiten

Uncerkommens nicht wieder anereten, so erict die Vorschrise Hi 97. ein.

8. 9.

Dienstboten, welche vor Ablauf der Dienstzelt, ohne beschelnigte gesetmaßige Ursache

aus dem Dienste gehen, sind durch gerichtlichen Zwang in die Behausung der Diensthert-

schaft zuruckzufuhren.

Bleiben sie gleichwohl nicht im Dienste, entfernen sie sich vielmehr zum zweiten Male

ohne gesehlichen Geund, so sind sie mit vierwochentlicher Gefangnißstrafe zu belegen. Geld-

strafen sind hierbel ganz ausgeschlossen, dagegen kann in Fällen grober Wlberspenstigkei
nach obrigkeltlichem Ermessen auf korperliche Zuchtigung erkannt werden.

8. 100.

Blelbt dieses Zwaugsmittel fruchtlos oder will uberhaupt die Herrschaft ein solches

fortgelaufenes Gesurde nicht wieder annehmen, so ist sie berechtiget, ein Anderes an dessen

Seelle zu miethen und der ausgetretene Dlenstb-e ist nichr alleln schuldig, die dadurch ver-

ursüchten mebreren Kosten zu erstatten, sondern er ist auch, auf erfolgte Anzeige der Herr-

schaft nach Maasgabe des Grades seiner Verschuldung mie Einem Thaler bis Fünf Thalern
an Gelde oder mit verhältnißmäßigem Gefängnisse zu bestrasen.

8. 101.

Das abziehende Gesinde ist schuldig, Alles, was ihm zum Gebrauche in seinen Ge-

schaften ober sonst zur Aufbewahrung anvertraut worden ist, der Herrschaft richtig wieder

au uberllefern, ihr auch die Sachen und Effecten, welche es als sein Eigenthnm mit sich

ulmmt, vorher aufsuweisen und in Augenschein nehmen zu lassen.
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S. 102.

Die Herrschaft ist verbunden, dem Gesinde beim Abschiede ein der Wahrbeit entspre-

chendes Zeugniß über seine geleisteten Dienste und sein Verhalten während der Dienstzeit

auszustellen, welches in das nach §. 14, zu führende Dienstbuch einzutragen ist.

. 103.

Werden dem Gesinde in diesem Zeugnisse Beschuldigungen zur Last gelegek, die sein

weiteres Fortkommen hindern würden, so kann es auf polizeiliche Uncersuchung antragen.

Ergiebe sich bei dieser, daß die Beschuldigung ungegründer ist, so bemerket die Obrigkeit das

Ersorderliche in dem Gesindezeugnißbuche auf Kosten der Herrschafe und untersagt dieser zu-
eich jede fernere üble Nachrede bei Gelbstrafe von Fünf bis Zwanjig Thalern oder ver-

bälenißmäßiger Gefängnißstrafe.

Fünfter Abschnitt.

Verfabren in Gesinde-Sachen.

9. 104.

Alle Streitigkeiten zwischen Herrschaften und Gesinde uber die durch den Dienstvertrag

begrundeten Wiisems Rechte und Verbindlichkeiten, sowohl über den Antritt des Dien-
ues, als während der Dauer und bei Auflösung desselben, gehören vor die nach den allge-

meinen Regeln kompetenten Civilobrigkeiten in ihrer Eigenschafe, theils als Polizeibebörden,

theils als Gerichte erster Instanz und sind von diesen, nach Verschiedenheit des Gegenstan-

des, theils rügenmäßig, theils nach Maasgabe des Gesetzes über den summarischen Prozeß

zu behandeln.

Der richterlichen Beurtheilung bleibe es anheim gestellt, ob die Betheiligten mündlich

oder schriftlich vorgeladen werden sollen.

ie Beiziehung von Sachwaltern undschriftliche AusfuEN sind bis zu dem ersten
*- welcher sofort definitiv ertheilr werden muß, ganz unzulässig.

Im Fürstenthume Lobenstein-Ebersdorf ist die Handhabung der in gegenwärtigem Ge-

see enthaltenen polizeilichen Vorschriften ingleichen die Erörterung und Entscheidung solcher
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Beschwerden, welche wahrend der Dauer des Dienstverhaltnisses durch ein ordnungswidriges

Benehmen der Dienstherrschaft oder des Dienstboten veranlaßt worden, in denjenigenOrten,

wo besondere Polizeibehorden bestehen, diesen Lehteren ubertragen.

5. 105.

In solgenden Fällen critt dagegen das nach den allgemeinen Gesetzen, je nach Verschie-

denheit des Gegenskandes besti mee Verfahren bei den Juständigen Behörden eln:

1) bei Verunglimpfungen, wegen welcher eine Klage auf Genugthnung gegen die Dleutk-

bereschaft begründer werden soll, (S. 49.) vorausgeseht, daß der Dienstbote eine solche

wirklich fordert;

2) in allen Untersuchungen wegen solcher Vergehungen, die nicht in gegenwärtiger Gesin-

deordnung, sondern in der allgemeinen Strasgesetzgebung verpönte sind;

3) bei allen Streitigkeiten über Mein und Dein, wenn dieselben

a. erst nach Ausbebung des Miethvertrages klagbar werden, oder

b. nicht nach gegenwärtiger Gesindeordnung in dem Mierhvertrage selbst und in beir

Dienstverhälmisse, sondern in anderen Geschäfeen und Verhältnissen ihren Grun'

haben.

Sechster Abschnitt.

Polizeiliche Vorschriften.

g. 106.

Alle diejenigen Personen, welche sich nach dem Erscheinen des gegenwartige Gesehet
als Dienstboten vermiethen wollen, haben sich bei dem Abschlusse des Dienstkontr-es durch
ein den Vorschristen 96. 13. und 1.1. entsprechendes, von der Obrlgkeit ihreeigentlichen

Heimathsortes auszufertigendes Gesindezeugnißbuch zu legitimiren.

Die vom Auslandeuberziehenden Dienstboten mussen sich durch obrigkei/beglaubigte
Zeugnisse answeisen und ein solches Buch von der diesseitigen Behorde sich arertigen lassen.

Wenn ein Dienstbote wahrend der Dienstzelt sich fur den Fall der Aidigung ander-
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weit zu vermiethen gesonnen ist, so muß ihm bie Herrschaft das Zeugnißbuch vorlausig be-

bändigen, auch ein interimistisches besonderes Attestat uber dessen bis dahin bewiesene Auf-

fuhrung auf Verlangen ausstellen.

5. 107.

Dieustherrschaften, welche die ZeugnissefurdasabgehendeGesinde in das Zeugnißbuch
ausstellen, haben dabei die skrengste Wahrbeit und Gewilsenhaftigkeit sich zur Pflicht zu

machen.
Eine Herrschaft, welche wider besleres Wissen einem Dienstboten ein vortheilhaftes Zeug.

niß ertheilet, soll in eine Strafe von Fünf bis Zwanzig Thalern verfallen.

Namemrlich soll diejenige Herrschaft, welche von einem, bei sich gehabten Dienstöoren

empfehlende Eigenschoften, auf deren Besio der neue Ermiether vorzuglich siehet, und sich

deshalb bei jener erkundiget, wissentlich wider die Wahrheit vorgiebt, oder Vergehungen,

wesholb ein Gestade sosort aus dem Dienst emlassen werden kam, (6. 83.) In dem Dienst·

zeugnisse verschweiget, für den dem nachfolgenden Dienstberrn aus der AnnahmediesesDienst-
boren und der ihm zugefügten Täuschung erwachsenden Schäden unmictelbar und ohne daß

er sich auf die haupesächliche Ersabpflicht des Oienstboten berusen und dessen vorerstige Aus-

klagung verlangen kom, baften.

5. 108.

Diejenige Hereschaft, welche einen Diensiboten ohne das vorgeschriebene Dienstjeugniß
annimmt, verfallt in eine Strafe von Funf bis Zehen Thalern.

Das Zeugnisibuch ist dem Gesinde beim Antricte des Dienstes abzufordern und von

der Herrschafe bis zum Abzuge aufzubewahren.

Ergiebt sich aus dem Zeugnißbuche, daß dem Gesinde irgend ein Vergehen zur Last

fälll, so hat die Herrschaft der Obrigkelt bei Wermeidung einer Geldbuße von Fünf Thalern

sosore Anzeige zu machen.

. 109.

Ein Gesinde, welches durch das vorschristsmäßige Dienstzeugnißbuch sich nicht legstimi-
ren kann, kann nicht verlangen, daß die Dienstherrschafr, an welche es sich vermiethet hat,

es in den Dienst aufnehme.

Es ist vielmehr alo dienstlos zu behandels.
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-0.

Alles diensklos werdende Gesinde ist in der Regel sofort an den Ort seiner Heimath

zuruck zuweisen, wenn es ausserhalb desselben in Diensten gestanden hat.

. 111.

Das Zurückbleiben des dienstlos werdenden, om Orte nicht einbeimischen Gesindes, um

auf anderweiten Dienst zu warten, oder auf andere Arc sich daselbst zu ernähren, ist nur

ausnahmsweise zu gestorten, und bei der zu ertheilenden desfallsigen Erlaubniß hauprsächlich

auf solgende Umstände zu sehen:

1) aus welchen Gründen das Gesinde ausser Dleust gekommen, ob die Schuld davon

ihm selbst beilumessen sei oder nicht;

2) welches Zeugniß ihm von seinen seüheren Dienstherren, namentlich von dem Letten

ertheilet worden?
3) ob es für die nächste Zukunft elgne Subsistenzmiktel nachzuweisen habe?

4) ob in dem Octe Aussiche zu baldiger Erlangung eines anderweilen Dleustes vorhan-

den sei?

5) ob dasselbe in seiner Heimath Eltern, oder andere Anverwandte habe, welche fur den

Dienstboten sorgen konnen, oder nicht?

6) ob das Gesinde eigne Fertigkeiten in irgend elner Gattung von Gewerbe oder Hand-

thierung besihe, welche ihm sein Fortkommenausser Dienst mit Grunde erwarten lassen.

8. 112.

Die Erlaubniß zum dienstlosen Aufenthalte elnes Gesindes an einem Orte, der nicht

seine Heimath ist, darf immer nur auf bestimmte Zeit, nach Ermessen der Umstande durch

dle Obrigkeit ertheilet werden, nach deren Ablauf wieder um Werlangerung nach zusuchen ist.
Wer dienstloses Gesinde ohne obrigkeitliche Erlaubniß oder auf langere Zeit, als die

Obrigkeit dessen Aufenthalt im Orte genehmiget hat, beherberget, wird mit elner Geldbuß-

von Fünf dle Zehen Thalern oder mit verhälinißmäßiger Gesängnißstrase beleget.

6. 113.

Das dienstlos sich ausbaltende Gesinde muß ssch zu gewissen, lbm gleich bei Erehellung
der Erlaubniß zum cemporaien Aufenthalte um Voraus zu bestimmenden Zeimäumen und

jedensalls bei der nachzusuchenden Verlängerung dieser Erlaubniß bei der Polizelbehörde des
Orte persönlich stellen, über seln Gewerbe, Thun und Treiben auswelsen und überhaupe all“

von der Obrigkeit ersorderten Nachweisungen geben.
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S. 114.

Wenn Gesinde, welches eine Zeit lang dienstlos gewesen ist, wiederin Dienste tritt,
ober sich von dem Orte seines dienstlosen Äufenthaltes anders wohin begiebt, so hatdie

Obeigkeit in das ihr vorzulegende Dienst jeugnisibuch zu bemerken, wie lange dasselbe sich
ausser Dienste befunden, und ob wider selbiges wahrend dieser Zeit etwas Polizeiwidriges
oder sonst Unerlaubtes vorgekommen sei.

S. 115.

u Geschäfe der Gesindemäkelei, welches darinnen bestehee, daß man für Geld dem
Gesi — und umgekehrt den Herrschaften Gesinde zuweisec, ist nur solchen Per-

sonen erlaubk, welche dazu landesberrliche Konzession erhalten haben. Ohne diese specielle
Erlaubniß ist auchens Geschäfe bel Zehen Thalern Scrafe verboten.

K 116.

Wenn eine solche Konzession auiheil wird, so söll dem Gesindemäkler zugleich eine
bestimmte, öffentlich bekanne zu machende Instruction über die ihm obliegenden Verbindlich-
keiren und wegen des von ihm zu werderngen Mäklerlohns ertheilet werden.

. 117.

Jedes Versprechen, wodurch einem nicht konzessionirten Gesindemäbler irgend eine Ver-
gutungfene Bemöühung zugesichere wird, ist ungültig, es kann darauf niche geklaget werden.

A.

Formular zu einem Gesindemicthkontracte.

Zwischen zu N. und N. N. daselbst (oder zu N. N.) ist nachfolgender Dienstvertrag ab-

sese wordorweich namlich N. auf (ein Jahr, ein halbes rc. Jahr oder
auf cmvkcrttljahrlcchk, l)albsäl)rltchc, monatltche Aufsundtgu bei N. N. als (Bedienter, Kutscher,

-eerknecht, Köchin, S#ama #.)inDienstezutreten und allen ihm (ihr) obliegenden Arbeiten unduwe treu, fleißig und nach bester Kenntniß nachzukommen, auchgegen die Befehle seiner (ihrer)

Densbercha sich wilig und gehorsam zu bezeigen.
Dagegen verspricht N. N. jährlich (oder fürdie ' - zu geben:

an Lohn Sgr. *
ein Weihnachtsogeschenk eon .
zu jedem Jahrmarkte in N. N. . - -

Kostgeld wochentlich 9 » - -

 e„:
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oder

die im Hause (auf dem Gute) übliche Gesindekost;
an Kleidungsslücken 2c. 2c.

an Leinwand,

an Land zur Leinsaat.

Uebrigens bedingen sich N. N. und N. N. noch gegenscitig Felgendes k. #.

Worüber unter ihnen nicht vorslehend etwas besonderes festgesezt worden ist, soll von beiden Thei.
len der Gesindcordnung vom 23. Januar 1841 nachgegangen werden und begeben sich beide The#ile

hierdurch aller gegen die Anwendung derselben zu gedrauchenden Ausflüchte.

Zu Bestätigung dessen haben fie diesen Kontract eigenhändig vollzogen.
N. N. am 2c.

B.

Formular zu einem Gesindezeugnißbuch.

No.

Gesindezeugnißbuch

Gesiche
besondere Merkmale

will ssch in Dienste begeben, unb wird zu dem Ende hierdurch bezeuget, do. )
N. N. dd 18

(L. Ss.) Amt. Gericht.)

 Anmerkung. In blelem Ziugnisse in olrs #n bemerten, was nach f. 6—12, der Eelindreerdaung erfordwacch #


	Gesetzsammlung für die Fürstlich Reußischen Lande Jüngerer Linie. Vierter Band. 1838-1841.
	title_page
	Repertorium des vierten Bandes.
	Stück No. 57.
	Nr. 88. Aufstellung gleichföriger Grundsätze gegen den Nachdruck.
	Nr. 89. Verordnung, wegen fortdauernder Gültigkeit des Zollgesetzes vom 15. December 1833 in Betreff der mit dem Gesetze über die Besteurung des Branntweins zusammenhängenden Vorschriften.
	Nr. 90. Gesetz über den Instanzenzug in Civil- und Criminalsachen.
	Nr. 91. Verordnung, die Publication eines Gesetzes über den summarischen Proceß und das Verfahren hinsichtlich der darunter gehörigen, bei den Gerichten schon anhängigen Rechtsstreitigkeiten betr.
	Gesetz über den Summarischen Proceß.
	Zeugeneid.
	Taxordnung der Gerichts- und Advocaten-gebühren in minderwichtigen Rechtssachen.



	Stück No. 58.
	Nr. 92. Höchste Verordnung, die Erhöhung des Besteuerungssatzes des Branntweins betreffend.
	Druckfehler-Berichtigung.

	Stück No. 59.
	Nr. 93. Verordnung, die der gemeinschaftlichen Regierung übertragene Beaufsichtigung der Justizbehörden in den Fürstlichen Landen jüngerer Linie betreffend.
	Nr. 94. Regulativ über die Steuer-Rückvergütung bei der Ausfuhr von inländischen Branntwein ins Ausland.
	A. Muster.


	Stück No. 60.
	Nr. 95. Bekanntmachung wegen Publication der allgemeinen Münz-Convention der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Staaten.
	Nr. 96. Bekanntmachung, den Beitritt Sr. Durchlaucht, des Landgrafen von Hessen-Homburg zu der allgemeinen Münz-Convention d.d. Dresden den 30. Juli 1838 betreffend.
	Nr. 97. Bekanntmachung, die Publication des zwischen den zu einem Zoll- und Handelsvereine verbundenen deutschen Staaten, einer Seits, und dem Königreiche der Niederlande, anderer Seits unter dem 21. Januar d. J. zu Berlin abgeschlossenen Handelsvertrags betreffend.
	Nr.98. Verordnung wegen Modification des Art. IV. des zwischen den zu einem Zoll- und Handelsvereine verbundenen Staaten, einer Seits, und dem Königreiche der Niederlande anderer Seits, am 21. Januar dieses Jahres zu Berlin abgeschlossenen Handelsvertrags.

	Stück No. 61.
	Nr. 99. Uebereinkunft mit der Königlich Preußischen Staatsregierung, die Auslegung und Anwendung der wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Convention betreffend.
	Uebereinkunft.

	Nr. 100. Vereinigung mit der Königlich Sächsischen Staatsregierung, die Anwendung der im Vorstehenden abgedruckten Uebereinkunft zwischen den beiderseitigen Staatsgebieten betreffend.

	Stück No. 62.
	Nr. 101. Verordnung, die Publication des Zollvereins-Tarifs auf die Jahre 1840, 1841 und 1842 betr.
	Vereins-Zolltarif für die Jahre 1840, 1841 und 1842.
	Beilage A.  Eingangs-Zoll vom Getreide.
	Beilage B.  Ausgangs-Zoll vom Getreide.



	Stück No. 63.
	Nr. 102. Heimathsberechtigung des Oberappelations-Gerichtspersonals betreffend.
	Nr. 103. Bekanntmachung, eine Erläuterung des Zoll-Strafgesetzes vom 1. Mai 1838 betreffend.
	Nr. 104. Bekanntmachung, die Behandlung der über die Grenzen des Gebiets des Zollvereins mit den Fahrposten eingehenden Warren betr.
	Nr. 105. Verordnung, die Aufhebung der im §. 4. des Anhanges zum Justizmandate von 1751 enthaltenen Vorschrift, und die Abänderung der Bestimmung im §. 3. desselben Gesetzes betreffend.
	Nr. 106. Bekanntmachung, eine mit der freien und Hanse-Stadt Hamburg getroffene Uebereinkunft wegen gegenseitiger Verkehrs-Erleichterungen betreffend.
	Nr. 107. Uebereinkunft mit der Herzoglich Sachsen-Altenburgschen Staatsregierung, die Auslegung und Anwendung der wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Convention betr.
	Uebereinkunft.

	Druckfehler-Berichtigungen zum Vereins-Zolltarif für die Jahre 1840 - 1842 in Nr. 62. der Gesetzsammlung.

	Stück No. 64.
	Nr. 108. Bekanntmachung, einen Auszug aus dem in den Zollvereinsstaaten vereinbahrten Begleitscheinregulative betr.
	Auszug aus dem Begleitschei-Regulative.
	Muster Ia.  Begleitschein I. incl. Beispiele.
	Muster Ib. Begleitschein I.
	Zum Muster Ib. Deklaration zum Waaren - Eingang.

	Muster II.  Begleitschein II.



	Stück No. 65.
	Nr. 109. Verordnung, die Abschaffung des artikulirten Verhörs bei den Criminaluntersuchungen und die Aufhebung der Oberberufung in den durch §. 36. Nr. 6. der prov. Ober- Appelations-Gerichts-Ordnung bezeichneten Fällen betr.
	Nr. 110. Verordnung, die Erläuterung des §. 43. des Gesetzes vom 30. October 1832 über den Indicienbeweis betr.
	Nr. 111. Bekanntmachung wegen einer mit der freien Hansestadt Bremen getroffenen Uebereinkunft hinsichtlich gegenseitiger Verkehrs-Erleichterungen.

	Stück No. 66.
	Nr. 112. Verordnung das Münzwesen in den Fürstlich Reußischen Landen jüngerer Linie betreffend.
	Tabellen zur Umrechnung.
	I. Umrechnung der Währung des 20-Guldenfußes auf die des 14-Thalerfußes, nebst Special-Tabelle zur Umrechnung der Pr. Kourantgroschen auf Silbergroschen.
	II. Umrechnung der Währung des Kurrentgeldes, Species a 34 Gr., (Schleizer Kasse-Kours) auf die Währung des 14 Thalerfußes.
	III.Umrechnung der Währung des Altcurrentgeldes, Species a 35 Gr., auf die des 14-Thalerfußes
	IV. Umrechnung der Währung des Neucurrentgeldes, Species a 36 Gr., auf die des 14-Thalerfußes, nebst Spezialtabelle von Pfennig zu Pfennig bis auf 2 Thaler und dann weiter berechnet, mit Weglassung der Brüche.
	V. Umrechnung der Währung des 24 1/2 Guldenfußes auf die des 14-Thalerfußes.
	VI. Umrechnung der Währung des 14-Thalerfußes auf die des 24 1/2- Guldenfußes.


	Nr. 113. Verordnung über den Umlauf fremder Münzen in den Fürstlich Reußischen Landen jüngerer Linie.
	Nr. 114. Bekanntmachung, die Herabsetzung der Taxasätze von eingehenden Lumpenzucker betreffend.

	Stück No. 67.
	Nr. 115. Bekanntmachung, einen Beschluß der hohen Deutschen Bundesversammlung wegen Abstellung von Mißbräuchen unter den Handwerksgesellen.
	Nr. 116. Gesindeordnung für die Fürstlich Reuß Plauischen Lande jüngerer Linie.
	Gesinde-Ordnung für die Fürstlich Reußischen Lande Jüngerer Linie.
	A. Formular zu einem Gesindemiethkontracte.
	B. Formular zu einem Gesindezeugnißbuch.





